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Editorial 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

diejenigen, die schon einmal die Auswirkungen eines komplexen Vorhabens auf die 

menschliche Gesundheit, beispielsweise bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung, bewer-

tet haben, werden wissen, wie schwierig dies sein kann. Besonders dann, wenn man sich 

nicht damit abfinden will, dass keine Wirkungen zu erwarten sind, sobald alle gesetzlich 

festgelegten Grenz-, Schwellen- und Zielwerte eingehalten werden, weil diese Werte in 

der Regel aufgrund von Güterabwägungen bereits Kompromisse beinhalten und nicht 

allein die Erkenntnisse abbilden, die aus rein gesundheitlicher Sicht notwendig wären. 

Noch größer wird das Problem, wenn nicht die Auswirkung von einzelnen Komponenten 

bewertet werden soll, sondern die Belastung durch mehrere unterschiedliche Komponen-

ten, also Kombinationswirkungen und Mehrfachbelastungen berücksichtigt werden sollen. 

Mit diesem Thema setzt sich Prof. Dr. Wilfried Kühling in seinem Artikel „Mehrfachbelas-

tung erfordert einen Paradigmenwechsel bei der Standardsetzung zum Schutz der 

Gesundheit“ auf den Seiten 11-19 auseinander. Er schildert die Probleme, zeigt aber auch 

auf, welche Lösungsansätze heute bereits bestehen, um eine möglichst sachgerechte 

Bewertung vorzunehmen. 

Freizeitlärm beispielsweise durch Volksfeste oder Rockkonzerte wird von den Betroffenen 

häufig als äußerst störend empfunden und führt nicht selten zu Beschwerden. Henning 

Arps schildert in seinem Aufsatz „Freizeitlärm – Die Praxis zeigt: Es kann funktionieren“ 

(S. 19-29), was getan werden kann und sollte, um die Interessen der Nachbarschaft und 

des Veranstalters so weit wie möglich „unter einen Hut“ zu bringen, und damit Beschwer-

den und Klagen bereits im Vorfeld weitgehend vorzubeugen. 

Wie im letzten Rundbrief bereits angekündigt, finden Sie in dieser Ausgabe den zweiten 

Teil des Beitrags von Prof. Dr. Wilfried Kühlung über die „Prüfung der Umweltauswir-

kungen durch Quecksilberkonzentrationen, -depositionen und -bodengehalte bei Kohle-

kraftwerken“ (S. 2-8). Er beschäftigt sich hier unter anderem mit den Anforderungen an 

eine „wirksame Umweltvorsorge“ und ein „hohes Schutzniveau“ sowie mit der Sonder-

fallprüfung. 

Peter Küppers 
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Prüfung der Umweltauswirkungen durch Quecksilber-

konzentrationen, -depositionen und -bodengehalte bei 

Kohlekraftwerken 

Teil 21 

Prof. Dr. Wilfried Kühling 
 

 

 

                                                                 

1 Teil 1 ist in KGV-Rundbrief 1/2012 erschienen. 

1 Prüfung der umweltbezogenen 

Anforderungen gemäß Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

1.1 Vorbemerkung 

Eine nähere Bestimmung der vom UVPG geforder-
ten Umweltqualität und der zu untersuchenden 
Sachverhalte ist insofern wichtig, als durch den neu 
eingeführten Bewertungsmaßstab einer "wirksamen 
Umweltvorsorge" im Rahmen der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung mangels bereits dazu festgelegter 
konkreter Bewertungsmaßstäbe in Form von 
Schwellen- oder Richtwerten eine schwierige Auf-
gabe für die zuständige Behörde und die Gerichte 
entsteht. Häufig wird in der Praxis deshalb auf die 
nach genehmigungsrechtlichen Bestimmungen 
durchzuführenden Untersuchungen und Einschät-
zungen (z. B. nach TA Luft) zurückgegriffen und die 
dort verwendeten Beurteilungsgrößen werden dann 
für die UVP angesetzt. Dies führt in der Regel zu 
falschen Beurteilungen bei der Bewertung gemäß 
§ 12 UVPG. 

Auch ist eine ungeprüfte Übernahme deshalb nicht 
zulässig, weil in § 4 UVPG das Verhältnis zwischen 
dem UVPG und anderen Vorschriften des Bundes 
und der Länder über die UVP geregelt wird mit der 
Folge, dass das UVPG maßgeblich ist, soweit ande-
re Bestimmungen ihm nicht entsprechen (Subsidia-
ritätsklausel). BUNGE (1996) hat die damit verbunde-
nen Implikationen näher dargelegt. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert deshalb 
eine eigene Messlatte zum Erhebungsaufwand und 
zur Abschätzung von Umweltauswirkungen im Hin-
blick auf die wirksame Umweltvorsorge. Letztlich ist 
das ganze Konstrukt der TA Luft – allein aufgrund 
der Entstehungsgeschichte – nicht auf die tatsächli-
che toxikologische Wirkung von Schadstoffen auf die 
Gesundheit und die Umwelt etc. ausgerichtet. So 
sollen die Immissionswerte der TA Luft auch bei 
gleichzeitigem Auftreten sowie chemischer oder 
physikalischer Umwandlung der Schadstoffe ‚gelten‘. 
Allein mit dieser Formulierung wird allenfalls der 

rechtstechnische bzw. regulatorische Bezug ange-
sprochen, aber kein fachlicher Begründungszusam-
menhang im Hinblick auf die wirksame Umweltvor-
sorge für die im UVPG angesprochen Schutzgüter 
zu begründen sein. Eine Ermittlung, Beschreibung 
und Bewertung von Umweltwirkungen – auch von 
Wechselwirkungen – ist damit schon vom Grundsatz 
her mit den Bestimmungen der TA Luft nicht mög-
lich. 

1.2 Anforderungen an eine „wirksame 

Umweltvorsorge“ 

Mit der „wirksamen Umweltvorsorge“ gemäß UVPG 
wird zum einen ein Qualitätsbegriff eingeführt, der 
über den bisherigen Schutz- und Mindestanspruch 
der Fachgesetze hinausgeht. Zum anderen wird mit 
der Formulierung des § 12 UVPG die Entscheidung 
über die Zulassung von Vorhaben in zwei Stufen 
gefordert (KÜHLING & PETERS 1995), was eine Unter-
scheidung in Sach- und Wertebene (KÜHLING 2001) 
bzw. in Bewertung und Berücksichtigung erfordert. 

Gemäß Zweckbestimmung in § 1 UVPG soll durch 
die Umweltverträglichkeitsprüfung eine wirksame 
Umweltvorsorge sichergestellt werden. Das anzu-
strebende Ziel der Umweltqualität bzw. das anzu-
strebende Vorsorge-/Umweltschutzniveau wird je-
doch nicht weiter konkretisiert. Es bedarf daher einer 
Ableitung oder Operationalisierung, um quantifizier-
bare Angaben zu erhalten. Ausgehend vom Vorsor-
gegrundsatz soll dies nachfolgend gezeigt werden. 

Vorsorge gegen Umweltbelastungen wird seit ge-
raumer Zeit als eine zentrale Aufgabe der Umwelt-
politik verstanden (BMU 1986) und ist als Staatsziel 
im Art. 20a Grundgesetz verankert. Vorsorgender 
Umweltschutz als aktive Politik zur langfristigen 
Sicherung der natürlichen Ressourcen und zur Ver-
besserung der Umweltqualität ist damit Planungs-
aufgabe des Staates und spricht insbesondere die 
Raumordnung, Stadtentwicklung, Fachplanungen 
und Umweltschutzfachplanungen an. Dieses Vor-
sorgeprinzip ist Teil der umweltpolitischen „Prinzipi-
entrias“ von Vorsorgeprinzip, Verursacherprinzip und 
Kooperationsprinzip. 
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 Abb. 1: Bereiche der Umweltpolitik und Umweltplanung 

 

Betrachten wir nun die „wirksame Umweltvorsorge“ 
als Umweltqualitätsanforderung der UVP, so werden 
mit ihr der in § 1 genannte Zweck des UVPG und die 
Begriffsbestimmungen in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG 
angesprochen. Damit sind zunächst klare Anforde-
rungen an einen fachlich objektiven, auf die Vor-
sorge ausgerichteten Bewertungsmaßstab gestellt. 
Eine Konkretisierung ergibt sich vor allem aus der 
rechtlichen Definition des Vorsorgebegriffes. Neben 
verschiedenen fachlichen Interpretationen des Vor-
sorgebegriffes (BMU 1986, KÜHLING 1986) hat das 
Bundesverwaltungsgericht herausgestellt: Es müs-
sen "auch solche Schadensmöglichkeiten in Be-
tracht gezogen werden, (...) (für die noch) keine 
Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein 
'Besorgnispotential' besteht" (BVerwG, Urteil v. 19. 
Dez. 1985, - 7 C 65.82-). D. h.: 

 Vorsorge meint, dass schon vor der Schädlich-

keitsgrenze einem Schädlichkeitsverdacht vorge-

beugt werden soll. 

 Vorsorge verlangt nach einem ausreichenden 

Sicherheitsabstand von der Schädlichkeitsgrenze. 

 Vorsorge tritt ein, wenn bei zeitlich entfernten 

Risiken der spätere Schadenseintritt nicht mit hin-

reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 

werden kann oder eine geringere Eintrittswahr-

scheinlichkeit vorliegt. 

 Vorsorge kann Risikominimierung bereits dann 

verlangen, wenn kausale, empirische oder statis-

tische Verursachungszusammenhänge nicht oder 

nicht hinreichend bekannt oder nachweisbar sind 

(DI FABIO 1991). 

 Vorsorge setzt ein bei Umweltbelastungen, die für 

sich genommen ungefährlich, aber im Zusam-

menwirken mit anderen an sich auch ungefährli-

chen Belastungen schädlich oder vermeidbar sind 

(KLOEPFER 1993). 

Zwangsläufig bleibt der Grenzbereich zwischen 
Gefahrenschutz und Vorsorge oft unscharf und bie-
tet Interpretationsspielraum. Abbildung 1 macht aber 
bereits deutlich, dass der Arbeitsbereich der Vor-
sorge und dementsprechende Ziele und Bewer-
tungsmaßstäbe in der Regel außerhalb der rechtlich 
fixierten Grenzwerte des Gefahrenschutzes liegen. 

Aufgrund der rechtlichen Definition geht es bei der 
Vorsorge stets darum, theoretisch mögliche bzw. 
vermutete und nicht wie bei der Gefahrenabwehr 
hinreichend wahrscheinliche Umweltschäden zu 
vermeiden. Mögliche oder wahrscheinliche Auswir-
kungen auf die Umwelt müssen aber auch mit einem 
auf die Einwirkung (Immission) bezogenen Umwelt-
qualitätsmaßstab als Führungsgröße wirksam be-
grenzt werden. Ohne die Thematisierung und Quan-
tifizierung solcher Umweltvorsorge lässt sich eine 
zukunftsfähige Entwicklung nicht steuern.  

Im Zuge der Einführung einer wirksamen Umwelt-
vorsorge in das UVPG werden allerdings keine ge-
eigneten Bewertungsmaßstäbe hierfür genannt bzw. 
die anzustrebende Umweltqualität wird nur selten 
oder nicht näher im Hinblick auf Schwellenwerte 
konkretisiert/ operationalisiert. Neben dem Im Teil 1 
angesprochenen unverhältnismäßigen Standard zur 
Quecksilberdeposition gemäß TA Luft (jährlicher 
Mittelwert in Höhe von 1 µg/(m

2
 d)) kann an Bei-

spielen aus eigener Forschung des Autors belegt 
werden, dass mit vielen der oft verbindlich veran-
kerten Bewertungsmaßstäbe („Grenzwerte“) der 
Anspruch des UVPG auf 'wirksame Umweltvorsorge' 
nicht erreicht werden kann (KÜHLING & PETERS 1994, 
1995). In der Regel erreichen verbindliche Grenz-
werte allenfalls den Schutz vor bzw. die Abwehr von 
Gefahren und nicht die Vorsorge. Eine ungeprüfte 
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Übernahme vorhandener Standards aus Gesetzen 
oder anderen Normwerken verbietet sich vor allem 
deshalb, da deren Schutz- bzw. Vorsorgegehalt in 
der Regel nicht bekannt ist bzw. nicht benannt wird.  

1.3 Anforderungen an ein „hohes Schutz-

niveau“ 

Will man den Vorsorgeanspruch weiter konkretisie-
ren, so hat die international und national eingeführte 
Vorsorge vor schädlichen Einwirkungen inzwischen 
einen verbindlichen und konkretisierungsfähigen 
Ansatzpunkt entwickelt. Die Umweltpolitik der Union 

verfolgt gemäß Artikel 191 Abs. 1 AEUV   (ex-Arti-

kel 174 EGV) die Ziele: Erhaltung und Schutz der 
Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität. Gemäß 
Abs. 2 zielt die Umweltpolitik der Union auf ein ho-
hes Schutzniveau ab und beruht auf den Grundsät-
zen der Vorsorge und Vorbeugung. Dieser Anspruch 
eines hohen Schutzniveaus ist am Beispiel von 
Luftschadstoffen in deutsche Normen überführt: 

 § 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG, der als Betreiber-

pflichten fordert: Genehmigungsbedürftige Anla-

gen sind so zu errichten und zu betreiben, dass 

sie ein hohes Schutzniveaus für die Umwelt ins-

gesamt gewährleisten. 

 § 50 Satz 2 BImSchG: Bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in de-

nen die in Rechtsverordnungen (…) festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-

den, ist bei der Abwägung der betroffenen Be-

lange die Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-

tät als Belang zu berücksichtigen.  

 Analog dazu bestimmt § 26 der 39. BImSchV, 

dass sich die zuständigen Behörden darum be-

mühen, die bestmögliche Luftqualität unterhalb 

der genannten Werte, die mit einer nachhaltigen 

Entwicklung in Einklang zu bringen ist, aufrecht-

zuerhalten und berücksichtigen dies bei allen re-

levanten Planungen.  

 Ebenso klar äußert sich § 1 Abs. 6 Ziffer 7 Lit. h 

BauGB, wonach die Erhaltung der bestmöglichen 

Luftqualität in Gebieten, in denen die (…) festge-

legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden, als Belang zu berücksichtigen ist. 

Damit sind nicht nur bei Ermessensentscheidungen 
und in der räumlichen Planung Anforderungen ge-
stellt, die im Rahmen der Prüfpflichten zwingend 
eine „Berücksichtigung“ (und damit eine nachprüf-
bare Auseinandersetzung) dahingehend erfahren 
müssen, ob die „bestmögliche Qualität“ erreicht wird. 
Darüber hinaus kann eine "bestmögliche Qualität" 
auch im Sinne der EU als Verbesserungsgebot in-
terpretiert werden. Dieser ausnutzbare Abwägungs-
spielraum (Risikobereich) deutlich außerhalb beste-
hender verbindlicher Mindeststandards zum Aus-
schluss von Gefahren wird sichtbar, wenn man den 
Vorsorgebereich rechtlich interpretiert (Abbildung 2). 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung bzw. zur Belas-
tungsverringerung lassen sich also bereits deutlich 
unterhalb festgelegter Normen und Standards so-
wohl fachlich als auch rechtlich begründen. Seine 
Grenze findet dieser Anspruch durch das verfas-
sungsgemäße Übermaßverbot bzw. dem nicht aus-
schließbaren Restrisikobereich. 

 

 

Abb. 2: Prinzipskizze der Aufgaben- und Handlungsbereiche zur Erreichung von Um  

weltqualität aus rechtlicher Sicht 
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Der Prüfauftrag des UVPG stellt zudem klar, dass 
sich die Bewertung auf 'Umwelt'auswirkungen be-
schränkt. Damit ist es nicht Aufgabe der fachlichen 
Bewertung, schon unter Abwägung mit gegenläufi-
gen Belangen festzustellen, ob ein angenommenes 
Umweltrisiko 'sozial' zumutbar ist oder aber vermie-
den oder wenigstens reduziert werden muss 
(REHBINDER 1989). Oder anders ausgedrückt: Die 
Schutzwürdigkeits- und Gefährdungsprofile, die der 
Bewertung zugrunde liegen, müssen auf einem 
Wege gefunden werden, der eine Interessenabstim-
mung mit nicht-ökologischen Belangen ausschließt 
(HOPPE 1987). Mit diesen Aussagen wird klar, dass 
die fachliche Bewertung von einer gesellschaftlich-
politischen Bewertung zu unterscheiden ist, was – 
wie oben angerissen – in den meisten der heute 
gebräuchlichen, gesetzlichen Standards nicht anzu-
treffen ist. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass mit 
dem Anspruch des UVPG an eine wirksame Um-
weltvorsorge Ermittlungen, Beschreibungen und 
Bewertungen angestellt werden müssen, die der weit 
gehenden Vorsorge (außerhalb des bislang üblichen 
Gefahrenschutzes) verpflichtet sind und welche 
ausschließlich in Form einer auf die Umweltauswir-
kungen bezogenen Ausprägung quantifiziert werden 
müssen. Damit verbietet sich die ungeprüfte Über-
nahme von Schwellenwerten aus der TA Luft (ein-
schließlich der dort genannten Bagatellgrenzen), um 
Aussagen zur Erheblichkeit und Wirksamkeit von 
Umweltwirkungen im Rahmen der UVP treffen zu 
können. 

1.4 Anforderungen an den Prüfungs-

gegenstand 

Sowohl aus der UVP-RL (1985) als auch aus dem 
UVPG folgt, dass die UVP integrativ bzw. gesamthaft 
ausgerichtet ist. Die Anforderungen des UVPG lau-
ten auf eine umfassende Ermittlung, Beschreibung 
und Bewertung der Umweltauswirkungen (§ 2 Abs. 1 
Satz 2 UVPG). Das Ermitteln und Feststellen von 
Umweltauswirkungen muss vor dem Hintergrund der 
UVP-RL (1985) als "weitreichende Aufgabe" ange-
sehen werden, deren "Grenzen lediglich durch das 
Ausscheiden der Feststellung offensichtlich nicht vor-
liegender potentieller Auswirkungen gezogen wer-
den" (ERBGUTH & SCHINK 1992). Damit muss eine Ab-
kehr vom Sektoralschutz einzelner Umweltmedien 
hin zum Schutz unterschiedlich komplexer Systeme 
vollzogen werden, in denen sich die indirekten bzw. 
kumulativen Wirkungen zwischen den Organismen 
und ihrer Umwelt und die Wechselwirkungen zwi-
schen den Umweltgütern abspielen. Dies meint eine 
Betrachtung und Beurteilung der Umweltauswirkun-
gen in ihrem funktionalen und ganzheitlichen Zu-
sammenhang. Eine selektive und eingeengte Be-
trachtung, wie sie in der Praxis häufig betrieben wird, 
ist diesem Ansatz fremd. Dagegen werden Wir-
kungspfade betrachtet sowie wesentliche Abhängig-
keiten aufgespürt werden müssen, wie es die dies-
bezügliche Anforderung nach Art. 5 UVP-RL (1985) 

in der amtlichen Anmerkung zu Anhang III Nr. 4 über 
die Beschreibung der Auswirkungen eines Projekts 
bestimmt: der Prüfungsgenstand behandelt Auswir-
kungen auf die Umweltgüter, die als direkte, indirek-
te, sekundäre, kumulative, kurz-, mittel- und langfris-
tige, ständige und vorübergehende, positive und ne-
gative zu verstehen sind. 

1.5 Anforderungen an den Untersuchungs-

gegenstand 

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkun-
gen machen den Untersuchungsgegenstand der 
UVP aus. Wesentlicher Bestandteil der Ermittlung 
sind die vom Antragsteller vorzulegenden Unterla-
gen, sie müssen für die notwendigen Prüfungen und 
Bewertungen umfassend genug, d. h. geeignet sein. 
Denn auch für die Unterlagen gilt, dass nur diejeni-
gen Tatbestände angemessen in der Entscheidung 
berücksichtigt werden können, die als bewertungs-
pflichtig i.S. umweltbezogener Zulassungsvoraus-
setzungen erkannt und ausreichend ermittelt und 
beschrieben sind.  

Was an Unterlagen gemäß § 6 Abs. 2 UVPG vor-
zulegen ist, wird gemäß Satz 1 der Vorschrift zu-
nächst an den fachgesetzlichen Bestimmungen ge-
messen. Allerdings bedeutet § 6 Abs. 2 Satz 2 im 
Ergebnis, dass die gemäß § 1 UVPG bezweckte 
„umfassende Ermittlung und Beschreibung“ der Um-
weltauswirkungen Betrachtungsgegenstand der ge-
mäß § 6 beizubringenden Unterlagen ist. Aufgrund 
dieser Subsidiarität sind die Informationen des § 6 
Abs. 3 und 4 UVPG auf jeden Fall vorzulegen, d. h. 
unabhängig davon, ob dies neben dem UVPG noch 
gesondert fachgesetzlich bestimmt ist (ERBGUTH & 

SCHINK 1992).  

Nach den Bestimmungen der §§ 4 bis 4e der 
9. BImSchV wird der Untersuchungsgegenstand auf 
die genehmigungsrelevanten Angaben ausgerichtet. 
Mit dem Verweis in § 1 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV 
kommt die TA Luft auch im Hinblick auf den Untersu-
chungsgegenstand zum Zuge. In vielen, dem Autor 
vorliegenden Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 
wird deutlich, dass diese wesentlich auf die Geneh-
migungsunterlagen nach TA Luft abstellen und eher 
selten eine umfassende Sicht auf die dem Zweck der 
UVP dienenden Unterlagen richten. Hierzu wenige 
kurze Beispiele: 

 Nach Abschnitt 1 der TA Luft unterbleibt die Er-

mittlung von Immissionskenngrößen nach Num-

mer 4.6, soweit eine Prüfung im Einzelfall ergibt, 

dass der damit verbundene Aufwand unverhält-

nismäßig wäre. Aufwand ist aber mit wirtschaftli-

chen Kriterien verbunden, was die Erfüllung von 

Anforderungen an eine umweltinterne Bewertung 

bzw. eine Bewertung im Hinblick auf eine wirk-

same Umweltvorsorge fraglich erscheinen lässt. 

 Nitratdeposition z. B. findet in einem solch hohen 

Maße statt, dass erhebliche Wirkungen (z. B. Ver-

schiebung der Artenzusammensetzung durch 
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Eutrophierung) anzunehmen sind. Führt ein Vor-

haben zu einer zusätzlichen Deposition, so ist 

dies von den Umweltauswirkungen her möglich-

erweise als erheblich im Sinne von "nicht mehr zu 

vernachlässigen" einzustufen. De fakto finden sich 

solche Untersuchungen selten, da sie nicht im 

Rahmen der Genehmigungsunterlagen gemäß TA 

Luft vorgesehen sind. 

 Die Nr. 4.1 TA Luft legt fest, dass bei Schadstof-

fen, für die dort Immissions(grenz)werte genannt 

sind, die Bestimmung von Immissions-Belastungs-

werten (Immissionskenngrößen) entfallen kann, 

wenn verschiedene Bagatellregeln eingehalten 

werden. Sie geht dann davon aus, dass „schäd-

liche Umwelteinwirkungen“ durch die Anlage nicht 

hervorgerufen werden können Da diese Beurtei-

lung nicht der Bewertung einer wirksamen Um-

weltvorsorge gemäß UVPG entspricht, kann sich 

eine deutliche Verzerrung bei der Bewertung der 

Umweltwirkungen ergeben. 

1.6 Fazit 

Ein solchermaßen unvollständiger Untersuchungs-
gegenstand gemäß § 4e der 9. BImSchV i. V. m. der 
TA Luft wird dem Anspruch der gesetzlichen UVP zur 
Ermittlung der Umweltauswirkungen nicht gerecht. 
Das Ausmaß der bestehenden Belastung und die 
durch zusätzliche Belastung entstehenden Wirkun-
gen bedürfen daher der Präzisierung, um insbeson-
dere die empfindlicheren Schutzgüter (eine Vielzahl 
von Pflanzen und Tieren sowie Menschen), die be-
reits bei Einhaltung der in der TA Luft festgelegten 
Immissionswerte geschädigt werden, hinsichtlich der 
Umweltauswirkungen ausreichend beurteilen zu 
können. Hier muss die subsidiäre Bedeutung des 
§ 4 UVPG hervorgehoben werden, der bei Lücken im 
UVP-Spezialrecht das UVPG zum Vorrang erhebt. 
Mit § 4 UVPG wird klargestellt, dass die fachgesetzli-
chen Bestimmungen letztlich an der Messlatte des 
UVPG gemessen werden müssen und Eingrenzun-

gen beim Ermittlungsaufwand oder Schwellenwerten 
ohne den Gehalt einer wirksamen Umweltvorsorge 
eine Absage zu erteilen ist (s. ausführlich: BUNGE 
1996). 

Damit muss der TA Luft eine sachgemäße Konkreti-
sierung der nach dem UVPG nötigen komplexen 
Betrachtung und Bewertung der Umweltgüter "Luft" 
und „Boden“ abgesprochen werden. Diese Vorschrift 
verbietet sich als heranzuziehende Messlatte bei der 
Prüfung von Umweltauswirkungen auch aus folgen-
dem Grund: Gemäß Nr. 4.5.1 TA Luft ist der Schutz 
vor Gesundheitsgefahren, erheblichen Nachteilen 
und erheblichen Belästigungen durch Schwermetalle 
als Bestandteil des Staubniederschlags auch dann 
sichergestellt, wenn die genannten Immissionswerte 
durch die Gesamtbelastung nicht überschritten wer-
den. Das Einhalten dieser Werte kann jedoch bei 
verschiedenen Nahrungs- und Futterpflanzen bzw. 
im Boden zu erheblichen Anreicherungen führen, wie 

die bei KÜHLING & PETERS (1994; 1995) angegebenen 
Depositionsraten zeigen. Damit zeigt sich, dass die 
Immissionswerte der TA Luft weder für eine ausrei-
chende Differenzierung nach der Schutzwürdigkeit 
der Schutzgüter noch für eine Berücksichtigung 
indirekter bzw. kumulativer Wirkungen geeignet sind 
und sich damit ein Widerspruch auftut zwischen den 
Prüferfordernissen nach TA Luft und den Anforde-
rungen nach der gesetzlichen UVP. 

Ein alleiniges "Abarbeiten" bisheriger Prüfungsschrit-
te gemäß TA Luft einschließlich eines Abgleichs mit 
deren Immissionswerten wird für die Durchführung 
der UVP also nicht reichen. An dieser Tatsache wird 
auch die UVPVwV (Anhang 1, Nr. 1.4) mit ihrem Ver-
weis auf die Anwendung der TA Luft-Werte in fach-
rechtlichen Verfahren nichts ändern. Hier dürfte 
§ 4 UVPG vorgehen. Da zudem die Anzahl der 
Immissionswerte gemäß TA Luft sehr begrenzt ist, 
stellt sich als wichtige Aufgabe, eine Auswahl der als 
wesentlich zu bezeichnenden Luftschadstoffkompo-
nenten samt ihren indirekten und kumulativen Wir-
kungen zu treffen. 

Durch die Anforderung des UVPG an eine vorsorge-
orientierten Bewertung im Hinblick auf die Schutz-
güter wird abschließend augenfällig, dass die fach-
gesetzlichen Genehmigungsvoraussetzungen bisher 
keine vorsorgeorientierte Immissionsbeurteilung be-
wirkt haben. Die bekannten Immissionswerte sind 
lediglich der Gefahrenabwehr i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 
Alt. 1 BImSchG (Schutzgrundsatz) und nicht dem 
Vorsorgeanspruch verpflichtet. 

2 Sonderfallprüfung 

Nahe liegend ist bei diesem Thema die Frage, ob 
eine Sonderfallprüfung nach TA Luft durchgeführt 
werden müsste. Wenn weder die Überschreitung des 
gesundheitsbezogenen Orientierungswerts für 
Quecksilber und Verbindungen in Höhe von 50 ng/m

3
 

(LAI 2004, 33) zu erwarten ist noch die Überschrei-
tung der in der TA Luft Abschnitt 4, Tabelle 8 ange-
geben Depositionswerte (Ackerböden 30 µg/(m

2
 d); 

Grünland 3 µg/(m
2
 d)), stellt sich die Frage einer 

Sonderfallprüfung nach TA Luft zunächst nicht. 

Allerdings kommt die Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 
Satz 2 Lit. b) TA Luft im Genehmigungsverfahren 
zum Zuge, um festzustellen, ob schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen hervorge-
rufen werden können, wenn trotz vorliegender Im-
missionswerte besondere Umstände des Einzelfalls 
diese Prüfung verlangen. Der LAI (2004, 30) weist 
darauf hin, dass vor der Entscheidung, ob eine Son-
derfallprüfung erforderlich ist, die Genehmigungsun-
terlagen mit Angaben über die zu erwartenden Zu-
satzbelastungen vollständig vorliegen müssen und 
die zuständige Behörde auch die vorliegenden Er-
kenntnisse über die Immissions-Vorbelastung aus-
gewertet haben oder im Analogieverfahren in ähnlich 
strukturierten Gebieten oder als Abschätzung auf-
grund sonstigen Vorwissens ausgewertet haben. 

Zur Klärung der Frage, was die in Nr. 4.8 TA Luft 
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verlangten "hinreichenden Anhaltspunkte" für die 
Durchführung einer Sonderfallprüfung sind, werden 
vom LAI (2004, 30 f) Kriterien beschrieben. Danach 
greifen u. a. die folgenden Anhaltspunkte: 

 die Art des Verfahrens, 

 die Zusammensetzung der Einsatzprodukte (z. B. 

Quecksilbergehalt der Kohle), 

 die spezifischen Umgebungsverhältnisse (Boden-

belastungen, Depositionen), 

 eine hohe Vorbelastung durch gleichartige Immis-

sionsbeiträge anderer Emittenten, 

 bestimmte Stoffe, die zu Gesundheitsgefahren 

führen können (Quecksilber als ausgesprochen 

giftiges Element mit Potenzial einer Gefahr für die 

menschliche Gesundheit ist stets als erheblich 

einzustufen). 

Allein die im Teil 1 genannten und näher begründe-
ten Aspekte belegen, dass "besondere Umstände 
des Einzelfalls" für eine Sonderfallprüfung vorliegen. 
Zusätzlich kommt der Verknüpfung der stoffbezoge-
nen Informationen mit den Umgebungsverhältnissen 
eine besondere Bedeutung zu (LAI 2004, 31). 
Hauptbelastungs- und Aufnahmepfade sind zu er-
mitteln, ebenso die Wirkung über die Nahrungskette. 
Der LAI weist auch darauf hin, dass nicht in jedem 
Fall bei Einhaltung der Emissionsbegrenzungen 
nach TA Luft gewährleistet ist, dass schädliche Um-
welteinwirkungen nicht hervorgerufen werden kön-
nen. Insbesondere werden auch stoffspezifische Kri-
terien für die Durchführung einer Sonderfallprüfung 
aufgeführt, wozu mit Bezug auf die menschliche 
Gesundheit insbesondere zur Bioakkumulation nei-
gende Schwermetalle zählen. Dies ist gerade bei 
Quecksilber eine herausragende stoffliche Eigen-
schaft. 

Damit wird in vielen Fällen eine Sonderfallprüfung 
Nr. 4.8 Satz 2 Lit. b) TA Luft durchzuführen sein, um 
die Erheblichkeit zusätzlicher Immissionen, deren 
Auswirkung auf die Luftqualität, das Maß zusätzli-
cher Depositionen einschließlich der Ermittlung von 
Anreicherungen in Böden, Nahrungspflanzen und 
Gewässersystemen sowie in Bezug auf die ökotoxi-
kologischen Auswirkungen feststellen zu können. Die 
besonderen Umstände des Einzelfalls verlangen 
häufig danach. 

3 Problemfall Quecksilber: Wie um-

gehen mit relativ geringen Zusatz-

belastungen? 

Als abschließende und zentrale Frage bleibt zu klä-
ren, wie die häufig relativ geringen oder schleichen-
den Zusatzbelastungen (gerade auch bei Betrach-
tung einzelner bzw. kleinerer Anlagen mit einem 
geringen Beitrag zu Immissionen/Depositionen) mit 
dem gesetzlich/rechtlich gebotenen „hohen Schutz-
niveau der Umwelt insgesamt“ bzw. der „bestmögli-
chen Luftqualität“ vereinbar sind? Wie gelingt es, 
aufgrund der geringen Werte unterhalb von gesetz-

ten Grenzen eine Prüfpflicht zu installieren, um Maß-
nahmen zur Verhinderung weiterer Belastungen zu 
erreichen? 

Die vielfältig berührten Belange und die komplexe 
Herangehensweise sprechen zunächst Gestaltungs-
aufgaben an, die sinnvollerweise durch Instrumente 
der räumlichen Planung (Landes-/Regionalplanung, 
Bauleitplanung, Umweltschutz-Fachplanungen etc.) 
geregelt werden können. Als zentraler Ansatz in der 
räumlichen Planung und zur Lösung dieser komple-
xen Aufgabe ist die Abwägung der Belange eingeübt. 
Dieser bereits verbindlich eingeführte Grundsatz zur 
Konfliktregelung erhält sein besonderes Gewicht 
durch den inzwischen rechtlich normierten Maßstab 
zur Erreichung einer angestrebten Umweltqualität 
insgesamt, wie es in Kapitel 1.3 mit der Ausdifferen-
zierung des "hohen Schutzniveaus" in deutschen 
Normen kurz angesprochen wird. Dieser Ansatz 
empfiehlt sich im Vorfeld einer Festlegung von zu-
lässigen Nutzungskategorien insbesondere im Rah-
men der Bauleitplanung. Bei Anträgen gemäß BIm-
SchG greift dies eher selten. Es sei denn, der Antrag 
steht im Widerspruch zu festgelegten Nutzungen, 
betroffenen schutzbedürftigen Gebietskategorien 
bzw. öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Die gesamt-
räumliche Planung erlaubt prinzipiell auch Festle-
gungen beispielsweise im Hinblick auf den einge-
setzten Energieträger zum Schutz des Klimas 
(Braunkohle versus Gas). 

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach BIm-
SchG geht es dagegen um die Frage, wie außerhalb 
der fachgesetzlichen, aber in der Regel Mensch und 
Umwelt nicht wirksam genug schützenden Grenz-
werte (die immissionsseitig regelmäßig dem Schutz-
prinzip verhaftet sind und nicht der Vorsorge dienen, 
siehe u. a. KÜHLING & PETERS 1995, Kap. 2.4, 
S. 13 ff) eine wirksame Prüfpflicht einsetzen kann, 
damit im Rahmen von gebundenen Entscheidungen 
(§ 6 Abs. 1 BImSchG) eine weitergehende Begren-
zung von Belastungen erreicht wird. 

Eine Lösung bietet die UVP, die zunächst die be-
troffenen Umweltkomponenten differenziert unter-
sucht und im Hinblick auf eine wirksame Umweltvor-
sorge bewertet. Entsprechende UVP-interne Be-
wertungsmaßstäbe zur Abschätzung der wirksamen 
Umweltvorsorge sind dabei evident. Bei der Bewer-
tung und Berücksichtigung gemäß § 12 UVPG 
kommt dies auch in Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG zum Tragen. Wie bei KÜHLING & PETERS 
(1995, Kap. 2.4, S. 13 ff) näher begründet, lassen 
sich diese Bewertungen im Sinne einer wirksamen 
Umweltvorsorge (zum Beispiel abgeleitete, vorsor-
georientierte Bewertungen) in der Bewertungsstation 
verwenden. Entscheidend ist dann, inwieweit eine 
kompetente Behörde die Berücksichtigung dieser 
Ergebnisse/ Bewertungen aus der UVP bei der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit eines Antrags auch 
entsprechend durchwirken lässt. Dies ist von den 
Verfahren her unterschiedlich (Ermessensentscheid / 
gebundener Entscheid). Bei der gebundenen Ent-
scheidung wird ein Versagungsermessen nicht ge-
sehen, aber in der Regel ist eine Begrenzung durch 
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Technik (Auflagen im Rahmen der Genehmigung) 
oder die Wahl eines alternativen Verfahrens möglich. 
Hier ist zunächst auch die Betreiberpflicht gemäß § 5 
Abs. 1 einschlägig, wonach ein „hohes Schutzniveau 
für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten“ ist (siehe 
dazu die Differenzierung in Kapitel 1.3). 

Dies kann bedeuten, dass aufgrund der erwarteten 
„erheblichen“ (weil mit Gefahr für die menschliche 
Gesundheit verbunden) Zusatzbelastungen durch 
eine gesundheitlich gefährliche Substanz wie Queck-
silber oder die Überschreitung von Schwellenwerten 
zur wirksamen Umweltvorsorge weitergehende An-
forderungen beispielsweise an eine tatsächlich wirk-
same Abgasreinigung oder an Alternativen zur Ener-
gieerzeugung gestellt werden. Eine Ablehnung von 
Seiten des Betreibers wegen möglicher Kosten (aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit) wäre mit dem Hin-
weis auf die genannte Betreiberpflicht in § 5 Abs. 1 
BImSchG und den zu erwartenden gesundheitlichen 
Gefahren, die stets erheblich sind, zu begegnen. 

Gleichzeitig könnte von Seiten der Behörde im Rah-
men einer Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5 UVPG: 
Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen) ein-
gefordert werden, dass aufgrund der erwarteten 
erheblichen Beeinträchtigungen eine weitergehende 
Prüfung von Alternativen oder Maßnahmen gemäß 
§ 6 Abs. 3 Ziffer 5 UVPG erfolgt, mit denen erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, 
vermindert oder ausgeglichen werden. Diese Alter-
nativenprüfung könnte aus der oben in den Kapiteln 
1.1 und 1.6 angerissenen Subsidiaritätsklausel des 
§ 4 UVPG (BUNGE 1996) begründet werden. 
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Neues zum E.ON Kraftwerk Datteln IV 

 
 

Klage des BUND erfolgreich 

Der 8. Senat des Oberverwaltungsgerichts für das 
Land Nordrhein-Westfalen hat am 12. Juni den im-
missionsschutzrechtlichen Vorbescheid für das be-
reits weitgehend fertiggestellte Kohlekraftwerk Dat-
teln IV aufgehoben (Az.: 8 D 38/08.AK). Er hat damit 
der Klage des BUND (Bund für Umwelt und Natur-
schutz e.V.) stattgegeben. Die Revision wurde nicht 
zugelassen. Dagegen ist aber Nichtzulassungsbe-
schwerde möglich, über die das Bundesverwal-
tungsgericht entscheidet. 

Die Bezirksregierung Münster hatte E.ON Ende 
Januar 2007 einen Vorbescheid zur Errichtung und 
zum Betrieb des Steinkohlekraftwerks Datteln IV 
erteilt. Der Vorbescheid ist Teil der Genehmigung für 
das Kraftwerk. Hiergegen erhob der BUND im April 
2008 Klage und machte u.a. geltend, dass die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Flora-Fauna-Ha-
bitat(FFH)-Gebiete an der Lippe nicht hinreichend 
geprüft worden seien. 

Während des Klageverfahrens erklärte der 10. Senat 
des Oberverwaltungsgerichts im September 2009 
den Bebauungsplan Nr. 105 - E.ON Kraftwerk - der 
Stadt Datteln auf Antrag eines Landwirtes für unwirk-
sam (Az.: 10 D 121/07.NE). Der Bebauungsplan 
sollte eine bis dahin landwirtschaftlich genutzte Flä-
che für das Kraftwerk bebaubar machen. 

Daraufhin haben die Beteiligten im Dezember 2009 
in einem Erörterungstermin vor dem Senat überein-
stimmend das Ruhen des vorliegenden Verfahrens 
beantragt, um zunächst zwei Entscheidungen abzu-
warten: zum einen die Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts zur Unwirksamkeit des Bebau-
ungsplans, und zum anderen das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs auf Vorlage des Senats zu 
der Frage, in welchem Umfang Umweltorganisatio-
nen klagen dürfen. Nachdem die Entscheidung über 
die Unwirksamkeit des Bebauungsplans Rechtskraft 
erlangt hatte und der Europäische Gerichtshof mit 
Urteil vom 12. Mai 2011 (Az.: C-115/09 – Trianel) auf 
die Vorlagefragen des Senats das Klagerecht von 
Naturschutzverbänden erweitert hatte, ist das Ver-
fahren fortgesetzt worden. Im September 2011 hat 
der Senat einen umfangreichen Erörterungstermin 
durchgeführt, um den Beteiligten Gelegenheit zur 
intensiven Auseinandersetzung mit der Sach- und 
Rechtslage zu geben. 

Der Vorsitzende führte in der mündlichen Verhand-
lung am 12. Juni aus: Der Vorbescheid sei rechts-
widrig. Ein Vorbescheid müsse das Gesamtvorhaben 
bereits in den wesentlichen Grundzügen beurteilen, 
wenn auch nicht im Detail. Daran fehle es hier, weil 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Kraft-
werks noch offen sei. Für das Kraftwerk sei wegen 
der schwierigen Einordnung in die Umgebung (große 
Nähe zum Wohngebiet und zu Verbrauchermärkten, 

Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Ammoniak) ein 
Bebauungsplan erforderlich. Der dem Vorbescheid 
zunächst zugrunde gelegte Bebauungsplan, der die 
planungsrechtlichen Grundlagen für das Kraftwerk 
schaffen sollte, sei rechtskräftig für nichtig erklärt 
worden. Es sei derzeit nicht erkennbar, wann und mit 
welchem Inhalt der Bebauungsplan nachgeholt 
werde. Für die notwendige Beurteilung des Gesamt-
vorhabens im Vorbescheid (sog. vorläufige positive 
Gesamtbeurteilung) genüge es nicht festzustellen, 
dass es nicht von vorneherein ausgeschlossen sei, 
dass ein gültiger Bebauungsplan noch erlassen 
werde. Der Kläger könne diesen Gesichtspunkt auch 
mit seiner Klage geltend machen. Sein Verbandskla-
gerecht ergebe sich aus dem Umweltrechtsbehelfs-
gesetz und der insoweit unmittelbar anwendbaren 
sog. Aarhus-Konvention. Die Aarhus-Konvention ist 
ein völkerrechtliches Abkommen, dem Deutschland 
beigetreten ist; sie regelt u.a. das Recht von Um-
weltverbänden, die Verletzung von Umweltvorschrif-
ten vor Gericht rügen zu können. 

Außerdem leide der Vorbescheid auch im Hinblick 
auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung an Mängeln; 
denn er gelange zu dem naturschutzfachlich nicht 
vertretbaren Ergebnis, dass es keiner umfassenden 
FFH-Verträglichkeitsprüfung bedurft habe und dass 
vorhabenbedingte Einwirkungen nicht zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung von FFH-Gebieten füh-
ren könnten. Zwar habe E.ON inzwischen eine deut-
lich umfangreichere FFH-Verträglichkeitsuntersu-
chung vorgelegt; insoweit fehle es aber noch an der 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der erforderlichen 
abschließenden Beurteilung durch die zuständige 
Behörde. Diese könne nicht durch den Senat ersetzt 
werden. 

Der Vorsitzende betonte in der Urteilsverkündung, 
dass dieses Urteil nicht das endgültige Aus für das 
Kraftwerk bedeuten müsse. Es komme zunächst 
darauf an, ob die erforderlichen planungsrechtlichen 
Grundlagen geschaffen würden. Im Rahmen des 
(neuen) Vorbescheids- oder Teilgenehmigungsver-
fahrens müsse dann überprüft werden, ob das Vor-
haben FFH-verträglich sei und ob die weiteren Kri-
tikpunkte des BUND – etwa hinsichtlich der Immis-
sionsprognose – berechtigt seien. 

Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
bezeichnete diese Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts als „weiteren Sargnagel für das ge-
scheiterte Kraftwerksprojekt“. „Damit ist das Projekt 
genehmigungsrechtlich wieder komplett auf Null 
gestellt“, sagte BUND-Vorstandsmitglied Dr. Thomas 
Krämerkämper. Nach der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes im September 2009 sei dies ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Rückabwicklung des geschei-
terten Vorhabens. Das Urteil habe weitreichende 
Konsequenzen, so der BUND, auch wenn noch 
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keine Entscheidung über die ebenfalls beklagten 
Teilgenehmigungen erfolgt sei. „Das Urteil bestätigt 
unsere Rechtsauffassung von der grundsätzlichen 
Rechtswidrigkeit des Vorhabens“, sagte BUND-
Rechtsanwalt Dirk Teßmer. Ohne einen rechtskräfti-
gen Vorbescheid seien Weiterbau und Inbetrieb-
nahme des Kraftwerks unmöglich. Zugleich erinnerte 
der BUND daran, dass sich E.ON bereits 2007 ver-
pflichtet habe, das Kraftwerk wieder abzureißen, 
wenn die Genehmigungen endgültig keinen Bestand 
mehr haben sollten. 

Als „sehr befremdlich“ bezeichnete der BUND die 
Strategie der Bezirksregierung Münster bei der Ge-
richtsverhandlung, die noch ausstehende Öffent-
lichkeitsbeteiligung in dem Verfahren als unerheblich 
für ihre Genehmigungsentscheidung darzustellen. 
Damit sei nochmals deutlich geworden, dass Öffent-
lichkeitsbeteiligungen in Großverfahren von der Be-
hörde nur pro forma durchgeführt würden. 

An E.ON und die Politik appellierte BUND-Ge-
schäftsleiter Dirk Jansen deshalb, „die Kraftwerks-
leiche nicht länger künstlich am Leben zu halten.“ 
Das Kohlekraftwerk sei nicht nur juristisch geschei-
tert, sondern mache auch energiewirtschaftlich kei-
nen Sinn. Unflexible Grundlastkraftwerke mit nur 
marginaler Fernwärmeauskopplung passten nicht 
mehr in ein zukunftsfähiges Energie- und Klima-
schutzkonzept. 

BUND: Planverfahren für Datteln IV zum 

Scheitern verurteilt 

Zum Ende der frühzeitigen Bürgerbeteiligung für das 
Bauleitplanverfahren zugunsten des E.ON-Kohle-
kraftwerks Datteln IV gaben der NRW-Landesver-
band des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), die Deutsche Umwelthilfe 
(DUH), das breite Bündnis Klima-Allianz Deutschland 
sowie die Bürgerinitiativen Interessengemeinschaft 
Meistersiedlung und Bürger informieren Bürger 
(B.i.B.) Waltrop am 22. Juni bei der Stadtverwaltung 
Datteln eine gemeinsame Stellungnahme ab. Darin 
forderten sie die Stadt Datteln auf, „ihre vergeblichen 
Rettungsversuche für das klima- und energiepolitisch 
unsinnige Kraftwerksprojekt endlich zu beenden“. 

In der 350 Seiten umfassenden Stellungnahme leg-
ten die Kraftwerkskritiker die nach ihrer Auffassung 
prinzipielle Unzulässigkeit des Kraftwerks am Stand-
ort Löringhof dar. Das Vorhaben verstoße gegen die 
landesplanerischen Vorgaben, sei mit den Vorgaben 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unvereinbar und 
führe zu unzulässigen Belastungen der Anwohner. 
Weder das Problem der hohen Schadstoffbelastung 
sei gelöst, noch das des Lärms oder der Bedrängung 
durch den 180 Meter hohen Kühlturm. Es sei offen-
sichtlich, dass sich aus dieser Problematik grund-
sätzliche Standorthindernisse ergäben. Hinzu kämen 
grundsätzliche Unvereinbarkeiten mit den Klima-
schutzzielen des Landes. 

Aus diesen Gründen müssten endlich die richtigen 
politischen Konsequenzen gezogen werden, hieß es 
weiter. Das Ende des Projekts sei unabdingbar. Das 

nachträgliche Zurechtschustern des Rechts auf 
Kosten der betroffenen Bevölkerung und des Klima-
schutzes werde nicht funktionieren. Dagegen spre-
che auch der neue Koalitionsvertrag der nordrhein-
westfälischen Landesregierung. Darin habe sich Rot-
Grün darauf verständigt, dass Landesrecht nicht 
zugunsten von Datteln IV zu ändern. Es sei überfäl-
lig, dass auch in Datteln endlich die Rechtslage ak-
zeptiert werde. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die 
Stadt nach den eindeutigen Gerichtsurteilen den 
Bürgerinnen und Bürgern noch immer glauben ma-
chen will, dem Kraftwerksvorhaben stünden keine 
„durchgreifenden Bedenken“ (Pressemitteilung der 
Stadt Datteln, 14. Juni 2012) entgegen. 

BUND: Bürgerbeteiligung wird zur Farce 

Ende Juni beantragte der nordrhein-westfälische 
Landesverband des Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) bei der Bezirksregierung 
Münster die Aufhebung des für den 4. Juli geplanten 
Erörterungstermins zur von der E.ON Kraftwerke 
GmbH beantragten Änderung des Vorbescheides für 
das Kohlekraftwerk Datteln IV. Im Zentrum der Erör-
terung sollte, so der BUND), die Prüfung und Fest-
stellung der Verträglichkeit des Kraftwerksvorhabens 
mit den Erhaltungszielen der betroffenen Natura 
2000-Gebiete (FFH-Verträglichkeit) stehen. Hierzu 
hätte E.ON eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
nachgereicht. Zum Ende der Stellungnahme-Frist am 
20. Juni hätte der BUND dazu eine insgesamt etwa 
200-Seiten starke Stellungnahme eingereicht. 

Der BUND begründete seinen Antrag auf Absage 
des Erörterungstermins mit der fehlenden Grund-
lage. Am 12. Juni 2012 hätte das Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen der BUND-
Klage stattgegeben und den immissionsschutzrecht-
lichen Vorbescheid aufgehoben. Eine Abänderung 
eines aufgehobenen Bescheids sei aber schlichtweg 
unmöglich. Damit laufe der Abänderungsantrag der 
E.ON Kraftwerke GmbH ins Leere. Zudem seien die 
vorgelegten Unterlagen zur FFH-Verträglichkeit grob 
fehlerhaft, weshalb eine sachgemäße Erörterung 
verhindert werde. 

Für den BUND war das Vorgehen der Bezirksregie-
rung ein weiteres "Stück aus dem Tollhaus". Unge-
achtet der formalen Problematik sei der Zeitplan der 
Bezirksregierung eine "eklatante Aushöhlung der 
Beteiligungsrechte der Bevölkerung". Die Ansetzung 
eines Erörterungstermins zu einer hoch komplexen 
naturschutzfachlichen und rechtlichen Problematik 
nur 14 Tage nach Ende der Einwendungsfrist ließe 
nicht auf eine intensive inhaltliche Auseinanderset-
zung schließen. Zudem hätte die Bezirksregierung 
bereits angekündigt, den E.ON-Antrag unmittelbar 
nach dem Erörterungstermin bescheiden zu wollen. 
In der mündlichen Verhandlung vor dem Oberver-
waltungsgericht hätte die Bezirksregierung dieses 
damit begründet, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nichts am Ergebnis ändern werde. So werde Bür-
gerbeteiligung zur Farce. 

PK 
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Mehrfachbelastung erfordert einen Paradigmenwechsel bei 

der Standardsetzung zum Schutz der Gesundheit1 

Prof. Dr. Wilfried Kühling 
 

 

 

Zusammenfassung 

Sowohl die Kombinationswirkungen bei einzelnen 
physikalischen oder chemischen Komponenten als 
auch die Mehrfachbelastungen durch die gleichzei-
tige Einwirkung verschiedener Belastungsarten wer-
den bisher kaum berücksichtigt. Vorliegende Unter-
suchungen über Kombinationswirkungen machen 
deutlich, dass das bisherige Konzept der Grenz- und 
Schwellenwerte, die auf die Wirkung einer einzelnen 
Komponente abstellen, überholt ist. Der EU-weit 
verbindlich eingeführte Anspruch eines hohen 
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt (unterhalb 
von festgelegten Grenzwerten) kann bereits heute 
für die Berücksichtigung von Kombinationswirkungen 
und Mehrfachbelastungen herangezogen werden. 
Insbesondere bei der Abwägung im Rahmen von 
Ermessensentscheidungen und anderen Planungs-
prozessen sind weit gehende Möglichkeiten zur 
Durchsetzung gegeben. 

1 Problemstellung und Sachstand 

Viele Studien belegen inzwischen in eindrucksvoller 
Deutlichkeit einen räumlichen Zusammenhang zwi-
schen Wohnstandorten mit bestimmter Sozialstruktur 
und der Intensität von gesundheitlich wirksamen 
Umweltbelastungen (MUNLV 2004, UMID 2011, 
Wichmann et al. 2011). Dabei wirken in der Regel 
verschiedene Schadkomponenten und unterschied-
liche Belastungsarten wie Luftschadstoffe, Lärm, 
Strahlen etc. gleichzeitig ein. Das Ausmaß einer 
bestimmten gesundheitlichen Gefährdung ist jedoch 
keine absolute Größe. Vielmehr bestimmen neben 
der individuellen Konstitution vor allem Vorbelastun-
gen, gleichzeitige Belastungen durch andere Stoffe 
und/oder physikalischen Einwirkungen die Auswir-
kungen insgesamt. Die Konsequenzen des Zusam-
menwirkens sind weitgehend unbekannt. Bei der 
Ermittlung, Beurteilung und Begrenzung solcher 
Belastungssituationen werden sowohl die Kombina-
tionswirkungen der jeweiligen physikalischen oder 
chemischen Komponenten untereinander, als auch 
das Zusammenwirken der verschiedenen Belas-
tungsarten, – hier als Mehrfachbelastungen2 be-

                                                                 

1 Erstveröffentlichung in der Zeitschrift "Immissionsschutz" 

Heft 3.12, 17. Jg., z. T. ergänzt und abgewandelt. 

2 Allgemein beschreibt „Mehrfachbelastungen“ das Zu-

sammenwirken aller Einzelbelastungen zu einer Ge-

samtbelastung als Einwirkungskomplex. Mehrfachbe-

lastung fokussiert hierbei auf die kombinatorische Be-

zeichnet – kaum berücksichtigt (Kühling 2012). 

Auch Schwellen- oder Grenzwerte stellen in der 
Regel auf die jeweils für sich isoliert betrachtete 
chemische oder physikalische Komponente (im Fol-
genden als Noxe bezeichnet3) ab und die Gerichte 
folgen diesem wissenschaftlich nicht länger haltba-
ren Umstand, obwohl heute kaum eine Lebenssitua-
tion vorstellbar ist, die nicht durch eine Vielzahl un-
terschiedlicher und möglicherweise gesundheitsge-
fährdender Einwirkungen geprägt ist. Hinzu kommt 
aus dem Verständnis eines wissenschaftlichen 
Nachweises von Wirkungen regelmäßig die Forde-
rung nach einem kausalen Wirkungsbezug zwischen 
einer Noxe und deren Schadwirkung im Organismus. 
Wenn auch verständlich ist, dass eine Regulierung 
von unerwünschten Belastungen heute im Allgemei-
nen nur mit vollziehbaren Grenzwerten in Form einer 
konkreten Zahlenangabe zu einer einzelnen Noxe 
gelingt, so wird dies doch dem europaweiten An-
spruch auf ein „hohes Schutzniveau der Umwelt 
insgesamt“ (Artikel 191 Abs. 2 AEUV) oder dem 
Erreichen menschenwürdiger Umweltbedingungen 
(§ 1 Abs. 5 BauGB) nicht mehr gerecht. Die zentrale 
Frage lautet daher: Lassen sich reale Belastungssi-
tuationen (wie Kombinationswirkungen und Mehr-
fachbelastungen) für Rechtsetzung, Planung und 
Vollzug handhabbar machen? 

Zwar ist schon seit den sechziger Jahren die Be-
rücksichtigung stofflicher Gemische am Beispiel 
Staub und Schwefeldioxid im Rahmen der Smog-
Verordnungen bekannt. Auch gibt es einige Versu-
che, im Rahmen von handlungsleitenden Erhebun-
gen und Darstellungen bei der Luft- oder Umwelt-
qualität mit methodischen Schritten (Bildung von 
Belastungsindizes, Belastungskarten) Belastungs-
wirkungen zusammenzufassen (Werner et al. 1975). 
Allerdings mangelte es immer wieder an einer Aus-
sage, die sich wissenschaftlich tragfähigen Quantifi-

                                                                                      

ziehungsstruktur der einzelnen Belastungselemente und 

bezeichnet die Überlagerung von Einzelbelastungen in 

ihrer Auswirkung auf einzelne Organe, Organsysteme 

und den Gesamtorganismus des Menschen (Landau & 

Pressel 2009). 

3 Der Begriff „Noxe“ findet vor allem im Gesundheitswe-

sen Verwendung und bezeichnet im allgemeinen Sinn 

jede Art von gefährdender und potenziell schädlicher 

Substanz und schädigendem Einfluss. Damit kann ein 

allgemeiner Begriff aus dem Gesundheitswesen für die 

verschiedenen Belastungskomponenten verwendet wer-

den. 
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zierungen nicht entzieht und im Rahmen von Ent-
scheidungen verbindlich gemacht werden kann. In 
diesem Beitrag wird aufgezeigt, dass der Wissens-
stand zumindest ausreicht, um ein Grenzwertkonzept 
als obsolet abzutun, welches lediglich auf der Bezie-
hung zwischen Ursache und Wirkung bei einer ein-
zelnen Noxe aufbaut. Eine Fortentwicklung des bis-
herigen Nachweises bei einzelnen Wirkkomponenten 
im Hinblick auf die EU- und nationalrechtlichen An-
forderungen ist dringend erforderlich. 

Kombinationswirkungen von Chemikalien sind in-
zwischen ein viel diskutiertes Thema in der EU. Aus-
gehend von Forschungsergebnissen und einem 
Experten-Workshop zu Kombinationseffekten von 
Chemikalien (Toxikologiska Rådet 2009) hat der 
Europäische Umweltministerrat die EU-Kommission 
aufgefordert, bis Anfang 2012 einen Vorschlag zu 
unterbreiten, wie Kombinationswirkungen von Stof-
fen in der europäischen Gesetzgebung berücksich-
tigt werden können (EU 2009). Den aktuellen Kennt-
nisstand hierzu fasste ein Bericht im Auftrag der 
Europäischen Kommission zusammen (Kortenkamp 
et al. 2009). Als Ergebnis von Diskussionen mit Ver-
treterinnen und Vertretern der EU-Mitgliedstaaten, 
dem Europäischen Umweltministerrat, Nicht-Regie-
rungsorganisationen und Industrieverbänden wurde 
am 21./22. Juni 2010 die Notwendigkeit gesehen, 
Mischungen und Kombinationswirkungen von Stoffen 
bei der Bewertung der Risiken für Mensch und Um-
welt besser zu berücksichtigen. 

Wenngleich dies als ein deutliches Anzeichen zur 
stärkeren Berücksichtigung der Kombinationswir-
kungen bei Risikobewertung und Standardsetzung 
zu werten ist, wird die Berücksichtigung einer mehr-
fachen Belastung durch verschiedene Umweltnoxen 
chemischer, physikalischer und psychosozialer Art 
als Einwirkungskomplex weiterhin problematisch 
bleiben. Insbesondere ist es aus medizinischer Sicht 
schwierig, die große Variationsbreite von Wirkungen 
in Menschen oder Organismen abzubilden. Die je 
nach Gesundheitszustand, Vorschädigung, Medika-
menteneinsatz, Ernährung oder Geschlecht (um hier 
nur wenige Beispiele zu nennen) sehr unterschiedli-
che Reaktion eines Organismus auf gesundheits-
schädliche Einwirkungen lässt sich kaum verlässlich 
abschätzen und als wiederholbar belegen. Allein die 
persönliche Konstitution auch in psychologischer 
Hinsicht kann sehr verschiedene Reaktionen des 
Organismus beeinflussen. Das Zusammenwirken 
physikalischer und chemischer Einflüsse mit weiteren 
Stressoren im Organismus ist also ein bislang 
schwer auszuleuchtendes Feld. 

Ein weiterer Grund liegt in der schwierigen Aufgabe 
des Gesetzgebers, Bandbreiten von Erkenntnissen 
oder unklare Einordnungen von Wirkungen justizia-
bel zu machen. Denn in der Regel sind mit rechtli-
chen Normen Aussagen verbunden, die Maßnahmen 
ausschließen oder zulassen. Für den Vollzug benö-
tigt die Verwaltung daher meist klare Regeln. Auch 
aufgrund notwendiger Rechtssicherheit z. B. in Kla-
geverfahren wird meist ein quantifizierbarer und 
messtechnisch überprüfbarer Wert erforderlich. Es 

werden also meist eindimensionale, auf mögliche 
Sanktionen hin ausgerichtete Zahlenwerte verlangt. 
Gerade durch die vielfältige, nicht immer quantifi-
zierbare Art des Zusammenwirkens verschiedener 
Umweltnoxen besteht hier ein großes Problem in der 
Handhabung. Die Beurteilung findet daher fast aus-
schließlich für einzelne Noxen statt. 

Ein anderes Übel liegt darin, dass der in Forschung, 
Risikobewertung und Gesetzgebung zu Grunde 
liegenden Wissenschaftsbegriff eine kausale (valide 
nachgewiesene) Beziehung zwischen der Wirkung 
einer Noxe zu einer einzelnen Ursache herstellen 
will. Oft sind es aber große Zeitunterschiede zwi-
schen der Einwirkung von Noxen und den dadurch 
hervorgerufenen Effekten oder lange Einwirkungs-
zeiten (Langzeitwirkungen), die kaum einen kausalen 
Zusammenhang sichtbar werden lassen. 

Bei einer näheren Betrachtung des Themas wird 
eine erste Unterscheidung nötig: zum einen geht es 
um das Zusammenwirken bzw. die Kombinations-
wirkung von verschiedenen Noxen in einem Medium 
wie die Luft (oder beim Lärm, wo verschiedene Ge-
räuschquellen in ihrer Summe betrachtet werden 
müssen), zum anderen geht es um das Zusammen-
wirken bzw. die Überlagerung der verschiedenen 
Einflussfaktoren wie Lärm, Strahlung, Schadstoffe 
etc., was hier mit dem Begriff Mehrfachbelastung 
umfasst wird. 

Zunächst soll im folgenden Abschnitt das komplexe 
Wirkungsgeschehen und die Bedeutung der Kombi-
nationswirkungen aus (umwelt-)toxikologischer Sicht 
umrissen werden. Zu den Möglichkeiten und Pro-
blemen bei der Aggregation und Darstellung von 
Mehrfachbelastungen wird auf Kühling (2012) ver-
wiesen. Danach werden Ansätze zum rechtlichen 
Umgang mit Mehrfachbelastungen, zum gesund-
heitlichen Schutz und zur Vorsorge vorgestellt. 

2 Kombinationswirkungen von Umwelt-

noxen 

Durch den relativ weit gefassten Begriff „Umweltno-
xen“ soll den von außen auf den Menschen ein-
wirkenden Faktoren Rechnung getragen werden. 
Damit müssten prinzipiell auch die gesundheitlich 
relevanten psychosozialen Belastungen, Belastun-
gen durch Ernährung, Kleidung etc. betrachtet wer-
den, die in diesem Kapitel allerdings ausgeblendet 
bleiben müssen. 

2.1 Kombinationswirkungen von Schad-

stoffen 

Allein 80.000 Stoffe werden heute in industriellem 
Maßstab hergestellt, über 40 Millionen verschiedene 
Verbindungen sind durch den Chemical Abstracts 
Service (CAS) registriert und erreichen Mensch und 
Umwelt auf vielen Wegen (Hassold et al. 2010). 
Besondere Bedeutung erhält dieses Problem auch 
dadurch, dass ständig neue Substanzen entwickelt 
und eingesetzt werden, die auf Mensch und Umwelt 
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einwirken. Dabei sind selbst die seit langer Zeit be-
reits eingesetzten sog. Altstoffe noch nicht alle auf 
ihre Wirkung ausreichend geprüft (REACH 2007). 

Betrachtet man zum Verständnis von Kombinati-
onswirkungen zunächst die Wirkungen von Schad-
stoffen als Chemikalien-Mischung, so ist der Mensch 
in der Regel einem (oft hoch komplexem) Gemisch 
aus vielen einzelnen Komponenten ausgesetzt. So 
setzt sich allein die Außenluft in einer Großstadt aus 
mehr als 1000 Einzelstoffen zusammen. Manche 
Chemikalien stammen aus verschiedenen Quellen 
und werden erst in der Umwelt oder im Organismus 
zur Mischung. Das Ergebnis stellt sich dann so dar: 
Im Dezember 2003 ließ der World Wildlife Fund for 
Nature (WWF) die Blutproben von Europa-Parla-
mentariern auf über 100 potentiell gefährliche Che-
mikalien hin untersuchen: Im Durchschnitt enthielten 
diese einen Cocktail aus 41 Stoffen (WWF 2004). 

Untersuchungen zu Kombinationswirkungen von 
Umweltnoxen werden seit geraumer Zeit durchge-
führt (Witte 2011) und die Wissenslage lässt schon 
einige Aussagen zu. Lediglich 4 von 21 untersuchten 
EU-Regelungen gehen überhaupt auf stoffliche Mi-
schungen ein4. Anhand einiger zentraler Erkennt-
nisse soll nachfolgend die Bedeutung dieses Pro-
blems umrissen werden. Im "State of the Art Report" 
(Kortenkamp et al. 2009) wird durch die Ergebnisse 
einer großen Anzahl wissenschaftlicher Studien 
belegt, dass stoffliche Gemische Kombinationsef-
fekte bei Organismen in der Weise hervorrufen, dass 
Stoffmischungen toxischer als die jeweiligen Einzel-
stoffe sind. Ähnlich wie beim Krankheitsbild „MCS-
Syndrom“ (Multiple Chemical Sensitivity, Vielfache 
Chemikalienunverträglichkeit), wo z. T. auch dann 
deutliche toxische Wirkungen beobachtet werden, 
wenn die Konzentrationen der einzelnen Bestand-
teile der Mischung so niedrig sind, dass sie einzeln 
keine Wirkung zeigen. Das Gefährdungspotenzial 
von Mischungen wird also durch die alleinige Be-
wertung der Einzelstoffe unterschätzt (Hassold et al. 
2010). 

Bei den verschiedenartigen Wirkungen wurden die 
folgenden Begriffe geprägt (Witte 2011): 

 Synergistische Wirkungen (mehr als additiv); sie 

können auf verschiedene Weisen entstehen: 

- Die Stoffe reagieren chemisch miteinander. 
Das Produkt ist toxischer als die Summe der 
Einzelwirkungen. 

- Zwei Stoffe haben unterschiedliche Angriffs-
ziele in der Zelle/im Organ/im Organismus. Da-
bei treten sog. interaktive Wirkungen auf. Als 
Beispiel sei hier die Gen(DNA)-schädigende 
Wirkung von Stoff A genannt. Stoff B, der 
selbst nicht DNA-schädigend wirkt (z. B. be-
stimmte Schwermetalle wie Cadmium), hemmt 

                                                                 

4 Die EU-Richtlinie 2008/1/EC bezieht sich auf Mischun-

gen der Dioxine und Furane, die auf dem toxikologi-

schen Konzept der Äquivalenzfaktoren (TEF) beruhen 

(Kortenkamp et al. 2009, S. 14). 

die Reparatur der gesetzten DNA-Schäden 
(durch Krebs erzeugende Chemikalien). Der 
resultierende Schaden ist weit größer als durch 
A allein. 

 Antagonistische Wirkungen (weniger als additiv); 

Wie bei synergistischen Wirkungen können auch 

antagonistische Wirkungen auf chemische oder 

biologische Weise entstehen. 

- Die Stoffe reagieren chemisch miteinander. 
Das Produkt ist weniger toxischer als die 
Summe der Einzelwirkungen. 

- Zwei Stoffe haben unterschiedliche Angriffs-
ziele in der Zelle/im Organ/im Organismus. Als 
Beispiel sei hier ein Stoff A genannt, der in der 
Leber zu einem krebserzeugenden Stoff um-
gewandelt wird und in weiteren Schritten wie-
der entgiftet und ausgeschieden wird. Stoff B 
bewirkt, dass eine verstärkte Entgiftung statt-
findet, indem das entgiftende Enzym vermehrt 
produziert wird. 

 Additive Wirkungen; im Gegensatz zu antagonis-

tisch und synergistisch wirkenden Stoffen besitzen 

additiv wirkende Chemikalien A und B denselben 

Wirkort in der Zelle und dieselbe Wirkweise. Die 

Wirkungsadditivität lässt sich jedoch nicht durch 

rein rechnerische Addition der Effekte von Sub-

stanz A und B ermitteln. 

Hinzu kommt die „unabhängige Wirkung“, was be-
deutet, dass kombinierte Stoffe keinerlei Wechsel-
wirkung untereinander oder im Organismus ausüben. 
In diesem Fall richtet sich die Gesamtwirkung aus-
schließlich nach dem toxischsten Stoff. 

Aus praktischen Gründen kann bei vorliegenden 
komplexen Substanzgemischen nur an einem 
Bruchteil geforscht werden. In der Regel ist dies 
auch nur mit Versuchen an Zellkulturen möglich. Aus 
solchen Versuchen sollen nachfolgend ausgewählte 
Kombinationswirkungen vorgestellt werden5, um die 
Bedeutung des Themas zu veranschaulichen. 

Sommer untersuchte synergistische Kombinations-
wirkungen durch Gemische aus 4 - 8 Komponenten 
unspezifisch wirksamer Chemikalien in untoxischen 
Konzentrationen der Einzelsubstanzen (Sommer 
2006; Sommer et al. einger.). Da toxische Effekte in 
der Regel erst nach Überschreiten einer bestimmten 
Schwellenkonzentration (noec = no observed effect 
concentration) auftreten, wurde zunächst der noec-
Wert jeder einzelnen Substanz ermittelt. Anschlie-
ßend wurden Mischungen hergestellt, deren höchste 
Konzentration 1 noec/Substanz betrug. Die Toxizität 
wurde anhand der Wachstumshemmung menschli-

                                                                 

5 Beschreibung der Untersuchungen mit freundlicher 

Erlaubnis übernommen aus: Witte, I. (2012): Kombina-

tionswirkungen von Umweltgiften. In: Steinmetz, Bernd 

& Trautmann, Sandra (Hrsg.): Vergiftet und allein gelas-

sen. Arbeitsmedizin und Umweltmedizin im Schatten 

wirtschaftlicher Interessen. Bertuch Verlag, Weimar 

2012. 
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cher Zellen (Fibroblasten) bestimmt. Abbildung 1 
zeigt das Ergebnis. Alle Mischungen waren in nicht 
toxischen Konzentrationen der einzelnen Kompo-
nenten toxisch. Je höher die Anzahl der Stoffe im 
Gemisch war, desto toxischer wirkte das Gemisch. 
Während durch ein 2-Komponentengemisch eine 
50 %ige Wachstumshemmung durch 
0,5 noec/Substanz erreicht wurde, wurde derselbe 
Effekt in einem 6-Komponentengemisch durch 
0,14 noec/Substanz hervorgerufen. Bei Berechnung 
der Kombinationseffekte wirkten alle Gemische syn-
ergistisch. Dies steht im Widerspruch zur allgemei-
nen Annahme einer additiven Wirkung von unspezi-
fisch wirksamen Substanzen. 

 

 

Abb. 1: Hemmung des Wachstums menschlicher 

Fibroblasten nach einstündiger Einwirkung 

durch Mischungen aus 2 bis 8 Substanzen 

in Abhängigkeit von ihrer Konzentration 

(Quelle: Witte 2011) 

Gerade im Hinblick auf krebserzeugende Stoffe sind 
die synergistischen Verstärkungen krebserzeugen-
der Wirkungen von Kanzerogenen durch unspezi-
fisch wirksame Substanzen von Bedeutung. Um den 
gentoxischen Kombinationseffekt eines krebserzeu-
genden Stoffes mit unspezifisch wirksamen (also 
nicht gentoxisch wirkenden) Substanzen zu erfas-
sen, wurde das Kanzerogen Methylmethansulfonat 
(MMS) mit 1 bis 8 unspezifisch wirksamen Substan-
zen in subtoxischen Einzelkonzentrationen gemischt 
und auf seine gentoxische (DNA-schädigende) Wir-
kung in menschlichen Zellen untersucht (Sommer et 
al. einger.). Während die eingesetzte MMS-Konzen-
tration nur einen sehr kleinen DNA-Schaden hervor-
rief, wurde mit steigender Konzentration an unspezi-
fisch wirkenden Chemikalien der DNA-schädigende 
Effekt erhöht (Abbildung 2). Wie bei der Messung der 
Wachstumshemmung war die synergistische Wir-
kung umso stärker, je mehr unspezifisch wirksame 
Komponenten im Gemisch waren. Schon eine ein-
zige unspezifisch wirksame Substanz erhöhte in 
einer Konzentration von 0,5 noec die DNA-Schädi-

gung um 600 %. Bei einer Kombination von MMS mit 
8 unspezifisch wirksamen Substanzen wurde für 
denselben Effekt nur 0,06 noec/Substanz benötigt. 

 

 

Abb. 2: DNA-Schädigung von 0,4 mM MMS mit 

steigenden Konzentrationen an Gemi-

schen aus 1 bis 8 unspezifisch wirkenden 

Chemikalien in menschlichen Fibroblas-

ten. Die Einwirkzeit betrug 1 Stunde. 

(Quelle: Witte 2011) 

Diese Untersuchungen zeigen zum einen, dass Ge-
mische toxisch wirken können, auch wenn alle Kom-
ponenten für sich allein nicht toxisch sind. Die Kon-
zentrationen, die zu toxischen Wirkungen im Ge-
misch führen, sind umso kleiner, je größer die Anzahl 
der Komponenten im Gemisch ist. Zum anderen 
können krebserregende Substanzen im Gemisch 
durch nicht krebserzeugende Substanzen in ihrer 
DNA-schädigenden und mutagenen Wirkung ver-
stärkt werden. Die synergistischen DNA-schädigen-
den Effekte sind umso größer, je größer die Anzahl 
der Nicht-Kanzerogene im Gemisch ist. Viele weitere 
Untersuchungsergebnisse liegen vor, die diese Be-
funde stützen (Witte et al. 2007; Altenburger 2005). 

2.2 Die Beispiele Lärm und elektro-

magnetische Felder 

Ähnliche, aber auch andersartig gelagerte Probleme 
bestehen zum Beispiel bei Kombinationswirkungen 
durch Lärm, wenn das derzeitige Regelungssystem 
zum Schutz vor Lärm ausschließlich isoliert an den 
jeweiligen Quellen ansetzt und Lärm in der Regel 
jeweils separat für die verschiedenen Verursacher-
gruppen beurteilt und begrenzt wird. Eine Beurtei-
lung des beim Empfänger insgesamt einwirkenden 
Lärms aufgrund mehrerer, gleichzeitig einwirkender 
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Geräusche, findet selten statt (ausführlicher hierzu: 
Kühling 2012, 13f). 

Auch bei niederfrequenten und hochfrequenten Fel-
dern finden sich Überlagerungen und Wechselwir-
kungen. Warnke (2009) stellt in einem experimentell 
untermauerten Modell dar, dass Funktionsstörungen 
und Schädigungen von Organismen von einer ge-
genseitigen Abhängigkeit magnetischer und elektro-
magnetischer Felder bestimmt sind. Schädigungen 
werden danach in Erdmagnetfeldgrößen, zusammen 
mit statischen und niederfrequenten magnetischen 
Größen technischen Ursprungs in Relation zu be-
stimmten kreuzenden Frequenzbanden im Kilohertz 
und Megahertzbereich verursacht. Als ein Fazit stellt 
Warnke fest, dass „bei diesem Wirkmechanismus 
alle bisherigen Experimente zur Grenzwertfindung im 
Design falsch angelegt sind und die bestehenden 
Grenzwerteempfehlungen zum Schutz der Men-
schen illusorisch sind“ (Warnke 2009, S. 219). Aller-
dings lässt sich mit diesen ersten Erklärungsansät-
zen zu Kombinationswirkungen elektromagnetischer 
Felder nur ein sehr einfacher Rückschluss zum 
Schutz vor solchen Feldern insgesamt ziehen: die 
Belastung durch technische Feldeinwirkungen ober-
halb der natürlich einwirkenden Feldstärken sollte 
vermieden werden. Hier zeigt sich einmal mehr, dass 
den Kombinationswirkungen und Mehrfachbelastun-
gen zum Schutz des Menschen und der Umwelt ein 
wesentlich größerer Stellenwert zukommen muss. 

3 Praktische Maßnahmen 

3.1 Verbesserung des Gefahrenschutzes 

Es zeigt sich, dass das rechtliche Regelsystem zum 
Umgang mit schädlichen Umwelteinwirkungen an-
hand zugelassener Grenzen höchst fragwürdig und 
inzwischen auch wissenschaftlich unhaltbar gewor-
den ist. Nachvollziehbar ist, dass verbindliche, sank-
tionsbewehrte Grenzwerte zum Schutz von Gesund-
heit und Umwelt in einem Rechtsstaat weitgehend 
nach naturwissenschaftlichen Kriterien ausgestaltet 
sein müssen, damit sie der gerichtlichen Überprü-
fung standhalten. Die Ausrichtung dieses Systems 
auf lediglich isoliert betrachtete Noxen ist jedoch 
höchst fragwürdig und auch wissenschaftlich unhalt-
bar geworden. Zwar ist derzeit eine umfassende und 
integrierte Bewertung der kumulativen Wirkungen 
unterschiedlicher Noxen und Belastungsarten (auch 
unter Berücksichtigung verschiedener Expositions-
wege) nicht verfügbar. Doch zeigen die inzwischen 
vorliegenden Untersuchungen zu Kombinationswir-
kungen und Mehrfachbelastungen, dass die erfor-
derliche Weiterentwicklung anwendbarer Schutz-
normen für Mensch und Umwelt ansteht. Diesen 
Erkenntnissen will auch die EU-Kommission inzwi-
schen Rechnung tragen (EU 2012). Dort kommen 
die wissenschaftlichen Ausschüsse zu folgenden 
Empfehlungen: 

 In Fällen, in denen Informationen vorliegen, dass 

die Wirkungsweise von Noxen ähnlich ist, sollte 

der Ansatz einer Dosis-/Konzentrationsaddition 

gewählt werden. Auch im Fall von unbekannten 

Wirkungsweisen sollte der Ansatz einer Dosis-

/Konzentrationsaddition standardmäßig vorgezo-

gen werden, um ein angemessenes Schutzniveau 

zu gewährleisten (konservative Bewertung). 

 Bei Umweltauswirkungen sollte die Exposition 

gegenüber Mischungen unterschiedlich wirkender 

Stoffe in geringen, aber potenziell relevanten Kon-

zentrationen als möglicherweise bedenklich ange-

sehen werden, selbst wenn alle Wirkstoffe unter-

halb ihrer abgeschätzten Nicht-Effekt-Konzentra-

tion liegen. 

Damit ist der regelmäßig geforderte Nachweis einer 
Ursache-Wirkungs-Beziehung bei einer einzelnen 
Noxe als Voraussetzung einer validen Grenzwertfin-
dung dringend zu hinterfragen, wenn z. B. signifi-
kante Nachweise in wissenschaftlichen Untersu-
chungen auf notwendige Festlegungen hinweisen6. 

Möglicherweise sollte in einem Artikelgesetz, wel-
ches die zentralen Gesetze zum Schutz der Ge-
sundheit und der Umwelt anspricht, in verschiedene 
umweltordnungsrechtliche Gesetze eine Bestim-
mung (in Anlehnung an Artikel 191 Abs. 1 AEUV) 
etwa in folgendem Wortlaut eingefügt und auf Ver-
ordnungsebene konkretisiert werden: 

„Um ein hohes Schutzniveau der Umwelt 
insgesamt zu verwirklichen, sind bei der 
Festlegung gesetzlicher Schutzanforde-
rungen auch Kombinationswirkungen ver-
schiedener Noxen und Mehrfachbelastun-
gen zu berücksichtigen. Auch unterhalb 
der für einzelne Noxen geltenden Grenz-
werte der Umweltqualität sind Minimie-
rungsmaßnahmen hinsichtlich der Belas-
tung zu ergreifen, so lange Schädigungen 
durch Kombinationswirkungen nicht aus-
geschlossen werden können.“ 

3.2 Einsatz des Vorsorgegrundsatzes 

Solange Faktorgrößen einer Mehrfachbelastung mit 
zu großer Unsicherheit behaftet sind oder eine adä-
quate Standardsetzung erschwert ist, geraten die 
Möglichkeiten der international und national einge-
führten Vorsorge zur Begrenzung von Belastungen in 
den Fokus. Vorsorge geht über den Gefahrenschutz 
hinaus und erlaubt ebenfalls verbindliche Festlegun-
gen. Ihr Problem ist der fehlende Drittschutz, denn 
Vorsorge kann – bis auf Ausnahmen – kaum einge-
klagt werden. Hier kommt den staatlichen und kom-
munalen Behörden eine besondere Verantwortung 

                                                                 

6 Ein Beispiel: Bei einem statistisch signifikant erhöhten 

Risiko für Leukämie im Kindesalter durch magnetische 

Wechselfelder unter Hochspannungsleitungen unter-

bleibt eine entsprechende Grenzwertsetzung, weil mög-

licherweise mehrere Faktoren in noch unverstandener 

Weise zusammenwirken (Geschwentner & Pölzl 2011), 

siehe auch pö 126. 
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zu: der oft große Spielraum bei der Abwägung von 
Gesundheits- und Umweltbelangen in Ermessens-
entscheidungen (wie bei Planfeststellungen und in 
der gesamträumlichen Planung) bietet weit gehende 
Möglichkeiten, Kombinationswirkungen und Mehr-
fachbelastungen (bei entsprechend objektivem Ge-
wicht) bei Entscheidungen zu berücksichtigen, sofern 
die behördlichen Spielräume entsprechend vor-
strukturiert werden. Damit dies im Vollzug nicht über-
gangen werden kann, müssen in Ergänzung der o.g. 
generellen Norm verpflichtende Prüfnormen einge-
führt werden, etwa wie folgt formuliert: 

„In Verfahren, die der Entscheidung über 
die Zulässigkeit von Vorhaben und Plänen 
dienen, ist zu prüfen, ob Kombinationswir-
kungen verschiedener Noxen und Mehr-
fachbelastungen zu berücksichtigen sind.“ 

3.3 Nutzung von Ermessensspielräumen 

Ein verbindlicher Schwellen- oder Grenzwert für eine 
einzelne Noxe ist bereits deshalb als problematisch 
anzusehen, da parlamentarisch beschlossene 
Grenzwerte aufgrund von Güterabwägungen in der 
Regel Kompromisse beinhalten und nicht allein fach-
lich begründete Schwellen abbilden (Kühling 2001). 
Hinzu kommt bei fachlich begründbaren Standards 
eine zum Teil große Bandbreite in den wissenschaft-
lichen Beurteilungen. Um eine Mehrfachbelastung 
betrachten zu können, ist daher zunächst zu prüfen, 
inwieweit die zu Grunde liegenden Standards eine 
fachlich kompetente Aussage im Hinblick auf den 
ausreichenden Schutz der Gesundheit und der Um-
welt erlauben. Ein Beispiel: sind die bereits lang-
jährigen Grenz- bzw. Richtwerte der TA Lärm oder 
die Orientierungswerte der DIN 18005 im Sinne der 
Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung als durch-
aus gesundheitlich akzeptabel (auch im Vergleich zu 
neueren Erkenntnissen der WHO) zu werten (Küh-
ling 2004), gibt es bei den elektromagnetischen Fel-
dern aufgrund der oft nicht berücksichtigten so ge-
nannten nicht thermischen Wirkungen Unterschiede 
bei der Beurteilung gesundheitlicher Wirkungen, die 
um den Faktor 1.000 bis mehrere 100.000 auseinan-
der liegen (Kühling & Müller 2002). Mangels fachlich 
kompetenter Grenzwertkonzepte und insbesondere 
mangels valider Aussagen zu Kombinationswirkun-
gen und vor allem Mehrfachbelastungen verbleibt als 
möglicher Umgang mit den oben beschriebenen 
Erkenntnissen derzeit die gesellschaftliche Verein-
barung über tolerable Risiken. 

Im Prinzip tauchen bei diesen Fragen zwei Situatio-
nen auf: die Verminderung von Belastungssituatio-
nen oder die Vermeidung zukünftiger Gefährdungen, 
um solche räumlichen Situationen nicht entstehen zu 
lassen. Hier sind aufgrund der vielfältig berührten 
Belange und der komplexen Herangehensweise 
Gestaltungsaufgaben angesprochen, die sinnvoller-
weise durch Instrumente der räumlichen Planung 
geregelt werden können. Als zentraler Ansatz in der 
räumlichen Planung und zur Lösung dieser komple-
xen Aufgabe ist die Abwägung der Belange eingeübt. 

Dieser generelle Ansatz zur Konfliktlösung und be-
reits verbindlich eingeführte Grundsatz erhält sein 
besonderes Gewicht durch den inzwischen rechtlich 
normierten Maßstab zur Erreichung einer ange-
strebten Umweltqualität insgesamt. Dieser Lösungs-
ansatz soll abschließend kurz vorgestellt werden. 

Die international und national eingeführte Vorsorge 
vor schädlichen Einwirkungen hat inzwischen einen 
verbindlichen und konkretisierungsfähigen Ansatz-
punkt. So verfolgt die Umweltpolitik der Union gemäß 

Artikel 191 Abs. 1 AEUV   (ex-Artikel 174 EGV) die 

Ziele: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Ver-
besserung ihrer Qualität bzw. Schutz der menschli-
chen Gesundheit. Gemäß Abs. 2 AEUV zielt die 
Umweltpolitik der Union auf ein hohes Schutzniveau 

ab und beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge 
und Vorbeugung. Dieser Anspruch eines hohen 
Schutzniveaus ist am Beispiel von Luftschadstoffen 
in deutsche Normen überführt: 

 In § 50 Satz 2 BImSchG wird bestimmt, dass bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 

Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen 

(…) festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 

überschritten werden, bei der Abwägung der be-

troffenen Belange die Erhaltung der bestmögli-

chen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen 

ist. 

 Analog dazu bestimmt § 26 der 39. BImSchV, 

dass sich die zuständigen Behörden darum be-

mühen, die bestmögliche Luftqualität unterhalb 

der genannten Werte, die mit einer nachhaltigen 

Entwicklung in Einklang zu bringen ist, aufrecht-

zuerhalten und berücksichtigen dies bei allen re-

levanten Planungen. 

 Ebenso klar äußert sich § 1 Abs. 6 Ziffer 7 Lit. h 

BauGB, wonach die Erhaltung der bestmöglichen 

Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden 

Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften 

festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-

schritten werden, als Belang zu berücksichtigen 

ist. 

Damit sind zumindest bei Ermessensentscheidungen 
und in der räumlichen Planung Anforderungen ge-
stellt, die im Rahmen des Abwägungsgrundsatzes 
zwingend eine „Berücksichtigung“ (und damit eine 
nachprüfbare Auseinandersetzung) dahingehend 
erfahren müssen, ob die „bestmögliche Qualität“ 
erreicht wird. Darüber hinaus kann eine "bestmögli-
che Qualität" auch im Sinne der EU als Verbesse-
rungsgebot interpretiert werden. Dieser ausnutzbare 
Abwägungsspielraum deutlich außerhalb bestehen-
der verbindlicher Mindeststandards zum Ausschluss 
von Gefahren wird auch sichtbar mit der rechtlichen 
Interpretation des planerischen Vorsorgebereichs 
(Risikobereich in Abbildung 3). Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung bzw. zur Belastungsverringerung 
lassen sich also bereits deutlich unterhalb festge-
legter Normen und Standards sowohl fachlich als 
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auch rechtlich begründen. Der konkretisierbare Qua-
litätsanspruch kann aus Gründen der Gleichbe-
handlung auf Noxen außerhalb von Luftschadstoffen 
übertragen werden. Seine Grenze findet dieser An-
spruch durch das verfassungsgemäße Übermaß-
verbot bzw. dem nicht ausschließbaren Restrisiko-
bereich. 

 

 

Abb. 3: Prinzipskizze der Aufgaben- und Hand-

lungsbereiche zur Erreichung von Um-

weltqualität aus rechtlicher Sicht (eigene 

Darstellung) 

Wenn also Quantifizierungen bei Mehrfachbelastun-
gen heute noch schwer in eine rechtliche Kategorie 
zulässiger Grenzen überführt werden können, so 
lassen sich die damit oft verbundenen Wirkungsver-
stärkungen bereits heute in vielen Fällen über die 
Abwägung verbindlich berücksichtigen. Sehr grund-
legend, umfassend und auf diese gesellschaftliche 
Bewertung ausgerichtet sind die Ergebnisse der 
Risikokommission (2003), deren Ansatz sich für die 
hier diskutierten Fragen der Mehrfachbelastung 
verwenden und weiterentwickeln ließe. 

4 Darstellungsmöglichkeiten 

Die über die Kombinationswirkungen innerhalb von 
einzelnen Bereichen physikalischer oder chemischer 
Noxen hinausgehende Beurteilung von Mehrfach-
Belastungen durch verschiedene Belastungsfaktoren 
als Einwirkungskomplex wird seit geraumer Zeit 
anhand verschiedener Darstellungen und Methoden 
versucht. Eine Übersicht über verschiedene Metho-
den bieten beispielsweise Fürst & Scholles (2008). 
Die Verschiedenartigkeit von Wirkungen durch un-
terschiedliche Belastungen erfordert eine Überfüh-
rung der einzelnen Messgrößen und Bewertungs-
maßstäbe (Dezibel, Schadstoffkonzentrationen, 
magnetische Flussdichte etc.) in eine neue, einheit-
liche Skalierung. Hier bieten sich verschiedene Me-
thoden an: 

 Belastungsindizes: Durch die Bildung von Indizes 

können Ausprägungen mehrerer Belastungsfakto-

ren auf eine dimensionslose Skala übertragen 

werden. Voraussetzung ist, dass jeweils ein Be-

zug zu einer einheitlichen Bewertungsskala be-

steht. Dies ist zum Beispiel gegeben, wenn man 

Messungen zu verschiedenen Noxen in Bezug zu 

deren Schwellenwerten mit gesundheitlicher Wir-

kung setzt (wobei die Kombinationswirkungen 

untereinander bisher aber nicht berücksichtigt 

sind). Beispiele sind der Luftgüte- oder Luftbelas-

tungsindex von Karaoglu & Scholz oder Baumüller 

(1988, S. 223). 

 Quantifizierung kanzerogener Luftverunreinigun-

gen: Eine Möglichkeit – zumindest für verglei-

chende Betrachtungen – liegt in der Verwendung 

von sog. Unit risk-Schätzungen (Diegmann et al. 

2011). Ein Unit risk gibt die Risiko-Einheit an, wel-

ches Krebsrisiko durch lebenslange Exposition 

gegenüber 1 µg/m
3
 eines krebserzeugenden Luft-

schadstoffes entsteht. Ist für einen Luftschadstoff 

ein Unit risk angegeben, so lässt sich prinzipiell 

ein Konzentrationsmaß bestimmen, mit der je 

nach verwendeter Risikozahl die dann theore-

tisch-statistisch zu erwartende Anzahl von Krebs-

fällen pro betrachtetes Bevölkerungskollektiv 

quantifiziert werden kann. Wählt man z. B. eine 

Risikozahl von 10
-6

, so würde dies bedeuten, dass 

1 Person von 1 Million gegenüber 1 µg/m
3
 des 

krebserzeugenden Stoffes exponierten Personen 

an einem immissionsbedingten Krebs erkranken 

könnte. Bei der üblichen Betrachtung von Einzel-

stoffen wird das Problem der akkumulierbaren Ri-

siken betrachtet werden müssen. Bisher wird ver-

einfachend angenommen, dass die bei einem Ri-

siko von 10
-6

 abgeleiteten Konzentrationswerte 

von 10 (unabhängig voneinander wirkenden) kan-

zerogenen Stoffen das Gesamtrisiko dieser 10 

Stoffe auf 10
-5

 erhöhen. Deshalb wird zunächst 

ein Gesamtrisiko für krebserzeugende Luftschad-

stoffe bestimmt werden müssen, damit sich die 

jeweiligen Anteile der Einzelsubstanzen zu einem 

Gesamtrisiko addieren können. 

 Wertträgerskalierungen: Die Überführung mehre-

rer Messergebnisse oder Belastungswirkungen in 

eine neue, einheitliche Skalierung bietet eine wie-

tere Möglichkeit, unterschiedliche Belastungswir-

kungen zueinander in Beziehung zu setzen (Bei-

spiele bei Hartlik 1998, S. 321). Häufig verwendet 

wird auch eine ordinale Skalierung, die mit Belas-

tungsklassen arbeitet (z. B. nicht belastet – gering 

belastet – mäßig belastet – stark belastet – sehr 

stark belastet). Auch lassen sich mit der logischen 

Verknüpfung und der Präferenzmatrix aus der 

ökologischen Risikoanalyse sehr spezifische Wir-

kungsmuster (wie Wechselwirkungen) berücksich-

tigen bzw. abbilden (Scholles 1997). 

 Normierung anhand kollektiver Mortalitätsrisiken: 

Will man unterschiedliche Belastungswirkungen 

auf den Menschen lediglich miteinander verglei-

chen, kann man dies anhand von kollektiven 
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Mortalitätsrisiken normieren (Neus, H. et al. 1993). 

Insgesamt zeigen sich immer wieder erhebliche 
fachliche Schwierigkeiten bei der Zusammenfassung 
unterschiedlicher Wirkungskomplexe. Diese Proble-
me einer adäquaten wissenschaftlichen Begründung 
von Wirkungen (auch im Hinblick auf die Wirkungs-
verstärkung bei unterschiedlich einwirkenden Noxen) 
sind allerdings nicht prinzipiell neu. Im Rahmen von 
gesellschaftlichen Vereinbarungen lassen sich von 
jeher auch bei unvollständiger Information und unzu-
reichendem Wissen adäquate Einschätzungen ge-
winnen, die Lösungen und Wege eröffnen. 
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Freizeitlärm – Die Praxis zeigt: Es kann funktionieren 

Erfahrungen und Beispiele aus Sicht eines Ingenieurbüros für 
eine weitgehend akzeptierte Durchführung von Veranstaltungen 

im Sinne des Immissionsschutzes sowie im Interesse der 
Veranstalter 
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Einführung 

Lärmkonflikte aufgrund von Aktivitäten während der 
Freizeit treten vielerorts regelmäßig auf und führen 
wiederholt zu Schwierigkeiten bei Veranstaltern und 
Genehmigungsbehörden. Dies betrifft typischerweise 
mündliche und/oder schriftliche Beschwerden bei 
den zuständigen Behörden oder Veranstaltern, kann 
aber auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen 
führen. Mit Hilfe eines ausgewogenen Ansatzes bzw. 
eines Lärm-Managements, das die Interessen der 
Beteiligten und Betroffenen würdigt, kann die Anzahl 
der Beschwerden, wenn die Anzahl als Gradmesser 
zur Akzeptanz einer Veranstaltung herangezogen 
wird, auf ein (unvermeidliches) Minimum reduziert 
werden. Dies zeigt die mehrjährige Erfahrung mit 

Freizeitveranstaltungen in ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen. 

Es werden eine Reihe sehr unterschiedlicher Ge-
räuschquellen zum Freizeitlärm gezählt. Eine ab-
schließende Eingrenzung oder eine eindeutige Ab-
grenzung anhand von Regelwerken ist derzeit gar 
nicht möglich. Aufgrund der Vielfalt von Veranstal-
tungen bzw. Aktivitäten ist dies wahrscheinlich auch 
nicht sinnvoll. Unzweifelhaft zählen Feuerwerke, 
Live-Musik-Darbietungen (Platzkonzerte, Rockkon-
zerte), Jahrmärkte, Stadtteilfeste etc. dazu, aber bei 
Bolzplätzen, Fußball-Golf und Public-Viewing zum 
Beispiel ist eine Zuordnung schon nicht mehr ein-
deutig möglich. 

Im Folgenden wird beispielhaft aus Sicht eines un-

http://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?12622/European-parliamentarians-contaminated-by-76-chemicals
http://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?12622/European-parliamentarians-contaminated-by-76-chemicals
mailto:wilfried.kuehling@geo.uni-halle.de
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abhängigen Beratungsbüros, das vor allem aufgrund 
seiner Funktion als § 26 Messstelle1 regelmäßig von 
privaten und/oder kommunalen Veranstaltern bzw. 
den Genehmigungsbehörden hinzugezogen wird, 
der Themenkomplex Freizeitlärm geschildert. Die 
Aufgaben umfassen unter anderem schalltechnische 
Prognoseberechnungen (inkl. Empfehlungen zu 
Schallschutzmaßnahmen) im Vorwege, begleitende 
Messungen und Einpegelungen sowie die aktive 
Begleitung während der Veranstaltungen und die 
Dokumentation (Messberichte) im Nachgang. Das 
Spektrum der Veranstaltungen reicht dabei vom 
Betrieb einer Kleinbeschallungsanlage (z. B. Mode-
ration Sportveranstaltung) bis zu mehrtätigen Rock-
festivals. 

Die Praxiserfahrungen aus der mehrjährigen Be-
gleitung zeigen, dass die Durchführbarkeit gelingen 
und gleichzeitig der Schutz der Anwohner sicherge-
stellt werden kann, wenn konzeptionelle Grundre-
geln beachtet werden. Es können dabei Fragestel-
lungen im Kontext zum Immissionsschutz bzw. 
Nachbarschaftsschutz, zum Publikumsschutz sowie 
zum Arbeitsschutz auftreten. Es handelt sich bei den 
nachfolgenden Ausführungen nicht um eine juristi-
sche Darstellung oder Würdigung (hierzu siehe z. B. 
Schrödter & Kuras (2009) [7]), sondern um die Sicht 
eines Ingenieurbüros. Ebenso wird nicht der An-
spruch erhoben, Erkenntnisse der Lärmwirkungsfor-
schung abzuleiten, indem lärmmedizinische Kriterien 
berücksichtigt oder hergeleitet werden. 

Es lässt sich bereits vorab feststellen, dass kein 
allgemeingültiger Lösungsansatz existiert, aber Hilfe-
stellungen für zielführende Strategien für einver-
nehmliche Lösungen zur Verfügung stehen. Dabei 
sieht das Vorgehen im Sinne eines Lärm-Manage-
ment vor allem die frühzeitige Einbindung der betei-
ligten Akteure sowie der Betroffenen vor. Der damit 
verbundene Mehraufwand wird sich erfahrungsge-
mäß im Nachgang, das heißt spätestens in Hinblick 
auf die Folgejahre oder weitere Veranstaltungen, 
rechtfertigen. 

Abgrenzung Freizeitlärm 

Weil eine eindeutige Definition bzw. Abgrenzung der 
Begrifflichkeit ‘Freizeitlärm‘ bei der Vielzahl unter-
schiedlicher Veranstaltungs- bzw. Anlagentypen 
schwierig ist und dies anhand der geltenden Regel-
werke häufig auch gar nicht abschließend möglich ist 
(s. o.), ist es empfehlenswert, Einzelfalllösungen an-
zustreben. Das heißt es sollte unter Berücksichti-
gung der vor Ort geltenden Regelwerke sowie der 
üblichen Genehmigungspraxis ein individuell ange-
passtes Reglement erarbeitet werden, das in die not-
wendige Genehmigung einfließt. 

                                                                 

1 § 26 Messstelle: Auf Grundlage von § 26 ‘Messungen 

aus besonderem Anlass‘ des Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) [1] werden Sachverständige in 

diesem gesetzlich geregelten Bereich tätig, die eine 

Notifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 [13] nach-

weisen können. 

 

 

 

 

Abb. 1: Beispiele für typische Freizeitanlagen 

(Fotos: AMT) 
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Freizeitveranstaltungen sind vielfältig und unter-
scheiden sich hinsichtlich der 

• Dauer (mehrstündige Tagesveranstaltung ↔ 

mehrwöchige Großveranstaltung), 

• Häufigkeit (einmalige Veranstaltung ↔ sich regel-

mäßig wiederholende Veranstaltung), 

• Bedeutung und Charakter (Live-Musik, Feuer-

werk, Moderation, Hintergrundbeschallung etc.), 

• Größe bzw. Anzahl der Besucher (wenige Perso-

nen ↔ > Mio. Besucher) 

• Anzahl der Geräuschquellen (1 Kleinbeschal-

lungsanlage ↔ diverse Live-Bühnen) 

• Standorte (Innenstadtbereiche o. Reines Wohn-

gebiet ↔ Standorte auf der ‘grünen Wiese‘). 

Regelwerke zum Immissionsschutz 

Es existieren je nach Bundesland verschiedene 
Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Technische 
Anleitungen), die mit ihrer unterschiedlichen Be-
deutung im juristischen Sinn im Kontext zum Frei-
zeitlärm angesiedelt sind. Aber für ‘die Beurteilung 
der Zumutbarkeit von Freizeitlärm bestehen keine 
rechtlich verbindlich vorgegebenen Mess- und Be-
urteilungsverfahren‘2. Die vorhandenen Regelwerke 

können als Erkenntnisquelle oder als Richtlinie her-
angezogen werden. Sie haben aber keinen bun-
desweit gesetzlich verbindlichen Charakter: 

• Der TA Lärm [4] kommt als normen-konkretisie-

rende Verwaltungsvorschrift eine nach außen wir-

kende Verbindlichkeit zu. Der eigentliche Anwen-

dungsbereich bezieht sich auf Anlagen, die als 

genehmigungsbedürftige oder nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des 

Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (BImSchG) im Rahmen eines Genehmi-

gungsverfahrens unterliegen. Hierunter fallen zum 

Beispiel Renn- oder Teststrecken für Kraftfahr-

zeuge oder Schießstände für Handfeuerwaffen. 

Anlagen im Sinne von Freizeitveranstaltungen 

fallen klassischerweise nicht darunter, so dass 

das Regelwerk die speziellen Facetten des Frei-

zeitlärms nur mit Abstrichen abbilden und bewer-

ten kann (z. B. Bewertung Stadtteilfest als typi-

sche Freizeitveranstaltung). Die Prüfung von 

Außengastronomie bzw. die Nutzung von soge-

nannten Freisitzflächen (Restaurant, Biergarten 

etc.) fällt dagegen in der Regel unter das Regel-

werk der TA Lärm. 

• Die Musterverwaltungsvorschrift des Länder-

ausschusses für Immissionsschutz (LAI) [5] 

aus dem Jahr 1995 dient in verschiedenen Bun-

desländern als Erkenntnisquelle (z. B. Hessen, 

                                                                 

2 Hessischer VGH – Urteil vom 25.02.2005, Aktenzei-

chen: 2 UE 2890/04 

Hamburg) bzw. wurde, mit länderspezifischen 

Anpassungen, als Freizeitlärm-Richtlinie erlassen. 

Diese Richtlinien der Länder unterscheiden sich 

im Detail voneinander (z. B. Anzahl ‘seltene Er-

eignisse‘). Eine Freizeitlärm-Richtlinie kann aber 

nur einen ‘Anhaltspunkt‘ oder eine ‘Entschei-

dungshilfe‘ darstellen. Der Anwendungsbereich 

wird in der Musterverwaltungsvorschrift beispiel-

haft dargestellt: Feuerwerke, Live-Musik-Darbie-

tungen (Platzkonzerte, Rockkonzerte), Jahrmärk-

te, Schützenfeste, Stadtteilfeste, Volksfeste etc.. 

Es finden sich dort auch Anlagen wie Abenteuer-

spielplätze, Wasserflächen für Schiffsmodelle 

oder Hundedressurplätze, die selten vorkommen 

und selten zu Problemen führen dürften. 

Darüber hinaus sind die folgenden länderspezifi-
schen Regelwerke zu beachten bzw. können außer-
halb ihres Geltungsbereichs als Anhaltspunkte die-
nen: 

• Die Bayerische Biergartenverordnung [10] 

regelt laut § 1 die ‘zum Schutz der Allgemeinheit 

und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche erforderlichen 

Anforderungen für Biergärten in der Nachbar-

schaft von Wohnbebauung‘. Die Immissionsricht-

werte sowie die weiteren konkretisierenden Aus-

führungen zur Biergartenverordnung können als 

Hilfsmittel bei der Ermittlung von Freizeitlärm, hier 

vor allem Freisitzflächen, verwendet werden. 

• Landes-Immissionsschutzgesetze stellen län-

derspezifische Gesetze dar, die in einigen Bun-

desländern erlassen worden sind und zum Teil 

Regelungen zum Freizeitlärm beinhalten. Bei-

spielsweise werden Vorgaben zur Benutzung von 

Tongeräten gegeben. Sie zielen im Allgemeinen 

auf die Wahrnehmung der Aufgaben des Landes 

im Bereich des Immissionsschutzes ab, ergänzen 

die bundesrechtlichen Rahmengesetze und stel-

len eine Grundlage für die Ausführung von 

Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

dar. Beispielsweise fallen in Nordrhein-Westfalen 

Musikveranstaltungen in den Geltungsbereich der 

Landes-Immissionsschutzgesetze (siehe z. B. 

§ 10 Landes-Immissionsschutzgesetz NRW [15]). 

Abgrenzung zwischen den Regelwerken 

Es ist, wie bei allen Fragestellungen rund um das 
Thema Lärm, eine grundsätzliche Differenzierung 
hinsichtlich der gewünschten Aufgabenstellung not-
wendig. Während hier im Folgenden der Fokus auf 
den Nachbarschaftsschutz bzw. Immissionsschutz 
gelegt wird, können ferner der Publikumsschutz und 
der Arbeitsschutz von Relevanz sein. Ebenso sind 
die Abgrenzungen zum privaten Nachbarschaftslärm 
und verhaltensbezogenem Lärm häufig schwierig 
und sie fallen nicht unter die hier dargestellten An-
wendungsbereiche. 
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Beim Publikumsschutz, der in der Regel auf Grund-
lage der DIN 15905-5 ‘Veranstaltungstechnik – Ton-
technik - Teil 5‘ [11] sichergestellt wird, gilt es, eine 

Gehörgefährdung der Besucher zu vermeiden. Der 
Arbeitsschutz zielt mit der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
[12] auf die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen ab, indem hierzu Mindestvorschriften, 
z. B. Auslösewerte zur Bereitstellung von Gehör-
schutz und Kennzeichnung von Lärmbereichen, er-
lassen wurden. 

Insbesondere eine Abgrenzung zu Geräuschen von 
Sportanlagen, die auf Grundlage der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung (18. BImSchV) [3], ermittelt 
und bewertet werden, ist häufig schwierig. Die Tren-
nung zwischen dem Betrieb von Sportanlagen zum 
Zwecke der Sportausübung (Vereinssport mit Spiel- 
und Wettbewerbsbetrieb) bzw. im Rahmen von Frei-
zeitaktivitäten ist fließend, so dass eventuell eine 
parallele Betrachtung notwendig werden kann. 

Chancen und Grenzen der Regelwerke 

zum Immissionsschutz 

Obwohl keine rechtlich verbindlich vorgegebenen 
Mess- und Beurteilungsverfahren existieren (s. o.), 
die bundeseinheitlich gelten, bieten die vorhandenen 
Regelwerke ein ausreichendes Gerüst für die Er-
mittlung und Bewertung des Freizeitlärms. Dabei 
kann einerseits der Schutz im Bereich der angren-
zenden schutzwürdigen Nutzungen (Schutz der An-
wohner) als auch die Durchführbarkeit mit einer an-
gemessenen Beschallungslautstärke (Anspruch der 
Veranstalter) sichergestellt werden. 

Weil die Regelwerke zum Teil nicht für den Betrieb 
bzw. die Beurteilung von Freizeitanlagen ausgelegt 
sind und damit automatisch Schwächen und Lücken 
aufweisen, sind die ‘Freiheitsgrade‘ der Regelwerke 
sachgerecht anzuwenden. Der Regelungsspielraum 
ist zu prüfen und begründet anzuwenden, darf aber 
nicht zu Lasten einer beteiligten Seite (Veranstalter 
vs. Anwohner) ausgenutzt werden. Über die gelten-
den Kriterien der TA Lärm lassen sich nicht nur allein 
über die ‘seltenen Ereignisse‘ oder die ‘hinausge-
schobene Nachtzeit‘ nennenswerte Kontingente 

schaffen. Auch die Immissionsrichtwerte stellen kei-
ne starre Obergrenze dar, sondern sie können, ent-
sprechend zur 18. BImSchV [3] oder AVV-Baulärm 
[16], unter Umständen überschritten werden. Dies 
kann zum Beispiel unter Berücksichtigung der Vor-
belastung oder aufgrund der Fremdgeräuschsitua-
tion (siehe jeweils 3.2.1 TA Lärm) in Frage kommen. 

Bei einigen Veranstaltungen kann man aber bereits 
im Vorwege bzw. aus Erfahrung heraus ausschlie-
ßen, dass die üblichen Richtwerte eingehalten wer-
den können. Dies gilt zum Beispiel für Stadtfeste, die 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohngebäu-
den befinden. Ebenso kann man bei Höhen-Feuer-

werken, die im bewohnten Bereich stattfinden, davon 
ausgehen, dass die Immissionsrichtwerte für kurz-
zeitige Geräuschspitzen mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Aber 
den Reiz von Stadtfesten macht vor allem die Prä-
senz in den städtischen Quartieren aus, ebenso sind 
Feuerwerke sehr beliebt und fester Bestandteil vieler 
Volksfeste. Es sind aber auch unabhängig von den 
geltenden Regelungen Lösungen zur Durchführung 
solcher Veranstaltungen möglich, um den berech-
tigten Interessen zur Durchführung von Freizeitver-
anstaltungen nachzukommen. 

Das Instrument der ‘seltenen Ereignisse‘ laut 7.2 der 
TA Lärm bietet allein ‘wegen voraussehbarer Be-
sonderheiten beim Betrieb einer Anlage [...] in selte-
nen Fällen oder über eine begrenzte Zeitdauer‘ so-

wie weiteren Voraussetzungen die Möglichkeit, die 
üblichen Immissionsrichtwerte zu überschreiten. 
Dabei dürfen die, je nach Gebietsart um bis zu 
25 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte, nicht über-
schritten werden. Es gelten bei ‘seltenen Ereignis-
sen‘ Immissionsrichtwerte im Beurteilungszeitraum 
Tag von 70 dB(A) bzw. während der Nacht von 
55 dB(A). Diese Kriterien für ‘seltene Ereignisse‘ 

dürfen aber keinesfalls im Nachgang zu einer Ver-
anstaltung als ‘Joker gezogen‘ werden, weil man 
feststellt, dass die Geräuschimmissionen über den 
üblichen Richtwerten liegen. Ebenso ist zu beachten, 
dass die Bewertung auch unter Berücksichtigung 
des Jahresverlaufes erfolgt, also die Höchstgrenze 
‘seltener Ereignisse‘ für die einzelnen Veranstal-
tungssorte berücksichtigt wird. 

Seit der Fußball WM 2006 kann die zuständige Be-
hörde bei der Durchführung internationaler und nati-
onaler Sportveranstaltungen von herausragender 
Bedeutung die reguläre Anzahl der ‘seltenen Ereig-
nisse‘ der 18. BImSchV überschreiten (siehe § 6 der 
18. BImSchV). Darunter fällt das Public-Viewing, das 
somit im Jahr 2006 als ‘Sportanlage‘ Eingang in die 
Regelwerke gefunden hat. Darüber hinaus finden 
sich hierzu auch Sonderreglungen in den Landes-
Immissionsschutzgesetzen (Bsp. Nordrhein-Westfa-
len). 

Prognosen von Freizeitlärm 

Rechnerische Prognosen, also die Ermittlung und 
Beurteilung im Vorwege, für Freizeitveranstaltungen 
sind möglich, müssen aber unter besonderer Be-
rücksichtigung der (unvermeidbaren) Unsicherheiten 
bewertet werden. Die Erfahrung zeigt, dass die In-
strumente zur Schallausbreitungsberechnung bei 
Freizeitveranstaltungen nur mit gewissen Einschrän-
kungen angewandt werden können. Dies gilt vor 
allem für Open-Air-Konzertveranstaltungen, weil der 
Bühnenaufbau und die Beschallungsanlage im Vor-
wege in der Regel nicht bekannt sind und demzu-
folge nur anhand allgemeingültiger Annahmen ab-
gebildet bzw. simuliert werden können. 
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Abb. 3: Beispiele für Rasterlärmkarten von Frei-

zeitanlagen (Abbildungen: AMT) 

Für die Prüfung der grundsätzlichen Machbarkeit 
einer Veranstaltung oder eines potenziellen Stand-
orts sind Prognoseberechnungen aber durchaus 
geeignet. Unter anderem können die kritischen Im-
missionsorte identifiziert und Schallschutzmaßnah-
men geplant werden. Ebenso kann geprüft werden, 
ob die typischen Mindestversorgungspegel je nach 
Veranstaltungstyp erreicht werden können. Schließ-
lich ist auch eine Aussage zum voraussichtlichen 
Referenzwert im Bereich des ‘Front of House‘ (FoH), 
also im Bereich des Tontechnikers direkt vor der 
Bühne, möglich, die für den Veranstalter besonders 
wichtig ist. 

Thesen zur Machbarkeit von Freizeit-

veranstaltungen sowie zum Schutz vor 

Freizeitlärm 

Auf Basis der Erfahrungen sowie der dargestellten 
Rahmenbedingungen lassen sich folgende allge-
meingültigen Thesen zum Schutz vor vermeidbarem 
Freizeitlärm bzw. für die Durchführbarkeit von Frei-
zeitveranstaltungen ableiten: 

• Freizeitlärm ist aufgrund seiner vielfältigen Aus-

prägungsformen häufig mit den vorhandenen 

Regelwerken nicht eindeutig regel- bzw. steuer-

bar. Es sind bei der Frage zur Ermittlung und Be-

urteilung der Lärmwirkungen jeweils die spezifi-

schen Besonderheiten der Veranstaltung bzw. 

Anlage sowie die Schutzwürdigkeit bzw. die An-

sprüche im Umfeld zu berücksichtigen. 

• Durch frühzeitige Abstimmungen sowie einem 

engen Austausch aller Beteiligten kann eine 

dauerhaft tragbare und weitgehend akzeptierte 

Lösung zur Durchführung von Veranstaltungen 

erzielt werden. Als wesentlich notwendige Ele-

mente sind hierbei Informationen und klare Re-

gelungen zum Lärmschutz zu nennen. Darunter 

fallen vor allem Regelungen über die Zuständig-

keiten (u. a. Genehmigung, Ansprechpartner), die 

in der Praxis wiederholt lückenhaft oder unklar 

geregelt sind. Es sind Lärmschutzmaßnahmen zu 

wählen, die einerseits eine hinreichende Be-

stimmtheit besitzen und andererseits während der 

Veranstaltung einen ausreichend flexiblen Hand-

lungsspielraum erlauben. 

• Wenn die Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-

ten verteilt sind, ist ein einheitliches Handeln der 

Akteure möglich, das Voraussetzung für das Ge-

lingen sowie die Akzeptanz einer (Freizeit-) Ver-

anstaltung ist. Hierzu zählt ebenso eine konstruk-

tive Koordination zwischen den beteiligten Ak-

teuren. 

• Die Akzeptanz für die Durchführung von Freizeit-

veranstaltungen bei den Anwohnern kann im All-

gemeinen durch Information, Austausch und Bür-

gernähe geschaffen werden. Dies gilt umso mehr 

für traditionelle Veranstaltungen, für die das not-

wendige Verständnis meistens sowieso eher vor-

handen ist. Um gegenüber den Betroffenen Ver-

ständnis zu erzielen und Informationen zu vertei-

len, bieten sich zum Beispiel Informationstreffen, 

die Einrichtung eines Bürger-Telefons und/oder 

schriftliche Informationen (Info-Flyer) an. Die Ent-

scheidung zur konkreten Vorgehensweise ist un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände zu 

fällen. 

• Es müssen Regelungen zum Lärmschutz verein-

bart werden, die transparent dargestellt und leicht 

verständlich sind. Die Regeln müssen derart for-

muliert werden, dass sie eindeutig und nachvoll-

ziehbar sind, der Geltungsbereich klar definiert 

und die inhaltliche Ausrichtung nachvollziehbar 

ist. Sie werden schließlich in geeigneter Art und 

Weise dokumentiert, das heißt in der Regel in 

Form einer behördlichen Anordnung, von Neben-

bestimmungen oder von Auflagen. 

• Für die Genehmigung sind die öffentlichen (At-

traktivität von Freizeitveranstaltungen) und die 

privaten Interessen (Ruhebedürfnis der betroffe-

nen Personen) im Rahmen des Ermessensspiel-

raums gegeneinander abzuwägen. Gravierende 

Lärmbelästigungen, die nachhaltig zu gesundheit-
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lichen Beeinträchtigungen führen können, sind 

dabei generell auszuschließen. Der Spielraum 

kann insbesondere mit zunehmender regionaler 

oder sogar überregionaler Bedeutung einer Ver-

anstaltung wachsen, so dass sie als besonders 

förderungswürdig eingestuft werden.  

• Freizeitveranstaltungen, wie z. B. Feuerwerke, 

Stadtteilfeste mit Live-Bühnenprogrammen, sind 

in innerstädtischen Lagen häufig unter Maßgabe 

der üblichen Richtwerte eigentlich gar nicht 

durchführbar, das heißt, die Richtwerte werden in 

der Nachbarschaft überschritten. Weil diese Ver-

anstaltungen aber gewünscht sind, sind alterna-

tive Kriterien, zum Beispiel unter Maßgabe des 

Gesundheitsschutzes, zu verwenden. Damit wird 

auf einen Vorsorgecharakter verzichtet und er-

hebliche Belästigungen werden zeitlich befristet 

akzeptiert. Dieser Sachverhalt muss bekannt sein 

und akzeptiert werden, weil er zum Teil unver-

meidbar ist. Um der Pflicht zur Prüfung von Lärm-

schutzmaßnahmen nachzukommen, stehen ge-

eignete Instrumente zur Verfügung (siehe Vor-

schlag Mindestanforderungen zum Immissions-

schutz). 

Mindestanforderungen zum 

Immissionsschutz 

Das Schutzkonzept für eine Freizeitveranstaltung 
muss mindestens den Gesundheitsschutz der An-
wohner sicherstellen bzw. das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit wahren. Im Regelfall hat die Beur-
teilung auf Grundlage der gebiets- und tageszeitab-
hängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. 
Freizeitlärm-Richtlinie zu erfolgen. Damit wird der 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
sowie die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche, entsprechend der Anfor-
derung des BImSchG [1], sichergestellt. Darüber 
hinaus können ‘wegen voraussehbarer Besonder-
heiten‘ [..] in seltenen Fällen oder über eine be-
grenzte Zeitdauer‘, die Kriterien für ‘seltene Ereig-
nisse‘ zugelassen werden (s.o.). 

Dafür sind bei der Beurteilung der Geräuschsituation 
besondere Sachverhalte zu beachten. Im Einzelnen 
sind folgende Geräuscheigenschaften betroffen, weil 
sie als besonders störend wahrgenommen werden 
können: 

• Schutz sensibler Tages- und Nachtzeiten (z. B. 

Würdigung der Tageszeiten mit erhöhter Emp-

findlichkeit; Abendstunden nach 20.00 Uhr, Ru-

hezeiten vor 08.00 Uhr, Situation an Sonn- und 

Feiertagen; Sicherstellung der 8-stündigen Nacht-

ruhe).  

• Vermeidung tieffrequenter Geräuschanteile, also 

Geräuschen im Frequenzbereich unter 90 Hz 

(z. B Einsatz Cardioid-Lautsprecher). 

• Vermeidung bzw. Reduzierung kurzzeitiger Ge-

räuschspitzen, weil durch eine Vielzahl kurzzeiti-

ger Geräuschspitzen die Schutzpflicht verletzt 

werden kann. 

• Prüfung der notwendigen Zuschläge für Ton- und 

Informationshaltigkeit, sobald Töne hervortreten 

oder die Geräusche informationshaltig sind.  

• Prüfung der Geräusche auf Impulshaltigkeit und 

Ermittlung des ggf. notwendigen Zuschlags (z. B. 

Hammerschläge, technisch verstärkte Stimmen). 

• Schutz besonders sensibler Personen und Ein-

richtungen (z. B. Krankenhäuser, Pflegeeinrich-

tungen, Kurheime). 

Wenn aber absehbar ist, dass die Auslegung der 
Richtwerte gemäß TA Lärm bzw. Freizeitlärm-Richt-
linie zur Durchführung einer Veranstaltung nicht 
ausreicht, werden alternative Kriterien notwendig. 
Bislang sind keine normativen Zumutbarkeitsgren-
zen definiert. Der folgende Vorschlag für eine mehr-
stufige Bewertungsskala orientiert sich an Erfah-
rungswerten und kann für begründete Ausnahme-
fälle als tragbar angesehen werden (siehe Tabelle 
1). Vor allem sind vorab alle Lärmschutzmaßnahmen 
geprüft und begründet verworfen worden (z. B. Prü-
fung Ersatzstandort, Anpassung Programm). Dieser 
Vorschlag kann sich, in Abhängigkeit vom Beurtei-
lungspegel am Immissionsort, allein auf eine Anzahl 
der Veranstaltungstage < 10 pro Jahr beziehen. 
Ebenso sollte eine weitere Verschiebung des Be-
ginns der Nachtzeit auf nach 24.00 Uhr in bewohn-
ten Bereichen ausgeschlossen werden. 

Das juristische Konstrukt der ‘sehr seltenen Ereig-
nisse‘ bedeutet nach derzeitiger Rechtsauffassung, 

je nach Urteil, eine zeitliche Ausdehnung des Beur-
teilungszeitraums Tag um eine Stunde (Beginn 
Nachtzeitraum um 24.00 statt um 23.00 Uhr) und/ 
oder einer Erhöhung der maximal möglichen Anzahl 
der ‘seltenen Ereignisse‘. Laut Rechtsprechung kön-
nen ‘sehr seltene Ereignisse‘ nach TA Lärm wegen 
der Herkömmlichkeit, der Bedeutung für die örtliche 
Gemeinschaft oder der sozialen Adäquanz möglich 
sein. 

Weitere Kriterien, wie zum Beispiel die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) [2], die aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht als Obergrenze einer noch zumutbaren 
Dauerbelastung (ohne Schallschutzmaßnahmen) 
durch Verkehrslärm angesehen werden können, sind 
nicht geeignet. Das Bewertungsraster der 
16. BImSchV ist nicht auf den Freizeitlärm übertrag-
bar, weil sich die Geräuschquellen deutlich vonein-
ander unterscheiden (Beschallungsdauer, Geräusch-
charakteristik etc.). 
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Tab. 1: Vorschlag für ein Bewertungsschema für Freizeitlärmveranstaltungen in Wohnquartieren 

Stufe 
Mittelungspegel am 

Immissionsort 
Bedeutung Beschreibung 

 Tag Nacht - - 

0 ≤ 70 dB(A) ≤ 55 dB(A) 
Erheblichkeits-

schwelle 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. Freizeitlärm-
Richtlinie; dient dem Schutz und der Vorsorge gegen 
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästi-
gungen durch Geräusche (ggf. für seltene Ereignisse im 
Sinne der TA Lärm). 

1 > 70 dB(A) > 55 dB(A) 
Zumutbarkeits-

grenze 

Im Rahmen von Freizeitveranstaltungen ausnahmsweise 
mit begründetem Antrag für eine beschränkte Anzahl 
möglich; schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche wird auf Dauer nicht vorgebeugt;  

2 ≥ 80 dB(A) ≥ 60 dB(A) 
Schädlichkeits-

grenze 

Im Rahmen von Freizeitveranstaltungen zu vermeiden, 
Schwelle zur Gesundheitsgefahr aufgrund schädlicher 
Umwelteinwirkungen (z. B. Gehörschädigung bei Dauer-
belastung); innerhalb weniger einzelner Beurteilungszeit-
räume akzeptabel 

3 ≥ 85 dB(A) ≥ 65 dB(A) Risikoschwelle 

Im Rahmen von Freizeitveranstaltungen nicht zumutbar 
und grundsätzlich zu vermeiden; erhöhtes Risiko zu Ge-
hörschaden, weil Schädigungen nicht auszuschließen 
sind 

 

 

Maßnahmenvorschläge 

Es existiert ein bunter Strauß an Maßnahmen, die 
jeweils auf Ihre Anwendbarkeit bzw. Umsetzbarkeit 
geprüft werden müssen. In der Literatur findet sich 
eine Vielzahl bewährter Instrumente, die hier nicht 
im Einzelnen dargestellt werden sollen. Es werden 
im Weiteren organisatorische und technische In-
strumente vorgestellt, die vor allem konzeptionellen 
Charakter besitzen und sich im Verlauf der Jahre als 
besonders zielführend herausgestellt haben. Deren 
Anwendung sowie die Abwägung liegen schließlich 
im Ermessensspielraum der zuständigen Behörde. 

Zu den wichtigen organisatorischen Instrumenten 
zählen: 

• Durch eine frühzeitige und koordinierte Informa-

tion der Beteiligten (Techniker, Künstler etc.) und 

Betroffenen (Anwohner) können in der Regel Pro-

bleme (z. B. Beschwerden, Klageandrohungen) 

im Vorwege vermieden werden. Wenn man vor 

allem die Bedenken der Anwohner ernst nimmt, 

eine angemessene Kooperation wahrnimmt und 

ein Austausch stattfindet, können häufig vorweg 

die Wogen geglättet bzw. Konflikte vermieden 

werden. 

• Es sind klare und nachvollziehbare ‘Spielregeln‘ 

festzulegen, das heißt in der Genehmigung etc. 

werden eindeutige Regelungen zum Lärmschutz 

getroffen. Die Festlegungen sind anwendbar und 

sie sind bei den Betroffenen Akteuren bekannt, 

um Aussagen wie zum Beispiel ‘An anderen 

Standorten gelten ganz andere Richtwerte‘ zu 

vermeiden. Weiterhin ist eine eindeutige Zuord-

nung der Verantwortlichkeiten vor Ort notwendig, 

um gegebenenfalls (kurzfristige) Maßnahmen 

zielführend ergreifen zu können. Die Verträge mit 

den Künstlern sollten ebenso die Lärmschutzre-

geln beinhalten und keine Ausnahmen zulassen 

(z.B. als Nebenbestimmung, Auflage). 

• Eine zuverlässige Programmplanung, die im 

Rahmen einer professionellen Ablaufplanung und 

Organisation eine Selbstverständlichkeit sein 

sollte und sich bei zahlreichen Veranstaltungen 

als machbar darstellt. Die sensiblen Zeiträume, 

das heißt vor allem die Nacht, sind von besonders 

lauten Veranstaltungsblöcken frei zu halten. Die 

Nacht ist und bleibt der kritische Beurteilungszeit-

raum, der eine besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden sollte. Ein regelkonformer Pro-

grammablauf muss detailliert ausgelegt und um-

gesetzt werden, weil bereits ein Verzug von weni-

gen Minuten ausreichen kann, um die während 

der Nacht geltenden Richtwerte zu überschreiten. 

• Die Auswahl geeigneter Pegelgrößen als Refe-

renzwerte, die gegebenenfalls von den üblichen 

Standards (Immissionsrichtwerte nach TA Lärm) 

abweichen, ermöglichen eine effektive Kontrolle, 

zum Beispiel Mittelungspegel LAeq über 10 min an 

den Immissionsorten. Zusätzliche hat sich eine 

tageszeitliche Differenzierung der Immissions-

richtwerte (Tag, Abend und Nacht) in Analogie zur 

EU-Umgebungslärm-Richtlinie [14] oder unter se-

parater Berücksichtigung der Ruhzeiten, entspre-

chend der 18. BImSchV, bewährt. 



 KGV-Rundbrief 2+3/2012 

 

26 

• Falls mit Hilfe der Maßnahmen nicht das ge-

wünschte Ziel erreicht werden kann, weil weiter-

hin begründete Beschwerden auftreten, sollte ge-

prüft werden, ob ein ‘runder Tisch‘ bzw. eine 

Mediation unter Beteiligung der betroffenen Ak-

teure durchgeführt werden kann. Dieses Instru-

ment hat sich bei nachhaltigen Konflikten bewährt 

und bietet die Chance zu einem fairen Austausch 

auf Augenhöhe und kann den Weg zur Kompro-

missfindung sowie eine möglichst breit aufge-

stellte Akzeptanz ebnen (siehe auch Editorial 

Lärmbekämpfung, Ausgabe 4/2011 [17]). 

Die folgenden technischen Maßnahmenvorschläge 
haben sich bewährt und sind weitgehend als Stand 
der Technik einzustufen, so dass die nach § 22 
Abs. 1 BImSchG [1] geltende Grundpflicht zur Ver-
meidung schädlicher Umwelteinwirkungen (hier: 
Geräusche) greift: 

• Mit Hilfe eines optimierten Bühnenaufbaus kann 

die Geräuschsituation im Umfeld deutlich verbes-

sert werden. Mit Hilfe der Ausrichtung und Ein-

hausung einer Bühne kann eine deutliche Ver-

besserung der Geräuschsituation im seitlichen 

und rückwärtigen Bereich erzielt werden. Wäh-

rend eine Einhausung in der Regel nur für mehr-

tätige Veranstaltungen abverlangt werden kann, 

sollte eine Abhängung mit schallabsorbierenden 

Materialien generell als angemessen eingestuft 

werden. 

 

 

Abb. 4: Beispiele für typische Bühnenaufbauten 
(Fotos: AMT) 

• Die Auswahl und der Aufbau der Beschallungs-

anlage (-n) entscheidet maßgeblich über die Im-

missionssituation. Moderne Lautsprecher erlau-

ben dank ihres ausgeprägten Richtverhaltens 

eine gezielte Beschallung des Publikumsbereichs. 

Zahlreiche Messungen belegen, dass das Ab-

strahlverhalten im seitlichen und rückwärtigen Be-

reich vielfach günstiger ausfällt, als in der Fachli-

teratur beschrieben. Ebenso sind Störungen 

durch tieffrequente Geräuschanteile durch die 

Lautsprecherwahl vollständig vermeidbar bzw. auf 

ein Minimum reduzierbar. 

• Dank einer Einpegelung der Bühnen und/oder 

Beschallungsanlagen, wird die maximal mögliche 

Beschallungslautstärke unter Maßgabe der gel-

tenden Richtwerte definiert. Um die Einhaltung 

dauerhaft zu gewährleisten und Manipulationen 

zu vermeiden, ist gegebenenfalls eine Limitierung 

in geeigneter Art und Weise notwendig. Am FoH 

kann gegebenenfalls mit Hilfe eigener Messungen 

durch den Veranstalter der definierte Referenz-

wert kontrolliert werden (Eigenüberwachung). 

  

Abb. 5: Beispiele für Einpegelungen direkt am 
Mischpultplatz (Fotos: AMT) 

• Mit Hilfe eines Limiters (Gerät, um den Aus-

gangspegel zu begrenzen) wird die maximale 

Ausgangslautstärke einer elektroakustischen Ver-

stärkeranlage bestimmt. Hierbei ist bei einem 

Dauerbetrieb zur Differenzierung zwischen den 

Beurteilungszeiträumen die Verwendung eines 

programmierbaren Limiters zu empfehlen, der 

automatisch die (gleitenden) Pegelabsenkungen 

vornimmt. Es sind als Limiter zum Beispiel auch 

deutlich einfachere Lösungen über abschließbare 

DJ-Pults möglich. 

 

 

Abb. 6: Beispiele für Einpegelungen mit Hilfe 
eines Limiters bzw. Blende (Fotos: AMT) 
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• Mit Hilfe von Kontrollmessungen während einer 

Veranstaltung können an festgelegten Mess-

standorten Schallmessungen vorgenommen und 

dokumentiert werden. Dabei wird diese Aufgabe 

nicht als bloße Dokumentation und Verwaltung 

interpretiert, sondern es wird bei Bedarf aktiv ein-

gegriffen. Bei sich andeutenden Richtwertüber-

schreitungen wird reagiert, indem die maßgebli-

chen ‘Stellschrauben‘ nachjustiert werden (z. B. 

Pegelreduktion am FoH). Ebenso kann kurzfristig 

auf Beschwerden reagiert werden, um bei den 

Beschwerdeführern vor Ort zu messen. Die 

durchgehende Kontrolle der Lärmwerte ist auf-

wendig und schwierig zu realisieren, aber die 

Steuerung einer (großen) Veranstaltung über 

exemplarische Messungen hat sich als wirkungs-

volles Instrument herausgestellt. 

 

   

Abb. 7: Beispiele für Kontrollmessungen am FoH (Fotos: AMT) 

Um die weiteren Optionen zu technischen und/oder 
organisatorischen Maßnahmen zu prüfen, stehen 
zahlreiche hilfreiche Fachdokumente zur Verfügung, 
die bei der Planung hilfreich sind. Hier sind beispiel-
haft neben der etablierten Sächsischen Freizeitlärm-
studie (Handlungsleitfaden zur Prognose und Beur-
teilung von Geräuschbelastungen durch Veranstal-
tungen und Freizeitanlagen, Sächsisches Landesamt 
für Umwelt und Geologie Hrsg.) [6] unter anderem 
der Leitfaden Wohnumfeld- und Freizeitlärm (LAUG 
2010) [9] oder der Leitfaden zur umweltgerechten 
Durchführung von Volksfesten und ähnlichen Traditi-
onsveranstaltungen (Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen Hrsg. vom 
17.12.2009) [8] zu erwähnen. 

Die abschließende Entscheidung über die Auswahl 
der Maßnahmen liegt in der Regel im Ermessen der 
Genehmigungsbehörde. Es stellt zumindest einen 
erheblichen Aufwand dar, die breite Palette an or-
ganisatorischen und/oder technischen Minderungs-
maßnahmen ernsthaft zu prüfen, um am Ende tat-
sächlich alle machbaren Maßnahmen anzuwenden, 
die dem generell einzufordernden Stand der Technik 
bzw. dem Minimierungsgebot nachkommen. Es ist 
hierzu ein angemessener und verhältnismäßiger 
Entscheidungsprozess notwendig, der einen ent-
scheidenden Baustein innerhalb eines ausgewoge-
nen Ansatzes bzw. Lärm-Managements zum Frei-
zeitlärm darstellt. 

Fazit 

Freizeitlärm ist und bleibt für die Beteiligten sowie die 
Betroffenen ein schwieriges Themenfeld. Allein weil 
man vielerorts den Eindruck gewinnt, dass die An-
zahl der Veranstaltungen kontinuierlich zunimmt. 
Dabei liegt ein deutlicher Schwerpunkt im Sommer-
halbjahr und der Einsatz akustischer Technik nimmt 
zu. Anhand der veröffentlichen Regelwerke, Hand-
lungsanleitungen etc. ist eine Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen möglich, obwohl die 
zum Teil gar nicht dafür konzipiert sind. Dabei kön-
nen sowohl die Interessen der betroffenen Nachbarn 
als auch die der Veranstalter hinreichend berück-
sichtigt werden. Eine pauschales allgemeingültiges 
‘Kochrezept‘ gibt es allerdings nicht. Eine bundes-
einheitliche Regelung würde dabei helfen, aber es 
kann nicht erwartet werden, zukünftig ein allumfas-
sendes Regelwerk zu erhalten. Mit Hilfe eines ge-
meinsamen Regelwerks für Sport- und Freizeitanla-
gen könnte zumindest die Schwierigkeit der Abgren-
zung untereinander entfallen. 

Wenn man frühzeitig mit den betroffenen Akteuren in 
den Dialog eintritt, über die Veranstaltung informiert, 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen und gleich-
zeitig die Maßnahmen zum Lärmschutz transparent 
darstellt sowie die Leute ernst nimmt, kann es gelin-
gen, Akzeptanz herzustellen und die Anzahl der 
Beschwerden zu reduzieren. Die Erfahrungen bele-
gen eindeutig, dass vor allem eine aktive Informati-
onspolitik hilft. Ebenso wichtig sind eindeutige Re-
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gelungen gegenüber dem Veranstalter, die eine 
sichere und koordinierte Durchführung ermöglichen. 
Bei Bedarf sollte externe Hilfe durch Dritte hinzuge-
zogen werden, die bei der Planung und/oder Durch-
führung der Veranstaltung unterstützen kann. Die 
vorgeschlagenen Mindestanforderungen zur Prüfung 
der Geräuschimmissionen stellen ein grobes Gerüst 
für Freizeitveranstaltungen dar. 

Die Erfahrungen aus der Begleitung einer Vielzahl 
sehr unterschiedlicher Veranstaltungen zeigen, dass 
eine verträgliche und hinreichende Gestaltung von 
Freizeitveranstaltungen möglich ist. Der Katalog an 
potenziellen Lärmschutzmaßnahmen ist vielfältig und 
bietet eine ausreichende Anzahl an Instrumenten zur 
Durchführung. Die üblichen Regelwerke bieten fle-
xible Lösungswege an, die den in der Regel erfor-
derlichen Ermessensspielraum abbilden können. 
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Öko-Institut unterstützt Behörden bei der UVP 

Ein Team des Öko-Instituts e.V., bestehend aus 
NaturwissenschaftlerInnen (Fachrichtungen Biolo-
gie, Chemie, Physik), IngenieurInnen (Fachrichtun-
gen Verfahrenstechnik, Maschinenbau) und Jurist-
Innen, hat in den vergangenen Jahren Behörden in 
deren Auftrag bei Umweltverträglichkeitsprüfungen 
tatkräftig unterstützt. Auch wenn wir keine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchungen (UVU) durchführen, 
konnten wir den Behörden u. a. 

 bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens 
und den durch den Vorhabensträger beizubrin-
genden Unterlagen, 

 durch die Prüfung der vorgelegten Unterlagen 
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die Öffentlichkeitsbeteiligung, 
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hördliche Bewertung mit Auflagenvorschlägen 
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Behörden, die sich unterstützen lassen möchten, 
können sich gerne an uns wenden. 

Das UVP-Team des Öko-Instituts 
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Die Stadt – eine Goldgrube? 

Die Potenziale des Urban Mining 

 

 

Sie sind in der Zeitschrift in unseren Händen, den 
Verkehrsschildern auf den Straßen oder den Verpa-
ckungen im Supermarktregal: Rohstoffe wie Papier, 
Aluminium oder Erdöl. In ihren so genannten an-
thropogenen Lagern, vereinfacht gesagt ihren vor-
übergehenden Einsatzgebieten, schlummern sie 
manchmal nur kurz wie das Eisen in Getränkedosen 
und manchmal über viele Jahrzehnte wie jenes im 
Brückengeländer. Und manche schlummern dort zu 
lange. So etwa das Kupfer in leer stehenden Bau-
ruinen oder das Gold in ungenutzten Smartphones. 
Urban Mining will diese wertvollen Sekundärroh-
stoffe zurückgewinnen und wiederverwenden – wie 
hoch ihre Potenziale sind, zeigen Analysen des Öko-
Instituts. 

Jedes Jahr gehen weltweit große Mengen an Roh-
stoffen verloren, so etwa beim Kupfer. Es steckt in 
vielen Bereichen unseres Lebens. In Heizleitungen 
und Dachrinnen ebenso wie in Autos und Handys. 
„Kupfer ist ein universeller Rohstoff“, erklärt Dr. 
Matthias Buchert vom Öko-Institut, „es ist in vielen 
Anwendungen einsetzbar und lässt sich gut recy-
celn.“ Insbesondere seine gute Leitfähigkeit macht 
den Rohstoff so beliebt. Aufgrund seiner Vielseitig-
keit wächst die Menge an Kupfer, das in unseren 
Häusern, Produkten und Infrastrukturen verarbeitet 
ist, daher stetig an. So gibt ein Bericht des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen (UNEP) zur 
Metallmenge in anthropogenen Lagern für Kupfer 
weltweit gesehen einen Wert von bis zu 55 Kilo-
gramm pro Einwohner an. In weiter entwickelten 
Ländern liegt der Wert mit 140 bis 300 Kilogramm 
Kupfer pro Kopf zudem deutlich höher als in weniger 
entwickelten Ländern (30-40 Kilogramm). Die gute 
Recyclingfähigkeit des Kupfers wird jedoch nicht 
immer genutzt. „Insbesondere bei den mobilen Gü-
tern aus dem Elektronikbereich wie Handys oder 
Notebooks sind hohe Rohstoffverluste in Bezug auf 
Kupfer zu verzeichnen“, so Matthias Buchert, „dieses 
Potenzial gilt es viel besser zu nutzen – nicht zuletzt 
aufgrund steigender Rohstoffpreise.“ Derzeit liegt die 
End-of-Life-Recyclingrate für Kupfer bei etwas über 
50 %, der Rest geht für die Recyclingwirtschaft ver-
loren. 

Recycling von Elektronikschrott 

Deutliches Verbesserungspotenzial in Bezug auf die 
langfristige Rohstoffnutzung sehen die Wissen-
schaftler vom Öko-Institut auch in Bezug auf Elek-
tronikschrott. Im Projekt „Recycling kritischer Roh-
stoffe aus Elektronik-Altgeräten“ für das Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) haben sie anhand von vier un-
terschiedlichen elektronischen Produkten den Ein-
satz kritischer Rohstoffe analysiert und Recyclingop-
tionen entwickelt. Für Kobalt, Gallium, Germanium, 
Indien, Tantal, die Platingruppenmetalle sowie die 
Seltenen Erden wurde zu den Gerätegruppen Flach-
bildschirme, LED-Leuchten, Notebooks und Smart-
phones eine Potenzialanalyse erstellt. Weitere Ziele 
des Projekts waren die Identifizierung von Defiziten 
bei Recyclingstrukturen sowie Recyclingtechnolo-
gien und die Entwicklung von Handlungsempfehlun-
gen für eine Optimierung der nordrhein-westfäli-
schen Kreislaufwirtschaft. 

In der Analyse der Rohstoffpotenziale ergaben sich 
etwa in Bezug auf Notebooks erstaunliche Werte. „In 
den im Jahr 2010 etwa sieben Millionen im privaten 
Sektor in Deutschland verkauften Notebooks sind 
insgesamt gut 460 Tonnen Kobalt enthalten“, sagt 
Matthias Buchert, „und auch das Seltene Erdmetall 
Neodym kommt auf den beachtlichen Wert von über 
15 Tonnen.“ Bei den Edelmetallen Silber und Gold 
liegen die Werte bei insgesamt 3,1 Tonnen bzw. 740 
Kilogramm. Ein Großteil vieler Rohstoffe wird jedoch 
nie wiederverwendet. Die Wissenschaftler des Öko-
Instituts stellten im Bereich der Erfassung und Vor-
behandlung der Produkte große Schwächen fest. 
Bereits in der Erfassung gehen 50 % der Notebooks 
verloren – eine Zahl, die jedoch auf die oftmals ille-
galen Exporte etwa nach Afrika oder Asien zurück-
zuführen ist. Darüber hinaus überstehen viele kriti-
sche Rohstoffe die Vor- und Endbehandlung der 
Geräte hierzulande nicht. So sind etwa bei Platin, 
Tantal sowie den Seltenen Erden Neodym, Praseo-
dym und Dysprosium aus Notebooks schon in der 
Vorbehandlung Verluste von 100 % zu verzeichnen, 
bei Silber und Gold sind es immerhin 70 %. 

In ihren Handlungsempfehlungen schlagen die Wis-
senschaftler des Öko-Instituts unter anderem vor, 
die Erfassungsrate etwa durch Informations- und 
Rücknahmekampagnen sowie eine optimierte Sam-
melinfrastruktur zu erhöhen, illegale Altgeräteexporte 
einzudämmen und das Recycling bereits in der Vor-
behandlung dadurch zu verbessern, dass die Geräte 
verstärkt manuell vordemontiert werden. „Zusätzlich 
müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
optimiert werden“, sagt Matthias Buchert, „so unter-
stützen etwa bei den kritischen Rohstoffen rein mas-
senbasierte Quoten die Rückgewinnung nicht. Sie 
können sich sogar kontraproduktiv auswirken, wenn 
kritische Metalle in großen Massenströmen wie dem 
Stahlkreislauf verloren gehen.“ 
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Das Smartphone – eine Rohstoffbilanz 

Ein Smartphone steckt voller wichtiger Rohstoffe 
sowie kritischer Metalle. Neben den Edelmetallen 
Silber, Gold und Palladium sind darin die Metalle 
Kupfer, Nickel, Blei, Bismut und Lithium enthalten. 
Zusätzlich werden sieben Metalle bzw. Metallgrup-
pen, die von der Europäischen Kommission als 
kritisch eingestuft wurden, in Smartphones verar-
beitet, so etwa Niob, Wolfram und Platingruppen-
metalle. Darüber hinaus wird Kobalt für die Akkus 
eingesetzt, Tantal und Gallium für die Leiterplatten, 
Indium für das LCD-Display. In den Permanent-
magneten sind außerdem Seltene Erden enthalten. 

Hinsichtlich der Menge der eingesetzten Metalle 
gehen Schätzungen des Öko-Instituts im Rahmen 
des Projektes „Recycling kritischer Rohstoffe aus 
Elektronik-Altgeräten“ davon aus, dass in einem 
Smartphone 6,3 Gramm Kobalt, 305 Milligramm 
Silber, 30 Milligramm Gold, 11 Milligramm Palla-
dium sowie 50 Milligramm Neodym und 10 Milli-
gramm Praseodym verarbeitet sind. Daraus ergibt 
sich für die weit über sieben Millionen Smartpho-
nes, die 2010 in Deutschland verkauft wurden, ein 
Metallpotenzial von 48,5 Tonnen Kobalt, 2,35 Ton-
nen Silber, 230 Kilogramm Gold, 85 Kilogramm 
Palladium sowie 385 Kilogramm Neodym und 77 
Kilogramm Praseodym. 

Ein Großteil der gebrauchten Smartphones wird 
jedoch nicht einem effizienten Recycling zugeführt. 
Nach Berechnungen für das Jahr 2007 wurden 
2.273 Tonnen Mobiltelefone außer Dienst gestellt, 
nur 110 Tonnen jedoch für das Recycling erfasst. 
Daraus ergibt sich eine Erfassungsrate von nur 
etwa fünf Prozent – ein Wert, der nach Ansicht der 
Wissenschaftler des Öko-Instituts auch für Smart-
phones angenommen werden kann. 

Rohstoffquelle Bauruine 

Nicht nur beim Elektronikschrottrecycling sind die 
Rohstoffverluste hoch. Auch jene Ressourcen, die in 
leerstehenden Häusern und brachliegenden Infra-
strukturen gar nicht erst dem Recycling zugeführt 
werden, gehen teilweise (vorerst) verloren. Gerade 
im Bereich der Büroimmobilien ist hierzulande etwa 
eine beachtliche Leerstandsquote zu verzeichnen: 
Sie liegt in Berlin laut einer Veröffentlichung der 
Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank bei 
derzeit 8,4 % (erwartet für 2012), in Düsseldorf bei 
10,6 %. In Frankfurt am Main sind es sogar 14,5 % 
der Büroimmobilien, die leer stehen – dies entspricht 
einer Fläche von gut 1,7 Millionen Quadratmetern. 
„Ein merklicher Prozentsatz dieser Immobilien ist 
eigentlich nichts anderes als eine ungenutzte Res-

sourcenquelle“, sagt Matthias Buchert, „das sind 
Potenziale, die wir nützen müssen.“ Gleichzeitig, so 
der Wissenschaftler, verhindern Bauruinen eine 
wirklich wertvolle Nutzung großer Flächen. „Es wäre 
sinnvoll, einmal strukturiert sämtliche ungenutzten 
Gebäude von der Scheune bis zum Hochhaus zu 
erfassen“, schlägt er vor, „anschließend wären Rück-
bauprogramme nicht alleine aus Gründen der Roh-
stoffrückgewinnung wichtig – sondern auch aus städ-
tebaulichen Gründen und für eine mögliche Neu-Nut-
zung.“ Um Grundstücke mit ungenutzten Gebäuden 
für Käufer attraktiver zu machen, muss nach Ansicht 
von Experten auch zu neuen Instrumenten wie einer 
differenzierten Grunderwerbssteuer gegriffen wer-
den. „Die Idee ist, für brach liegende Flächen im In-
nenbereich die Steuer zu reduzieren und umgekehrt 
Flächen auf der grünen Wiese höher zu besteuern“, 
erklärt Matthias Buchert. 

In Zukunft: Kreislaufwirtschaft? 

Es sind Instrumente wie dieses, durch die Wissen-
schaftler wie Matthias Buchert es ermöglichen wol-
len, die Potenziale des Urban Mining zu heben. „Un-
ser Ziel muss es sein, die Recyclingquoten deutlich 
zu erhöhen und damit Sekundärrohstoffe besser zu 
nutzen“, sagt er. Einen ersten Schritt sieht er in der 
Verbesserung der bestehenden Datenlage. „In vielen 
Bereichen wie eben still gelegten Infrastrukturen 
oder langfristig leer stehenden Häusern wissen wir 
noch überhaupt nicht, wie hoch die Rohstoffpotenzi-
ale sind“, so der Experte. Eine vollständige Kreis-
laufwirtschaft, in der jeder Rohstoff stetig weiterver-
wertet wird und nichts verloren geht, sei zwar unrea-
listisch. Doch sei eine deutliche Steigerung der Re-
cyclingquoten durchaus erreichbar, da insbesondere 
bei den Spezialmetallen ein hoher Anteil der Roh-
stoffe heute nicht zurückgewonnen werde. So liegen 
die globalen End-of-life-Recyclingraten etwa bei 
Lithium oder Gallium bei unter einem Prozent, 
ebenso bei den Seltenen Erden. „Die Entwicklung 
effizienterer Recyclingverfahren ist meiner Ansicht 
nach aber nur eine Frage der Zeit“, sagt der Experte, 
„das Urban Mining wird durch die steigende welt-
weite Rohstoffnachfrage und bei entsprechend ho-
hen Rohstoffpreisen weiteren Aufwind erfahren.“ 

Christiane Weihe 

Ansprechpartner 

Dr. Matthias Buchert 

Leiter des Bereichs Infrastruktur & Unternehmen 

E-Mail: m.buchert@oeko.de 
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78. Umweltministerkonferenz 

Themen und Ergebnisse 

 
 
Am 22. Juni trafen sich die Umweltministerinnen und 
-minister, Umweltsenatorinnen und -senatoren zur 
78. Umweltministerkonferenz (UMK) in Schleswig. 
Unter anderen standen die im Folgenden darge-
stellten Themenbereiche auf der Tagesordnung. Die 
übrigen Themen sowie der genaue Wortlaut der 
Beschlüsse können dem Ergebnisprotokoll entnom-
men werden. 

Immissionsschutz 

Hinsichtlich der nationalen Strategie zur Reduzie-
rung der Stickoxid-Emissionen in der Fahrzeug-
flotte stellte die UMK fest, dass nach dem derzeiti-

gen Stand der Modellrechnungen und den ihnen 
zugrunde liegenden Kenntnissen der Entwicklung 
der Stickstoffdioxidemissionen in vielen Gebieten 
Deutschlands der Luftqualitätsgrenzwert für den 
Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert auch im Jahr 2015, 
d.h. auch nach Erreichen der maximal möglichen 
Verlängerung der Einhaltefrist, nicht eingehalten 
werden könne. Zudem überschreite Deutschland die 
Emissionshöchstmengen für Stickoxide der NEC-
Richtlinie. Die Gründe hierfür sah die UMK vorrangig 
im Verkehrssektor aufgrund anhaltend hoher Ver-
kehrsleistung, zu geringer Fortschritte bei der Redu-
zierung der Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeu-
gen, stark gestiegener Anteile von Stickstoffdioxid im 
Abgas dieser Fahrzeuge und des zunehmenden 
Anteils von Diesel-Fahrzeugen in der Fahrzeugflotte. 
Mit lokalen verkehrsplanerischen und ordnungs-
rechtlichen Maßnahmen wie der Förderung von 
Verkehrsmitteln des Umweltverbundes, der Verste-
tigung des Verkehrs oder der Einführung von Um-
weltzonen seien Reduzierungen der Stickoxidemis-
sionen des Straßenverkehrs zwar erreicht worden 
und würden zukünftig erreicht werden. Diese reich-
ten jedoch allein nicht aus. Die UMK unterstützte 
daher die Bundesregierung in ihrer Bemühung, 
Maßnahmen zur Reduzierung der Stickoxidemissio-
nen in der Fahrzeugflotte auf europäischer und nati-
onaler Ebene weiter voranzutreiben und umzuset-
zen. Auch die Randbedingungen für eine frühzeitige 
breite Markteinführung von Fahrzeugen mit dem Ab-
gasstandard Euro 6 sollten verbessert werden. Als 
Elemente zur Reduzierung der Stickoxidemissionen 
in der Fahrzeugflotte kämen in Betracht: 

 Initiativen auf europäischer Ebene zur zeitnahen 
Einführung von Prüfkriterien (insbesondere reali-
tätsnahe Prüfzyklen) für die Abgasgrenzwerte bei 
der Typzulassung, mit denen gewährleistet werde, 
dass die Absenkung des Emissionsniveaus des 
Abgasstandards Euro 6 gegenüber Euro 5 auch 
im Stadtverkehr zuverlässig erreicht werde. 

 Verstärkung finanzieller Anreize zur frühzeitigen 
Markteinführung von Fahrzeugen mit dem Ab-
gasstandard Euro 6, z.B. im Rahmen der Kfz-

Steuer für Pkw und Nutzfahrzeuge, der Dienstwa-
genbesteuerung oder durch zeitnahe Anpassung 
der Mauthöhenverordnung für schwere Nutzfahr-
zeuge. 

 Schaffung oder Anpassung von rechtlichen In-
strumenten, die es erlaubten, auf lokaler Ebene im 
Rahmen von Luftreinhalteplänen Nutzervorteile für 
Fahrzeuge mit dem Abgasstandard Euro 6 und für 
Elektrofahrzeuge zu gewähren, z.B. bei der Park-
raumbewirtschaftung. Hierzu sollte eine geeignete 
Kennzeichnung dieser Fahrzeuge in Betracht ge-
zogen werden. 

 Schaffung harmonisierter Zulassungsvorausset-
zungen für Stickoxidminderungssysteme zur 
Nachrüstung von schweren Nutzfahrzeugen und 
Bussen. 

Bei der Begrenzung von Fluglärm vertrat die UMK 

die Auffassung, dass bei der Genehmigung und dem 
Betrieb von Flughäfen alle technischen und gesetz-
geberischen Möglichkeiten zur Lärmschutz ergriffen 
werden müssten, um den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung zu gewährleisten und die notwendige 
Akzeptanz für die Verkehrsinfrastrukturen zu schaf-
fen. Dazu seien gesetzliche Verbesserungen zum 
Schutz der lärmbelästigten Bevölkerung notwendig, 
wobei auf die Nachtruhe der Bevölkerung im beson-
deren Maße Rücksicht zu nehmen sei. Der Bund 
wurde daher gebeten, die immissionsschutzrechtli-
chen und luftverkehrsrechtlichen Regelungen unter 
anderem in folgenden Punkten zu verbessern: 

 Pflicht der Luftverkehrsbehörden und der Flugsi-
cherungsorganisationen, vermeidbaren Fluglärm 
zu verhindern und die Ausbreitung von unver-
meidbarem Fluglärm auf ein Mindestmaß zu be-
schränken, 

 konsequente Umsetzung des „Balanced Ap-
proach“ der Internationalen Zivilluftfahrtorganisa-
tion (ICAO) an Flughäfen mit Lärmproblemen, 
wobei eine einseitige Fokussierung auf baulichen 
Schallschutz zulasten lärmbedingter Betriebsbe-
schränkungen vermieden werden müsse, 

 bessere Verknüpfung zwischen der Planfeststel-
lung für Flughäfen und der Festsetzung von Flug-
verfahren und Flugrouten. 

Die Länder Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Bremen und Baden-Württemberg 
erklärten, dass für einen besseren Lärmschutz und 
eine umfassende Bürgerbeteiligung 

 verbindliche Rahmensetzungen durch Lärmober-
grenzen oder andere geeignete Regelungen für 
die Festsetzungen von Flugverfahren und Flug-
routen in der Planfeststellung für Flughäfen, 

 die Schaffung einer Tagschutzregelung und 

 der Vorrang aktiver Maßnahmen vor passiven 

http://www.umweltministerkonferenz.de/documents/Endgueltiges_Protokoll_UMK_Schleswig1.pdf
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Maßnahmen 

notwendig seien. 

Hinsichtlich der Lärmkartierung des Eisenbahn-
Bundesamts vertrat die UMK die Auffassung, dass 

die vom Eisenbahn-Bundesamt angekündigte Ver-
zögerung der Lärmkartierung mindestens bis zum 
Ende des Jahres 2013 inakzeptabel sei, da die 
Kommunen oder die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden ihre Lärmaktionspläne, die auch die 
Schienenwege umfassten, bis 18. Juli 2013 erstellen 
müssten. Sie waren der Meinung, dass die Länder 
nicht für die aus den Verzögerungen entstehenden 
Folgen insbesondere seitens der EU verantwortlich 
gemacht werden könnten. Die UMK bat daher den 
Bund, 

 alle notwendigen finanziellen und personellen 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit das 
Eisenbahn-Bundesamt die Lärmkartierung der 
Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes 
schnellstmöglich durchführen könne und die Da-
ten veröffentlicht würden, 

 die Zuständigkeit für die Lärmaktionsplanung für 
die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes 
auf das Eisenbahnbundesamt zu verlagern, 

 kurzfristig zu einem Gespräch mit den Ländern 
einzuladen, um mit den Ländern bis zur Änderung 
der Zuständigkeiten ein einheitliches Vorgehen 
bezüglich der Lärmaktionsplanung abzustimmen, 
und 

 die negativen Folgen der Verzögerung der Lärm-
kartierung Schiene – insbesondere der damit ver-
späteten Maßnahmen – durch Unterstützung der 
Kommunen durch den Bund so gering wie möglich 
zu halten. Unbedingt notwendig sei eine Unter-
stützung durch das Eisenbahnbundesamt bei der 
kommenden Lärmaktionsplanung. 

Abfallpolitik und Ressourcen 

Die UMK stellte fest, dass trotz der Erfolge bei der 
Rücknahme gebrauchter Elektro- und Elektro-
nikkleingeräte, die Erfassung insbesondere kleiner 

Altgeräte aus Haushaltungen noch gesteigert werden 
sollte um diese einer ordnungsgemäßen Verwertung 
zuzuführen. Dazu würden unter anderem ausrei-
chend Möglichkeiten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher gebraucht, diese Geräte haushaltsnah 
und unkompliziert zurückzugeben. Daher wurde 
Bund gebeten, im Rahmen der haushaltsnahen Er-
fassung von Elektro- und Elektronikkleingeräten 
insbesondere für Energiesparlampen die in der no-
vellierten WEEE-Richtlinie vorgesehene Rücknah-
mepflicht des Handels für diese Geräte zeitnah um-
zusetzen. Dabei sei eine übermäßige bürokratische 
Belastung der Einzelhandelsgeschäfte zu vermeiden. 

Aus Gründen des Umweltschutzes, der Verbesse-
rung der Ressourceneffizienz und der Einschränkung 
des illegalen Exports von Altgeräten in Entwicklungs- 
und Schwellenländer hielt die UMK ein rasches Ge-
gensteuern zu dieser Entwicklung für geboten. 

Der Bund erklärte, im Zuge der Umsetzung der neu 

gefassten WEEE-Richtlinie in nationales Recht durch 
eine Novellierung des ElektroG werde das Bundes-
umweltministerium ergebnisoffen alle Maßnahmen 
und Instrumente – und damit auch eine mögliche 
Verpflichtung des Handels zur Rücknahme von 
Elektro- und Elektronikkleinstgeräten – prüfen, mit 
Hilfe derer eine Steigerung der Sammelmengen 
erreicht werden könne. Eine Vorfestlegung auf eine 
bestimmte Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt sei 
aus Sicht des Bundesumweltministeriums nicht ziel-
führend, da es mit Blick auf das Ziel darum gehen 
müsse, die effizienteste Maßnahme auszuwählen. 

Hinsichtlich des deutschen Ressourceneffizienz-
programms „ProgRess“ war die UMK der Auffas-

sung, dass natürliche Ressourcen, insbesondere 
Rohstoffe, wesentliche Produktionsfaktoren und da-
mit Grundlagen unseres Wohlstands seien und dass 
ein schonender und gleichzeitig effizienter Umgang 
mit natürlichen Ressourcen eine Schlüsselkompe-
tenz zukunftsfähiger Gesellschaften darstelle. Eine 
Steigerung der Ressourceneffizienz werde Umwelt-
belastungen begrenzen, die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft stärken, neue Arbeitsplätze 
schaffen, nachhaltig Beschäftigung sichern und die 
Abhängigkeit von Rohstoffimporten vermindern. Sie 
unterstützte daher das Ziel der Bundesregierung, die 
gesamtwirtschaftliche Rohstoffproduktivität in 
Deutschland bis zum Jahr 2020 gegenüber 1994 zu 
verdoppeln, das Wirtschaftswachstum vom Ressour-
cenverbrauch zu entkoppeln und den Rohstoffein-
satz in Deutschland als hochentwickeltem und zu-
kunftsorientiertem Industrieland durch technische In-
novation und gesellschaftliche Entwicklung weiter zu 
verringern. Das Ressourceneffizienzprogramm 
(ProgRess) der Bundesregierung sei ein weiterer 
wichtiger Schritt in diese Richtung. 

Zur Kenntnis nahm die UMK, dass die Bundesregie-
rung, unter Beteiligung von Ländern und Verbänden 
die Implementierung von ProgRess insbesondere in 
folgenden Bereichen weiterentwickele: 

 Einbeziehung von Ressourceneffizienz in die 
öffentliche Beschaffung und in die Normung, 

 Integration von Ressourceneffizienz in laufende 
Programme zur Energieeffizienz, 

 weitere Ausweitung und Fortentwicklung der Res-
sourceneffizienzberatung für und in Betrieben, vor 
allem in den KMU, 

 Berücksichtigung von Ressourceneffizienz bei der 
Rohstoffgewinnung, insbesondere im Rahmen der 
neuen Rohstoffpartnerschaften, sowie bei der 
Besten verfügbaren Technik und bei Abfallver-
meidungsprogrammen. 

Gewässerschutz 

Bei den Anforderungen an Biogasanlagen und 
Güllebehälter aus Sicht des Gewässerschutzes 

erklärte die UMK, dass Nitrateinträge aus allen 
Quellen in die Gewässer soweit zu verhindern seien, 
dass deren guter Zustand nicht gefährdet werde und 
eine Trinkwassergewinnung ohne besondere Aufbe-
reitung möglich bleibe. Der Bau und Betrieb von 
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Biogasanlagen und Güllebehältern sowie der Anbau 
der Gärsubstrate und die Ausbringung der Gärreste 
und der Gülle müssten umweltverträglich erfolgen. 

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützte angesichts 
der besonderen Schutzwürdigkeit der Wasservor-
kommen in Wasserschutzgebieten die Regelungs-
absicht des BMU, den Betrieb von Biogasanlagen in 
der engeren Zone von Schutzgebieten nicht zuzu-
lassen und in der weiteren Zone auf Anlagen kleiner 
1.000 m

3
 zu begrenzen. 

Der Bericht der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft 
Wasser über die Eckpunkte für die Weiterent-
wicklung des Landwirtschaftsrechts zum Schutz 
des Grundwassers wurde von der UMK zur Kennt-

nis genommen. Das Vorsitzland wurde gebeten, die 
„Eckpunkte für die Weiterentwicklung des Dünge-
rechts zum Schutz des Grundwassers“ als UMK-
Position der Agrarministerkonferenz zu übermitteln 
und dem Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz zuzuleiten. Außer-
dem stimmte die UMK einer Veröffentlichung auf der 
Homepage der LAWA zu. 

Energiepolitik und Klimaschutz 

Die UMK nahm den Bericht des BMU zum aktuellen 
Sachstand der Risikoabschätzung zum Fracking bei 

der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten zur Kenntnis und bat 
das BMU zur UMK im Herbst 2012 über die Ergeb-
nisse des Forschungsprojektes des Umweltbundes-
amtes zu den „Umweltauswirkungen von Fracking 
bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten – Risikobewertung, 
Handlungsempfehlungen und Evaluierung bestehen-
der rechtlicher Regelungen und Verwaltungsstruktu-
ren“ und anderer Gutachten zu dem Thema und über 
Empfehlungen aus Sicht der Bundesregierung für die 
Zulassungspraxis und die Rechtsetzung zu berich-
ten. 

Außerdem stellte die UMK fest, dass eine Aufsu-
chung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventi-
onellen Lagerstätten nur dann zulässig sei, wenn 
nachteilige Veränderungen der Umwelt, insbeson-
dere des Wassers, nicht zu besorgen seien. In 
Trinkwasserschutzgebieten sei die Anwendung von 
Fracking auszuschließen. Weiterhin war die UMK der 
Meinung, dass die Öffentlichkeit in den notwendigen 
bergrechtlichen und wasserrechtlichen Verfahren in 
einem rechtlich klar geregelten transparenten Pro-
zess zwingend zu beteiligen sei. 

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein erklärten, dass in 
Deutschland im Sinne eines Moratoriums keine Boh-
rungen mit Anwendung der Fracking-Methode unter 
Einsatz wassergefährdender Stoffe durchgeführt 
werden sollten, bis gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Risiken dieser Technologie 
vorlägen und ausgewertet seien. Sie baten das 
BMU, einen entsprechenden Beschluss des Bundes-
kabinetts herbeizuführen. Außerdem bedürfe es 

zumindest der Änderung der UVP-V Bergbau dahin-
gehend, dass beim Fracking bei der Aufsuchung und 
Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen La-
gerstätten immer ein Planfeststellungverfahren mit 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich sei. 

Zum Stand der energiepolitischen Debatte auf 
Bundesebene nahm die UMK den Bericht des BMU 

zur Kenntnis und sprach sich für einen zügigen Fort-
gang der beschlossenen Energiewende aus, ohne 
die Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesre-
gierung und einen schnellen Ausstieg aus der Nut-
zung der Kernenergie zu gefährden. Sie war der 
Auffassung, dass alle Regionen sich mit ihren Stär-
ken und komparativen Vorteilen in die Umsetzung 
der Energiewende einbringen sollten und begrüßte 
die Anstrengungen von Bund und Ländern zum Aus-
bau der Erneuerbaren Energien, der Netze, zur Vor-
haltung von Reservekapazitäten und Speichern, um 
die Versorgungssicherheit zu garantieren. Im Rah-
men der Umsetzung der Energiewende sah die UMK 
einen erhöhten Bedarf zur Abstimmung der Energie-
politik auf Ebene der zuständigen Fachministerinnen 
und -minister von Bund und Ländern und bat daher 
das Vorsitzland, gemeinsam mit dem BMU die Mög-
lichkeiten für eine intensivierte Abstimmung der für 
die Energiewende zuständigen Umwelt- und Ener-
gieministerinnen und -minister zu prüfen und zur 79. 
UMK zu berichten. 

Die UMK stellte fest, dass 

 angesichts der Tatsache, dass die Erneuerbaren 
Energien zukünftig den Hauptteil der Energieer-
zeugung übernähmen, die Errichtung von Erzeu-
gungsanlagen der Erneuerbaren Energien sowie 
die mit ihnen zusammenhängenden Maßnahmen 
unter anderem des Netzausbaus und der Integra-
tion von Speichern verstärkt an der Kosteneffizi-
enz ausgerichtet und volkswirtschaftlich optimiert 
werden müssten und 

 für den Ausbau der Erneuerbaren Energien der 
Einspeisevorrang für Strom aus Erneuerbaren 
Energien nach wie vor notwendig sei. 

Der kürzlich von den Übertragungsnetzbetreibern 
vorgestellte Entwurf des Netzentwicklungsplanes sei 
wichtig für eine angemessene Netzausbauplanung, 
aber auch für die Akzeptanz und damit die zeitge-
rechte Fertigstellung notwendiger Projekte. Es sei 
richtig, dass der Bedarf an Übertragungsleitungen in 
einem dynamischen deutschlandweiten Prozess 
festgestellt und fortgeschrieben werde. Dabei sei 
eine umfassende und zügige Bürgerbeteiligung und 
ausreichende Prüfung in allen Verfahrensschritten 
notwendig. Die Bundesregierung solle dafür zu sor-
gen, dass gemeinsam mit den Ländern und Übertra-
gungsnetzbetreibern bis Oktober 2012 ein ambitio-
nierter, am Ausbautempo der Erneuerbaren Ener-
gien orientierter Zeitplan für den Netzausbau vorge-
legt werde. Sollte kein Ergebnis erzielt werden, 
könne die Einrichtung einer deutschen Netzgesell-
schaft unter Einbeziehung der Netzbetreiber und 
Länder eine Möglichkeit sein. Die Bundesregierung 

http://www.lawa.de/documents/Microsoft_Word_-_Anlage_3_Eckpunktepapier_Duengerecht_b6d.pdf
http://www.lawa.de/documents/Microsoft_Word_-_Anlage_3_Eckpunktepapier_Duengerecht_b6d.pdf


KGV-Rundbrief 2+3/2012 Umwelt allgemein 

 

35 

wurde daher gebeten, zügig für die erforderlichen, 
gegebenenfalls rechtlichen Rahmenbedingungen für 
den Ausbau und die Modernisierung der Netze auf 
der Nieder- und Mittelspannungsebene zu sorgen. 
Außerdem wurde der Beschluss der 77. UMK zur 
Forschung und Marktintegration von Speichertech-
nologien bekräftigt und die Bundesregierung um eine 
zügige Umsetzung gebeten. 

Weiterhin stellte die UMK fest, dass ein schneller 
Netzausbau unerlässlich für den weiteren schnellen 
Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Erfolg 
der Energiewende sei. Sie sah die Notwendigkeit 
einer geordneten, beschleunigten, aber mit dem 
Ausbau der deutschen Übertragungsnetze abge-
stimmten Netzanbindung der im Aufbau befindlichen 
Offshore-Windparks mit dem Ziel, eine Netzstruktur 
aufzubauen, welche durch technische und organi-
satorische Maßnahmen den Stromtransport in die 
Verbrauchszentren sicherstellten. Von der Bundes-
regierung wurde die Einhaltung ihrer Zusage erwar-
tet, die mit dem Bau und dem Betrieb der Offshore-
Windparks zusammenhängenden Haftungsfragen als 
Gesetzentwurf bis zur Sommerpause einzubringen 
und damit ein wesentliches Hindernis für weitere 
Investitionen in Netzanschlüsse abzubauen. Die 
gesetzliche Regelung sollte einen angemessenen 
Ausgleich der Lasten zwischen allen Beteiligten 
vorsehen. Die UMK hielt es für erforderlich, dass der 
vorgesehene Offshore-Netzplan als verbindliche 
Fachplanung in Abstimmung mit den betroffenen 
Ländern zeitnah verabschiedet und an das Bundes-
bedarfsplangesetz rechtlich angebunden werde. 

Die Länder Baden-Württemberg, Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein sahen in der aus-
reichenden finanziellen und wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Übertragungsnetzbetreiber einen 
weiteren Baustein für die notwendige Beschleuni-
gung des Netzausbaus. 

Zur Entwicklung von Energiespeichern stellte die 

UMK fest, dass künftig über die bereits eingeführten 
Technologien, wie Pumpspeicherkraftwerke, hinaus 
weitere Lösungen für die Speicherung von Strom 
entwickelt und zur Marktreife gebracht werden 
müssten. Zeitweilig anfallender Überschussstrom 
aus erneuerbaren Energiequellen sollte – soweit das 
wirtschaftlich sinnvoll sei – zwischengespeichert oder 
anderweitig genutzt werden, um einen Beitrag zur 
Optimierung des gesamten Energiesystems zu leis-
ten. Dabei könne die gespeicherte Energie perspek-
tivisch zum Ausgleich unstetiger Einspeisungen oder 
auch in anderen Energieformen effizient genutzt 
werden. Die Mittelausstattung der bestehenden, 
einschlägigen Förderprogramme, wie das 6. Ener-
gieforschungsprogramm, sollte durch die Bundesre-
gierung weiter aufgestockt werden, da auf dem Ge-
biet der Speicherlösungen noch ein erheblicher For-
schungs- und Entwicklungsbedarf bestehe. Außer-
dem sollte die Bundesregierung geeignete Rahmen-
bedingungen für den Bau und Betrieb von technisch 
ausgereiften, innovativen Energiespeichern voran-
treiben (wie z.B. die Befreiung des Strombezugs für 

Speicher von der EEG-Umlage). Zusätzlich zu 
Pumpspeicherkraftwerken, die Strom bei Bedarf 
wieder in das Stromnetz zurückspeisen, seien dabei 
Energiespeicher zu berücksichtigen, die Strom in 
Form energiereicher Verbindungen speicherten (z.B. 
Wasserstoff, Methan oder Methanol), die für Wärme-, 
Stromerzeugung oder Mobilität genutzt werden 
könnten. 

Die UMK bat das BMU, zur Wirkung der Befreiung 
stromintensiver Unternehmen von den Netzent-
gelten durch die Neufassung des § 19 Abs. 2 
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) zur 79. 

UMK zu berichten. Dieser Bericht sollte auch die 
Erforderlichkeit von Entlastungen im Rahmen des 
EEG, des KWK-Gesetzes, bei der Ökosteuer, der 
Konzessionsabgabe und beim Netzentgelt umfas-
sen. 

Die Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Bre-
men, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein erklärten, dass auf Grund unter-
schiedlicher Definitionen der energieintensiven Un-
ternehmen nicht transparent sei, wie viele Unter-
nehmen von den Entlastungen profitieren könnten 
und ob die entlasteten Unternehmen diese Entlas-
tungen auch tatsächlich benötigten. Da die Entlas-
tung von Unternehmen mit hohem Energieverbrauch 
sowohl klimapolitische Auswirkungen als auch Aus-
wirkungen auf andere Energieverbraucher habe, 
forderten sie einen Prozess zur Definition einheitli-
cher Regelungen mit transparenten Kriterien dar-
über, wer von einer Entlastungen profitieren sollte. 
Die Gewährung der Entlastungen sollte außerdem 
an Voraussetzungen bzw. Bedingungen geknüpft 
werden. Hierzu zähle das Vorhandensein eines 
Energiemanagementsystems im Unternehmen, so-
wie die Verträglichkeit der Entlastung mit der Ein-
haltung der Klimaziele (Klimaverträglichkeit). Außer-
dem müssten bei der Gewährung von Entlastungen 
die zusätzlich entstehenden Belastungen anderer 
Energieverbraucher berücksichtigt werden (Sozial-
verträglichkeit). Bei der Gewährung von möglichen 
Entlastungen sei insbesondere auf folgende Kriterien 
zu achten: Es ist in einer branchen- bzw. sogar un-
ternehmensspezifische Betrachtung nachzuweisen, 
dass die Entlastung deshalb erforderlich ist, weil 
ansonsten Wettbewerbsverzerrungen für die ent-
sprechenden Unternehmen entstünden (Erforderlich-
keit). 

Gegen die am 04.08.2011 in Kraft getretene Neu-
fassung des § 19 Abs. 2 StromNEV bestanden bei 
den o.g. Ländern umweltpolitische Bedenken, soweit 
dort eine vollständige Befreiung besonders stromin-
tensiver Letztverbraucher von den Netzentgelten 
vorgesehen ist. § 19 Abs. 2 StromNEV sollte dahin-
gehend geändert werden, dass individuelle Netzent-
gelte für besonders stromintensive Letztverbraucher 
nicht weniger als 20 % der veröffentlichten Netzent-
gelte unterschreiten dürften und den Beitrag des 
Letztverbrauchers zu einer Senkung oder zu einer 
Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten dieser 
und aller vorgelagerten Netz- und Umspannebenen 
widerzuspiegeln habe. 
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Kurzmeldungen 

 

 

Fracking nur mit strengen Auflagen 

Die Fracking-Technologie, mit der Erdgas aus un-
konventionellen Lagerstätten gefördert wird, kann zu 
Verunreinigungen im Grundwasser führen. Besorg-
nisse und Unsicherheiten bestehen besonders we-
gen des Chemikalieneinsatzes und der Entsorgung 
des anfallenden Abwassers, dem so genannten 
Flowback. Zu diesem Schluss kommt ein aktuelles 
Gutachten für das Bundesumweltministerium (BMU) 
und das Umweltbundesamt (UBA), das Anfang 
September vorgestellt wurde. 

Zwar soll Fracking an sich nicht verboten werden, so 
das BMU und das UBA. Aufgrund der gegenwärtigen 
Erkenntnislücken und der ökologischen Risiken 
empfehle das Gutachten aber strenge Auflagen für 
den Einsatz der Technologie sowie ein schrittweises 
Vorgehen. Die Gutachter plädierten unter anderem 
für ein Verbot von Erdgas-Fracking in Trinkwasser- 
und Heilquellenschutzgebieten. 

Bei der Erdgasförderung aus unkonventionellen 
Lagerstätten, zum Beispiel Kohleflözgas, können 
mehrere tausend Tonnen zum Teil gefährlicher, 
giftiger, gesundheits- und umweltgefährdender Che-
mikalien pro km

2
 Fläche zum Einsatz kommen. Diese 

werden in einer so genannten Stützmittelflüssigkeit 
dazu eingesetzt, um erdgashaltiges Gestein aufzu-
brechen. Die derzeit vorliegenden Fakten reichten 
laut BMU und UBA nicht aus, um mögliche Risiken 
abschließend bewerten zu können. Um die konkre-
ten Auswirkungen bei der Gewinnung von Erdgas 
aus unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland 
benennen zu können, fehle es an wissenschaftlich 
fundierten Kenntnissen. Dies gelte insbesondere für 
potentielle Auswirkungen auf das Grundwasser. 

Eine interdisziplinäre Gruppe von Gutachtern habe 
nun die Risiken von Fracking mit besonderem Blick 
auf das Grundwasser untersucht. Sie rieten davon 
ab, so BMU und UBA, Fracking derzeit großflächig 
zur Erschließung unkonventioneller Erdgasvorkom-
men in Deutschland einzusetzen Da es nach wie vor 
an vielen Daten zu den Lagerstätten, den Auswir-
kungen von Bohrungen sowie den eingesetzten 
Chemikalien mangele, empfahlen sie stattdessen im 
Rahmen von behördlich und wissenschaftlich eng 
begleiteten Einzelvorhaben schrittweise vorzugehen. 

Weitgehende Transparenz hätten die Gutachter beim 
Einsatz von Chemikalien gefordert, hieß es weiter. 
Über deren Menge und Eigenschaften sollten voll-
ständige Information vorliegen. Das gelte im Beson-
deren für ihr human- und ökotoxikologisches Gefähr-
dungspotenzial. Zudem sollte geklärt werden, ob die 
Möglichkeit besteht, besorgniserregende Stoffe zu 
ersetzen. Sofern relevante Daten zu den beim Fra-
cking eingesetzten Stoffen fehlten, könne nach An-
sicht der Gutachter auch keine Genehmigung erteilt 

werden. 

Außerdem schlage das Gutachten mehrere Ände-
rungen im Berg- und Verwaltungsrecht vor: 

 Für jede Erdgasbohrung mit Einsatz der Frack-

ingtechnologie soll eine Umweltverträglichkeits-

prüfung durchgeführt werden. Ziel sei es, die Be-

teiligungsrechte der Betroffenen und der Öffent-

lichkeit zu stärken. 

 Um den Schutz der Gewässer zu gewährleisten 

rieten die Gutachter, das Bergrecht so zu ändern, 

dass die wasserrechtlichen Prüfungen unter Fe-

derführung einer dem Umweltministerium unter-

stehenden Umweltbehörde erfolgen müssten. 

 Die umwelt- und sicherheitsrechtliche Genehmi-

gung und Überwachung bergbaulicher Vorhaben 

sollte zudem dem Geschäftsbereich der Umwelt-

ministerien zugeordnet werden, um einen effi-

zienten Umweltschutz durch eine funktionale und 

organisatorische Trennung vom Wirtschaftsressort 

zu gewährleisten. 

Hierzu äußerte sich Umweltminister Altmaier wie 
folgt: "Die Vorschläge werden nun intensiv zu prüfen 
und mit den Beteiligten zu diskutieren sein. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir eine für Alle akzeptable Lö-
sung der Fracking-Problematik finden werden". 

[PK] 

Werraversalzung: Vertragsverletzungs-

verfahren gegen Deutschland 

Mitte Juli teilte die Werra-Weser-Anrainerkonfe-

renz e.V. (WWA) mit, dass die EU-Kommission 
am 22. Juni ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
die Bundesrepublik Deutschland eröffnet habe, weil 
diese im Zusammenhang mit der Werraversalzung 
Vorschriften der EG-Wasserrahmenrichtlinie nicht 
beachtet habe. Dies sei durch ein Schreiben der 
Europäischen Kommission an Prof. Dr. Breuer, dem 
Rechtsbeistand der Anrainer-Klagegemeinschaft, 
bekannt geworden. Das Verfahren richte sich gegen 
die Bundesrepublik, weil sie der Vertragspartner 
innerhalb der Europäischen Union sei. Die Bundes-
republik werde aufgefordert sein, die Einhaltung der 
europäischen Verordnungen in den Verursacherlän-
dern Hessen und Thüringen durchzusetzen. 

Die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens 
habe auch weit reichende Folgen für noch nicht 
rechtskräftige Erlaubnisse, hieß es weiter. Dies be-
treffe aktuell den Bau der Pipeline aus dem Fuldare-
vier an die Werra. Die hessische Landesregierung 
müsse Schaden abwenden, der dadurch entstehe, 
dass K+S 50 Mio. Euro in eine Pipeline investiere, 
deren Benutzung nach Ansicht der EU-Kommission 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4346.pdf
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rechtswidrig sei. Die K+S Kali GmbH habe sich durch 
ihre starre Verweigerungshaltung in eine sehr 
schwierige Situation gebracht und Arbeitsplätze 
gefährdet. Sie werde nun nicht länger verweigern 
können, den technologischen Rückstand bei den 
Abbau- und Aufbereitungsverfahren aufzuholen und 
genau dort zu investieren, wo eine nachhaltige Lö-
sung zu erwarten sei. Der so genannte Runde Tisch 
werde realisieren müssen, dass er sich mit der Fik-
tion einer Abwasserpipeline an die Nordsee habe in 
die Irre führen lassen, da damit weder die Fristen der 
Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten seien noch de-
ren Ziele erreicht werden könnten. 

Hintergrund 

Anrainer der Flussgebietsgemeinschaft Weser haben 
sich – nach Angaben der WWA – in mehreren Kla-
gen gegen Genehmigungen gewandt, mit denen der 
K+S Kali GmbH die Erlaubnis erteilt wurde, die 
Werra in einem europaweit einmaligen Ausmaß zu 

verunreinigen. Diese Klagen seien vom Verwal-
tungsgericht Kassel aus formalen Gründen abge-
lehnt worden. Der Bitte, wegen der europarechtli-
chen Bedeutung frühzeitig den Europäischen Ge-
richtshof einzuschalten, seien die Gerichte nicht 
gefolgt. Deshalb hätten sich bereits im Jahre 2009 
die Anrainer, vertreten durch Prof. Breuer, mit einer 
Beschwerde an die EU-Kommission gewandt. In den 
folgenden Jahren seien weitere Beschwerdegründe 
hinzugekommen: die Fortschreibung des Härte-
grenzwertes in der Werra (2010), die die Erlaubnis 
zur Fortsetzung der Laugenverpressung in den Un-
tergrund (2011) und die Erlaubnis für die Einleitung 
der Abwässer aus dem Fuldarevier in die Werra 
(2012). Auch ein Vertrag zwischen Hessen und Thü-
ringen und der K+S Kali GmbH („Öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung“) widerspreche den Fristen und den 
Zielen der EG-Wasserrahmenrichtlinie. 

[PK] 

 

 

 

Aus dem Öko-Institut 

 
 

Flughafen Frankfurt: Monitoring aktiver 

Schallschutzmaßnahmen 

Was können aktive Schallschutzmaßnahmen zur 
Reduzierung der Lärmbelastung am ausgebauten 
Frankfurter Flughafen leisten? Erste Antworten auf 
diese Frage gibt ein Monitoringbericht, der vom Fo-
rum Flughafen & Region vorgestellt wurde. „Im 
Sommer 2010 wurden im Rahmen eines Maßnah-
menpakets zum aktiven Schallschutz sieben Ein-
zelmaßnahmen vorgestellt“, erklärt Silvia Schütte, 
Wissenschaftlerin am Öko-Institut, „achtzehn Monate 
später wurde ihre Wirksamkeit nun genau unter die 
Lupe genommen. So sollte zum Beispiel der konti-
nuierliche Sinkflug optimiert oder mit einem gekurv-
ten Anflug dicht besiedeltes Gebiet umflogen wer-
den. Zusätzlich sollte unter anderem die Boeing-737-
Flotte der Lufthansa umgerüstet werden.“ Bereits seit 
1998 begleitet das Öko-Institut bereichsübergreifend 
den Prozess rund um den Ausbau des Flughafens 
fachlich. 

Eine erste Erkenntnis des Monitoringberichts: Aktiver 
Schallschutz ist machbar. Und er bringt messbare 
Vorteile für die Anwohner. Doch die ersten Monate 
des Monitoring zeigen auch, dass weiterhin am 
Thema aktiver Schallschutz gearbeitet werden muss, 
um die stärker werdende Lärmbelastung so weit wie 
möglich abzumildern. „Dabei gilt es aber zu beden-
ken, dass sich alle Beteiligten bei den Maßnahmen 
und ihrem Monitoring einer vollkommen neuen Auf-
gabe widmen“, sagt Silvia Schütte. 

Teil des Maßnahmenpakets ist unter anderem das 
Konzept DROps (Dedicated Runway Operations). 

Dieses sieht für verkehrsarme Zeiten eine Konzen-
tration der Abflüge auf bestimmte Startbahnen vor 
sowie die Nutzung eigens geschaffener Abflugrouten 
in diesen Zeiten. „Durch diese Maßnahme sollen so 
genannte Lärmpausen geschaffen werden“, erläutert 
Silvia Schütte, „und die ersten Ergebnisse zeigen, 
dass dies möglich ist.“ Wenn es mit Blick auf den 
Flughafenbetrieb sowie die Kapazitäten möglich ist, 
soll das Konzept DROps weitergeführt und zeitlich 
ausgedehnt werden, so die Empfehlung des ersten 
Monitoringberichts, zumal das Feedback aus der 
Bevölkerung positiv war. „Empfohlen wird zunächst 
die weitere Nutzung von DROps in den frühen Mor-
genstunden zwischen fünf und sechs Uhr“, so die 
Expertin vom Öko-Institut, „also ein DROps early 
morning.“ 

Grundsätzlich wissen die Beteiligten jedoch: Es gibt 
nicht die eine Maßnahme, die den Lärm entschei-
dend reduzieren kann. „Wirkungsvoller Lärmschutz 
ist eine äußerst vielschichtige Aufgabe“, sagt Silvia 
Schütte, „das Forum Flughafen & Region wird viele 
kleine Schritte gehen und innovative Verfahren ent-
wickeln müssen.“ 

cw 

Ansprechpartnerin 

Silvia Schütte 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Umwelt-
recht & Governance 

E-Mail: s.schuette@oeko.de 

 

http://www.oeko.de/oekodoc/1506/2012-071-de.pdf
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Treibhausgase vermeiden mit CCS?  

Ja, aber… 

Die Abscheidung und unterirdische Speicherung von 
Kohlendioxid kann für die Emissionen aus dem In-
dustriesektor von Bedeutung für die Erreichung der 
Klimaziele sein. Insbesondere für die sogenannten 
Prozessemissionen, die rund zehn Prozent der ge-
samten Treibhausgasemissionen in Deutschland 
ausmachen, wäre die CCS-Technologie somit eine 
kostengünstige Klimaschutzoption. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine aktuelle Studie des Öko-Instituts 
im Auftrag des WWF Deutschland. 

„Große Industrieunternehmen der Stahl-, Eisen- und 
Zementbranche verursachen heute jährlich rund 90 
Millionen Tonnen CO2 als „chemische Abfallpro-
dukte““, erläutert Hauke Hermann, Wissenschaftler 
am Öko-Institut die Relevanz von CCS. „Mit einem 
effizienten Betrieb ihrer Anlagen und anderen Maß-
nahmen können sie die Prozessemissionen um etwa 
20 bis 40 Prozent reduzieren. Das reicht aber nicht, 
um bis 2050 eine Senkung der Emissionen in 
Deutschland von 95 Prozent zu erreichen. Für die 
Industrie kann CCS deshalb eine wichtige Rolle 
spielen, weil sie im Bereich der Prozessemissionen 
nicht viele Alternativen zur Vermeidung haben.“ 

Carbon Capture and Storage (CCS) kann zusätzlich 
so genannte Netto-Senken schaffen, wenn es bei der 
Gewinnung von Strom oder Biomasseverarbeitung 
die entstehenden biogenen CO2-Emissionen besei-
tigt. Der Atmosphäre werden dadurch netto Treib-
hausgase entzogen. Zusammen mit dem Einsatz in 
der Industrie könnte CCS für diesen, auch zukünftig 
insgesamt rund zehn Prozent der Treibhausgase in 
Deutschland ausmachenden, Anteil eine der weni-
gen möglichen Vermeidungsoptionen sein. 

„CCS ist in Hochöfen der Stahlproduktion und Ze-
mentwerken, die insgesamt rund 80 Prozent der 
CO2-Prozessemissionen verursachen, besonders 
ratsam, so Hermann weiter. „Dort ist der Einsatz der 
Technologie viel sinnvoller als beispielsweise in 
Kohlekraftwerken. Unsere Untersuchungen zeigen, 
dass die Kosten und der Energieverbrauch für CCS 
in der Industrie viel niedriger sind als für Kohlekraft-
werke.“ 

Das Öko-Institut begrüßt deshalb, dass mit der Eini-
gung zum CCS-Gesetz im Vermittlungsausschuss 
die Grundlagen dafür gelegt wurden, dass CCS für 
die Industrie und in Verbindung mit der Biomasse-
Nutzung zum Einsatz kommen kann. Spätestens bis 
2025 sollte CCS für die genannten Sektoren erprobt 
und verfügbar sein, um Investitionsmöglichkeit und -
sicherheit für die Unternehmen zu schaffen und den 
Fortbestand einer nahezu vollständig CO2-freien 
(dekarbonisierten) Volkswirtschaft zu sichern. 

Die Studie „Potenziale und Chancen der Technologie 
zur CO2-Abtrennung und -Ablagerung (CCS) für 
industrielle Prozessemissionen“ des Öko-Instituts 
finden Sie hier. 

Ansprechpartner 

Hauke Hermann 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Energie & 
Klimaschutz 

E-Mail: h.hermann@oeko.de 

 

Verwertungsquoten für mehr 

Ressourceneffizienz und Klimaschutz 

Bei der Erfassung und Verwertung von Wertstoffen 
in der neuen Wertstofftonne müssen Potenziale 
besser ausgeschöpft werden. Dies trägt mittel- und 
langfristig zum Ressourcen- und Klimaschutz bei. 
Dafür sollte es auch zukünftig spezielle Vorgaben für 
die Erfassung der Wertstoffe geben. Anders als 
heute sollte dabei nicht mehr das lizenzierte Verpa-
ckungsaufkommen, sondern die zu erfassende 
Wertstoffmenge pro Einwohner vorgegeben werden 
– mit dem Startwert von mindestens 22 Kilogramm 
pro Jahr. 

Diese und weitere konkrete Vorschläge zur geplan-
ten Wertstofferfassung für Metalle, Kunststoffe und 
beschichtete Kartonagen in der Wertstofftonne stell-
ten das Öko-Institut und die HTP Ingenieurgesell-
schaft für Umweltverfahrenstechnik im Auftrag des 
Umweltbundesamtes am 14. Mai 2012 in einem 
Expertenworkshop in Dessau vor. 

Quoten für die Wertstoffverwertung 

Die Wissenschaftler präsentieren in ihrer Studie 
einen detaillierten Vorschlag für künftige ambitio-
nierte Verwertungsquoten: So sollten die getrennt 
erfassten eisenhaltige Metalle nahezu restlos (95 %) 
der stofflichen Verwertung zugeführt werden; Nicht-
Eisenmetalle zu 72 %, und kunststoffbeschichtete 
Kartonverpackungen zu 80 %. Für Kunststoffe schla-
gen die Experten eine Verwertungszuführungsquote 
von insgesamt 90 % vor, 60 % davon müssen stoff-
lich verwertet werden. 

Vorgaben über Quoten dienen derzeit bereits als 
wichtiges Instrument, um die abfallwirtschaftlichen 
Ziele der Verpackungsverordnung zu erreichen. In 
der neuen Wertstofftonne sollen neben Verpackun-
gen, die heute bereits in der „gelben Tonne“ oder im 
„gelben Sack“ gesammelt werden, weitere Wertstoffe 
wie Aluminium, Eisen, Kupfer sowie Kunststoffe 
gezielt erfasst und der Verwertung zugeführt werden. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ha-
ben dazu die bestehenden Quotenvorgaben geprüft 
und Vorschläge für eine Einbeziehung der so ge-
nannten stoffgleichen Nichtverpackungen, also 
Kunststoffe und Metalle, die jenseits von Verpackun-
gen zum Einsatz kommen, entwickelt. 

Das vorgeschlagene Quotenmodell sollte darüber 
hinaus „selbstlernend“ gestaltet werden, um neue 
rohstoffliche und technische Rahmenbedingungen in 
der Zukunft zu berücksichtigen. Nur so kann es seine 
Lenkungsfunktion zur effektiven Rohstofferschlie-
ßung in der Wertstofftonne dauerhaft gewährleisten. 
Nicht zuletzt schlagen die Experten vor, zur Verstär-

http://www.oeko.de/oekodoc/1504/2012-070-de.pdf
mailto:h.hermann@oeko.de
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kung der Lenkungswirkung und zur Nutzung wettbe-
werblicher Effekte die Nichterfüllung der Vorgaben 
mit monetären Sanktionen zu ahnden. 

Mehr Klimaschutz mit der Wertstofftonne 

Die getrennte Sammlung, Sortierung und Verwertung 
von Verpackungsabfällen aus Privathaushalten leis-
tet heute schon einen beachtlichen Beitrag zum 
Ressourcen- und Klimaschutz. Die Experten analy-
sierten auch die zusätzlichen Potenziale zur Einspa-
rung von Treibhausgasemissionen und energeti-
schen Rohstoffen durch die Optimierung der Abfall-
sortierung und -verwertung mit der Wertstofftonne. 

Das Ergebnis: Durch die zusätzliche Erfassung von 
„Nichtverpackungen“ und die Optimierung der Sor-
tierung und des Recyclings der Wertstoffe kann der 
Beitrag zum Klimaschutz um bis zu 60 % und der 
Beitrag zur Einsparung von Primärenergie um etwa 
40 % gesteigert werden. 

Neben den Abfällen aus Haushalten liegen auch im 
Bereich der Verpackungsabfälle aus dem Gewerbe 
weitere große Potenziale für Klimaentlastungen. Sie 
enthalten ähnliche Wertstoffe wie Abfälle aus priva-
ten Haushalten, werden heute aber noch nicht nach 
demselben Quotensystem verwertet. Die möglichen 
zusätzlichen Beiträge zum Klimaschutz und zur Res-
sourcenschonung sind ähnlich hoch einzuschätzen 
wie im Bereich der Haushalte. 

Die Kurzfassung der Studie „Analyse und Fortent-
wicklung der Verwertungsquoten für Wertstoffe“ 
finden Sie hier. 

Ansprechpartner 

Günter Dehoust 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Infrastruk-
tur & Unternehmen 

E-Mail: g.dehoust@oeko.de 

 

Neue Webseite zur Europäischen 
Abfallstatistik 

Aktuelle und graphisch aufbereitete statistische Da-
ten zur Abfallwirtschaft der EU- Länder finden Inter-
essierte auf der neuen Webseite von Eurostat, dem 
Statistikamt der Europäischen Union in Luxemburg. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Öko-
Instituts haben zusammen mit Eunomia (Bristol), der 
Argus GmbH (Berlin) und dem Copenhagen Re-
source Institute (Kopenhagen) im Auftrag von 
Eurostat statistische Zahlen zum Thema Abfälle 
gesichtet, kontrolliert und aufbereitet. 

„Ein wesentliches Ziel des insgesamt auf drei Jahre 
angelegte Projektes liegt darin, Eurostat dabei zu 
unterstützen, bisher ‚verstreute‘ Informationen zu 
Abfallmengen- und deren Behandlung in ihrer Qua-
lität zu sichern, zu verbessern sowie die öffentliche 
Verfügbarkeit der entsprechenden Daten zu optimie-
ren. Mit der neu gestalten Internetplattform ist damit 
nun ein wesentlicher Meilenstein erreicht“, erläutert 

Georg Mehlhart, Projektleiter und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Öko-Institut. 

Die Website präsentiert in anschaulichen Tabellen, 
Grafiken oder als Karten Informationen für die ein-
zelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 
aber auch aggregiert für die Länder der EU-27 und 
EU-15. Auch für Island, Norwegen, die Türkei und 
einige andere Länder stehen Daten bereit. Damit ist 
es nun noch einfacher, Materialien zu einzelnen 
Abfallströmen oder abfallerzeugenden Branchen zu 
recherchieren und die Leistungen der Mitgliedsländer 
im Abfallbereich direkt miteinander zu vergleichen. 

Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des Öko-Instituts und des Konsortiums die 
bisher in uneinheitlich elektronischer oder in Pa-
pierform vorliegenden Daten der einzelnen Länder 
zunächst einmal vereinheitlicht. Daraus wurde deut-
lich, dass es beispielsweise beim Recyceln von Ver-
packungen zwischen den Ländern noch große Un-
terschiede gibt: Ziele, die manche Länder lange noch 
nicht erreicht haben sind für andere Länder längst 
keine Ziele mehr, sondern Grundlage einer florieren-
den Recyclingwirtschaft. 

„Kontinuierliche Plausibilitätsprüfungen und entspre-
chende Rückfragen bei den Mitgliedsländern haben 
inzwischen die Aktualität und Qualität der Daten 
spürbar verbessert“, betont Mehlhart. „Gleichwohl 
gibt es nach wie vor zum Teil erhebliche Unklarhei-
ten zum Beispiel hinsichtlich der Gesamtmengen an 
Elektro- und Elektronik-Schrott oder an Altautos. Vor 
allem aufgrund unvollständiger Angaben zum Export 
und Import, konnten einige offene Fragen in der 
Vergangenheit nicht ausreichend behandelt werden.“ 

Die aufbereiteten Statistiken und die Vergleichs-
möglichkeiten könnten die Mitgliedstaaten motivie-
ren, die Europäischen Abfallwirtschaftsziele schritt-
weise zu erreichen, so die Einschätzung von Chris-
tian Heidorn, Leiter des Teams für Abfallstatistik bei 
Eurostat. So fordert die Europäische Abfallrahmen-
richtlinie beispielsweise eine fünfstufige Hierarchie 
zur Behandlung von Abfällen: Vermeidung, Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung, Recycling, Verwer-
tung zum Beispiel energetisch, Beseitigung. Auch 
hier gibt es noch deutlichen Nachbesserungsbedarf 
in einigen Mitgliedsstaaten. 

In Zukunft werden die Mitgliedstaaten ihre Daten mit 
Hilfe eines bereitgestellten Internetformulars zur 
Dateneingabe und eines einheitlichen Datenformates 
für Statistik ihre Berichte in einheitlicher Form an die 
Europäische Kommission übermitteln. Dies erlaubt 
auch eine schnelle Datenauswertung und Rückmel-
dung seitens der Eurostat-Experten an die Mitglied-
staaten. 

Ansprechpartner am Öko-Institut 

Dr. Georg Mehlhart 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Infrastruk-
tur & Unternehmen 

E-Mail: g.mehlhart@oeko.de 

http://www.oeko.de/oekodoc/1473/2012-050-de.pdf
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Kontakt bei Eurostat 

Christian Heidorn 

Leiter Unit E 3: Environment Statistics 

E-Mail: Christian.HEIDORN@ec.europa.eu 

 

Das Beste aus zwei Welten: Projektstart für 

nachhaltiges Metallrecycling in Afrika 

Die Probleme des Elektroschrottrecyclings für 
Mensch und Umwelt in Afrika sind bekannt. Weniger 
gegenwärtig sind die Vorteile des nachhaltigen Re-
cyclings. Ein neues Projekt des Öko-Instituts unter-
sucht jetzt, wie ein Übergang zu nachhaltigen Re-
cyclinglösungen gestaltet werden kann, um seltene 
und wertvolle Metalle wie Platin, Indium und weitere 
zurückzugewinnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
lokal – also in Afrika selbst – anfallenden elektri-
schen und elektronischen Altgeräten und Altfahrzeu-
gen. Es sollen neue Strategien entwickelt und umge-
setzt werden, wie die Prozesse des Metallrecyclings 
gesundheits-, umwelt- und sozialverträglich gestaltet 
werden können. 

Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie sollen 
neue Recyclingstrukturen in Ghana und Ägypten 
aufgebaut und in Pilotvorhaben erprobt werden. Das 
Projekt soll lokale Wertschöpfung erzeugen, die 
Pilotvorhaben internationalen Sozial-, Gesundheits-
und Sicherheitsstandards entsprechen und Arbeits-
plätze vor Ort schaffen. Darüber hinaus werden 
Komponenten, die nicht effizient und umweltfreund-
lich in der Region verwertet werden können, zu spe-
zialisierten High-Tech-Raffinerien in Europa expor-
tiert. Entsprechend sollen beide Länder besser mit 
den Recyclingstrukturen der Industrieländer verbun-
den werden. Das Projekt adressiert ausschließlich 
lokal anfallende Schrotte und grenzt sich damit ein-
deutig vom illegalen Handel mit Giftmüll und Elektro-
schrott ab. 

Das Konsortium, bestehend aus dem Öko-Institut, 
Umicore, Vacuumschmelze und anderen, arbeitet mit 
kompetenten Partnern in Ghana und Ägypten an der 
lokalen Umsetzung: City Waste Recycling Ltd. in 
Ghana und CEDARE in Ägypten. Diese Kooperation 
bündelt die Stärken aller Beteiligten: führende Un-
ternehmen im Bereich Metallrecycling und -verar-
beitung, Umweltforschung, Projektmanagementfä-
higkeiten sowie eine starke lokale Präsenz in Ghana 
und Ägypten. Das Projekt läuft von Juni 2012 bis Mai 
2015 und wird vom deutschen Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des r

3
-

Programms gefördert. 

Ansprechpartner 

Dr. Matthias Buchert 

Leiter des Bereichs Infrastruktur & Unternehmen 

E-Mail: m.buchert@oeko.de 

 

Recyclinglösungen für Elektromotoren 

Viele kritische Metalle wie einige Seltene Erden, die 
für die Herstellung von Motoren für Elektrofahrzeuge 
benötigt werden, sind rar. Ihre Preise steigen am 
Markt; die Förderung ist auf wenige Länder der Erde 
beschränkt. Ein Ansatz, mögliche Ressourceneng-
pässe in der Zukunft zu meistern, ist das Recycling 
der Materialien aus den Elektromotoren. Wie die 
Wiederverwertung der Komponenten insbesondere 
der Permanentmagnete technisch und unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten organisiert werden kann, 
ist Aufgabe des Forschungsprojekts MORE unter 
Leitung von Siemens und Beteiligung des Öko-In-
stituts. 

„Das Projekt „Motor Recycling“ – kurz MORE – ist ein 
wichtiger Baustein für die Zukunft der Elektromobili-
tät“, erläutert Dr. Matthias Buchert, Projektleiter für 
das Öko-Institut, dessen Bedeutung. „Gemeinsam 
mit Partnern aus der Industrie und der Wissenschaft 
wollen wir Verfahren entwickeln, um Bestandteile der 
Elektromotoren im großen Stil industriell zurückzu-
gewinnen.“ Aus ihnen sollen erneut Motoren mit den 
Hochleistungsmagneten hergestellt werden, damit 
mehr Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen rollen 
können. 

Dabei geht es den Partnern des Forschungskonsor-
tiums um alle Bestandteile des Recyclingprozesses 
und die damit verbundenen Fragen: der Ausbau der 
Altmagnete aus den Elektromotoren, die Rückge-
winnung der Magnetlegierungen bzw. der Seltenen 
Erden, die Reparatur und schließlich die Wieder-
verwendung von Motorbestandteilen und Einzel-
komponenten. Das Öko-Institut begleitet die techni-
schen Fragestellungen mit Ökoeffizienzanalysen und 
untersucht Modelle für effiziente Stoffkreisläufe. 
Diese Untersuchungen tragen unter anderem dazu 
bei, zu erforschen, welche der geprüften Recycling-
methoden ökologisch und ökonomisch vorteilhaft 
sind. Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung BMBF fördert MORE, das bis 2014 Ergeb-
nisse vorlegen wird, im Rahmen des Themenfelds 
„Schlüsseltechnologien für die Elektromobilität“ 
(STROM). 

mas 

Ansprechpartner 

Dr. Matthias Buchert 

Leiter des Bereichs Infrastruktur & Unternehmen 

E-Mail: m.buchert@oeko.de 

 

Ressourcen im Notebook 

Sie sind im Notebook ebenso enthalten wie im 
Flachbildschirm, im Smartphone ebenso wie in der 
LED-Leuchte: kritische Rohstoffe. Im Auftrag des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW (LANUV) hat das Öko-Institut unter-
sucht, in welcher Menge sie in den genannten Ge-
räten zum Einsatz kommen. Hierfür wurden zahlrei-
che, teilweise bislang unveröffentlichte Daten von 
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Herstellern und Recyclern verwertet. Dieser Ansatz 
hat im Vergleich zu früheren Studien den Vorteil, 
dass die Rohstoffgehalte auf Komponentenebene 
erhoben werden. Dies lässt wesentlich bessere 
Rückschlüsse auf mögliche Recyclinglösungen zu 
als generische Daten auf Produktebene. 

Bei der Betrachtung bestehender Sammel- und Re-
cyclingsysteme stellt die Studie außerdem fest, dass 
viele der kritischen Rohstoffe in Elektronikgeräten 
dem Wirtschaftskreislauf bislang vollständig verloren 
gehen. Probleme bestehen hier in der unvollständi-
gen Altgeräteerfassung, der ungenügenden Vorbe-
handlung bzw. Zerlegung komplexer Elektronikpro-
dukte und oftmals auch dem Fehlen von geeigneten 
Raffinerien zur Rückgewinnung mancher Sekundär-
rohstoffe. Zur Verbesserung dieser Situation schlägt 
das Öko-Institut neben unmittelbaren technischen 
und organisatorischen Verbesserungen unter ande-
rem auch Maßnahmen zur temporären Einlagerung 
rohstoffkritischer Fraktionen vor, bis Raffineriepro-
zesse zur Rückgewinnung entwickelt sind. 

Ansprechpartner 

Andreas Manhart 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Produkte & 
Stoffströme 

E-Mail: a.manhart@oeko.de 

cw 

Ressourcen und Recycling 

Antriebsenergie und Emissionen – sie sind nicht die 
einzigen Faktoren, wenn es um die Umweltbilanz der 
Elektromobilität geht. Eine wichtige Rolle spielen 
ebenso die Konstruktion von Motoren, Batterien und 
Leistungselektronik sowie die hier eingesetzten Roh-
stoffe. Denn elektrische Fahrzeuge benötigen eine 
besonders leistungsfähige Batterie, für die kritische 
Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt zum Einsatz 
kommen. Hier sind bereits Recyclingverfahren in der 
Entwicklung, die das Öko-Institut durch die Erstel-
lung von Ökobilanzen begleitet hat (siehe Infokasten 
Recycling von Lithium-Ionen-Batterien). Aber auch 
die Motoren der elektrischen Fahrzeuge sind auf 
wichtige Ressourcen wie etwa die Seltenen Erden 
Neodym oder Dysprosium angewiesen. Wer die 
Elektromobilität nachhaltig in die Zukunft führen will, 
braucht vor diesem Hintergrund auch die umweltver-
trägliche Förderung von seltenen Rohstoffen sowie 
die Erforschung von Substitutions- und Recyclingop-
tionen. 

Das Ziel, Elektromobilität im privaten wie im gewerb-
lichen Bereich zum Erfolg zu führen und in Zukunft 
ihr Potenzial für Umwelt und Klima voll auszuschöp-
fen, stellt große Herausforderungen an alle Beteilig-
ten. Wissenschaftler und Entwickler, Wirtschaft und 
Politik. Florian Hacker aber ist davon überzeugt, 
dass bei einem gemeinschaftlichen und koordinierten 
Einsatz aller Kräfte das Potenzial elektrisch betrie-
bener Fahrzeuge sinnvoll genutzt werden kann. „Wir 

wissen, dass der Weg zu einer nachhaltigeren Zu-
kunft nicht einfach ist“, sagt er, „doch durch die An-
strengungen aller Beteiligten könnte die Elektromobi-
lität hier einen wichtigen Beitrag leisten.“ 

 

Recycling von Lithium-Ionen-Batterien 

Für die Umweltbilanz der Elektromobilität spielen 
Recyclingoptionen für die eingesetzten Lithium-
Ionen-Batterien eine wichtige Rolle. Denn: Kann die 
angestrebte Marktdurchdringung der Elektrofahr-
zeuge umgesetzt werden, ist ein großes Aufkom-
men von Altbatterien die Folge. Diese enthalten 
wichtige Metalle wie Kobalt, Nickel und Lithium. 

In den Projekten LiBRI und LithoRec hat das Öko-
Institut umfassende Ökobilanzen für zwei Recyc-
lingverfahren erstellt, die derzeit im Forschungs- 
und Entwicklungsstadium sind und sich mit der 
Rückgewinnung von Kobalt, Nickel und Lithium 
befassen. Das von Umicore koordinierte Projekt 
LiBRI befasst sich mit einem pyrometallurgischen 
Verfahren, ein hydrometallurgisches Verfahren 
steht hingegen im Mittelpunkt des von der Techni-
schen Universität Braunschweig koordinierten Pro-
jektes LithoRec. Die Ergebnisse der Ökobilanzen 
verdeutlichen die ökologischen Vorteile des Batte-
rierecyclings und geben wichtige Rückschlüsse für 
die jeweiligen Verfahren. 

Ansprechpartner 

Florian Hacker 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Infrastruk-
tur & Unternehmen 

E-Mail: f.hacker@oeko.de 
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Hilft das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, 

die Umwelt zu schützen? 

Die Verbandsklage nach dem Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz (UmwRG) gibt seit Ende 2006 den 
anerkannten Umweltverbänden die Möglichkeit, uvp-
pflichtige Vorhaben einer gerichtlichen Überprüfung 
zuzuführen. Ziel des Gesetzes ist es, anerkannten 
Umweltvereinigungen eine weitere Klagemöglichkeit 
gegen Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erfordern, zuzusprechen und damit den 
Rechtsschutz von Umweltangelegenheiten zu erhö-
hen. Die Klagemöglichkeit, auch schlicht „Umwelt-
klage“ genannt, ist erstmalig ein rechtswirksames 
Mittel, solche Vorhaben gerichtlich überprüfen zu 
lassen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? 
Hat das Gesetz praktische Konsequenz? Wird die 
Umwelt mehr geschützt? 

Erstmalig wird nun in einem rechtswissenschaftlich-
empirischen Forschungsprojekt vom Öko-Institut und 
der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse – 
kurz Sofia – im Auftrag des Umweltbundesamts 
untersucht, ob und wie von dem vor sechs Jahren 
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verabschiedeten Gesetz bisher Gebrauch gemacht 
wurde. Ziel des Forschungsprojekts ist es, die Effek-
tivität dieser Verbandsklagen nach dem UmwRG zu 
analysieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
inwieweit die Verbandsklage nach UmwRG – und 
auch bereits die Möglichkeit einer Klageeinreichung 
– dazu beitragen, dass Umweltbelange stärkere 
Berücksichtigung in der behördlichen Entscheidungs-
praxis finden. Aus den Ergebnissen werden Hand-
lungsempfehlungen für die Politik erarbeitet 

Das Forschungsvorhaben wird durch einen For-
schungsbeirat fachlich unterstützt, dem Mitglieder 
aus Wissenschaft, dem Vollzug sowie der anwaltli-
chen und richterlichen Praxis angehören. 

Aus Sicht des Öko-Instituts hat das Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz das Potenzial, einen wichtigen Beitrag 
zu leisten, um Umweltbelangen in Planungsverfah-
ren ein stärkeres Gewicht einzuräumen. Nicht nur, 
dass im Fall des Falles Umweltvereinigungen als 
Anwälte der Umwelt auftreten können, allein die 
Tatsache, dass die Klagemöglichkeit gesetzlich ver-
ankert ist, kann dazu führen, dass Planungsvorha-
ben hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit von vor-
neherein stärker unter die Lupe genommen werden. 

Ansprechpartnerin 

Silvia Schütte 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Umwelt-
recht & Governance 

E-Mail: s.schuette@oeko.de 

 

Die Öffentlichkeit früh einbinden 

Nicht immer stoßen Vorhaben, die einen Beitrag zum 
Gelingen der Energiewende leisten können, wie der 
Bau großer Windparks, von Pumpspeicherwerken 
oder Stromleitungen auf positive Resonanz. Insbe-
sondere bei betroffenen Anwohnern gibt es Vorbe-
halte. Verständlich, denn sie müssen „Tür an Tür“ mit 
den Auswirkungen des jeweiligen Vorhabens leben. 
Bürger haben bei solchen Projekten zwar ein Mit-
spracherecht; der Zeitpunkt, der nach dem Gesetz 
dafür vorgeschrieben ist, kommt allerdings erst dann, 
wenn der Planentwurf und der Umweltbericht bereits 
vorliegen. Zu spät, bemängeln auch die zuständigen 
Behörden selbst, doch fehlt es ihnen oftmals an 
Erfahrung, wie die Öffentlichkeit früher eingebunden 
werden kann. Für ihre offenen Fragen erstellt das 
Öko-Institut derzeit zusammen mit dem Leibniz-
Institut Speyer und team ewen einen Leitfaden mit 
praktischen Handlungsempfehlungen. 

kam 

Ansprechpartnerin 

Silvia Schütte 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Umwelt-
recht & Governance 

E-Mail: s.schuette@oeko.de 

 

Gutachten zur Bewertung von 
Instrumenten der Energieeffizienzpolitik 

Zum Erreichen ambitionierter Energieeinsparziele, 
wie sie sich Deutschland mit dem Energiekonzept 
der Bundesregierung im September 2010 gesetzt 
hat, ist eine weitere Erhöhung der Energieeffizienz in 
allen Sektoren des Energieverbrauchs erforderlich. 
Um bestehende Potenziale stärker auszuschöpfen, 
wird neben einer Erweiterung und Verbesserung der 
bestehenden politischen Instrumente zunehmend 
auch für Deutschland der Einsatz neuer Instrumente 
wie eines Energieeffizienz-Fonds oder eines Ein-
sparquotensystems – auch Energieeffizienzverpflich-
tungssystem oder „Weiße Zertifikate“ genannt – dis-
kutiert. 

In einem wissenschaftlichen Gutachten im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie haben das Fraunhofer Instituts für System- 
und Innovationsforschung ISI gemeinsam mit dem 
Öko-Institut e.V. und Ecofys Germany GmbH eine 
Kosten-Nutzen-Analyse der möglichen Einführung 
eines Energieeinsparquotensystems und eines Ener-
gieeffizienz-Fonds in Deutschland durchgeführt und 
zusätzlich untersucht, wie demgegenüber die Erwei-
terung und Verbesserung des bereits bestehenden 
Instrumentariums der Energieeffizienzpolitik zu be-
werten ist. 

Insbesondere über das Instrument eines Energie-
einsparquotensystems wird aktuell auch im Rahmen 
der laufenden Verhandlungen über eine neue EU-
Energieeffizienzrichtlinie intensiv diskutiert. Der 
Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission 
sieht diesbezüglich vor, dass ein solches System 
verpflichtend in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt 
werden soll. 

Im Rahmen einer Einsparquote werden die Energie-
versorgungsunternehmen oder die Netzbetreiber 
dazu verpflichtet, über Einsparprogramme innerhalb 
einer festgelegten Periode eine bestimmte Menge an 
Energieeinsparungen zu erbringen und diese nach-
zuweisen. Einige europäische Länder wie Frank-
reich, Großbritannien und Italien haben solche Sys-
teme schon vor einigen Jahren eingeführt. Die Eig-
nung einer Einsparquote wird im Gutachten für ver-
schiedene Anwendungsbereiche unterschiedlich ein-
geschätzt. 

Die Analyse kam dabei unter anderem zu folgen-
den Ergebnissen: 

 Die Einsparquote stellt nicht unbedingt das best-

geeignete Instrument dar, wenn es um die ener-

getische Modernisierung von Gebäuden geht. Die 

Eignung ist insbesondere dann eingeschränkt, 

wenn man die ambitionierten Modernisierungs-

standards zugrunde legt, die notwendig wären, 

um das von der Bundesregierung gesetzte Ziel 

eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands 

bis 2050 zu erreichen. Letzteres erfordert sehr 

hohe Investitionen in anspruchsvolle Modernisie-

rungsmaßnahmen (zum Beispiel die Isolierung der 
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Außenwände eines Gebäudes auf ein sehr hohes 

Dämmniveau), die durch eine breit angelegte Ein-

sparquote nach Einschätzung der Gutachter nicht 

ausreichend adressiert würden. 

 In anderen Bereichen, insbesondere bei standar-

disierbaren Effizienzmaßnahmen wie dem Aus-

tausch von Haushaltsgeräten zu Gunsten effizien-

terer Geräte, dem Austausch des Heizkessels 

oder dem Einsatz energiesparender Querschnitts-

technologien, etwa Motoren oder Pumpen, im ge-

werblichen Bereich sowie der Industrie, schätzen 

die Gutachter die Einsparquote hingegen als 

einen durchaus geeigneten Ansatz ein, der im 

Vergleich zu den alternativen staatlichen Förder-

programmen durchaus Vorteile aufweist. 

 Wenn Einsparquotensysteme zumindest teilweise 

staatliche Förderprogramme ersetzten, werden 

dadurch die öffentlichen Haushalte entlastet. Die 

zur Durchführung von Einsparmaßnahmen ver-

pflichteten Unternehmen legen die dabei anfallen-

den Kosten vielmehr auf ihre Kunden um. Eine 

Haushaltsfinanzierte Förderung, erfahrungsge-

mäß abhängig von den fiskalpolitischen Unwäg-

barkeiten, wird also durch eine haushaltsunab-

hängige Förderung abgelöst, allerdings unter In-

kaufnahme höherer Energiepreise. 

 Ferner ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

auch der alternative Weg, die Weiterentwicklung 

und Verschärfung der bestehenden politischen In-

strumente, für viele Bereiche sehr steinig ist. Um 

beispielsweise pro Jahr eine ausreichend hohe 

Zahl an Hausbesitzern anzuregen, die hinsichtlich 

der Klimaschutzziele notwendige, aber sehr kapi-

talintensive energetische Modernisierung ihres 

Gebäudes vorzunehmen, müsste das Ordnungs-

recht erheblich verschärft und die finanziellen 

Förderprogramme entsprechend aufgestockt wer-

den. 

 Diesbezüglich hat die Analyse der Gesamtkosten 

im Rahmen des Gutachtens allerdings auch ge-

zeigt, dass der Großteil der in Deutschland beste-

henden wirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale 

durch staatliche Förderprogramme im Prinzip zu 

einem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis geho-

ben werden kann als dies mit dem Instrument der 

Einsparquote möglich wäre. 

 Hinsichtlich der Entwicklung des Marktes für Ener-

giedienstleistungen besteht bei der Einsparquote 

das Risiko einer höheren Konzentration von An-

bietern und unter Umständen in der Konsequenz 

sogar zu einer Verdrängung heute etablierter 

Energiedienstleister. Die beste Möglichkeit, dies 

zu vermeiden, ist die Ausdehnung dieses Marktes 

sowie die Schaffung neuer Dienstleistungen, was 

genügend Platz sowohl für etablierte als auch für 

mögliche neue Anbieter schaffen würde. Für den 

in Deutschland vergleichsweise weit entwickelten 

Markt für Energiedienstleistungen bietet die Ein-

sparquote daher allerdings keine nennenswerten 

Vorteile gegenüber den in der Studie betrachteten 

alternativen Instrumenten.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die in 
Deutschland vorhandenen wirtschaftlichen Energie-
einsparpotenziale durch die – allerdings deutliche – 
Erweiterung und Verbesserung des bestehenden 
Instrumenten-Mix aus finanzieller Förderung, Ord-
nungsrecht sowie Information und Beratung grund-
sätzlich erschlossen werden können. Für einen er-
gänzenden Einsatz neuer Instrumente wie einer 
Energieeinsparquote oder eines Energieeffizienz-
fonds spricht vor allem die Haushaltsunabhängigkeit 
der Finanzierung, die diese Instrumente bei entspre-
chender Ausgestaltung gewährleisten würden. Die-
ser Vorteil ist jedoch sorgfältig gegen mögliche 
nachteilige Effekte wie steigende Energiepreise, 
mögliche Wettbewerbsverzerrungen und den Auf-
wand, der hinter der Einführung eines völlig neuen 
Mechanismus steht, abzuwägen. 

Ansprechpartner 

Veit Bürger 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Energie & 
Klimaschutz 

E-Mail: v.buerger@oeko.de 

 

 

 

Adressenänderungen 

Nach jeder Versendung des Rundbriefs an 
unsere Abonnentinnen und Abonnenten erhal-
ten wir zahlreiche Rückmeldung über die Un-
zustellbarkeit, da sich die E-Mail-Adresse ge-
ändert hat. 

Auch von den Rechnungen kommen viele zu-
rück, da die Personen verzogen sind. 

Um uns unnötige Unkosten und Arbeit zu er-
sparen, wären wir allen Abonnentinnen und 
Abonnenten dankbar, wenn sie uns Adressen-
änderungen rechtzeitig mitteilen würden. 

Danke! 

 

mailto:v.buerger@oeko.de
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Europäische Union 

Die unten als Quelle genannten Amtsblätter der EU (ABl. C, CA, CE oder L) stehen im Internet: [Link] 

Die Texte können einzeln als PDF-Dateien heruntergeladen werden. 

 

 

Immissionsschutz 

Umgebungslärm 

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen: 
„Richtlinie über Umgebungslärm: weiteres Vorgehen“ 

ABl. C 113/40 v. 18.04.2012 

An- und Abfahren von Feuerungsanlagen 

Durchführungsbeschluss der Kommission v. 
07.05.2012 zur Festlegung der Zeitabschnitte des 
An- und Abfahrens von Feuerungsanlagen zum 
Zwecke der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Industrieemissionen 

ABl. L 123/44 v. 09.05.2012 

Kfz-Emissionen – Euro 6 

Verordnung (EU) Nr. 459/2012 der Kommission v. 
29.05.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der 
Kommission hinsichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6) 

ABl. L 142/16 v. 01.06.2012 

IVU-Richtlinie 

Berichtigung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 
über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung, ABl. 
L 334 v. 17.12.2010) 

ABl. L 158/25 v. 19.06.2012 

Fahrzeuglärm 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen“ 

ABl. C 191/76 v. 29.06.2012 

Luftqualität und Emissionen 

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu: 
„Überarbeitung der EU-Politik für Luftqualität und 
Emissionen“ 

ABl. C 225/11 v. 27.07.2012 

 

Abfallwirtschaft 

Batterien und Akkumulatoren 

Verordnung (EU) Nr. 493/2012 der Kommission v. 
11.06.2012 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Berechnung der Recyclingeffizienzen von Recyc-
lingverfahren für Altbatterien und Altakkumulatoren 
gemäß der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 

ABl. L 151/9 v. 12.06.2012 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/66/EG über 
Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren hinsichtlich des Inverkehrbringens 
von Cadmium enthaltenden Gerätebatterien und -
akkumulatoren, die zur Verwendung in schnurlosen 
Elektrowerkzeugen bestimmt sind“ 

ABl. C 229/140 v. 31.07.2012 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 04.07.2012 über Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte 

ABl. L 197/38 v. 24.07.2012 

Abfallexport 

Verordnung (EU) Nr. 674/2012 der Kommission v. 
23.07.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1418/2007 über die Ausfuhr bestimmter Abfälle zum 
Zwecke der Verwertung in bestimmte Nicht-OECD-
Staaten 

ABl. L 196/12 v. 24.07.2012 

 

Ressourcenpolitik 

Ressourceneffizienz 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommis-
sion an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen – Fahrplan für ein 
ressourceneffizientes Europa“ 

ABl. C 181/163 v. 21.06.2012 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de
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Gewässerschutz 

Einhüllen-Öltankschiffe 

Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 13.06.2012 zur be-
schleunigten Einführung von Doppelhüllen oder 
gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für Ein-
hüllen-Öltankschiffe (Neufassung) 

ABl. L 172/3 v. 30.06.2012 

Prioritäre Stoffe 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 
2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Be-
reich der Wasserpolitik“ 

ABl. C 229/116 v. 31.07.2012 

Meeres- und Küstenschutz 

Beschluss des Rates v. 10.07. 2012 zur Festlegung 
des Standpunkts, der in der siebzehnten Sitzung der 
Vertragsparteien im Namen der Europäischen Union 
in Bezug auf die Änderungen der Anhänge II und III 
des Protokolls über die besonderen Schutzgebiete 
und die biologische Vielfalt des Mittelmeers zum 
Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt und 
der Küstengebiete des Mittelmeers zu vertreten ist 
(Paris, Frankreich, 8.-10. Februar 2012) 

ABl. L 256/1 v. 22.09.2012 

 

Gefährliche Stoffe 

Gefahrguttransporte 

Durchführungsbeschluss der Kommission v. 
04.04.2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, 
gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland bestimmte Aus-
nahmen zu erlassen 

ABl. L 101/18 v. 11.04.2012 

Einstufung, Verpackung, Kennzeichnung 

gefährlicher Zubereitungen 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Einstufung, Verpackung und Kenn-
zeichnung gefährlicher Zubereitungen“ 

ABl. C 181/203 v. 21.06.2012 

Persistente organische Schadstoffe 

Verordnung (EU) Nr. 519/2012 der Kommission v. 
19.06.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

850/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über persistente organische Schadstoffe hin-
sichtlich des Anhangs I 

ABl. L 159/1 v. 20.06.2012 

Neue Seveso-Richtlinie 

Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 04.07.2012 zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates 

ABl. L 197/1 v. 24.07.2012 

Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 04.07.2012 über die 
Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 

ABl. L 201/60 v. 27.07.2012 

 

Chemikalienpolitik 

REACH 

Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durch-
führung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Regis-
trierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) 

ABl. C 142/8 v. 22.05.2012 

Verordnung (EU) Nr. 412/2012 der Kommission v. 
15.05.2012 zur Änderung von Anhang XVII der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) 

ABl. L 128/1 v. 16.05.2012 

Verordnung (EU) Nr. 640/2012 der Kommission v. 
06.07.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
440/2008 zur Festlegung von Prüfmethoden gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi-
scher Stoffe (REACH) zwecks Anpassung an den 
technischen Fortschritt 

ABl. L 193/1 v. 20.07.2012 

Verordnung (EU) Nr. 835/2012 der Kommission v. 
18.09.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsicht-
lich Anhang XVII (Cadmium) 

ABl. L 252/1 v. 19.09.2012 

Verordnung (EU) Nr. 836/2012 der Kommission v. 
18.09.2012 zur Änderung von Anhang XVII der Ver-
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ordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) hinsichtlich Blei 

ABl. L 252/4 v. 19.09.2012 

Verordnung (EU) Nr. 847/2012 der Kommission v. 
19.09.2012 zur Änderung von Anhang XVII der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) hinsichtlich Quecksilber 

ABl. L 253/1 v. 20.09.2012 

Verordnung (EU) Nr. 848/2012 der Kommission v. 
19.09.2012 zur Änderung von Anhang XVII der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) hinsichtlich Phenylquecksilberver-
bindungen 

ABl. L 253/5 v. 20.09.2012 

Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung 

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 der Kommission v. 
10.07.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen zwecks Anpas-
sung an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt 

ABl. L 179/3 v. 11.07.2012 

 

Energiepolitik 

Energiesicherheit 

Entschließung zu Energiesicherheit, erneuerbaren 
Energien, Energieeffizienz, Energieinfrastruktur: Ent-
wicklungen in den Ländern der Östlichen Partner-
schaft und der EU 

ABl. C 153/1 v. 30.05.2012 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

Leitlinien zur delegierten Verordnung (EU) Nr. 
244/2012 der Kommission vom 16. Januar 2012 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung 
eines Rahmens für eine Vergleichsmethode zur 
Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindest-
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden und Gebäudekomponenten 

ABl. C 115/1 v. 19.04.2012 

Nachhaltigkeitskriterien Biokraftstoffe 

Durchführungsbeschluss der Kommission v. 

23.04.2012 über die Anerkennung der Regelung 
„Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bio-
ethanol production“ zum Nachweis der Einhaltung 
der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 
2009/28/EG und 98/70/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates 

ABl. L 110/42 v. 24.04.2012 

Energieerziehung 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „Energieerziehung“ 
(Sondierungsstellungnahme) 

ABl. C 191/11 v. 29.06.2012 

Energiefahrplan 2050 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommis-
sion an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen – Energiefahrplan 
2050“ 

ABl. C 229/126 v. 31.07.2012 

Transeuropäische Energieinfrastruktur 

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Auf-
hebung der Entscheidung 1364/2006/EG 

ABl. C 277/137 v. 13.09.2012 

 

Klimaschutz 

Teibhausgasemissionen 

Mitteilung der Kommission: Leitlinien für bestimmte 
Beihilfemaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
System für den Handel mit Treibhausgasemissions-
zertifikaten nach 2012 

ABl. C 158/4 v. 05.06.2012 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die Berichter-
stattung über diese Emissionen und über andere 
klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der EU“ 

ABl. C 181/169 v. 21.06.2012 

Verordnung (EU) Nr. 600/2012 der Kommission v. 
21.06.2012 über die Prüfung von Treibhausgasemis-
sionsberichten und Tonnenkilometerberichten sowie 
die Akkreditierung von Prüfstellen gemäß der Richtli-
nie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates 

ABl. L 181/1 v. 12.07.2012 



KGV-Rundbrief 2+3/2012 Service: Europäische Union 

 

47 

Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission v. 
21.06.2012 über die Überwachung von und die Be-
richterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates 

ABl. L 181/30 v. 12.07.2012 

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen: „Ein 
System für die Überwachung von Treibhausgas-
emissionen sowie für die Berichterstattung über 
diese Emissionen“ 

ABl. C 277/51 v. 13.09.2012 

 

Umwelt allgemein 

Umweltprogramme 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „7. Umweltaktions-
programm und Folgemaßnahmen zum 6. Umwelt-
aktionsprogramm“ (Sondierungsstellungnahme) 

ABl. C 191/1 v. 29.06.2012 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Ver-
ordnung der Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zur Aufstellung des Programms für Umwelt- und 
Klimapolitik (LIFE)“ 

ABl. C 191/111 v. 29.06.2012 

Nachhaltigkeit 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „Förderung der 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch in der 
EU“ (Sondierungsstellungnahme) 

ABl. C 191/6 v. 29.06.2012 

Umwelt- und Klimapolitik 

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen: 
„Vorschlag für eine Verordnung zum Programm für 
Umwelt- und Klimapolitik (LIFE)“ 

ABl. C 277/61 v. 13.09.2012 

 

 
 

 

Neues aus den Ländern 

 
 

Baden-Württemberg 

Neue Feuerverzinkerei in Güglingen-

Eibensbach genehmigt 

Anfang Juli erteilte das Regierungspräsidium Stutt-
gart dem Gerüstsystem-Hersteller Layher die Ge-
nehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer 
neuen Feuerverzinkerei. Die neue Anlage soll jähr-
lich 80.000 Tonnen an Material verzinken können 
und die bereits 1970 errichtete alte Verzinkerei I 
ersetzen. Damit verfüge Layher dann über eine Pro-
duktionskapazität von insgesamt 164.000 Tonnen im 
Jahr, hieß es. Die neue Anlage soll Ende 2013 in 
Betrieb gehen. 

Trotz einer Erhöhung der Produktionskapazität um 
ca. 50 % werde die neue Anlage laut Regierungs-
präsidium ca. 10 % weniger Energiebedarf aufwei-
sen und 6 - 10 % geringere Lärmauswirkungen ha-
ben. Außerdem würden 25 % weniger Abwasser 
anfallen. Der Schadstoffausstoß der neuen Anlage 
unterschreite die Bagatellmassenströme der gesetz-
lichen Regelungen um mehr als 80 %. 

Sortieranlage Sindelfingen: Neue Anlagen-

teile in Betrieb genommen 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böb-
lingen betreibt auf der ehemaligen Kreismülldeponie 
in Sindelfingen eine Wertstoff-Sortieranlage, die 
nach Aussagen des Landkreises dringend erweitert 
werden musste. Die Erweiterungsbauten sind am 30. 
Juli in Betrieb genommen worden. 

Die 1993 in Betrieb genommene Anlage sei zuletzt 
aus allen Nähten geplatzt, erklärte der Landkreis, 
denn aus den ursprünglichen 10.000 Tonnen Anlie-
fermenge jährlich seien inzwischen über 40.000 
Tonnen an verschiedenen Abfallarten geworden. Mit 
dem Umbau der Sortieranlage sei im September 
2011 begonnen worden. Die Sortierhalle sei um 
einen Anbau von 450 m

2
 vergrößert worden, damit 

das angelieferte Papier in der Halle – jährlich rund 
32.000 Tonnen – abgeladen und umgeschlagen 
werden könne. Ebenfalls erweitert worden sei das 
Ausgangslager für das fertig sortierte Papier. Dazu 
sei an die bestehende Sortierhalle ein Erweiterungs-
bau mit einer Fläche von 300 m

2
 errichtet worden. 

Darüber hinaus seien die Betriebsflächen im Freien 
erweitert und das Lagervolumen für Glas vergrößert 
worden. Die Presse, mit der die gesammelten Dosen 
gepresst würden, stehe nun auf dem Gelände des 
ehemaligen Wertstoffhofes. Sämtliche Betriebsflä-
chen seien an das Abwassernetz der Stadt Sindel-
fingen angeschlossen worden. 
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Großräumige Umweltzone „Ludwigsburg 

und Umgebung“ geplant 

Das Regierungspräsidium Stuttgart stellte Mitte Mai 
im Beisein von Vertretern betroffener Kommunen 
und des Landratsamts Planungen für eine großräu-
mige Umweltzone im Raum Ludwigsburg vor. Mit 
einer neuen Umweltzone „Ludwigsburg und Umge-
bung“ sollen die bestehenden Umweltzonen Lud-
wigsburg, Pleidelsheim - Ingersheim - Freiberg a.N. 
sowie Markgröningen um die Kommunen Bietigheim-
Bissingen, Asperg, Tamm, Möglingen und Kornwest-
heim erweitert und zu einer regionalen Umweltzone 
zusammengeschlossen werden. Damit folgt das 
Regierungspräsidium dem in der Koalitionsvereinba-
rung der Landesregierung enthaltenen Ziel, Umwelt-
zonen zukünftig großflächiger abzugrenzen 

Wie Regierungsvizepräsident Dr. Schneider betonte, 
soll durch die Ausdehnung der Umweltzone zum 
einen eine Reduzierung der Luftschadstoffbelastung 
in den neu erfassten Kommunen Bietigheim-Bissin-
gen, Asperg, Tamm, Möglingen und Kornwestheim 
erreicht werden. Zum anderen werde eine Verminde-
rung der Hintergrundbelastung für die bereits beste-
henden Luftreinhalteplangebiete Ludwigsburg, Plei-
delsheim - Ingersheim - Freiberg a.N. und Mark-
gröningen bezweckt. Auch gehe es darum, kleinräu-
mige Ausweichverkehre zu vermeiden und mit Hilfe 
einer klar erkennbaren Grenzziehung der Umwelt-
zone eine für die Autofahrer eindeutige straßenver-
kehrliche Regelung zu erreichen. Nicht zuletzt erhofft 
sich Schneider eine Verbesserung der Luft über die 
eigentlichen Grenzen der künftigen großräumigen 
Umweltzone hinaus. 

In der Umweltzone „Ludwigsburg und Umgebung“ 
soll ein Fahrverbot für Fahrzeuge der Schadstoff-
klassen 1, 2 und 3 (ohne, rote und gelbe Plakette) ab 
dem 01. Januar 2013 gelten. Dadurch würden keine 
neuen Fristen gesetzt, sondern die bereits in der 
Bevölkerung bekannten Fristen, wie von der Landes-
regierung gewünscht, einheitlich umgesetzt. Die 
Festsetzung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung 
des Luftreinhalteplans Ludwigsburg. Die Öffentlich-
keitsbeteiligung zum Planentwurf ist im Sommer 
dieses Jahres geplant. Die Bekanntmachung der 
Fortschreibung des Luftreinhalteplans Ludwigsburg 
soll dann bis Ende 2012 erfolgen. 

Fortschreibung Luftreinhalteplan 

Herrenberg 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Anfang Mai 
das Verfahren zur Fortschreibung des Luftreinhalte-
plans für die Stadt Herrenberg abgeschlossen und 
den Luftreinhalteplan veröffentlicht. Zur Verbesse-
rung der Luftqualität wurde die Einführung eines 
Fahrverbots für Fahrzeuge mit gelber Plakette in der 
Umweltzone Herrenberg ab dem 01. Januar 2013 als 
weitergehende Luftreinhaltemaßnahme festgesetzt. 

Die Fortschreibung des Luftreinhalteplans Herren-
berg einschließlich einer Darstellung des Ablaufs des 
Beteiligungsverfahrens und der Gründe und Erwä-

gungen, auf denen die getroffene Entscheidung 
beruht, findet sich auf der Homepage des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart [Link]. 

Luftreinhalteplan Freiburg 

Anfang August teilte das Regierungspräsidium Frei-
burg mit, das es den überarbeiteten „Luftreinhalte-
plan Freiburg 2012“ mit der Bitte um Erteilung des 
Einvernehmens an der Stadt Freiburg geschickt 
habe. Laut Plan dürfe die Umweltzone ab 
01.01.2013 nur noch von Fahrzeugen mit grüner 
Plakette befahren werden. 

Vorerst gelte das Fahrverbot aber nicht für den 
Durchgangsverkehr auf der B 31, hieß es weiter. Das 
Regierungspräsidium werde aber in den kommenden 
Monaten prüfen, ob diese Ost-West-Achse in die 
Umweltzone mit einbezogen werden könne. Anhand 
einer Verkehrsuntersuchung solle die Zahl der Fahr-
zeuge, die ohne grüne Plakette auf der B 31 unter-
wegs seien, ermittelt und im Falle einer Einbezie-
hung der B 31 mögliche Auswirkungen auf das regi-
onale Straßennetz prognostiziert werden. Danach 
werde im Zuge der nächsten Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans entschieden, ob die B 31 in die 
Umweltzone miteinbezogen wird. Bislang gebe es im 
Umland von Freiburg erhebliche Bedenken, da ein 
Ausweichen des Verkehrs auf weniger geeignete 
Straßen befürchtet werde. 

Vorhersage der Luftqualität 

Im August wurde von der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) die neue Prognoseplattform „Atmo BW“ 
freigeschaltet. Dort bietet die LUBW die Vorhersage 
der Luftqualität flächendeckend für Baden-Württem-
berg in Kartenform an, und zwar für einen Zeitraum 
von drei Tagen (aktueller Tag und zwei Folgetage). 
Auf der Karte farblich dargestellt ist die Luftqualität in 
sechs Stufen von sehr gut bis sehr schlecht. 

Abfallverschiebung verhindert 

Rund 24 Tonnen Abfall aus der Schweiz sind beim 
Zollamt Rheinfelden-Autobahn abgefangen worden, 
teilte das Hauptzollamt Lörrach Mitte Juli mit. Dabei 
habe es sich um Schlacke aus der Hausmüllver-
brennung gehandelt, die ohne die erforderlichen 
Genehmigungen eingeführt und weiter in die Nie-
derlande transportiert werden sollte. Das Zollfahn-
dungsamt Stuttgart habe nun die Ermittlungen über-
nommen. 

Doppelvertrag zur Entsorgung gefährlicher 

Abfälle 

Als Teil der anstehenden Fortschreibung des Ab-
fallwirtschaftsplans – Teilplan gefährliche Abfälle, hat 
das Umweltministerium am 23.04.2012 mit der GSB 
Sonderabfall-Entsorgung Bayern mbH (GSB) sowie 
der Hessischen Industriemüll GmbH (HIM) Koopera-

http://www.rp-stuttgart.de/servlet/PB/menu/1334782/index.html
http://www.mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/aspa/LuQx-B1.htm
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tionsvereinbarungen zur Entsorgung gefährlicher 
Abfälle aus Baden-Württemberg geschlossen. Die 
Vereinbarungen treten an die Stelle des sogenann-
ten Hamburg-Vertrages mit der AVG mbH aus dem 
Jahr 1994, der Ende 2011 ausgelaufen ist. 

Anders als beim Hamburg-Vertrag bestehe künftig 
ein Entsorgungsrecht, aber keine Entsorgungsver-
pflichtung mehr, hieß es. Damit falle auch die bisher 
geltende Regelung über Ausgleichszahlungen bei 
fehlenden Liefermengen weg. Die beiden Betreiber 
der Sonderabfallverbrennungsanlagen stellten je-
weils ein Verbrennungskontingent von 10.000 t/a zur 
Verfügung. Dieses Kontingent könne von Unterneh-
men aus Baden-Württemberg acht Wochen nach 
einer Vorankündigung durch das Land in Anspruch 
genommen werden, wenn ansonsten ein Entsor-
gungsnotstand drohe. Die beiden Verträge haben 
eine Laufzeit von je 10 Jahren, so das Umweltmi-
nisterium, und verlängern sich automatisch um wei-
tere 10 Jahre, wenn sie nicht nach halber Laufzeit 
gekündigt werden. 

Nach Angaben aus dem Umweltministerium wird 
Baden-Württemberg im Gegenzug zu den Verbren-
nungskontingenten in Bayern und Hessen bei Bedarf 
den Ländern Bayern oder Hessen helfen, ihre depo-
nierbaren Abfälle auf der Sonderabfalldeponie Billig-
heim sowie im Untertagebergwerk Bad Friedrichs-
hall-Kochendorf unterzubringen. Auf diese Weise 
entstehe ein länderübergreifendes Sicherungsnetz 
zur Entsorgung gefährlicher Abfälle. 

Abfallaufkommen 2011 

Mitte Juli teilte das statistische Landesamt mit, dass 
sich das gesamte jährliche Aufkommen an Abfällen 
in Baden-Württemberg 2011 nach vorläufigen Be-
rechnungen auf rund 40,5 Millionen Tonnen sum-
miert habe. Das seien 2,9 Millionen Tonnen (plus 
7,8 %) mehr als im Jahr davor. Diese vergleichs-
weise deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr 
gehe allerdings allein zurück auf die gleichfalls um 
fast 3 Millionen Tonnen erhöhte zur Entsorgung 
abgegebene Menge an Boden und Steinen (Bo-
denaushub). Mit einem Aufkommen von zuletzt über 
21 Millionen Tonnen mache diese Abfallart 2011 
immerhin 52 % des Gesamtaufkommens an Abfällen 
im Land aus. 

Die Menge der anderen im Gesamtaufkommen zu-
sammengefassten Abfallarten sei – so das statis-
tische Landesamt – in der Summe gegenüber dem 
Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Dies obwohl 
die gesamtwirtschaftliche Leistung im Land, gemes-
sen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), um preisbereinigt 
4,3 % gegenüber dem Vorjahr hätte gesteigert wer-
den können. Insbesondere sei die Gesamtmenge der 
Siedlungsabfälle ebenso wie die Menge der Abfälle 
aus Produktion und Gewerbe auf dem Niveau des 
Vorjahres geblieben. Folglich habe beim Abfallauf-
kommen (ohne Bodenaushub) keine Reduzierung 
durch Abfallvermeidung erreicht werden können. 

Nach den Berechnungen leicht angestiegen sei 2011 

die Verwertungsquote, hieß es weiter. Dieser Anteil 
der energetisch oder stofflich verwerteten Abfälle am 
Gesamtaufkommen sei um rund einen Prozentpunkt 
auf 83,6 % angestiegen. Bezogen auf die Teilmenge 
der Siedlungsabfälle habe die Verwertungsquote auf 
knapp 72 % erhöht werden können. 

 

Aufsuchung von nicht-konventionellen Gas-

vorkommen zwischen Bodensee und Donau 

Das Regierungspräsidium Freiburg teilte Mitte Juni 
mit, dass das Unternehmen Parkyn Energy Germany 
(PEG) seine Erlaubnisse zur Aufsuchung von nicht 
konventionellen Gasvorkommen zwischen dem Bo-
densee und der Donau verlängern lassen wolle. 
Entsprechende Anträge für die Felder (Konzessi-
onsgebiete) „Konstanz“ und „Biberach“ habe PEG 
bei der zuständigen Bergbehörde (Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungs-
präsidium Freiburg – LGRB) eingereicht, da die bei-
den zunächst für drei Jahre erteilten Aufsuchungs-
erlaubnisse mit Datum vom 30.04.2012 bzw. 
31.05.2012 abgelaufen seien. Nun sei eine Verlän-
gerung um jeweils zwei weitere Jahre beantragt 
worden. 

Mit den Konzessionen würden noch keine konkreten 
Tätigkeiten wie z. B. seismische Messungen, später 
dann Explorationsbohrungen, genehmigt, so das 
Regierungspräsidium. Solche Tätigkeiten dürften nur 
auf der Grundlage zugelassener bergrechtlicher 
Betriebspläne durchgeführt werden. Diese würden 
jede einzelne Maßnahme sachlich, räumlich und 
zeitlich konkret beschreiben und in gesonderten 
Verfahren von den Behörden geprüft. Derzeit lägen 
keine Anträge auf konkrete Erkundungsarbeiten vor. 
Über die eventuelle Einleitung von Betriebsplanver-
fahren werde zu gegebener Zeit informiert. 

Kein Fracking am Bodensee 

Mitte Juni teilte die Stadt Konstanz mit, dass das 
Bundesumweltministerium (BMU) die ablehnende 
Haltung von Oberbürgermeister Frank gegen die 
umstrittene Technik zur Erdgasförderung am Bo-
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densee bestätigt habe. Das BMU teile insbesondere 
die Forderung nach einem Moratorium und einem 
generellen Verbot des „Frackings" am Bodensee, 
hieß es. So lange es offene Fragen gebe, empfehle 
das Ministerium den Ländern, „zunächst auf Ge-
nehmigungen für das Fracking bei der Suche nach 
Gas aus unkonventionellen Vorkommen zu verzich-
ten". 

Hintergrund: Die Stadt Konstanz lehnt angesichts der 
Risiken eine Gewinnung von Erdgas mittels „Fra-
cking" in der Bodenseeregion ab. Der Konstanzer 
Gemeinderat hat diese Haltung bereits in seiner 
Sitzung am 1. März 2012 zum Ausdruck gebracht. 

Windenergieerlass 

Parallel zur Verabschiedung des Landesplanungs-
gesetzes ist im Mai ein weiteres Element zum Aus-
bau der Windkraft im Land, der Windenergieerlass, 
fertig gestellt worden. „Mit dem neuen Landespla-
nungsgesetz und dem Windenergieerlass haben wir 
die Grundlagen geschaffen um unser Ziel, bis zum 
Jahr 2020 rund zehn Prozent des Stroms im Land 
aus Windenergie bereit zu stellen, erreichen zu kön-
nen“, erklärte Umweltminister Franz Untersteller. 
Selber bauen könne die Landesregierung die Wind-
kraftanlagen jedoch nicht, vielmehr sei hierzu das 
gemeinsame Miteinander aller Beteiligten notwendig. 
Hierfür biete der Windenergieerlass allen am Verfah-
ren zur Planung, Genehmigung und Bau von Wind-
energieanlagen beteiligten Fachstellen, Behörden, 
Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern sowie Investo-
ren eine praxisorientierte Handreichung und Leitlinie. 
Dabei müsse ein besonderes Augenmerk auf die 
Akzeptanz der Bevölkerung gelegt werden: „Die 
entscheidende Voraussetzung für den breiten gesell-
schaftlichen Konsens bei der Windenergienutzung ist 
die frühzeitige Einbeziehung von Bürgerinnen und 
Bürgern, allen relevanten Interessensgruppen und 
Verbänden insbesondere über Bürgerinformations-
veranstaltungen bereits in den sehr frühen Pla-
nungsphasen. Hierzu informiere der Windenergieer-
lass ebenso wie über Möglichkeiten, die Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort über Bürgerwindenergieanlagen 
oder Bürgerwindparks auch finanziell am Ausbau der 
Windenergie zu beteiligen. 

Sanierung der Altlast Kesslergrube in 

Grenzach 

Wie das Landratsamt Lörrach mitteilte, wurden am 
15. Juni 2012 in der Sitzung der Altlastenbewer-
tungskommission des Landes Baden-Württemberg 
mögliche Sanierungsvarianten der Altablagerung 
Kesslergrube vorgestellt. Nach dem derzeitigen 
Stand könnten in der Kesslergrube parallel zwei 
verschiedene Sanierungsmethoden zum Zuge kom-
men, hieß es. Die Belastungen im Bereich des west-
lichen Hot-Spots könnten weitgehend ausgehoben 
und – je nach Verschmutzungsgrad – entsorgt wer-
den. Diese Sanierungsmethode sei aufgrund der 
Bebauung mit Industrieanlagen und einer Kläranlage 

im Bereich des östlichen Hot-Spots nicht möglich. 
Derzeit werde geprüft, ob es möglich sei, hier den 
belasteten Boden mit einer unterirdischen Dichtwand 
und einer Oberflächenabdeckung vollständig einzu-
kapseln. 

Hintergrund (nach Angaben des Landratsamts 
Lörrach): 

In Grenzach-Wyhlen, Ortsteil Grenzach, liegt auf 
dem heutigen Werksgelände der BASF Grenzach 
GmbH die Altablagerung Kesslergrube. Hierbei han-
delt es sich um eine ehemalige Kiesgrube, die in den 
1950er bis Mitte der 1970er Jahre durch die ortsan-
sässige Industrie, Müllfuhrunternehmen und die 
Gemeinde mit Erdaushub, Bauschutt, Haus- und 
Gewerbemüll sowie Abfällen aus der chemisch-
pharmazeutischen Industrie verfüllt wurde. Etwa 
75 % der 52.000 m

2
 großen Altablagerung ist heute 

Freifläche. Die restlichen 25 % sind mit Industriege-
bäuden und einer Kläranlage bebaut, die zur ge-
meinsamen Behandlung von Industrieabwasser der 
BASF und Kommunalabwasser der Gemeinde 
Grenzach-Wyhlen genutzt wird. 

Seit 1991 wird die Grube durch verschiedene Inge-
nieurbüros untersucht und erkundet. Letzten Som-
mer brachte ein Gutachten Klarheit: das Grundwas-
ser unterhalb der Grube ist durch Stoffe wie Chlor-
benzole, aromatische Amine und Ammonium be-
lastet, die aus industriellen Prozessen stammen. Die 
Zentren der Schadstoffbelastungen (sogenannte 
„Hot-Spots“) konzentrieren sich dabei vornehmlich 
auf zwei ehemalige Ablagerungsbereiche im westli-
chen und östlichen Teil der Altablagerung. 

Broschüre zur Altlastenbearbeitung 

veröffentlicht 

Seit Beginn der Altlastenbearbeitung in Baden-
Württemberg vor 25 Jahren wurden rund 15.900 
Verdachtsflächen untersucht und hinsichtlich ihrer 
Umweltgefährdung beurteilt. Bei 3.396 Flächen 
wurde ein Sanierungsbedarf festgestellt, bei 2.780 
von ihnen ist die Sanierung heute bereits abge-
schlossen. Diese und weitere Zahlen zur Altlasten-
problematik sind in der in der im Mai veröffentlichten 
Broschüre "Altlastenstatistik 2011" enthalten. Sie gibt 
einen Überblick über die bisher in Baden-Württem-
berg geleistete Arbeit und beschreibt auch kurz die 
systematische Vorgehensweise. Die statistischen 
Kennzahlen in der Broschüre entsprechen den 
Kennzahlen, die die Bund-Länderarbeitsgemein-
schaft Bodenschutz für die bundesweite Altlasten-
statistik 2002 definiert hat. Die LUBW ermittelt sie 
seither jährlich anhand der von den Stadt- und Land-
kreisen im Boden- und Altlastenkataster erfassten 
Daten. 

Broschüre zur Bürgerbeteiligung im Klima-

schutz veröffentlicht 

Mitte Juli hat das Umweltministerium eine Broschüre 
mit dem Titel „Bürgermitwirkung im Klimaschutz – 

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/94127/Windenergieerlass_BW.pdf
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/219008/altlastenstatistik_2011.pdf?command=downloadContent&filename=altlastenstatistik_2011.pdf
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/96019/Buergermitwirkung_im_Klimaschutz.pdf?command=downloadContent&filename=Buergermitwirkung_im_Klimaschutz.pdf
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Beispiele aus Kommunen“ veröffentlicht. Sie wurde 
gemeinsam mit der LUBW Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
erstellt und zeigt anhand von praktischen Beispielen 
die bunte Vielfalt der Bürgerbeteiligung im kommu-
nalen Klimaschutz, darunter Zukunftskonferenzen, 
Umfragen, Runde Tische oder die gemeinsame 
Erstellung umfassender Klimaschutzkonzepte. Damit 
sollen Städte und Gemeinden Anregungen geben, 
wie sie ihre Bürgerinnen und Bürger noch stärker in 
die kommunalen Aktivitäten des Klimaschutzes ein-
beziehen können, hieße es. 

Ergebnisse der Marktüberwachung 2011 im 

Bereich Chemikaliensicherheit 

Mitte September teilte das Umweltministerium mit, 
dass im vergangenen Jahr von der Gewerbeaufsicht 
insgesamt 30 Firmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen besucht worden seien, beispielsweise 
Hersteller von Lack- und Druckfarben, Reinigungs-
mitteln oder Lackhilfsmitteln. Dabei hätten die Fach-
leute der Gewerbeaufsicht 458 Stoffe, 135 Gemische 
und 140 sogenannte Sicherheitsdatenblätter mit 
sicherheitsrelevanten Angaben des Herstellers zu 
einem Produkt geprüft. 

Im Bereich der Registrierungspflichten seien nur bei 
einem Unternehmen Verstöße festgestellt worden, 
hieß es weiter. Dem Unternehmen sei daraufhin die 
weitere Verwendung der nicht registrierten Stoffe bis 
zur Erfüllung der Registrierungspflicht verboten wor-
den. Ein anderes Bild habe die Marktüberwachung 
bei der Informationspflicht der Hersteller über even-
tuelle Risiken ihrer Produkte ergeben. Über 80 % der 
geprüften sogenannten Sicherheitsdatenblätter hät-
ten inhaltliche Mängel aufgewiesen und damit nicht 
den gesetzlichen Vorgaben entsprochen. Häufig 
seien wichtigen Angaben zu physikalischen bzw. 
chemischen Daten und zur persönlichen Schutzaus-
rüstung unvollständig gewesen. 

Der Bericht der Marktüberwachung zur Chemikali-
ensicherheit sowie weitere Ergebnisse finden sich 
auf der Homepage des Umweltministeriums. 

 

Bayern 

Weiterbetrieb der Deponie Heinersgrund 

genehmigt 

Die Regierung von Oberfranken hat im August den 
Planfeststellungsbeschluss über eine wesentliche 
Änderung der Deponie "Heinersgrund" in Bindlach 
erlassen. Durch den Beschluss werde der Plan der 
Stadt Bayreuth als Betreiber der Deponie genehmigt, 
die verfüllten Deponiebereiche stillzulegen, den De-
poniekörper "abzudeckeln", zusätzliches Deponie-
volumen zu schaffen und eine Reihe technischer 
Verbesserungen der gesamten Deponieanlage vor-
zunehmen, hieß es von Seiten der Regierung von 
Oberfranken. Das Vorhaben sei von der Stadt Bay-
reuth vor gut einem Jahr beantragt worden, weil sich 

die Deponiekapazitäten dem Ende zuneigten. Damit 
die Abfälle aus Stadt und Landkreis Bayreuth auch in 
Zukunft ortsnah beseitigt werden könnten, bedürfe 
es weiterhin einer Deponie für sog. DKI- und DKII-
Abfälle. Bei diesen Abfällen handele sich im Wesent-
lichen um trockene, geruchlose, mineralische Abfälle 
wie z.B. Gebäudeabbruch, Gipskarton, Asbestplat-
ten, Glasfaser-Dämmstoffe, Bodenaushub. Die be-
stehenden Deponieabschnitte würden mit einer Ab-
dichtung gesichert. 

Abfallentsorgung in Bayern 2010 

Im Jahr 2010 wurden in den 4.124 in Bayern betrie-
benen Abfallentsorgungsanlagen 54,5 Millionen Ton-
nen Abfälle eingesetzt, meldete das Landesamt für 
Statistik im Juni. Rund 95,4 % hiervon seien aus 
Bayern selbst gekommen. Gegenüber dem Jahr 
2009 sei damit ein Anstieg des Gesamtabfallaufkom-
mens um 3,8 Millionen Tonnen bzw. 7,6 % zu ver-
zeichnen gewesen. Bei rund 6,9 % bzw. 3,8 Millio-
nen Tonnen des angelieferten Abfalls habe es sich 
um Sekundärabfälle gehandelt, wie z.B. Schlacken, 
Schlämme, Sortierreste oder Aschen, die nach einer 
Behandlung von Abfällen in Abfallbehandlungsanla-
gen entstünden. Den größten Anteil am Gesamtauf-
kommen hätten mit 61,2 % (33,3 Millionen Tonnen) 
die Bau- und Abbruchabfälle gehabt. Ebenfalls stark 
ins Gewicht gefallen seien die Siedlungsabfälle mit 
einem Anteil von 15,8 % (8,6 Millionen Tonnen). 
82,0 % bzw. 44,5 Millionen Tonnen Abfälle seien in 
Abfallbehandlungsanlagen verwertet, der Rest ther-
misch beseitigt (3,9 Millionen Tonnen) oder auf De-
ponien abgelagert (6,1 Millionen Tonnen) worden. 

Keine Hähnchenmast im Ampertal 

Ende Juni teilte der Bund Naturschutz Bayern (BN) 
mit, dass die geplante Hähnchenmastanlage bei 
Zolling im Landkreis Freising gestoppt sei. Denn der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München habe 
bestätigt, dass das ablehnende Urteil des Verwal-
tungsgerichts München (VG) v. 27.03.2012 (Az.: M 1 
K 11.5898) am 19.06.2012 rechtskräftig geworden 
sei, da der Landwirt seinen Antrag auf Zulassung der 
Berufung zurückgezogen habe. In diesem Urteil 
hatte das VG München klargestellt, so der BN, dass 
die vorgelegten Unterlagen den Anforderungen an 
eine korrekte FFH-Verträglichkeitsprüfung bei weitem 
nicht entsprechen würden. 

Weiter teilte der BN mit, dass er erwarte, dass der 
Genehmigungsantrag nicht neu gestellt werde und 
die Planung damit endgültig vom Tisch sei, da dem 
Landwirt aktuellen Meldungen zufolge keine Ge-
nehmigung auf Ausübung einer Nebenbeschäftigung 
erteilt werden würde. Er arbeite hauptberuflich bei 
der Landesanstalt und Landwirtschaft (LfL) und hätte 
den Hähnchenmast-Betrieb als Nebenerwerb ge-
führt. 

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/96019/Buergermitwirkung_im_Klimaschutz.pdf?command=downloadContent&filename=Buergermitwirkung_im_Klimaschutz.pdf
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/70147/
http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/imperia/md/content/regofr/umwelt/umweltinformationen/deponie_heinersgrund_pfb_20120801.pdf
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Ester bayerischer Gletscherbericht 

Ende Juni hat das bayerische Umweltministerium 
den ersten bayerischen Gletscherbericht veröffent-
licht. Danach verlieren die Gletscher etwa seit Be-
ginn der Industrialisierung an Volumen, Fläche und 
Länge. Im Jahr 1820 erreichte die maximale Aus-
dehnung aller Gletscher in Bayern noch etwa vier 
Quadratkilometer, heute ist mit etwa 0,7 Quadratki-
lometern weniger als ein Viertel übrig. Es sei ver-
mehrt mit alpinen Gefahren, Gefährdung der Trink-
wasserspeicher oder Hochwasserereignissen zu 
rechnen, hieß es von Seiten des Umweltministeri-
ums. Auch Wildbäche, Bergwälder und die vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt des sensiblen Geo- und Öko-
systems Alpen seien bedroht. Bei gleichbleibendem 
Klima werde es in naher Zukunft nur noch einen von 
derzeit fünf Gletschern geben: den Höllentalferner 
auf der Zugspitze. 

 

Berlin 

Flughafen Berlin-Brandenburg: Lärmschutz 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat 
mit Beschluss vom 15.06.2012 (Az.: OVG 12 S 
27.12) das Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft des Landes Brandenburg (MIL) verpflich-
tet, gegenüber der Flughafen Berlin-Brandenburg 
GmbH im Wege geeigneter aufsichtsrechtlicher 
Maßnahmen sicherzustellen, dass für den Tagzeit-
raum ab Inbetriebnahme des Flughafens Berlin keine 
höheren Maximalpegel als 55 dB(A) auftreten, teilte 
die Kanzlei BAUMANN Rechtsanwälte mit. Der für 
mehrere betroffene Anwohner Ende April 2012 ein-
gereichte Antrag habe damit überwiegend Erfolg 
gehabt. 

In dem Eilantrag sei gefordert worden, so die Kanz-
lei, die Inbetriebnahme des Flughafens zu verschie-
ben, bis sichergestellt sei, dass das im Planfeststel-
lungsbeschluss festgelegte Tag-Schutzziel und damit 
eine Vermeidung von höheren Schallpegeln als 
55 dB(A) im Innenraum der Wohngebäude einge-
halten werde. Grund hierfür sei, dass die Flughafen-
betreiberin in den Kostenerstattungsvereinbarungen 
generell zu Grunde lege, dass ein Maximalpegel von 
55 dB(A) sechsmal am Tag überschritten werden 
dürfe. 

Das OVG Berlin-Brandenburg habe nun entschie-
den, hieß es weiter, dass zwar eine Verschiebung 
der Eröffnung bei Nichterfüllung von Lärmschutzauf-
lagen nur als allerletzter Ausweg in Betracht käme, 
das MIL aber als zuständige Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet sei, das bestandskräftige Tag-Schutzziel 
gegenüber der Flughafenbetreiberin auch durchzu-
setzen. Ein dahingehender Anspruch der Antrag-
steller folge nach Auffassung des Senats unmittelbar 
aus den Auflagen in Teil A II 5.1 des Planfeststel-
lungsbeschlusses. Der Auflage für den Tagschutz 
könne nach Ansicht des OVG Berlin-Brandenburg 
auch zweifelsfrei entnommen werden, dass während 
der Tagzeit im Rauminnern bei geschlossenen 

Fenstern keine höheren Maximalpegel als 55 dB(A) 
auftreten dürfen. Auch für die Übergangszeit bis zum 
Jahr 2015 habe das OVG eine Akzeptanz eines 
geringeren Schutzniveaus als den Antragstellern 
nicht zumutbar erachtet. Die vom MIL im Verfahren 
angesprochene Möglichkeit, den Schallschutz im 
Jahr 2012 „nachzubessern", habe das Oberverwal-
tungsgericht für mit den Vorgaben des Planfeststel-
lungsbeschlusses nicht vereinbar gehalten. 

 

Brandenburg 

Umgebungslärmkartierung 2012 

Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung 2012 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2
.c.428641.de für das Land Brandenburg sind seit 
Ende September auf der Homepage des Ministeri-
ums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
veröffentlicht. Dabei kann der bekannte Kartendienst 
genutzt werden, den es bereits seit der Veröffentli-
chung der Kartierungsergebnisse aus dem Jahr 2007 
gibt. Neben den neuen Kartierungsergebnissen sind 
auch die Lärmkarten 2007 weiterhin abrufbar. 

In der 1. Stufe der Lärmkartierung wurden 2007 
Straßen mit mehr als 6 Millionen Fahrzeugen pro 
Jahr und Ballungsräume mit mehr als 250.00 Ein-
wohnern kartiert. In der 2. Stufe sind Straßen mit 
mehr als 3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr und Bal-
lungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern be-
trachtet worden, so dass über ein weitaus größeres 
Verkehrsnetz nunmehr Informationen über die Lärm-
belastung vorliegen. Die Kartierung erfolgte in Ver-
antwortung des Landesamtes für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz. 

Die betroffenen Kommunen sind gehalten, auf der 
Grundlage der nun vorliegenden Kartierungsergeb-
nisse unter Mitwirkung der Öffentlichkeit zu prüfen, 
ob die Notwendigkeit der Neuaufstellung von Lärm-
aktionsplänen oder der Anpassung bestehender 
Lärmaktionspläne besteht. 

Flughafen Berlin-Brandenburg: Lärmschutz 

Siehe Meldung unter „Berlin“. 

 

Bremen 

Kein Zwischenlager für gefährliche Abfälle 

in Hemelingen 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen teilten Mitte Juli 
mit, dass sie die Ansiedlung eines Abfallzwischenla-
gers für gefährliche Abfälle nebst Behandlungsan-
lage im Stadtteil Hemelingen verhindern wollen. Sie 
beabsichtigten daher, in der nächsten Deputations-
sitzung die Verhängung einer Veränderungssperre 
zu beantragen. Die geplante Ansiedlung auf dem 
Gelände Funkschneise 13 sorge seit mehreren Wo-
chen für Diskussionen und Proteste im Stadtteil 

http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app000007?SID=1024447463&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:stmug_klima_00007,BILDxCLASS:Artikel,BILDxTYPE:PDF)=Z
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senatsverwaltungen/justiz/gerichte/ovg/entscheidungen/12_s_0027_12___120615___beschluss___anonymisiert.pdf?start&ts=1340636574&file=12_s_0027_12___120615___beschluss___anonymisiert.pdf
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Hemelingen, hieß es. Dies vor allem deshalb, weil 
sich in unmittelbarer Nähe Wohnhäuser, eine Grund-
schule, eine Kindertagesstätte und eine Kleingarten-
anlage befänden. Im Rahmen eines neuen Bebau-
ungsplans solle schließlich erreicht werden, dass die 
vorhandenen Konflikte, die aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft von Wohnnutzung und Gewerbe 
resultieren, entschärft werden. 

Außerdem forderten die umweltpolitische Sprecherin 
der Grünen, Maike Schaefer, und der umweltpoliti-
sche Sprecher der SPD, Arno Gottschalk, von der 
Bürgerschaft, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche 
Bebauungspläne der Stadtgemeinde Bremen in 
Bereichen, in denen eine räumliche Nähe zwischen 
Gewerbe- und Wohnbebauung bestehe, überprüft 
und geändert oder aufgehoben werden. Ziel dieser 
Überprüfung und Änderung sei es, dass mögliche 
Konflikte zwischen gefährdendem und störendem 
Gewerbe und der angrenzenden Wohnbebauung 
von vornherein durch Beschränkungen in den Be-
bauungsplänen ausgeschlossen werden. 

Deponie Grauer Wall: Weiterbetrieb 

genehmigt 

Die Behörde des Senators für Umwelt, Bau und 
Verkehr hat als zuständige Planfeststellungsbehörde 
im Mai den Planfeststellungsbeschluss über eine 
wesentliche Änderung der Deponie „Grauer Wall“ in 
Bremerhaven erlassen. Durch den Beschluss wird 
der Plan der Bremerhavener Entsorgungsgesell-
schaft mbH (BEG) genehmigt, die Deponie weiter zu 
betreiben. Die BEG hatte beantragt, auf der vorhan-
denen Deponie weiterer Deponieabschnitte zu er-
richten und zu betreiben. 

Damit die Bremerhavener Abfälle und die Abfälle aus 
dem Landkreis Cuxhaven auch in Zukunft ortsnah 
beseitigt werden könnten, bedürfe es weiterhin einer 
Deponie der Klasse I für gering belastete Abfälle und 
der Klasse III für höher belastete Abfälle, hieß es. 
Nach den Antragsunterlagen würden jährlich 10.000 
bis 50.000 Tonnen Abfälle pro Jahr auf dem Depo-
nieabschnitt der Klasse I und 10.000 bis 25.000 
Tonnen Abfälle pro Jahr auf dem Deponieabschnitt 
der Klasse III abgelagert. Damit bleibe die BEG im 
Rahmen der bisherigen Ablagerungsmengen. Nach 
Ausnutzung des Ablagerungsvolumens werde die 
Deponie eine Endhöhe von rund 50 Metern haben. 

Abfalltransport über Bremer Häfen effektiver 

kontrollieren 

Am 20. Juni haben die Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und SPD den Antrag gestellt (Bremische 
Bürgerschaft Drs. 18/463), dass die Bürgerschaft 
den Senat auffordern soll, 

 sich auf Bundesebene für eine Verbesserung der 

Kontrollmöglichkeiten einzusetzen, insbesondere 

für den Zugriff der Kontrollbehörden und der Poli-

zei auf die Zolldatenbanken, 

 zu prüfen, ob die Kompetenzen der Polizei des 

Landes Bremen um die Zuständigkeiten mit dem 

Ziel der effektiveren Kontrolle grenzüberschrei-

tender Abfallverbringungen ergänzt werden kön-

nen und der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 

Stadtentwicklung und Energie und der Deputation 

für Inneres und Sport binnen drei Monaten zu be-

richten, sowie 

 bis zum Jahresende ein Konzept vorzulegen, wie 

die kommunale Sammel- und Recyclingquote für 

Elektroschrott in Bremen und Bremerhaven erhöht 

werden kann, um die Kontrolle des Verbleibs des 

Schrottes besser gewährleisten zu können. 

Begründung 

Jedes Jahr würden Millionen Handys, Computer und 
Fernseher verkauft. Die neuesten Elektronikgeräte 
überfluteten den enorm wachsenden Markt. Und für 
jedes Gerät, das sei die Logik der boomenden Bran-
che, werde es schon bald ein noch besseres Nach-
folgemodell geben. Immer schneller seien Elektro- 
und Elektronikgeräte veraltet oder nicht mehr funkti-
onsfähig und müssten entsorgt werden. Dadurch 
wachse der Müllberg ausgedienter Geräte weltweit. 
Große Mengen aus Deutschland und Europa lande-
ten über illegale Transporte in Ländern wie Westaf-
rika, China oder Ostasien, wo dann nicht selten bei-
spielsweise aus Elektronikschrott die Wertstoffe 
unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen von 
Kindern gewonnen und die Böden und das Wasser 
auf Jahrzehnte verseucht würden. 

Die Umweltministerkonferenz habe hervorgehoben, 
dass ausreichendes Personal sowie die effektive 
Zusammenarbeit von Abfallbehörden, Polizei und 
Kontrollbehörden des Bundes wie dem Zoll wesent-
lich für die Verhinderung illegaler Transporte sei. 
Gerade den großen Häfen wie Hamburg und Bremen 
komme wegen ihrer Umschlagsfunktion für große 
Teile des Elektroschrotts aus Deutschland und 
Europa besondere Verantwortung zu, um die durch 
illegale Verbringung umwelt- und gesundheitsge-
fährdende Entsorgung zu unterbinden. Dies sei nur 
durch enge Zusammenarbeit der beteiligten Behör-
den und die optimale Aufgabenverteilung möglich. 
Zurzeit hätten die Abfallüberwachungsbehörden, die 
Polizei und das Bundesamt für den Güterverkehr 
keinen Zugriff auf die Zolldatenbank ATLAS. Umfas-
sende Datenverfügbarkeit und die Nutzung der ope-
rativen polizeilichen Kompetenz seien aber wesentli-
che Voraussetzungen zur Optimierung der Kontrol-
len, um illegale Elektroschrotttransporte in Bremen 
zu verhindern. 

 

Hamburg 

BUND fordert bessere Luft für Hamburg 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Hamburg hat 
Mitte Juni eine Kampagne für eine bessere Luftqua-
lität in Hamburg gestartet. Mit „HAMBURG ATMET 
AUF!“ will er darauf aufmerksam machen, dass in der 

http://www.umwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/Deponie_Grauer_Wall_Beschluss_20120508.pdf
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Hansestadt derzeit über 220.000 Menschen in 
Stadtteilen leben, in denen die gesetzlichen Grenz-
werte für Stickstoffdioxid (NO2) überschritten werden. 
Die Grenzwerte gelten seit dem 01.01.2010 und 
dienen vor allem der Gesundheitsvorsorge in Bal-
lungsräumen. Der Hamburger Senat habe sich die-
ses Problems nicht ernsthaft angenommen, so der 
BUND, sondern im Gegenteil eine Fristverlängerung 
für die Einhaltung der Grenzwerte bei der EU-Kom-
mission beantragt. 

Die Kampagne startete mit einer Volkspetition. 
10.000 Unterschriften sind notwendig, damit sich die 
Hamburger Bürgerschaft mit dem Problem befassen 
muss. „Wir wollen ein Signal setzen, dass dringend 
etwas für die Luftreinhaltung in Hamburg getan wer-
den muss. Die gewählten Volksvertreter können 
nicht tatenlos zusehen, wie gesetzliche Vorgaben 
missachtet und die Gesundheit insbesondere von 
Kindern und älteren Menschen gefährdet werden“, 
sagte Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des 
BUND Hamburg. Die zuständige Fachbehörde BSU 
habe im letzten Jahr den alten Luftreinhalteplan aus 
2004 fortgeschrieben und darin aufgezeigt, mit wel-
chen Maßnahmen die Situation verbessert werden 
soll. Danach würden die gesetzlichen Grenzwerte 
auch bis 2015 nicht eingehalten. Wirksame Maß-
nahmen wie etwa eine Kombination von Umweltzone 
und City-Maut würden aber vom Senat weiterhin 
abgelehnt, aber keine wirksamen Alternativen aufge-
zeigt. 

Die Kampagne HAMBURG ATMET AUF soll zu-
nächst bis zum Ende des Jahres laufen. Mitte Juli 
2012 wird die EU-Kommission über die beantragte 
Fristverlängerung Hamburgs entscheiden, so der 
BUND. Er werde die Entscheidung aus Brüssel dann 
auswerten und über eine Klage gegen die Stadt 
Hamburg entscheiden. 

 

Hessen 

Indirekteinleiter 

Verwaltungsvorschrift zur Indirekteinleiterverordnung 
– IndirekteinleiterVwV – Neufassung v. 04.06.2012 

StAnz Nr. 25 v. 18.06.2012, S. 641-664 

Gewässerunterhaltung 

Landesprogramm 2012 zur Finanzierung von Unter-
haltungsmaßnahmen an qualifizierten Gewässern II. 
Ordnung v. 05.07.2012 

StAnz. Nr. 30 v. 23.07.2012, s. 822-829 

Power-to-Gas-Technologie in Frankfurt 

Im September teilte die Mainova AG mit, dass sie die 
bundesweit erste Demonstrationsanlage in Frankfurt 
am Main bauen und betreiben werde, mit deren Hilfe 
Strom aus Wind und Sonne in Wasserstoff umge-
wandelt und in ein kommunales Gasnetz eingespeist 

werde. Die Anlage soll am Mainova-Heizwerk in der 
Schielestraße errichtet werden und Ende 2013 in 
Betrieb gehen. Sie werde pro Stunde rund 60 Ku-
bikmeter Wasserstoff erzeugen und so in einer 
Stunde 3000 Kubikmeter mit Wasserstoff angerei-
chertes Erdgas in das Frankfurter Verteilnetz ein-
speisen. Der Standort in Frankfurt eigne sich beson-
ders, hieß es weiter, weil die gesamte Infrastruktur 
zum Anschluss einer Elektrolyseanlage auf dem 
Gelände vorhanden sei. Zudem sei ein notwendiger 
Mindestgasabsatz selbst in verbrauchsschwachen 
Sommermonaten gewährleistet. Denn der Anteil von 
Wasserstoff im Erdgasnetz dürfe maximal 5 % betra-
gen, beziehungsweise 2 %, wenn sich wasserstoff-
sensible Verbraucher wie beispielsweise Erdgas-
tankstellen im Netz befinden. 

Chemische Fabrik Lembach & Schleicher: 

Bodensanierung abgeschlossen 

Die Bodensanierung auf dem Gelände der ehemali-
gen „Chemischen Fabrik Lembach & Schleicher“ in 
Wiesbaden sei abgeschlossen, teilte das Umwelt-
ministerium Anfang Juli mit. Auf dem Gelände war 
Mitte der 90er Jahre eine umfangreiche Kontamina-
tion des Bodens und des Grundwassers durch Arsen 
festgestellt worden. Im Sommer 2011 sei dann mit 
der Umsetzung der Maßnahmen zur Bodensanie-
rung begonnen worden, hieß es. Im Zuge dieser 
Maßnahmen seien die stark kontaminierten Berei-
che, die auf einer Fläche von ca. 900 Quadratmeter 
mit etwa 31 Tonnen Arsen belastet gewesen seien, 
bis in eine Tiefe von 5,5 Meter ausgehoben worden. 
Nach dem Abschluss der Bodensanierung werde 
nun eine hydraulische Grundwassersanierung auf 
dem Standort betrieben, die zur Entfernung der Be-
lastungen aus dem Grundwasser diene. Die Anlage 
müsse voraussichtlich noch zehn Jahre betrieben 
werden. 

ZKW Otterbein – BBU schaltet Staats-

anwaltschaft ein 

Ende Juli teilte der Bundesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz (BBU) mit, dass er die Staatsanwalt-
schaft Fulda eingeschaltet habe, um undurchsichtige 
Vorgänge bei den Zement- und Kalkwerken (ZKW) 
Otterbein in Großenlüder zu klären. Die Staatsan-
waltschaft soll klären, ob die Straftatbestände des 
ungenehmigten Betriebs von Anlagen (§ 327 StGB) 
und der Luftverschmutzung (§ 325 StGB) erfüllt 
seien. 

Anlass der Strafanzeige sei eine Veröffentlichung, so 
der BBU, in der die Errichtung und der Betrieb einer 
Anlagenkomponente zur Verbrennung von Petrol-
koks im Jahr 2006 dargestellt würden. Da diese 
Anlagenkomponente nicht im Genehmigungsbe-
stand, der der Bürgerinitiative Pro Lebensraum Gro-
ßenlüder vom Regierungspräsidium Kassel übermit-
telten wurde, aufgeführt sei, habe diese beim Regie-
rungspräsidium erneut nachgefragt. Die Antwort des 
Regierungspräsidiums vom 10.7.2012 besage nun, 
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dass die Genehmigungs- und Überwachungsbehör-
de nie über den Vorgang informiert worden sei. Nach 
ihrer eigenen Darstellung läge der Behörde keine 
Genehmigung oder Anzeige der Anlagenteile und 
des Einsatzes von Petrolkoks für diesen Zeitraum 
vor. 

Der BBU will nun geklärt haben, ob und wenn ja, um 
welchen Verstoß es sich dabei handelt und welche 
rechtlichen Konsequenzen dies hat. 

Neue Kriterien für Suche nach Windvorrang-

flächen im Regierungsbezirk Darmstadt 

Anfang Juli teilte das Regierungspräsidium Darm-
stadt mit, dass die Regionalversammlung Südhessen 
in ihrer letzten Sitzung die Ausschluss- und Ab-
standskriterien für die Ermittlung von Suchräumen für 
Windvorrangflächen im Regierungsbezirk Darmstadt 
neu definiert habe. Danach würden jetzt geeignete 
Vorrangflächen in Abständen von 750 und 1.000 
Metern zum nächsten Vorranggebiet Siedlung ge-
sucht, wobei die größere Entfernung der Regelab-
stand werden solle. Das Regierungspräsidium sei 
damit beauftragt worden, entsprechende Flächen 
darzustellen, die dann in dem aufzustellenden „Teil-
plan Erneuerbare Energien“ des Regionalplans Süd-
hessen / Regionalen Flächennutzungsplans als 
Windvorrangflächen mit Ausschlusswirkung verbind-
lich festgeschrieben werden sollen. Die Planungen 
der Städte und Gemeinden sollen dabei Berücksich-
tigung finden. Ziel sei es, entsprechend der Ergeb-
nisse des Hessischen Energiegipfels im Regierungs-
bezirk Darmstadt 2 % der Fläche als Windvorrangflä-
chen auszuweisen. 

Nach dem Beschluss der Regionalversammlung 
Südhessen würden bei der Suche nach Windvor-
rangflächen die Schutzwälder, Wasserschutzgebiete 
der Zone II und Überschwemmungsgebiete nicht 
mehr von vornherein ausgeschlossen werden, hieß 
es weiter. Diese Kriterien würden bei der Bestim-
mung möglicher Vorranggebiete im Einzelfall geprüft. 
Einen vergleichbaren Beschluss habe die Verbands-
kammer des Planungsverbandes Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main für den Regionalen Flächen-
nutzungsplan gefasst. 

Außerdem teilte das Regierungspräsidium mit, dass 
es derzeit die einzelnen Prüfkriterien zur Ermittlung 
geeigneter Windvorrangflächen abarbeite. Zu prüfen 
seien unter anderem noch die Belange des Arten-
schutzes, insbesondere windkraftempfindlicher Vo-
gelarten und Fledermausvorkommen, die Abstände 
zu den Radar- und Navigationsanlagen der Flugsi-
cherung sowie die Belange des Denkmalschutzes im 
Nahbereich der UNESCO-Welterbestätten Limes und 
Oberes Mittelrheintal. 

Vier Teilkarten des Regierungsbezirks Darmstadt, 
einschließlich des Gebiets des Regionalverbandes 
Frankfurt/Rhein-Main, die sowohl die 750-Meter- als 
auch die 1.000-Meter-Abstände zeigen, stehen auf 
der Homepage des Regierungspräsidiums zum 
Download bereit. 

Kein Fracking in Nordhessen 

Die deutsche Tochter des international tätigen Ener-
giekonzerns BNK Petroleum Inc. – die BNK 
Deutschland GmbH – möchte in Hessen mit der so 
genannten Fracking-Methode nach Erdgas suchen, 
berichteten die Grünen Schwalm-Eder Mitte Juli. 
Deshalb sei beim zuständigen Bergamt beim Regie-
rungspräsidium in Darmstadt ein Antrag auf Erlaub-
nis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen gestellt 
worden. Das betroffene Gebiet, das unter dem Na-
men Adler South firmiere, umfasse neben dem 
Landkreis Waldeck-Frankenberg auch Teile der 
Kreise Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Kassel-
Land, Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg sowie 
die Stadt Kassel. Bündnis 90/Die Grünen in Nord-
hessen wollten, aber, dass eine unkonventionelle 
Erdgasförderung, die wassergefährdend, umwelt-
schädlich und gesundheitsgefährdend sei, unter-
bunden werde. 

Im Umweltausschuss des Landtags sei zugesagt 
worden, so die Grünen weiter, dass keine konkreten 
Erkundungsmaßnahmen durch die BNK GmbH zu-
gelassen würden, bevor nicht die noch laufenden 
Gutachten aus dem Umweltbundesamt und aus 
Nordrhein-Westfalen ausgewertet seien. Auch der 
hessische Landtag habe sich in der Mai-Sitzung 
intensiv mit den Chancen und Risiken der Fracking-
methode auseinandergesetzt. Es sei vereinbart wor-
den, im Herbst die Gutachter der bereits vorliegen-
den Expertenstudie sowie die Verfasser der vom 
Umweltministerium NRW und vom Umweltbundes-
amt beauftragten Studien einzuladen, bevor Be-
schlüsse gefasst würden. 

Nun seien die Kommunen aber aufgefordert worden, 
Stellungnahmen zum Antrag der BNK Deutschland 
GmbH und dem geplanten Vorhaben der unkonven-
tionellen Gasförderung in Nordhessen abzugeben, 
teilten die Grünen weiter mit. Die Friste laufe nach 
Gewährung einer Verlängerung bis zum 30. August. 
Dies sei untragbar, so die Grünen, da in der Ferien-
zeit viele Stadt- und Gemeinderäte in Urlaub seien. 
Außerdem forderten die Grünen Schwalm-Eder, dass 
keine Entscheidung getroffen werde, bevor nicht alle 
Informationen zur Risikoabschätzung vorlägen. 

Die SPD in Melsungen teilte mit, sie versuche mittels 
einer Resolution, die vom Stadtparlament verab-
schiedet werden soll, zu erreichen, dass die Hes-
sische Landesregierung alle Fracking-Versuche 
untersage. 

Das Umweltministerium ließ verlauten, dass es klä-
ren lassen wolle, wie die Stellungnahmen der Kom-
munen bereits bei der Erteilung einer bergrechtlichen 
Erlaubnis einfließen könnten. Hierzu werde ein 
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das diese 
Fragen klären solle. Die bergrechtliche Erlaubnis 
gestatte einem Unternehmen nichts, keine Bohrung 
keine seismische Untersuchung und schon gar kei-
nen Einsatz von Chemikalien, hieß es. Sie diene nur 
dem Zweck, dass kein anderes Unternehmen An-
träge für die Erkundung dieser Flächen stellen 
könne. Die beim RP Darmstadt als zuständiger 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=f08450a50a6717b51643c6a81fe40c9a
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Bergbehörde eingegangenen Stellungnahmen zu 
dem Erlaubnisantrag sprächen sich praktisch aus-
nahmslos gegen das Fracking aus. Das Fracking sei 
zwar nicht Gegenstand des Erlaubnisantrages, aber 
diese deutliche Ablehnung sollte nach Ansicht des 
Umweltministeriums schon bei der Erlaubnis eine 
Rolle spielen. 

Luftschadstoffmessung unter Flugrouten 

Mitte Mai wurde auf dem Frankfurter Lerchesberg 
eine Messstelle für Luftschadstoffe in Betrieb ge-
nommen. Mit der Messstelle soll die aktuelle Dis-
kussion über negative Auswirkungen von Luftverkehr 
auf die Luftqualität und die Gesundheit der Men-
schen aufgenommen und auf eine wissenschaftlich 
fundierte Basis gestellt werden. Ein Jahr lang werden 
Luftschadstoffe und Wetterparameter gemessen. 
Durch die Erhebung über 12 Monate sollen auch 
Unterschiede zwischen dem Sommer- und Winter-
flugplan (Belegung der Bahnen, Zahl der Maschinen) 
ermittelt werden. Im nächsten Jahr soll die Mess-
stelle dann für ein Jahr in Flörsheim betrieben wer-
den. Dort fliegen die landenden Flugzeuge zwar 
niedriger, jedoch finden dreiviertel der Anflüge auf 
die neue Landebahn über dem Lerchesberg statt. 

Gemeinsame Umweltzone von Wiesbaden 

und Mainz 

Die Landeshauptstädte von Hessen und Rheinland-
Pfalz, Wiesbaden und Mainz, haben eine gemein-
same Umweltzone eingerichtet. In beiden Städten 
werde die Umweltzone voraussichtlich zum 1. Feb-
ruar 2013 eingeführt, hieß es. Ab dann dürfen dort 
nur noch Autos mit einer grünen Feinstaubplakette 
einfahren. Dabei werde das Gebiet in Mainz durch 
den Autobahnring begrenzt, in Wiesbaden würden 
die Innenstadt sowie die Stadtteile Biebrich, Schier-
stein und Kastel/Kostheim zur Umweltzone. 

Weitere Informationen finden sich auf den Internet-
seiten von Wiesbaden und Mainz. 

Umweltzone für Darmstadt? 

Nach Auffassung der 4. Kammer des Verwaltungs-
gerichts Wiesbaden wird der Luftreinhalteplan der 
Stadt Darmstadt den Vorgaben des § 47 Abs. 1 
BImSchG nicht gerecht.1 So werde eine Umweltzone 
nicht in den Luftreinhalteplan aufgenommen, obwohl 
deren Wirksamkeit von Gutachten bestätigt werde. 

Vor dem Hintergrund, dass das Ziel der Festsetzung 
der Grenzwerte für die Stickstoffbelastung der 
Schutz der menschlichen Gesundheit sei, vermochte 
das Gericht keinen Verstoß gegen den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu erkennen. Mögliche fi-
nanzielle Belastungen der Bevölkerung und der 
Wirtschaft durch die Einführung der Umweltzone 

                                                                 

1 Presseerklärung zum Urteil v. 16.08.2012, Az.: 4 K 

165/12.WI. 

müssten gegenüber dem überragenden Schutzgut 
der Gesundheit zurücktreten, so das Gericht. Zwar 
bestehe kein Anspruch der Klägerin auf konkrete 
Maßnahmen. Die Nichtaufnahme sich aufdrängender 
Maßnahmen, zu denen auch die Einrichtung einer 
Umweltzone, aber auch die Vornahme oder Ausdeh-
nung räumlicher, zeitlicher oder sachlicher Verkehrs-
beschränkungen gehöre, trotz fortdauernder Über-
tretung des Grenzwertes widerspreche jedoch den 
rechtlichen Vorgaben und sei deshalb rechtswidrig. 

Gegen dieses Urteil hat die Kammer die Sprungre-
vision zum Bundesveraltungsgericht wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung zugelassen. 

Lärmaktionsplan Schienenverkehr in Kraft 

getreten 

Die drei Regierungspräsidien Darmstadt, Kassel und 
Gießen haben im April den Lärmaktionsplan Hessen 
– Teilplan Schienenverkehr – fertiggestellt. Er ist mit 
seiner Veröffentlichung am 7. Mai 2012 in Kraft ge-
treten. Der Plan enthält eine Beschreibung der Be-
lastungssituation entlang der Haupteisenbahnstre-
cken in Hessen mit einem Verkehrsaufkommen von 
mehr als 60.000 Zügen pro Jahr und dokumentiert 
die Möglichkeiten zur Entlastung der Bevölkerung 
von Schienenverkehrslärm. Er ist auf den Home-
pages der Regierungspräsidien zu finden, z.B. hier. 

Kontrolle von Abfall- und Gefahrgut-

transporten 

Unter Federführung des Regierungspräsidiums 
Darmstadt als zuständiger Abfallbehörde kontrollier-
ten Polizei und andere Behörden im Mai auf den 
Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet den Güterver-
kehr. Insgesamt seien 40 Fahrzeuge überprüft wor-
den, hieß es, wobei schwerpunktmäßig Lastwagen 
aus dem fließenden Verkehr geholt worden seien, 
die Abfälle und Gefahrgüter geladen hätten. Dabei 
seien in 20 Fällen Mängel festgestellt worden. Ein 
Strafverfahren werde die Polizei wegen des Ver-
dachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen 
Abfällen einleiten. In zehn Fällen sei gegen Vorga-
ben zum Transport mit Gefahrgütern verstoßen wor-
den, in fünf Fällen sei eine Überschreitung der Lenk-
zeiten festgestellt worden. Weitere Mängel seien 
beispielsweise Transporte von gefährlichen Abfällen 
gewesen, ohne dass der Fahrer die gültigen Trans-
portpapiere dabei gehabt hätte. 

Im September wurden – wieder unter der Führung 
des Regierungspräsidiums Darmstadt – Kontrollen in 
Südhessen durchgeführt. Kontrolliert wurden nach 
Angaben des Regieungspräsidiums 57 Fahrzeuge. 
Dabei seien in 28 Fällen Mängel festgestellt worden, 
z.B. der Transport von gefährlichen Abfällen ohne 
die gültigen Transportpapiere, das Fehlen von A-
Schildern, beschädigte Reifen und mangelhafte La-
dungssicherung. In zwei Fällen sei die Weiterfahrt 
untersagt worden. 

Die Auswertung von zwei Sonderkontrollen im Jahr 
2012 durch das Regierungspräsidium Gießen ergab, 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/verkehr/umweltzone/index.php
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/umweltzone
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?rid=HMdI_15/RPDA_Internet/nav/686/68620a7b-2f95-5111-1010-4348d91954e0,3162060b-f666-1731-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4444-100000005015.htm&uid=68620a7b-2f95-5111-1010-4348d91954e0
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dass in 26 von 49 Fällen Gesetzesverstöße festge-
stellt wurden und 12 Mal die Weiterfahrt untersagt 
werden musste. 

Weitere Salzeinleitung in die Werra 

genehmigt 

Das Regierungspräsidium Kassel hat der K+S Kali 
GmbH Ende Juni den Bau und Betrieb einer Rohr-
leitung von Neuhof nach Philippsthal genehmigt und 
dem Unternehmen außerdem eine weitere, bis 2020 
befristete wasserrechtliche Erlaubnis mit zusätzli-
chen Grenzwerten für die Einleitung der salzhaltigen 
Abwässer des Werkes Neuhof-Ellers in die Werra 
erteilt. 

Das Unternehmen K+S hatte den Bau und Betrieb 
einer Rohrleitung von Neuhof nach Philippsthal be-
antragt und einen Antrag auf Erteilung einer was-
serrechtlichen Erlaubnis für die dauerhafte Einleitung 
der salzhaltigen Abwässer des Werkes Neuhof-Ellers 
in die Werra gestellt. Das Regierungspräsidium hat 
nunmehr den Planfeststellungsbeschluss erlassen. 
Mit der Rohrleitung soll der bisherige LKW/Bahn-
Transport ersetzt werden. Nach Angaben des Regie-
rungspräsidiums fahren zurzeit teilweise über 
120 LKW täglich von Neuhof an die Werra, um dort 
die niederschlagsbedingten salzhaltigen Haldenwäs-
ser zu entsorgen. In der wasserrechtlichen Erlaubnis 
werde nur über die Neuhöfer Wässer entschieden, 
hieß es. Die Neuhöfer Wässer bestünden fast aus-
schließlich aus Haldenwasser, die abhängig vom 
Niederschlag seien. Über die Einleitung der Wässer 
des Werkes Werra werde Ende des Jahres entschie-
den. Neben den bisherigen Parametern Chlorid 
(2.500 mg/l) und Härte (90° dH) seien nun auch 
verbindliche Grenzwerte für Kalium (200 mg/l) und 
Magnesium (360 mg/l) eingeführt worden. In der 
Erlaubnis sei ausdrücklich festgehalten, dass die 
Einleitung der Neuhöfer Wässer in die Werra keine 
dauerhafte Lösung darstelle. Es werde erwartet, 
dass eine nachhaltige Entsorgungsmöglichkeit 
(Fernpipeline in die Nordsee) zügig realisiert wird. 

Auch die BUND-Landesverbände Thüringen und 
Hessen sehen in der Entscheidung über die Salzab-
wasserleitung nur eine Übergangslösung bis zum 
Bau einer Nordseepipeline. Begrüßt wurde, dass das 
Regierungspräsidium dem Antrag auf unbefristete 
Einleitung nicht entsprochen habe und zudem erst-
mals verbindliche Grenzwerte für die Belastung mit 
Kalium und Magnesium festgesetzt worden seien. 
Jetzt dürfe das Unternehmen nicht weiter den Status 
Quo aufrecht erhalten, so der BUND, und darauf 
bestehen, dass es auch die Produktionsabwässer 
aus Neuhof in die Werra leiten könne. Stattdessen 
müsse es die vom Regierungspräsidium gesetzte 
Frist nutzen, die Abwässer aller Produktions- und 
Haldenstandorte gebündelt zur Nordsee abzuleiten 
oder auf eine vollständig laugenfreie Produktion 
umzustellen. 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Karten zu Straßenlärm veröffentlicht 

Im September hat das Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie die Lärmkarten für die 
Hauptverkehrsstraßen veröffentlicht [Link]. 

Hier können sich interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger über die Belastung durch Umgebungslärm ent-
lang der Hauptverkehrsstraßen (Bundesautobahnen, 
Bundes- und Landesstraßen) mit einem durchschnitt-
lichen täglichen Verkehrsaufkommen von mehr als 
rund 8.000 Kraftfahrzeugen informieren. Die Daten 
liegen in Form von farbigen Lärmkarten sowie in 
Tabellenform mit konkreten Angaben zur Zahl der 
betroffenen Einwohner vor. 

Auf Grundlage der Lärmkarten sind die betroffenen 
kommunalen Behörden nun gehalten bis zum 
18.07.2013 Lärmaktionspläne zur Lärmminderung 
aufzustellen. Hierin sollen konkrete Maßnahmen auf-
gezeigt werden, wie der Lärm im Umfeld der Haupt-
verkehrsstraßen reduziert werden kann. 

 

Niedersachsen 

Gewerbeaufsichtsamt erteilte „Dummy-

Genehmigung“ 

Am 28. Juni wurde vor dem Verwaltungsgericht Lü-
neburg die Klage des Naturschutzbundes (NABU) 
gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung für den Geflügel-Schlachthof Wietze verhan-
delt. 

Wie der Landesverband Niedersachsen des NABU 
mitteilte, sei der Schlachthof seit September 2011 in 
Betrieb und weiche erheblich von den Genehmi-
gungsvorgaben und den Genehmigungsunterlagen 
ab. Während in der Genehmigung zehn Schorn-
steine für die Abluft der verschiedenen Betriebsbe-
reiche vorgesehen gewesen seien, sei er tatsächlich 
nur mit vier Schornsteinen im Bereich des Annah-
mebereichs gebaut worden. Der bei der mündlichen 
Verhandlung anwesende Vertreter des Gewerbeauf-
sichtsamtes Celle habe dazu vor Gericht erklärt, 
dass derartige Abweichungen bei immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren nicht unüblich 
seien. Genehmigt würden regelmäßig nur „Dummys“, 
während die realisierten Anlagen dann häufig ganz 
anders aussähen. 

Weiter hieß es von Seiten des NABU, dass er wegen 
der zurzeit nicht überschaubaren Auswirkungen der 
Abweichungen von Genehmigungsbescheid auf die 
Immissionen des Betriebes vorsorglich einen Stillle-
gungsantrag beim zuständigen Gewerbeaufsichts-
amt stellen und das Gewerbeaufsichtsamt zur Über-
sendung der maßgeblichen Unterlagen auffordern 
werde. Sofern auf diesem Wege keine hinreichende 
Klärung möglich sei, werde er gegebenenfalls auch 
gerichtlich eine Stilllegung des Anlagenbetriebes 
beantragen. 

http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/laerm/laerm_eu/laerm_einzelber_2.htm
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Genehmigung für Erweiterung des Kalk-

abbaus im Wesertal aufgehoben 

Im Jahr 2009 erteilte das Gewerbeaufsichtsamt 
Hannover die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung zur Erweiterung des Kalksteinbruchs Hehlen/ 
Weser. Gegen diese Genehmigung erhob der BUND 
Niedersachsen Klage, da nach seiner Überzeugung 
u.a. das im Erweiterungs- und Abbaubereich vor-
handene faktische Vogelschutzgebiet bei der Ge-
nehmigungserteilung zu Unrecht ignoriert wurde und 
hierdurch Naturschutzziele der Europäischen Union, 
insbesondere geeignete Brutplätze für den Uhu ge-
fährdet waren. 

Die 12. Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover 
hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 
20.09.2012 die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Han-
nover zur Erweiterung des Kalksteinbruchs Heh-
len/Weser aufgehoben (Az.: 12 A 5497/10) und eini-
ge Tage später den weiteren Abbau auf der Grund-
lage dieser Genehmigung mit sofortiger Wirkung 
untersagt (Az.: 12 B 5309/12). 

Die Genehmigung wurde aufgehoben, weil sie nach 
Auffassung des Gerichts in mehrfacher Hinsicht 
gegen Naturschutzrecht verstößt: Innerhalb der in 
Anspruch genommenen Flächen befinden sich Steil-
wände, die in absehbarer Zeit einen Lebensraum für 
den streng geschützten Uhu dargestellt hätten, der 
bereits in der unmittelbaren Umgebung im Altstein-
bruch nistet. Nach dem Genehmigungsstand vor 
dem hier angefochtenen Änderungsbescheid war die 
Beigeladene verpflichtet, diese Steilwände als Brut-
platz für den Uhu zu erhalten und vor Störungen 
durch Wanderer und streunende Hunde zu schützen. 
Die Flächen hätten nach den Maßstäben der Euro-
päischen Vogelschutzrichtlinie als Vogelschutzgebiet 
gemeldet und unter Schutz gestellt werden müssen. 
Das hat das Niedersächsische Ministerium für Um-
welt und Klimaschutz rechtswidrig unterlassen. Da 
der genehmigte Abbau zur Zerstörung der unter 
Schutz zu stellenden Steilwände führt, ist er unzu-
lässig. Außerdem führt der genehmigte Abbau zu 
erheblichen Eingriffen in die Natur und das Land-
schaftsbild des Wesertals. Die Genehmigung sieht 
für diese Eingriffe keinen ausreichenden Ausgleich 
vor. Insbesondere sind die vorgesehenen Pflege-
maßnahmen bestehender Biotope in Hehlen und 
Linse nicht geeignet, die Zerstörung von Wald- und 
Ackerflächen sowie die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbilds durch die dauerhaft sichtbar verbleiben-
den Steilwände zu kompensieren. 

Gegen beide Entscheidungen kann Beschwerde 
beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg erhoben 
werden. 

 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Vorbeschied für Gas- und Dampfturbinen-

anlage im Kraftwerk Lausward erteilt 

Anfang Juli haben die Stadtwerke Düsseldorf AG von 
der Bezirksregierung den immissionsschutzrechtli-
chen Vorbescheid für die geplante Gas- und Dampf-
turbinenanlage im Kraftwerk Lausward erhalten. Als 
nächstes sollen die einzelnen baulichen Anlagen ge-
prüft werden. Aktuell laufe die erste Teilgenehmi-
gung für den Bau der Gründungspfähle und der 
Betonfundamentplatte für die Turbine, hieß es. 

Im Kraftwerk Lausward soll auf diesem Weg in den 
kommenden drei Jahren eine der derzeit größten 
und effizientesten Gas- und Dampfturbinen weltweit 
entstehen, teilte die Bezirksregierung weiter mit. Die 
mehrere hundert Millionen Euro teure Kraft-Wärme-
Koppelungsanlage werde ab dem Jahr 2016 mit 
einer elektrischen Leistung von mehr als 600 MW 
und einer erzeugten Fernwärmeleistung von über 
300 MW zum wichtigsten Pfeiler der Energieversor-
gung in Düsseldorf. 

Trianel Kraftwerk Lünen 

Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 
(TKL) hat am 09.07.2012 bei der Bezirksregierung 
Arnsberg einen neuen immissionsschutzrechtlichen 
Vorbescheid für die Errichtung und den Betrieb des 
bereits weitgehend errichteten Steinkohlekraftwerks 
am Standort Lünen (Stummhafen) beantragt. Die 
Bezirksregierung teilte nun mit, dass sie die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens, insbesondere dessen FFH-
Verträglichkeit, anhand der neuen bzw. ergänzten 
Antragsunterlagen unter Berücksichtigung der erho-
benen Einwendungen eingehend prüfen werde. 
Gleichzeitig teilte sie aber auch mit, dass das Bun-
desnaturschutzgesetz eine einzelfallbezogene Prü-
fung vorsehe, ob das Vorhaben ausnahmsweise 
trotz verbleibender Zweifel an der FFH-Verträglich-
keit aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses zugelassen werden könne. 
TKL habe die für ein derartiges Verfahren notwendi-
gen Unterlagen vorsorglich den Antragsunterlagen 
beigefügt, um diese ebenfalls zum Gegenstand der 
Öffentlichkeitsbeteiligung machen zu können. 

Mengenangaben gelagerter Chemikalien bei 

BAYER in Leverkusen 

Anfang Juli teilte die Coordination gegen BAYER-
Gefahren (CBG) mit, dass sie die Mengen der im 
BAYER-Werk Leverkusen gehandhabten Chemika-
lien veröffentlicht habe. Die Angaben beruhen auf 
einer Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz. 
Danach würden, so die CBG, auf dem Fabrikgelände 
große Mengen giftiger, leichtentzündlicher, explosi-
onsgefährlicher und krebserzeugender Substanzen 
gelagert und eingesetzt, darunter Phosgen, Ethylen-
oxid, TDI, Dimethylsulfat, Benzotrichlorid, Chlor und 
Brom (siehe Tabelle). Weitere Mengenangaben 
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werden von der CBG (Tel.: 0211 / 33 39 11, E-Mail: 
CBGnetwork@aol.com) auf Anfrage zugesandt. 

Auszug der in Leverkusen gelagerten Chemika-
lien: 

Bayer MaterialScience 

 giftige Stoffe: 9.200 Tonnen 

 sehr giftige Stoffe: 1.600 Tonnen 

 leichtentzündliche Flüssigkeiten: 3.400 Tonnen 

 Phosgen: 42 Tonnen 

 Toluylendiisocyanat (TDI-Gemisch): 1.700 Tonnen 

Lanxess 

 giftige Stoffe: 36.120 Tonnen 

 sehr giftige Stoffe: 2.720 Tonnen 

 leichtentzündliche Flüssigkeiten: 16.200 Tonnen 

 umweltgefährliche Stoffe: 17.600 Tonnen 

 Brom: 18 Tonnen 

 Ethylenoxid: 80 Tonnen 

 Toluylendiisocyanat (TDI-Gemisch): 1.000 Tonnen 

 Schwefeldichlorid: 1.100 Tonnen 

 Currenta (60 % Bayer, 40 % Lanxess) 

 giftige Stoffe: 7.000 Tonnen 

 sehr giftige Stoffe: 6.000 Tonnen 

 leicht- und hochentzündliche Stoffe: 12.850 Ton-
nen 

 umweltgefährliche Stoffe: 6.500 Tonnen 

 Ethylenoxid: 210 Tonnen 

 Propylenoxid: 281 Tonnen 

 Bleialkylverbindungen: 2,5 Tonnen 

 Chlor: 305 Tonnen 

Saltigo (Tochterfirma Lanxess) 

 giftige Stoffe: 9.300 Tonnen 

 sehr giftige Stoffe: 6.400 Tonnen 

 leichtentzündliche Flüssigkeiten: 4.400 Tonnen 

 umweltgefährliche Stoffe: 7.600 Tonnen 

 Benzotrichlorid: 4.000 Tonnen 

 Hydrazin: 3.900 Tonnen 

 Brom: 36 Tonnen 

Stadtwerke Bielefeld wollen E.ON-Anteile an 

den Müllverbrennungsanlagen Bielefeld und 

Hameln kaufen 

Die Mitglieder des Stadtwerke-Aufsichtsrates beauf-
tragten in einer außerordentlichen Aufsichtsratssit-
zung am 4. Juni einstimmig die Geschäftsführung die 
E.ON-Anteile an den beiden Müllverbrennungsanla-
gen in Bielefeld und Hameln zu kaufen. In einem 
ersten Schritt sollen die 61,2 % der „Interargem 
GmbH“, die sich derzeit noch in den Händen der 
E.ON-Entsorgungssparte befinden, von den Stadt-
werken Bielefeld gekauft werden. Mit E.ON war 

hierzu 2008 ein entsprechendes Vorkaufsrecht für 
die Dachgesellschaft „Interargem GmbH“ ausge-
handelt worden, in der die zuvor genannten Müllver-
brennungsanlagen geführt werden. Die Stadtwerke 
Bielefeld wollen nach dem Erwerb der 61,2 % der 
E.ON-Anteile einen Teil davon an Partner verkaufen. 
Aus abfallwirtschaftlicher, aber auch aus energie-
wirtschaftlicher Sicht bestehe seitens verschiedener 
Gebietskörperschaften und der Stadtwerke in der 
Region ein hohes Interesse, die E.ON-Anteile an der 
„Interargem GmbH“ zu erwerben und die regionale 
Kooperation auszubauen, hieß es. 

Änderung einer Konditionierungsanlage für 

radioaktive Abfälle genehmigt 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat Mitte Juni der 
GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH die atom-
rechtliche Genehmigung zur Änderung der Betriebs-
stätte im Duisburger Stadtteil Wanheim-Angerhau-
sen zugestellt. 

Mit der Erweiterung kann die GNS nun unter ande-
rem eine Anlage zur endlagerfähigen Konditionie-
rung radioaktiver Abfälle in Betrieb nehmen, weitere 
Dekontaminations- und Zerlegeverfahren einführen 
und zusätzliche Materialien zur Rückführung in den 
Wirtschaftskreislauf zwischenlagern. Die bisher ge-
nehmigte Gesamt-Aktivität erhöhe sich durch diese 
Änderungen nicht, so die Bezirksregierung. 

D+H Verwertung GmbH zieht Antrag auf 

Kapazitätserhöhung zurück 

Mitte Juni teilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit, 
dass die D+H Verwertung GmbH aus Kamp-Lintfort 
ihren Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) auf Nutzung eines bereits auf dem Be-
triebsgelände vorhandenen Hallentrakts verbunden 
mit einer Kapazitätserhöhung bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf zurückgezogen habe. Die D+H Ver-
wertung GmbH plane nun, einen überarbeiteten 
Antrag einzureichen, der die Messergebnisse für 
PM10 (Schwebstaub) berücksichtige. Eine Kapazi-
tätserhöhung sei nicht mehr vorgesehen. Ein Teil der 
Aktivitäten, die bisher im Freien stattfinden, soll in 
den bereits auf dem Betriebsgelände vorhandenen 
Hallentrakt verlagert werden. 

Im Rahmen des nun beendeten Genehmigungsver-
fahrens sei durch Vorbelastungsmessungen festge-
stellt worden, so die Bezirksregierung, dass die 
Grenzwerte in Bezug auf die Jahresmittelwerte nach 
TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft) für PM10 von 40 µg/m

3
 und für Staubnieder-

schlag von 0,35 g/(m3d) zwar eingehalten würden, 
aber der Tagesmittelwert häufiger als zulässig über-
schritten werde. 

EU-Beschwerde gegen Subvention für 

Dormagener TDI-Anlage 

Die BUND-Regionalgruppe Düsseldorf sowie die 
Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) haben 

mailto:CBGnetwork@aol.com
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Mitte Juni bei der EU-Kommission eine Beschwerde 
wegen öffentlicher Subventionen für die TDI-Anlage 
in Dormagen eingereicht. Beide Gruppen hatten 
bereits im Genehmigungsverfahren Einwendungen 
erhoben und ihre Kritik im Erörterungstermin darge-
legt. 

Die Firma BAYER soll für den Bau der Produktions-
anlage von der staatlichen KfW-Bank einen zins-
günstigen Kredit in Höhe von 150 Mio. Euro erhalten, 
hieß es. Begründet werde dies mit angeblichen Ein-
sparungen von Energie und Einsatzstoffen. Eine 
solche Einsparung sei für BUND und CBG jedoch 
nach Prüfung der Antragsunterlagen nicht nachvoll-
ziehbar, da sich das Unternehmen geweigert habe, 
konkrete Aussagen zum absoluten Energieverbrauch 
zu machen. Auch die KfW-Bank habe trotz Nach-
frage nicht dargelegt, worauf sich die Entscheidung 
gründe, das Projekt zu fördern. In der begünstigten 
Kreditvergabe sehen die Umweltverbände eine Be-
vorzugung der Firma BAYER gegenüber anderen 
Unternehmen, weswegen sich die Beschwerde an 
die Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommis-
sion richte. 

Klage gegen „Eierfabrik“ 

Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat 
Ende Mai beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
die schriftliche Begründung seiner Klage gegen die 
Erweiterung eines Legehennenstalls in Fröndenberg-
Frohnhausen eingereicht. Die Umweltschützer halten 
die Genehmigung durch den Kreis Unna für rechts-
widrig. Hauptkritikpunkte sind die unterlassene Um-
weltverträglichkeitsprüfung, rechtswidrige Beein-
trächtigungen des Naturschutzgebiets „Wulmke“ und 
Gefahren für die menschliche Gesundheit durch 
Keime und Feinstäube. 

"Die der Genehmigung zugrunde liegende Immissi-
onsprognose ist hinsichtlich der Ammoniakausbrei-
tung vollkommen unzureichend", kritisierte der Spre-
cher der BUND-Ortsgruppe Frank Weissenberg. Um 
die zu erwartenden Auswirkungen auf das Natur-
schutzgebiet „Wulmke“ für das Gericht zu konkreti-
sieren, hat der BUND die letzten Wochen dazu ge-
nutzt, zusätzlich eigene Gutachten erstellen zu las-
sen. "Eines ist für uns allerdings schon lange klar“, 
sagt Weissenberg, „eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung hätte durchgeführt werden müssen." Doch ge-
nau auf die hatte der Kreis Unna als zuständige 
Genehmigungsbehörde verzichtet. 

In der Ausbreitungsrechnung für die Luftschadstoffe 
wurden nach Angaben des BUND nicht alle Emissi-
onsquellen berücksichtigt. Auch die Berechnung 
selbst sei fehlerhaft. Vollkommen unverständlich sei, 
wie man eine derartige Eierfabrik direkt an ein Na-
turschutzgebiet ansiedeln könne. Die maximalen 
Nährstofffrachten der zu schützenden Pflanzenge-
sellschaften seien bereits durch die allgemeine Vor-
belastung ausgeschöpft. Eine weitere Verschlechte-
rung durch einen solchen Emittenten sei deshalb 
unzulässig. Gerade die in Fröndenberg betriebene 

Form der Bodenhaltung in mehreren Etagen mit 
Kotbändern gehöre zu den schmutzigsten Betriebs-
weisen. Die Staubbelastung sei immens. Der Kot 
werde innerhalb der Halle, in der sich die Tiere un-
unterbrochen aufhalten müssten, solange gelagert, 
bis er getrocknet sei. Studien zufolge entstünden 
dabei Feinstaubpartikel in einer gefährlich kleinen 
Größe (PM2,5 und kleiner). Daraus resultiere eine 
erhebliche Gesundheitsbelastung für Mensch und 
Tier. Aber nicht nur die Mitarbeiter und Legehennen 
seien dem Feinstaub und der damit einhergehenden 
Keimbelastung ausgesetzt. Durch die Abluft gelang-
ten sie auch ungefiltert in die Umwelt. 

Abschlussbericht zum Envio-Skandal 

Der Abschlussbericht zum Envio-Skandal wurde am 
30. April 2012 veröffentlicht. Dieser PCB-Skandal im 
Dortmunder Hafen ist nach Aussagen des Umwelt-
ministeriums einer der größten Umweltskandale des 
letzten Jahrzehnts. Die durch das Entsorgungsun-
ternehmen Envio ausgelöste PCB-Verseuchung 
habe schwerwiegende Gefahren für die Umwelt und 
die Gesundheit der Menschen. Vor allem Beschäf-
tigte der Firma Envio und dort tätige Leiharbeiter 
wurden durch PCB hoch belastet und weisen hohe 
Konzentrationen von PCB im Blut auf. Die Landes-
regierung hat nach eigenen Angaben aus dem Fall 
der PCB-Problematik im Bereich des Dortmunder 
Hafens Konsequenzen im Bereich der Arbeitsschutz- 
und Umweltschutzverwaltung des Landes gezogen, 
die eine Wiederholung eines solch schwerwiegenden 
Falles der Belastung von Beschäftigten und der 
Umwelt in Zukunft möglichst verhindern sollen. 

Weiterhin hohe Schwermetalleinträge in 

Böden im Nahbereich industrieller Anlagen 

Im Rahmen seiner Untersuchungen zur Luftqualität 
analysiert das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) Feinstäube auch 
auf gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe (an 30 
Messorten auf Schwermetallverbindungen und an 23 
Messorten auf Benzo[a]pyren). Zusätzlich werden an 
165 Messorten die Einträge (Niederschläge) von 
Grobstaub und darin enthaltener Schwermetalle auf 
Böden und Oberflächen gemessen. Das Nieder-
schlagsmessnetz des LANUV ist nicht gleichmäßig 
über NRW verteilt, sondern konzentriert sich auf 
Nahbereiche von Industrieanlagen und Häfen. Im 
Mai hat das LANUV nun die Auswertung für 2011 
vorgelegt. 

Danach wurden die europaweit geltenden Immissi-
onsgrenz- und -zielwerte für die giftigen und teilweise 
krebserzeugenden Inhaltsstoffe des Feinstaubs 
(Verbindungen von Blei, Arsen, Cadmium und Nickel 
sowie PAK (Benzo[a]pyren)) bis auf eine Ausnahme 
(Nickel im Nahbereich eines Edelstahlwerks in Kre-
feld) überall eingehalten. Im Jahr 2010 waren nach 
Angaben des LANUV noch 3 Überschreitungen der 
Zielwerte aufgetreten. Erstmalig seit vielen Jahren 
sei in Bottrop im Nahbereich einer Kokerei der Ziel-

http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/envio_abschlussbericht_120430.pdf
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wert für Benzo[a]pyren eingehalten worden. Damit 
werde die Wirksamkeit der an mehreren industriellen 
Anlagen durchgeführten Minderungsmaßnahmen 
belegt, so das LANUV. 

Demgegenüber seien aber die bundesweit gültigen 
Grenzwerte für den Eintrag von Grobstaub und sei-
ner Inhaltsstoffe auf Böden und Oberflächen nach 
wie vor an zahlreichen Messorten im Nahbereich von 
Industrieanlagen und in Hafengebieten überschritten, 
und zwar für Nickel an 115 Messorten (2010: 119), 
für Blei an 17 Messorten (2010: 11), für Arsen an 11 
Messorten (2010: 10) und für Cadmium an sechs 
Messorten (2010: 6). 

Die Messergebnisse im Einzelnen: 

Bochum: Im Umkreis eines Edelstahlwerks über-
schreiten die Nickelniederschläge an 6 Messpunkten 

den Grenzwert von 15 µg/(m
2
d). Seit 2009 stagniert 

die Belastung, während sie in den Messjahren vor 
2009 wesentlich höher war. 

Datteln: Im Nahbereich einer stillgelegten Zinkhütte 
wurden die Niederschlagsgrenzwerte für Arsen 

(4 µg/(m
2
d)) und Cadmium (2 µg/(m

2
d)) noch an 

einem Messpunkt überschritten. 

Duisburg: Durch die Konzentration der Schwerin-
dustrie und zahlreicher metallverarbeitender Betriebe 
im Duisburger Hafen sowie zahlreicher Firmen mit 
Massenumschlag von Schüttgütern sind besonders 
große Gebiete von hohen Niederschlägen betroffen. 
Im Duisburger Norden einschließlich des Hafens 
wurde der Grenzwert für den Nickelniederschlag 
weiträumig (an 42 Messpunkten) überschritten. 
Hauptverursacher sind die Stahlwerke, aber auch 
Schrottbetriebe und Metallschleifereien im Hafenbe-
reich. Hinzu kamen fünf Überschreitungen des 
Grenzwertes für Blei, zwei Überschreitungen für 
Cadmiumniederschläge und vier Überschreitungen 
für Staubniederschlag. In der Umgebung der Hüt-
tenwerke in Duisburg-Bruckhausen und Duisburg-
Schwelgern ist die Belastung zurückgegangen. Im 
Duisburger Süden kam es im Bereich eines weiteren 
Hüttenwerks zu 8 Überschreitungen des Grenzwerts 
für Nickelniederschläge. 

In Herdecke wurde der Grenzwert für Nickel an zwei 
Punkten in der Umgebung eines Industriebetriebs 
überschritten. 

Auch Krefeld weist im Umfeld von zwei Edelstahl-
werken, im Hafen und in Krefeld-Uerdingen insge-
samt 14 Überschreitungen des Nickelgrenzwertes 
auf. Im Nahbereich des Edelstahlwerks in Krefeld-
Stahldorf wurde mit 73 ng/m

3
 auch der Zielwert für 

den Nickelgehalt im Feinstaub (20 ng/m
3
) deutlich 

überschritten. Hinzu kam eine Überschreitung für 
Bleiniederschlag im Hafenbereich. 

Östlich einer Deponie in Kamp-Lintfort wurden im 
Frühjahr und Sommer 2011 hohe Bleiniederschläge 
gemessen, die zur Überschreitung des Grenzwerts 
für das Jahr 2011 führten. Seit Herbst sind die Blei-
niederschläge stark zurückgegangen und wieder 
deutlich unterhalb des Grenzwertes. 

In Köln-Mülheim, wo es in der Vergangenheit im 

Umfeld eines Blei verarbeitenden Betriebes zu 
Grenzwertüberschreitungen gekommen war, wird der 
Grenzwert für Bleiniederschläge seit zwei Jahren 
eingehalten. 

Lünen bildet mit einer großen Sekundär-Kupferhütte 
und mit mehreren Recyclingbetrieben im Hafen 
einen Schwerpunkt der Schwermetallniederschläge. 
Insgesamt wurde der Nickelgrenzwert an 12 Mess-
orten, die Grenzwerte für Blei- und Arsennieder-
schläge an 7 bzw. 6 Messorten und der Grenzwert 
für Cadmiumniederschläge an einem Messort über-
schritten. Ein Messpunkt mit den höchsten gemes-
senen Depositionen wurde hierbei nicht mitgezählt, 
da er auf einem Firmengelände liegt. 

Im Gebiet des Mülheimer Hafens wird ebenfalls 
weiträumig der Immissionswert für Nickel über-
schritten. In der Umgebung einer Schrottverwertung 
und unmittelbar auf dem Hafengelände sind die 
Werte für den Nickelniederschlag sehr hoch, dort 
wird auch der Immissionswert für den Bleinieder-
schlag nicht eingehalten. In der Umgebung der 
Schrottverwertung sind auch Wohngebiete von der 
Belastung betroffen. 

Im Vergleich zu den Jahren 2008 und 2009 hat der 
Niederschlag an Nickelverbindungen in Schwerte im 
Umkreis eines Werks der deutschen Nickelunion und 
einer Brammenschleiferei durch die durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen deutlich abgenommen 
(Rückgang um Faktoren zwischen 10 und 50). 
Gleichwohl wird der Grenzwert noch an 5 Mess-
punkten teilweise knapp überschritten. 

In Siegen und in Witten wird in der Umgebung meh-
rerer Edelstahlwerke der Grenzwert für den Nickel-
niederschlag an 3 Messpunkten (in Witten) bzw. 8 
Messpunkten in Siegen überschritten. Im Vergleich 
zu einem im Jahr 2010 besonders hoch belasteten 
Punkt ist der Nickelniederschlag dort zurückgegan-
gen. An den anderen Messorten zeigt sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren jedoch eher eine Stagnation 
der Nickelbelastung. 

Downloads: 

 Messung von Metallen im Staubniederschlag – 

Ergebnisse 2011 

 Messpunkte in NRW im Jahr 2011 

 Jahreskenngrößen 2011 nach Schadstoffgruppen 

 Alle Ergebnisse der Staubniederschlagsmessun-

gen 

 Alle Ergebnisse der Luftqualitätsmessungen 

 Einzelwerte der diskontinuierlichen Messungen 

Luftreinhalteplan Duisburg: BUND fordert 

weitere Maßnahmen 

Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat 
Ende Mai das unverzügliche Ergreifen von Maßnah-
men zur Einhaltung der Luftqualitätsnormen im 
Stadtgebiet von Duisburg gefordert. In einem Mahn-
schreiben an die Duisburger Stadtverwaltung und die 

http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/Auswertung_SN_2011_a.xls
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/Auswertung_SN_2011_a.xls
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/pdf/Depositionskarten-2011-3kl.pdf
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/ber_trend/2011.htm
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/messergeb.htm
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/messergeb.htm
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/ber_trend/kenn.htm
http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/aktluftqual/einzel.htm
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Bezirksregierung Düsseldorf räumte der BUND den 
für die Luftreinhaltung zuständigen Stellen einen 
Monat Zeit ein, ein entsprechendes Maßnahmenpa-
ket zur konsequenten Reduktion der Feinstaubbe-
lastung vorzulegen. Für den Fall des Ausbleibens 
effektiver Abhilfe kündigte er gerichtliche Schritte an. 

Der Grund für seine Forderungen sieht der BUND 
die andauernde Überschreitung der Grenzwerte für 
die gesundheitsschädlichen Luftschadstoffe. Auch im 
Jahr 2011 wurden an fünf von sieben Messstellen in 
Duisburg die Grenzwerte für Feinstaub nicht einge-
halten. 

„Die Bürger haben ein Recht auf saubere Luft“, sagte 
Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND NRW. 
„Trotzdem ergreifen die Behörden nicht alle erfor-
derlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
vor den extrem gesundheitsschädlichen Feinstäu-
ben. Wir werden den Gesundheitsschutz deshalb 
notfalls gerichtlich einklagen.“ Der BUND sieht die 
Bezirksregierung Düsseldorf und die Stadt Duisburg 
in der Pflicht, schnellstmöglich Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen, um die sowohl kurz-, als auch mittel- 
und langfristige Einhaltung der Luftqualitätsnormen 
zu gewährleisten. Der BUND sowie eine betroffene 
Privatperson haben die Frankfurter Rechtsanwalts-
kanzlei Philipp-Gerlach & Teßmer mit der Wahrung 
ihrer Interessen betraut. 

Allein in Duisburg werden jährlich mehr als 4.200 
Tonnen Feinstaub ausgestoßen, so der BUND. Das 
entspreche einem Anteil von etwa 16 % der insge-
samt in NRW erfassten Feinstaub-Emissionen. Lo-
kaler Hauptverursacher sei die Industrie, die für fast 
90 % der Feinstaubemissionen verantwortlich sei. 
„Trotzdem konzentrieren sich die Behörden fast 
ausschließlich auf die Reduktion der straßenver-
kehrsbedingten Schadstoffe“, kritisierte Kerstin 
Ciesla, Sprecherin der BUND-Kreisgruppe Duisburg. 

Bezogen auf ganz Nordrhein-Westfalen zieht der 
BUND eine durchwachsene Bilanz in Sachen Fein-
staub. Vor allem durch die Einführung von Umwelt-
zonen sei an den verkehrsbelasteten Messstationen 
eine Reduktion der Tage mit Grenzwertüberschrei-
tungen und eine Abnahme des Jahresmittels zu 
verzeichnen. Dies sei aber noch lange nicht ausrei-
chend. An 21 von 66 Messstationen seien in 2011 
Überschreitungen der zulässigen Zahl der Grenz-
wertüberschreitungen des Tagesmittels zu verzeich-
nen gewesen. Der BUND fordert deshalb neben 
einer konsequenten Fortsetzung der bereits ergriffe-
nen Maßnahmen v.a. eine verstärkte Reduktion der 
industriellen Emissionen. Auch müssten Feinstaub-
quellen wie die Braunkohlentagebaue verstärkt in 
den Fokus genommen werden, um die regionale 
Hintergrundbelastung zu minimieren. Der BUND 
fordert deshalb die Aufstellung eines Luftreinhalte-
planes für das gesamte Braunkohlenrevier. 

Weiter Informationen finden sich im Hintergrund-
papier zur Situation der Luftreinhalteplanung in Duis-
burg. 

Krefeld: Sperrung der Innenstadt für Lkw-

Durchgangsverkehr? 

Im Rahmen eines Arbeitsgesprächs haben Vertreter 
der Bezirksregierung Düsseldorf, der Stadt Krefeld 
sowie des Landesbetriebs Straßenbau NRW Ende 
April die Umsetzungsmöglichkeiten der von der 
Stadtverwaltung Ende letzten Jahres vorgeschlage-
nen Lkw-Verbotszone erörtert. Durch die Verbots-
zone soll der Lkw-Durchgangsverkehr künftig aus 
dem Krefelder Innenstadtbereich herausgehalten 
werden. Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung 
der Luftqualität. 

Grundlage des Gesprächs waren die Ende März 
veröffentlichten Messwerte des Landesamts für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) für 
2011. Die Zahlen haben deutlich gemacht, dass sich 
die Stickstoffdioxidbelastung an den Messstellen in 
Krefeld im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht ver-
ringert hat, allerdings im Jahresmittel nach wie vor 
oberhalb des Grenzwertes von 40 µg/m

3
 liegt. 

Bei der Bewertung der von der Stadt beauftragten 
Verkehrserhebung mit der darauf basierenden Er-
mittlung des Lkw-Durchgangsverkehrs und der an-
schließend im Auftrag des LANUV erstellten Emissi-
onsberechnung waren sich beide Seiten einig, dass 
durch die vorgeschlagene Lkw-Verbotszone eine so 
große Anzahl an Lkw aus der Krefelder Innenstadt 
herausgehalten werden könne, dass sich eine rele-
vante Reduzierung der Schadstoffbelastung ergeben 
könnte. Die Bezirksregierung befürwortete daher die 
Umsetzung der Lkw-Verbotszone. Allerdings sei 
davon auszugehen, dass durch die Verbotszone 
allein voraussichtlich noch keine Unterschreitung des 
Grenzwertes erzielt werde. 

Einigkeit bestand zwischen den Beteiligten darin, 
dass nach Umsetzung der Lkw-Verbotszone Ver-
kehrskontrollen im fließenden Verkehr durch die 
Polizei durchgeführt werden sollen, um die Befol-
gung des Einfahrverbotes zu gewährleisten. 

Krefeld: Verschärfung der Umweltzone 

Auch Fahrzeuge mit gelben Plaketten dürfen seit 1. 
Juli 2012 nicht mehr in die Krefelder Umweltzone 
einfahren. Das bisherige Einfahrverbot für Fahrzeuge 
ohne Plakette bzw. mit roter Plakette hatte nicht 
ausgereicht, um den vorgeschriebenen Grenzwert 
für Stickstoffdioxid zu unterschreiten. Daher trat zum 
01.07.2012 das Einfahrverbot auch für Fahrzeuge 
mit gelber Plakette in Kraft. 

Mit der Ausdehnung des Fahrverbotes auf Fahr-
zeuge mit gelber Plakette setzt die Bezirksregierung 
nunmehr eine im Luftreinhalteplan 2010 bereits vor-
gesehene Maßnahme um, die dort für den Fall an-
haltender Grenzwertüberschreitungen verbindlich 
festgeschrieben ist. Die Verschärfung der Krefelder 
Umweltzone erfolgt in erster Linie zur weiteren Ver-
ringerung der verkehrsbedingten Stickstoffdioxidbe-
lastung im Innenstadtbereich. 

http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Immissionsschutz_Chemie/Feinstaub/2012_05_29_LRP_Duisburg-BUND_Hintergrund.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Immissionsschutz_Chemie/Feinstaub/2012_05_29_LRP_Duisburg-BUND_Hintergrund.pdf
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Bonner Umweltzone ausgeweitet 

Der von der Bezirksregierung Köln überarbeitet Luft-
reinhalteplan für das Stadtgebiet Bonn ist am 
01.07.2012 in Kraft getreten. Wichtigste Maßnahme 
ist dabei die Vergrößerung und schrittweise Ver-
schärfung der bestehenden Umweltzone. 

Der fortgeschriebene Luftreinhalteplan sieht die Aus-
dehnung der Umweltzone räumlich sowohl in Rich-
tung Norden und Westen als auch entlang der B 9 
auf den Bonner Süden (Stadtteil Gronau) vor. In zwei 
Stufen werden zeitlich gestaffelt Fahrzeuge mit roter 
und gelber Plakette ausgeschlossen. Folgender Zeit-
plan ist dafür vorgesehen: 

 ab 01.07.2012: Ausdehnung der Bonner Umwelt-

zone und Ausschluss der Fahrzeuge mit roter 

Plakette 

 ab 01.07.2014: Ausschluss der Fahrzeuge mit 

gelber Plakette. 

Dinslaken: Verschärfung der Umweltzone 

zum 01.10.2012 

Auch Fahrzeuge mit gelben Plaketten dürfen ab 01. 
Oktober 2012 nicht mehr in die Umweltzone Dinsla-
ken einfahren, teilte die Bezirksregierung Ende Juni 
mit. Das bisherige Einfahrverbot für Fahrzeuge ohne 
Plakette bzw. mit roter Plakette habe nicht ausge-
reicht, um den vorgeschriebenen Grenzwert für 
Stickstoffdioxid einzuhalten. Daher werde zum 
Schutz der Gesundheit der Dinslakener Bevölkerung 
zum 01.10.2012 das Einfahrverbot in die Umwelt-
zone auf Fahrzeuge mit gelber Plakette ausgedehnt. 

Mit der Ausdehnung des Fahrverbotes auf Fahr-
zeuge mit gelber Plakette setzt die Bezirksregierung 
nunmehr eine weitere, im Luftreinhalteplan 2011 
bereits vorgesehene Maßnahme um, die dort für den 
Fall anhaltender Grenzwertüberschreitungen ver-
bindlich festgeschrieben ist. 

Luftreinhalteplan Mönchengladbach 

Der Luftreinhalteplan Mönchengladbach ist am 26. 
Juli 2012 in Kraft getreten. Er wurde von der Be-
zirksregierung Düsseldorf unter Mitwirkung der Stadt 
Mönchengladbach, verschiedener Vereinigungen, 
Organisationen und Behörden zur Minderung der 
Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastung für das 
Stadtgebiet Mönchengladbach erarbeitet. 

Er enthält als wesentliche Maßnahmen die Festle-
gung einer Umweltzone und ein Durchfahrtsverbot 
für LKW > 3,5 t (ausgenommen Anlieferverkehr) auf 
der Friedrich-Ebert-Straße, der Bismarckstraße und 
der Aachener Straße. Die Umweltzone wird ab 01. 
Januar 2013 wirksam. Dann ist nur noch Fahrzeugen 
mit gelber oder grüner Umweltplakette und in der 
nächsten Stufe ab dem 01. Juli 2014 nur noch Fahr-
zeugen mit grüner Plakette die Einfahrt gestattet. 
Räumlich umfasse die Umweltzone alle Bereiche mit 
zu hohen Belastungen durch Feinstaub und Stick-
stoffdioxid, hieß es von Seiten der Bezirksregierung. 

Zum Maßnahmenkatalog gehören außerdem die 
Ertüchtigung von Fahrzeugflotten der öffentlichen 
Hand und des Öffentlichen Personennahverkehrs 
sowie verkehrsplanerische und städteplanerische 
Projekte. 

Luftreinhalteplan Langenfeld in Kraft 

Am 1. September ist der Luftreinhalteplan für die 
Stadt Langenfeld in Kraft getreten. Er wurde von der 
Bezirksregierung Düsseldorf unter Mitwirkung der 
Stadt zur Minderung der Stickstoffdioxidbelastung 
erstellt. Er enthält als wesentliche Maßnahmen die 
Festlegung einer Umweltzone und verkehrsversteti-
gende Maßnahmen wie die Einrichtung einer ver-
kehrsabhängigen Steuerung auf der Schneider-
straße. Außerdem werden weitere verkehrsplaneri-
sche und städteplanerische Maßnahmen aufgeführt. 
Die Umweltzone wird ab 1. Januar 2013 wirksam. 
Dann ist nur noch Fahrzeugen mit gelber oder grüner 
Umweltplakette die Einfahrt gestattet. 

Luftreinhalteplan Hamm in Kraft 

Am 1. Oktober ist der Luftreinhalteplan Hamm in 
Kraft getreten. Er wurde unter Federführung der 
Bezirksregierung Arnsberg erarbeitet. Um die Be-
lastung mit Stickstoffdioxid einzudämmen, soll die 
Kreuzung Münsterstraße/Heessener Straße/ Bock-
umer Weg und somit auch die Münsterstraße ver-
kehrlich entlastet werden. Für den verbleibenden 
Verkehr soll durch ein ganzes Bündel von Maßnah-
men der Verkehrsfluss erhöht werden. Ein weiterer 
Ansatzpunkt ist die forcierte Umrüstung der verkeh-
renden ÖPNV-Busflotte auf schadstoffärmere Fahr-
zeuge. Dadurch soll sich der Schadstoffausstoß im 
Allgemeinen und besonders im ÖPNV-Nadelöhr 
Münsterstraße verringern. Zur Kontrolle der Wirkung 
der ergriffenen Maßnahmen soll die Stickstoffdioxid-
messung in der Münsterstraße weiterhin fortgeführt 
werden. Sollten die Messungen im Jahr 2013 bele-
gen, dass die Stickstoffdioxidbelastung trotz umge-
setzter Maßnahmen weiterhin nachhaltig überschrit-
ten ist, sollen weitere kurzfristig wirkende Maßnah-
men entwickelt und eingeleitet werden. 

Luftreinhalteplan Remscheid in Kraft 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat unter Mitwirkung 
der Stadt Remscheid einen Luftreinhalteplan zur 
Minderung der Stickstoffdioxidbelastung für das 
Stadtgebiet Remscheid aufgestellt. Über die Ein-
richtung einer Umweltzone konnte in dem Verfahren 
mit der Stadt keine Einigung erzielt werden. Daher 
hat die Bezirksregierung das verkehrliche Einver-
nehmen ersetzt. Der Luftreinhalteplan ist am 1. Ok-
tober in Kraft getreten und beinhaltet eine Umwelt-
zone, welche am 1. Januar 2013 wirksam wird, dann 
ist nur noch Fahrzeugen mit gelber oder grüner Um-
weltplakette die Einfahrt gestattet. Sie umfasst große 
Teile der Innenstadt sowie Teile des in Stadtnähe 
liegenden Gewerbegebietes. Des Weiteren sind 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung05/dezernat_53/plaene/lrp_bonn_anlage_2012.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung05/dezernat_53/plaene/lrp_bonn_anlage_2012.pdf
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/umweltzone_luftreinhaltung/pdf/Luftreinhalteplan_M__nchengladbach.pdf
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/umweltzone_luftreinhaltung/pdf/Luftreinhalteplan_Langenfeld.pdf
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/l/luftreinhalteplanung/do_aktionsplaene/lrp_hamm.pdf
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/umweltzone_luftreinhaltung/pdf/2012_09_21_LRP_Remscheid.pdf
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Maßnahmen wie Neubeschaffung von Bussen der 
ÖPNV-Betreiber mit abgasärmerer Technik, Förde-
rung des Radverkehrs und kommunales Energiema-
nagement sowie verkehrsplanerische und städtepla-
nerische Maßnahmen vorgesehen. 

Flughafen Dortmund: Rechtsverordnung 

zum Schallschutz 

Die Landesregierung hat für den Flughafen Dort-
mund im September in einer Rechtsverordnung 
einen Lärmschutzbereich festgelegt. Grundlage dafür 
war das im Juni 2007 novellierte Fluglärmschutzge-
setz, das den Erkenntnissen der Lärmwirkungsfor-
schung Rechnung trage. 

Der Lärmschutzbereich untergliedert sich in Abhän-
gigkeit von der Lärmbelastung in zwei Tagschutzzo-
nen und eine Nachtschutzzone. In der Tagschutz-
zone 1 ist der Flughafenbetreiber verpflichtet, die 
Kosten für Maßnahmen zum passiven Schallschutz, 
wie zum Beispiel Schallschutzfenster zu tragen. In 
der Nachtschutzzone sind zusätzlich die Kosten für 
Belüftungseinrichtungen für Schlafräume zu erstat-
ten. In der Tagschutzzone 2 müssen neu zu errich-
tende Gebäude gewissen Schallschutz-Standards 
genügen. Diese sind vom Bauherrn zu tragen. 

Die Ansprüche auf passiven Schallschutz entstehen 
zunächst für die Eigentümer, deren Grundstücke 
einem Schallpegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts ausgesetzt sind. Eigentümer von weniger 
stark betroffenen, aber im Lärmschutzbereich lie-
genden Grundstücken erhalten 5 Jahre später einen 
entsprechenden Anspruch. 

Die betroffenen Eigentümer können sich bei der 
Bezirksregierung Arnsberg - Dezernat 35 - erkundi-
gen, ob ihr Grundstück in einer Lärmschutzzone liegt 
und welche Ansprüche geltend gemacht werden 
können. Dort werden auch die Anträge auf Erstat-
tung von Aufwendungen für bauliche Schallschutz-
maßnahmen bearbeitet. 

Risikogutachten zu Fracking: Bis auf 

Weiteres keine Genehmigungen – BUND 

fordert generelles Verbot 

Im Dezember 2011 gab das Umweltministerium in 
Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium ein 
Gutachten mit Risikostudie zur Exploration und Ge-
winnung von Erdgas aus unkonventionellen Lager-
stätten in NRW in Auftrag. Ziel des Gutachtens war 
es, die Auswirkungen auf den Naturhaushalt und 
insbesondere die öffentliche Trinkwasserversorgung 
zu untersuchen. Es wurde Anfang September vor-
gelegt und kommt zu folgenden Aussagen: 

 Bei den unkonventionellen Erdgas-Lagerstätten in 

Nordrhein-Westfalen handelt es sich um vermu-

tete Kohleflözgas- und Schiefergas-Vorkommen, 

die mit Tiefenlagen von teilweise weniger als 

1.000 m im Vergleich zu den konventionellen Erd-

gas-Vorkommen (z.B. in Niedersachsen ca. 3.500 

bis 5.000 m) in geringerer Teufe liegen. Das be-

deutet auch, dass der Abstand zu Grundwasser-

vorkommen, die für die Wassernutzung oder für 

Ökosysteme relevant sein können, entsprechend 

geringer ist. 

 Die Erkundung der potenziellen Erdgas-Vorkom-

men steht in NRW noch am Anfang. Die vergebe-

nen Aufsuchungserlaubnisse betreffen ca. 60 % 

der Landesfläche von NRW. Mit einer Aufsu-

chungserlaubnis ist keine Genehmigung von Pro-

bebohrungen verbunden. 

 Da die Erkundung vermuteter Kohleflözgas- und 

Schiefergas-Vorkommen noch ganz am Anfang 

steht, ist die Frage nach der wirtschaftlichen Ge-

winnbarkeit bisher nicht geklärt. 

 Die Erkundung und Gewinnung von Erdgas aus 

unkonventionellen Erdgas-Lagerstätten können 

mit einer Reihe von erheblichen Umweltauswir-

kungen und Umweltrisiken verbunden sein. Sie 

resultieren hauptsächlich aus dem Gefährdungs-

potenzial der eingesetzten Frack-Fluide, der For-

mationswässer und des Flowback in Kombination 

mit möglichen Wegsamkeiten, über die eine Ver-

bindung zu Schichten mit genutztem und nutzba-

rem Grundwasser geschaffen werden könnte. 

 Insbesondere im Hinblick auf die Langzeitintegrität 

von Bohrungen müssen Bewertungs- und Ge-

nehmigungskriterien erarbeitet werden, die den 

dichten Abschluss der Bohrungen während der 

Betriebszeit und in der Nachsorgephase sicher-

stellen. 

 Die Gutachter haben festgestellt, dass auch für 

die weiterentwickelten Frack-Fluide immer noch 

von einem hohen Gefährdungspotenzial ausge-

gangen werden muss. 

 In allen Bereichen wurden erhebliche Wissens- 

und Informationsdefizite identifiziert. Dies betrifft 

Daten und Informationen, die nicht frei zugänglich 

sind oder nicht vorlagen, wie etwa Stoffdatenblät-

ter oder belastbare statistische Daten zu Eintritts- 

und Versagenswahrscheinlichkeiten. 

 Eine abschließende Bewertung aller Risiken ist 

auf der Betrachtungsebene des Gutachtens der-

zeit – insbesondere aufgrund der festgestellten 

Defizite – nicht möglich. 

 Die Vorlage eines vollständigen und konkreten 

Katalogs von Bewertungs- und Genehmigungs-

kriterien ist nach Auffassung der Gutachter vor 

dem Hintergrund der Wissens- und Informations-

defizite derzeit nicht möglich. 

 Hinsichtlich der zukünftigen Vorgehensweise 

sollte ein landesweiter Abstimmungsprozess unter 

den Genehmigungs- und Fachbehörden zu den 

weiteren erforderlichen Erkundungen initiiert wer-

den. Hier ist abzustimmen, welche Erkenntnisse 

die Erkundungen liefern müssen, um vorhandene 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13481&ver=8&val=13481&sg=0&menu=1&vd_back=N
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Wissensdefizite zu beseitigen und eine ausrei-

chende Grundlage für die Entscheidung über 

weitere Schritte zu schaffen. Dabei sollte eine 

klare Trennung zwischen den Entscheidungen 

über Vorhaben zur Erkundung ohne Fracking und 

den Entscheidungen über eventuelle spätere Er-

kundungs- oder Gewinnungsmaßnahmen mit Fra-

cking erfolgen. Die geologischen und hydrogeolo-

gischen Erkenntnisse sollten vom Land transpa-

rent veröffentlicht und zur Verfügung gestellt wer-

den. 

 Für Tiefbohrungen, die im Rahmen der Erkundung 

unkonventioneller Erdgas-Lagerstätten abgeteuft 

werden und in denen kein Fracking erfolgt, müs-

sen aus Sicht der Gutachter keine anderen Anfor-

derungen gelten als für andere nicht auf unkon-

ventionelle Erdgas-Vorkommen zielende Tiefboh-

rungen soweit sie nicht für Fracking in einer ggf. 

nachfolgenden Phase genutzt werden sollen. 

Aufgrund der Ergebnisse des Gutachtens haben sich 
Umweltministerium und Wirtschaftsministerium da-
rauf geeinigt, dass es in Nordrhein-Westfalen bis auf 
Weiteres keine Genehmigungen für Erkundung und 
Gewinnung unkonventioneller Erdgas-Lagerstätten 
unter Einsatz von schädlichen Substanzen (Fra-
cking) geben werde. Die Gutachter sähen aber eine 
weitere Erkundung und Erforschung des Untergrun-
des ohne Fracking als sinnvoll an, um bestehende 
Wissensdefizite zu beseitigen. 

Daher solle der Versuch gestartet werden, gemein-
sam mit Unternehmen und der Wissenschaft zu 
überlegen, welche konkreten Erkenntnisse die Er-
kundungen letztlich liefern müssen, um die Informa-
tions- und Wissensdefizite zu beseitigen und eine 
ausreichende Grundlage für die Entscheidung über 
mögliche nachfolgende Schritte zu schaffen. Das 
Gutachten werde daher mit allen Beteiligten (Wirt-
schaft, Umwelt, Städte und Gemeinden, Bürger-
schaft) im Rahmen des Dialogs „Umwelt und Wirt-
schaft“ sowie „Dialog schafft Zukunft“ diskutiert wer-
den, hieß es von Seiten der Landesregierung. Im 
Anschluss an diesen Dialog solle dann der notwen-
dige Untersuchungsumfang, den Erkundungsboh-
rungen leisten sollen, gemeinsam auf Basis der 
Gutachterempfehlungen definiert und die anstehen-
den Untersuchungen des Untergrundes entspre-
chend ausgelegt werden. Danach sollten die zu-
ständigen Behörden mit ihrem Sachverstand und 
Fachwissen Anträge zur Genehmigung von Erkun-
dungsbohrungen ohne Fracking im Einzelfall prüfen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt gelte der Erlass vom 
18.11.2011 weiter. In wieweit der Erlass schon jetzt 
geändert werden könne, um geothermische Boh-
rungen und Erkundungsbohrungen für konventio-
nelles Erdgas ohne Fracking sowie seismische Un-
tersuchungen genehmigen zu können, werde ge-
genwärtig geprüft. 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bleibt 
bei seiner Forderung nach einem generellen Fra-
cking-Verbot. Er begrüßt zwar das vorgelegte Gut-

achten als umfassende neutrale Bewertungsgrund-
lage, gibt aber zu bedenken, dass sich das Gutach-
ten in vielen Punkten auf die zum Teil sehr mangel-
haften Angaben der Erdgasindustrie stütze, da es 
neutrale wissenschaftliche Quellen in vielen Berei-
chen einfach noch nicht gebe. Ganze Themenberei-
che, wie Langzeitstudien zur Bohrlochsicherheit, 
fehlten heute noch komplett. Wesentliche Erkennt-
nisse über Art und Häufigkeit von Störfällen bei der 
Gasförderung lägen zwar zum Beispiel dem Lan-
desbergamt in Niedersachsen vor. Dieses habe aber 
– trotz Anfrage – keine Daten zum Gutachten beige-
tragen. Außerdem hält der BUND die im Gutachten 
vorgenommene Unterscheidung zwischen Probeboh-
rungen und Förderbetrieb für problematisch. Ge-
nehmigungsrechtlich sei das zwar korrekt. Dem 
Bürger werde aber schwer zu vermitteln sein, warum 
Probebohrungen erlaubt werden sollen, wenn eine 
spätere Förderung nach jetzigem Kenntnisstand 
wahrscheinlich nicht genehmigungsfähig sei. 

Letztendlich aber belege die Risikostudie die prinzi-
pielle Unbeherrschbarkeit der Fracking-Technologie. 
"Niemand kann heute nicht umkehrbare Beeinträch-
tigungen des Gewässerhaushalts und Schädigungen 
der menschlichen Gesundheit definitiv ausschlie-
ßen“, sagt Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND in 
Nordrhein-Westfalen. So belege die Studie, dass 
selbst so genanntes „clean fracking“ mit einem ho-
hen Gefährdungspotenzial für den Gewässerhaus-
halt und das Trinkwasser verbunden sei. Auch die 
Entsorgung der Fracking-Flüssigkeiten und Lager-
stättenwässer sei bis heute ungelöst. Letztere ent-
hielten neben gefährlichen Kohlenwasserstoffen 
auch giftige Schwermetalle und Radionuklide. 

Auf der Homepage des Umweltministeriums steht 
sowohl eine Kurzfassung des Gutachtens als auch 
eine Langfassung (Titel und Inhaltsverzeichnis, 
Kapitel 1 bis 5, Kapitel 6, Kapitel 7 bis 13) zur Verfü-
gung. 

Deponie Eyller Berg überfüllt – SPD stellt 

Strafanzeige 

In der Sitzung am 19. Juni beschäftigte sich der 
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamp-Lintfort 
mit der Deponie Eyller Berg. Dabei habe Bürger-
meister Dr. Landscheidt neueste Berechnungser-
gebnisse seiner Verwaltung vorgestellt, teilte die 
Stadt mit, die bei den Fraktionen Empörung und 
Sprachlosigkeit hervorgerufen hätten. Die Bilanzie-
rung der genehmigten und bis heute abgelagerten 
Abfallmengen habe nämlich ergeben, dass das De-
ponievolumen nicht nur bereits ausgeschöpft sei, 
sondern bereits um 310.000 m

3
 überschritten worden 

sei. Dem Ausschuss seien zum Vergleich anschauli-
che dreidimensionale Höhenmodelle des Eyller Ber-
ges sowohl mit den 2011er Höhen als auch mit den 
genehmigten Höhen des 1969er Planes präsentiert 
worden. 

Die Fraktionen seien sich einig gewesen, hieß es 
weiter, dass die Bezirksregierung Düsseldorf ihrer 
Aufsichtspflicht über die Deponie und ihre Betreiberin 

http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gutachten_fracking_nrw_2012.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gutachten_fracking_nrw_2012_lang_01.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gutachten_fracking_nrw_2012_lang_02.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gutachten_fracking_nrw_2012_lang_03.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gutachten_fracking_nrw_2012_lang_04.pdf
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nicht nachgekommen sei, wobei unklar wäre, wel-
ches die Gründe dafür gewesen seien. Jedenfalls sei 
das Vertrauen in die Aufsichtsbehörde gänzlich ab-
handen gekommen. Einig sei man sich ebenfalls 
gewesen, dass die beantragte chemisch-physikali-
sche Behandlungsanlage vor dem Hintergrund einer 
bereits überfüllten Deponie überflüssig und sinnlos 
geworden sei. Einstimmig sei daher der Beschluss 
gefasst worden, dass die Stadt von der Bezirksregie-
rung die Untersagung der weiteren Abfallablagerun-
gen und die Schließung der Deponie sowie ihre 
ordnungsgemäße Rekultivierung fordern soll. Wei-
terhin soll die Stadt in einer erneuten Stellungnahme 
zur Behandlungsanlage eine entschiedene Ableh-
nung formulieren. 

Von Seiten der SPD Kamp-Lintfort wurde mitgeteilt, 
dass Vertreter der Fraktion Strafanzeige gegen die 
Firma Ossendot als Betreiberin der Deponie Eyller 
Berg wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen er-
stattet hätten. Nun müsse die Staatsanwaltschaft 
ermitteln und darauf hinwirken, dass kein weiterer 
Abfall mehr angeliefert werden dürfe.  

Die Freie Bürger Gemeinschaft (FBG) forderte, dass 
nun endlich der verordnete Stopp der weiteren Ab-
lagerung von Giftmüll durchgesetzt werden müsse. 
Außerdem müsste die Höhe der Deponie von der 
Firma Ossendot sofort auf die genehmigte Höhe 
zurückgeführt werden. Ebenso müssten die zu stei-
len Böschungswinkel flacher werden. 

Antrag auf Planfeststellung für Erweiterung 

der Deponie Wehofen-Nord 

Die ThyssenKrupp Steel Europe teilte mit, dass sie 
Ende Juni den Planfeststellungsantrag für die Er-
weiterung der Deponie Wehofen-Nord um einen 
dritten Bauabschnitt bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf eingereicht habe. Die Deponie Wehofen-Nord 
sei Teil des Deponie- und Haldenstandortes We-
hofen, der schon seit 1935 betrieben werde. We-
hofen-Nord sei die einzige aktive Deponie von Thys-
senKrupp Steel Europe und als Ablagerungsstätte 
für nicht gefährliche Abfälle der Deponieklasse I 
ausgewiesen. Auf dem geplanten dritten Bauab-
schnitt sollen Schlacken, Steine, Bauschutt, Bo-
denaushub und Straßenkehricht ablagert werden. 
Dabei gehe es um etwa 800.000 Tonnen Material im 
Jahr. Die Abfälle entstünden im sechs Kilometer 
Luftlinie entfernten integrierten Hüttenwerk im Duis-
burger Norden. Von dort aus könnten die Materialien 
direkt und ohne Ortsdurchfahrten zur Deponie ge-
bracht werden. 

Sobald die Behörde die Vollständigkeit der Unterla-
gen festgestellt hat und um den Bürgern die Infor-
mation über das Vorhaben zu erleichtern, will das 
ThyssenKrupp Steel Europe das Dokument zusätz-
lich auch auf der Website veröffentlichen. 

Bereits im Vorfeld der Antragstellung hatte Thys-
senKrupp Steel Europe die Öffentlichkeit über die 
geplante Deponieweiterung informiert. Von Februar 
bis Mai 2012 fanden vier von Pfarrer Ronny Schnei-

der moderierten „Runden Tischen“ statt. Bei einer 
öffentlichen Deponiebesichtigung hätten die Bürge-
rinnen und Bürger außerdem hinter die Kulissen des 
Deponiebetriebs schauen und sich ein konkretes Bild 
von der geplanten Erweiterung machen können, hieß 
es. 

Internetkarte „Umweltbelastungen vor Ort“ 

überarbeitet 

Am 30. April wurde die überarbeitete Internetkarte 
„Umweltbelastungen vor Ort“ (uvo) gestartet.  

Die Bedienung der Seite erinnert an gängige Online-
Kartenprogramme. Auf den amtlichen Karten und 
Luftbildern können die Userinnen und User auf Da-
ten zugreifen, die bei NRW-Behörden vorliegen, zum 
Beispiel beim Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz oder bei den Bezirksregierungen. 
Die Informationen werden laut Umweltministerium 
laufend aktualisiert. 

Für einen beliebigen Ort in Nordrhein-Westfalen stellt 
die Anwendung Informationen aus den Themenge-
bieten Natur und Landschaft, Luftreinhaltung, Was-
ser und Abwasser, Abfall, Lärm und Verbraucher-
schutz bereit. Die Eingabe einer Adresse genügt und 
der gesuchte Ort wird in der Karte angezeigt. Dazu 
werden dann die für den Standort und die Umgebung 
vorliegenden Informationen in die Karte eingeblen-
det. Detailinformationen zu jedem Umweltthema 
können dann über weiterführende Links erreicht 
werden. 

Mehr als 40 verschiedene Themenkarten können auf 
der Internetseite ausgewählt werden. Unter anderem 
sind dies Informationen zu: Industrieemissionen, 
Luftqualitätswerte, Trinkwasserschutzgebiete, Was-
serqualität, Pegelstände, Badegewässer, Nieder-
schlagsdaten, Überschwemmungsbiete, Lärmdaten, 
Naturschutzgebiete, Nationalpark, Naturparke. 

Grundwassersanierung verfügt 

Die Bezirksregierung Köln hat am 15. Juni gegen die 
Firma Shell Deutschland eine Ordnungsverfügung 
erlassen und die sofortige Vollziehung angeordnet. 
Dadurch soll das Kerosin im Grundwasser beseitigt 
und die weitere Ausbreitung verhindert bzw. mini-
miert werden, hieß es von Seiten der Bezirksregie-
rung. Durch eine Undichtigkeit an einer unterirdi-
schen Rohrleitung zwischen dem Werk Süd der 
Rheinland Raffinerie und dem dazugehörenden 
Tankfeld 311 seien bis zum 28.02.2012 bis zu 
1.057.000 Liter Flugturbinentreibstoff ausgetreten. 

Shell sei nun verpflichtet worden, so die Bezirksre-
gierung, innerhalb eines Monats einen Abwehrbrun-
nen zu errichten, um einen Absenktrichter zu erzeu-
gen. Darin soll das verunreinigte Grundwasser ge-
fasst und einer fachgerechten Behandlung zugeführt 
werden. Die Details zur technischen Umsetzung und 
Ausgestaltung der Maßnahmen müsse Shell inner-
halb von zwei Wochen durch ein Konzept eines 
unabhängigen Gutachters gegenüber der Bezirksre-

http://www.deponie-wehofen.de/
http://www.uvo.nrw.de/
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gierung Köln zur Abstimmung vorlegen. Anschlie-
ßend soll die zügige Umsetzung erfolgen. Die Be-
zirksregierung werde die Maßnahmen eng begleiten, 
hieß es weiter. Shell müsse dafür monatlich gut-
achterliche Zwischenberichte vorlegen. So sollen 
möglicherweise erforderliche Anpassungen der Sa-
nierungsmaßnahmen zeitnah möglich werden. 

Umweltüberwachungskonzept der Bezirks-

regierung Köln 

Die Bezirksregierung Köln hat ein Umweltüberwach-
ungskonzept entwickelt, um eine regelmäßige und 
risikobasierte Überwachung von umweltgefährden-
den Anlagen sicherzustellen. Es gilt einheitlich für die 
Bereiche Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und 
Wasserwirtschaft. Ein Jahr nach Einführung des 
Umweltüberwachungskonzeptes zog sie im Juni eine 
positive Bilanz. 

In der einjährigen Testphase konnte das Konzept 
erprobt und aktualisiert werden, hieß es von Seiten 
der Bezirksregierung. Das Konzept stelle für den 
Regierungsbezirk Köln sicher, dass potenziell um-
weltgefährdende Anlagen sowie die Wege der Ab-
fallentsorgung regelmäßig, medienübergreifend und 
nach einheitlichen Qualitätsstandards überwacht 
würden. 170 Mitarbeiter seien für die Genehmigung 
und Überwachung im Umweltbereich zuständig. Im 
Fokus der Überwachung stünden aktuell 

 1050 genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie z.B. 

Chemieanlagen, Kraftwerke und Anlagen der Pa-

pier- und Metallindustrie, 

 114 Betriebe, die der Störfallverordnung unterlie-

gen, davon 74 mit erweiterten Pflichten, 

 420 gentechnische Anlagen mit über 4500 Labo-

ratorien, 

 378 Abfallanlagen und 40 Deponien, nationale 

und grenzüberschreitende Abfallwege vom Er-

zeuger bis zur endgültigen Entsorgung, 

 299 private und öffentliche Wassergewinnungs-

anlagen, 

 4050 industrielle und kommunale Abwasseranla-

gen und -einleitungen, 

 70 Stauanlagen (Talsperren, Hochwasserrückhal-

tebecken), 

 73 Rohrfernleitungsanlagen (Pipelines), 

 110 km Hochwasserschutzanlagen und Über-

schwemmungsgebiete am Rhein und an der Sieg. 

Das Konzept werde kontinuierlich fortgeschrieben 
und evaluiert. 

Viele Verstöße gegen Chemikalien-Klima-

schutzverordnung 

Anfang teilte die Bezirksregierung Köln mit, dass sie 
innerhalb von zwei Jahren in einer Schwerpunktak-
tion Kälte- und Klimaanlagen in über 350 Firmen im 
Regierungsbezirk überprüft habe. Dabei seien bei 

einem Drittel der überprüften Betriebe Verstöße 
gegen die Chemikalien-Klimaschutzverordnung fest-
gestellt worden. Die Bandbreite der aufgesuchten 
Betriebe habe von Bäckereien, Lebensmittelher-
stellern, Supermarktketten bis hin zu klimatisierten 
Bürokomplexen gereicht. Die Kontrollaktion habe 
deutlich gezeigt, dass vielen Betreibern die Chemi-
kalien-Klimaschutzverordnung unbekannt gewesen 
sei. 

Für die Überwachung der Regelungen aus der Che-
mikalien-Klimaschutzverordnung seien in Nordrhein-
Westfalen die Bezirksregierungen zuständig, hieß es 
weiter. Im Kern hätten Betreiber von ortsgebundenen 
Kälte- und Klimaanlagen Wartung, Instandhaltung 
und Dichtheitsprüfung der Anlagen in den vorge-
schriebenen Abständen durch zertifizierte Personen 
und zertifizierte Unternehmen durchführen zu lassen. 
Dies müsse von dem Betreiber entsprechend doku-
mentiert werden. Alle entdeckten Undichtigkeiten, 
aus denen fluorierte Treibhausgase entweichen 
können, seien so rasch wie möglich zu reparieren. 

Verordnung zur Kontrolle von Gülle-

transporten in Kraft 

Anfang Mai teilte das Umweltministerium mit, dass 
nun eine Meldepflicht für die Verbringung von Wirt-
schaftsdünger wie Mist oder Gülle gelte. Das be-
deute, jeder landwirtschaftliche Betrieb der Wirt-
schaftsdünger an andere Betriebe abgebe, müsse 
einmal im Jahr die abgegebenen Mengen und Nähr-
stoffgehalte an die Kreisstellen der Landwirtschafts-
kammer melden. Die Daten würden dann digital 
erfasst und in eine Datenbank eingepflegt. 

Dies sei ein wichtiger Schritt zu einer Kontrolle der 
Gülleströme in Nordrhein-Westfalen, hieß es weiter. 
Vor allem in den Regionen Nordrhein-Westfalens mit 
einem hohem Viehbesatz werde eine Überwachung 
der Gülleströme vom Ort des Entstehens bis zum Ort 
der Verwertung immer wichtiger, um eine ordnungs-
gemäße Anwendung nach den Vorgaben der Dün-
geverordnung sicherzustellen. Das Grundwasser in 
den viehstarken Regionen leide noch heute unter 
dem übermäßigen Nährstoffeintrag der vergangenen 
Jahrzehnte, die Nitratbelastungen lägen hier weit 
über den Grenzwerten. 

Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Wirt-
schaftsdünger sicherzustellen, habe die Landesre-
gierung von Nordrhein-Westfalen eine neue Landes-
verordnung über den Nachweis des Verbleibs von 
Wirtschaftsdünger in Kraft gesetzt, so das Umwelt-
ministerium. Mit der Veröffentlichung im Gesetzblatt 
sei die neue Regelung der Meldepflicht am 7. Mai 
2012 in Kraft. Die Meldungen müssten bis spätesten 
31. März für das vorangegangene Jahr erfolgen; die 
Meldepflicht sei frühestens nach Ablauf eines Jahres 
nach Inkrafttreten zu erfüllen. Damit erhalte die 
Landwirtschaftskammer als Überwachungsbehörde 
einen Gesamtüberblick über die in Verkehr gebrach-
ten Mengen und könne diese mit den Nährstoffbilan-
zen der einzelnen Betriebe abgleichen. Auch die Im-
portmengen aus den Niederlanden würden damit 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung05/umweltueberwachungskonzept.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung05/umweltueberwachungskonzept.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13319&ver=8&val=13319&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13319&ver=8&val=13319&sg=0&menu=1&vd_back=N
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erfasst und ihre ordnungsgemäße Verwertung im 
aufnehmenden Betrieb könne kontrolliert werden. 

 

Rheinland-Pfalz 

Raumordnungsverfahren für Pumpspeicher-

kraftwerk in Schweich eingeleitet 

Die Stadtwerke Trier wollen zwischen Schweich und 
Ensch ein Pumpspeicherkraftwerk errichten, teilte die 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD 
Nord) Mitte Juli mit. Ziel sei es, den Strombedarf im 
Versorgungsgebiet der Stadtwerke innerhalb der 
nächsten Jahre zu 50 % über regional erzeugte 
erneuerbare Energien zu decken. Dafür sei der Aus-
bau von Energiespeicherkapazitäten erforderlich. 
Jetzt habe die SGD Nord als Obere Landespla-
nungsbehörde das entsprechende Raumordnungs-
verfahren eingeleitet. 

Das geplante Pumpspeicherkraftwerk sei auf eine 
Leistung von 300 Megawatt ausgelegt, hieß es wei-
ter, womit Schwankungen zwischen dem Strombe-
darf der Region Trier mit rund 513.000 Einwohnern 
und der Stromerzeugung aus regenerativen Ener-
gien ausgeglichen werden könnten. Wesentliche 
Bestandteile des Projektes seien ein Oberbecken 
und ein Unterbecken mit jeweils ca. 6 Millionen m

3
 

Fassungsvermögen. Hinzu kämen weitere Anlagen, 
wie die Untertagebauwerke, eine Umspannanlage 
mit Betriebsgebäude, eine Fläche zur Ablagerung 
der anfallenden Überschussmassen sowie der er-
forderliche Anschluss des Kraftwerks an das Strom-
übertragungsnetz. Der gesamte Flächenbedarf für 
das Projekt betrage rund 140 Hektar, wovon 70 
Hektar auf das Oberbecken und 43 Hektar auf das 
Unterbecken entfielen. 

Umlagerung Deponie Saarburg 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.) hat im Juni 
beschlossen, rund 285.000 Kubikmetern Abfall von 
der Hausmülldeponie Saarburg in das Entsorgungs- 
und Verwertungszentrum (EVZ) Mertesdorf umzula-
gern. 

Die rund 15 Millionen Euro teure Sanierung der 
Hausmülldeponie Saarburg sei durch Auflagen der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord erforder-
lich geworden, hieß es. Diese habe gefordert, dass 
die Beeinträchtigungen des angrenzenden Lohbachs 
abgestellt und die Fremdwasserzutritte im Unter-
grund der Deponie, die 1955 ohne Basisabdichtung 
angelegt worden sei, reguliert werden. Da bei einer 
etwa gleich teuren Sanierung vor Ort keine Gewähr 
für eine dauerhafte Beseitigung der Umweltrisiken 
gegeben sei, habe man sich für die Umlagerung 
entschieden. Dabei werde mit täglich 100 LKW-La-
dungen über einen Zeitraum von neun Monaten 
gerechnet. Vor dem Rückbau der Deponie soll ab 
März 2013 ein Planfeststellungsverfahren unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden. 

Fluglärmmessstation Mainz-Laubenheim in 

Betrieb 

Ende Juli wurde die 3. Messstation des Landes zur 
Ermittlung von Fluglärm in Mainz-Laubenheim in 
Betrieb genommen. Die beiden anderen Stationen in 
Mainz-Weisenau und in Nackenheim zeichnen den 
Fluglärm bereits seit letztem Jahr auf. Die Messer-
gebnisse werden direkt an das Landesamt für Um-
welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
(LUWG), das Umwelt- und Nachbarschaftshaus 
sowie an den Deutschen Fluglärmdienst (DFLD) 
geleitet. Auf der Webseite des Umwelthauses kön-
nen Bürgerinnen und Bürger live die Schallpegel 
verfolgen. Die Auswertungen veröffentlicht der 
DFLD. 

Gemeinsame Umweltzone von Wiesbaden 

und Mainz 

Die Landeshauptstädte von Hessen und Rheinland-
Pfalz, Wiesbaden und Mainz, haben eine gemein-
same Umweltzone eingerichtet. In beiden Städten 
werde die Umweltzone voraussichtlich zum 1. Feb-
ruar 2013 eingeführt, hieß es. Ab dann dürfen dort 
nur noch Autos mit einer grünen Feinstaubplakette 
einfahren. Dabei werde das Gebiet in Mainz durch 
den Autobahnring begrenzt, in Wiesbaden würden 
die Innenstadt sowie die Stadtteile Biebrich, Schier-
stein und Kastel/Kostheim zur Umweltzone. 

Weitere Informationen finden sich auf den Internet-
seiten von Wiesbaden und Mainz. 

 

Saarland 

Karten zu Straßenlärm fertig 

Die Arbeiten zur zweiten Stufe der so genannten 
Strategischen Lärmkartierung wurden Ende Juni 
abgeschlossen. Der saarländische Städte- und Ge-
meindetag und das Umweltministerium hatten ge-
meinsam die Kartierung entlang der Hauptverkehrs-
straßen mit mehr als 8.000 Fahrzeugen am Tag 
gemäß der EU-Umgebungslärm-Richtlinie beim 
Umweltcampus Birkenfeld in Auftrag gegeben. Ins-
gesamt wurden mehr als 900 Kilometer Autobahnen, 
Bundesstraßen und Landesstraßen betrachtet. Die 
Daten erlaubten auch eine Prioritätensetzung für 
Lärmschutzmaßnahmen, hieß von Seiten des Um-
weltministeriums. Damit seien die Grundlagen für 
den nächsten Schritt in der Lärmminderungsplanung 
geschaffen. Von den betroffenen Städten und Ge-
meinden seien nun bis zum 18. Juli 2013 Aktions-
pläne zur Lärmminderung aufzustellen. In diesen 
Lärmaktionsplänen sollen konkrete Maßnahmen 
entwickelt und aufgezeigt werden, wie der Lärm im 
Umfeld stark belasteter Straßen reduziert werden 
kann. Dabei soll auch die Öffentlichkeit einbezogen 
werden. 

Damit sich die Bürgerinnen und Bürger über die 
Lärmsituation an Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 

http://www.forum-flughafen-region.de/forum/umwelthaus/
http://www.dfld.de/DFLD/index.htm
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/verkehr/umweltzone/index.php
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/umweltzone
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8.000 Fahrzeugen informieren können, wurden die 
Lärmkarten im Internet veröffentlicht. Dort sind für 
alle betroffenen Straßenabschnitte die Lärmpegel 
dargestellt. Hinzu kommen statistische Auswertun-
gen, die insbesondere die Anzahl der betroffenen 
Wohnbevölkerung in den saarländischen Städten 
und Gemeinden in Tabellenform enthalten. 

Den Städten und Gemeinden würden die Berech-
nungsdaten und Ergebnisse der Lärmkartierung in 
detaillierter Form zusammen mit Hilfen für ihre Lärm-
aktionsplanung in den nächsten Wochen zur Verfü-
gung gestellt, teilte das Umweltministerium weiter 
mit. 

 

Sachsen 

Mehr gefährliche Abfälle importiert als 

exportiert 

Von den sächsischen Entsorgungsunternehmen 
seien 2010 insgesamt rund 1,6 Millionen Tonnen 
gefährliche Abfälle entsorgt worden, teilte das sta-
tistische Landesamt Anfang Juli mit. Davon seien 
rund 585.000 Tonnen (36 %) in Sachsen erzeugt 
worden. Die restliche Menge sei aus anderen Bun-
desländern (612.757 t / ca. 38 %) und dem Ausland 
(414.632 t / 26 %) zur Entsorgung importiert worden. 
Die meisten gefährlichen Abfälle seien dabei aus 
Italien (270.417 t), Österreich (62.466 t) und der 
Schweiz (20.943 t) gekommen. Insgesamt gesehen 
habe die zur Entsorgung nach Sachsen importierte 
Sonderabfallmenge den exportierten Mengenanteil 
deutlich überwogen. Der Anteil der in Sachsen ent-
sorgten importierten Sonderabfälle habe bei rund 
64 % gelegen. 

Weiter teilte das statistische Landesamt mit, dass in 
sächsischen Unternehmen 2010 rund 990.000 Ton-
nen gefährliche Abfälle angefallen seien. Das seien 
gegenüber dem Vorjahr rund 208.000 Tonnen 
(17,4 %) weniger gewesen. Rund 59 % aller sächsi-
schen Sonderabfälle seien in Sachsen entsorgt wor-
den. 41 % seien in andere Bundesländer verbracht 
worden, vorwiegend nach Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen und Brandenburg. Die Restmenge (2.905 t) sei 
zur Entsorgung ins Ausland exportiert worden. 

Weitere Angaben finden sich im statistischen Bericht 
„Gefährliche Abfälle im Freistaat Sachsen 2010“ und 
auf der Homepage des statistischen Landesamtes. 

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 

Im August veröffentlichte das statistische Landesamt 
den Bericht “Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 
bei Umgang und Beförderung im Freistaat Sachsen 
2011”. Danach registrierten die in Sachsen zuständi-
gen Behörden im Jahr 2011 47 Unfälle mit wasser-
gefährdenden Stoffen. 20 davon beim Umgang und 
27 bei der Beförderung wassergefährdender Stoffe. 
Fast 43 % der gemeldeten Unfälle wurden haupt-
sächlich durch Verhalten (Bedienungsfehler, Monta-
gefehler) verursacht, 21,3 % durch Versagen der 
Schutzeinrichtungen und Materialmängel. 

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in 
Anlagen wurde eine Gesamtmenge von 56,9 m

3
 

freigesetzt, bei der Beförderung 40,9 m
3
. Bei 20 m

3
 

der bei der Beförderung freigesetzten Stoffe handelte 
es sich um Jauche, Gülle und Silagesickersaft. 

 

Sachsen-Anhalt 

Grube Teutschenthal: Genehmigungsantrag 

für Dickstoffversatzanlage zurückgezogen 

Am 11. Juli teilte die GTS Grube Teutschenthal mit, 
dass sie den im Frühjahr 2010 eingereichten Antrag 
auf Genehmigung einer Dickstoffversatzanlage am 
Grubenfeld in Angersdorf vor wenigen Tagen zu-
rückgenommen hätte. Ursprünglich sei geplant ge-
wesen, die Nachweisführung zur Geeignetheit des 
geplanten Dickstoffversatzes in lufterfüllten und sol-
eerfüllten Hohlräumen parallel zum Genehmigungs-
verfahren, zum Bau und zur Errichtung der Anlage 
zu führen. Das Verwaltungsgericht Halle habe aber 
im November 2011 die Auffassung vertreten, dass 
diese Nachweisführung und die Eignung des Ver-
satzverfahrens zunächst geklärt sein müssten. Aus 
diesem Grund habe sich die GTS als Antragsstellerin 
dazu entschlossen, den ursprünglichen Antrag zu-
rückzuziehen. 

Grundsätzlich seien sich alle am Genehmigungs-
verfahren Beteiligten einig, so die GTS, dass die 
Hohlräume unter Tage – insbesondere im Gruben-
feld Angersdorf – zum Schutz der Tagesoberfläche 
verfüllt werden müssten. Derzeit fänden konstruktive 
Gespräche zwischen Behördenvertretern des Lan-
desamts für Geologie und Bergwesen (LAGB) sowie 
dem Wirtschaftsministerium und Vertretern der GTS 
statt. Gegenwärtig konzentrierten sich die Arbeiten 
auf die Planung von Erkundungsarbeiten zu den 
Schächten Saale und Halle und den Kavernen im 
Grubenfeld Angersdorf sowie auf die Planung für die 
Optimierung der Fassung von Flüssigkeiten im ge-
samten Grubengebäude. Ein Konzept zur Verbesse-
rung der Erfassung seismischer Ereignisse im Um-
feld des Grubenfeldes Salzmünde befinde sich kurz 
vor Fertigstellung. 

Weiter informierte die GTS darüber, dass sie in 
einem nächsten Schritt einen Antrag auf Genehmi-
gung eines Probebetriebes – beschränkt auf wenige 
lufterfüllte Abbaue – stellen werde, wobei die positi-
ven Erfahrungen und Ergebnisse während der Si-
cherungsarbeiten im Grubenfeld Teutschenthal zum 
Tragen kommen sollen. Gleichzeitig sollen während 
des Probebetriebes alle noch offenen Fragen zur 
Eignung des Versatzmaterials geklärt werden. Hier-
durch soll der Nachweis der Eignung des Verfahrens 
zur langzeitsicheren Verwahrung des Grubenfeldes 
erbracht und bestätigt werden. Voraussichtlich gegen 
Ende des Jahres 2012 würden die entsprechenden 
Antragsunterlagen beim LAGB eingehen und im 
Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens ab Anfang 2013 öffentlich aus-
gelegt. 

http://www.saarland.de/90629.htm
http://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-Q/Q_II_11_j10_SN.pdf
http://www.statistik.sachsen.de/html/834.htm
http://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-Q/Q_I_3_j11_SN.pdf
http://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-Q/Q_I_3_j11_SN.pdf
http://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-Q/Q_I_3_j11_SN.pdf
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Lärmkartierung 2012 

Seit Anfang Juli liegen die Ergebnisse der 2. Stufe 
der Lärmkartierung für die Gemeinden entlang der 
BAB 2, 9, 14, 38 und 143 in Sachsen-Anhalt vor, 
teilte das Umweltministerium mit. Informationen über 
die ermittelten Einwohnerzahlen in den einzelnen 
Pegelklassen, die Ausweisung der verlärmten Flä-
chen sowie die Zahl der betroffenen Wohnungen 
sowohl für den Tag-Abend-Nacht-Zeitraum (LDEN) 
als auch für den Nacht-Zeitraum (LNight) seien auf 
den Internetseiten des LAU Sachsen-Anhalt verfüg-
bar. 

Demnächst würden auch die Ergebnisse der Lärm-
kartierung für die aktuell 74 Gemeinden (Liste) vor-
liegen, die Umgebungslärm an Bundes- und Lan-
desstraßen ausgesetzt seien. Die Veröffentlichung 
auf den Internetseiten des LAU werde dann ent-
sprechend aktualisiert. Gleiches gelte für die be-
troffenen Gemeinden in der Nähe des Großflugha-
fens Leipzig/Halle. 

Die EU-Lärmkarten in grafischer Form werden – so 
das Umweltministerium – mit Unterstützung durch 
das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
im Sachsen-Anhalt-Viewer des Geoportals präsen-
tiert. 

Bis zum 18.07.2013 sollen die besonders von Um-
gebungslärm betroffenen Gemeinden nun soge-
nannte Aktionspläne zur Minderung des Lärms erar-
beiten, wobei eine umfassende Bürgerbeteiligung ein 
wesentliches Element sei. 

Abfallentsorgung 2010 

Wie das statistische Landesamt Mitte April mitteilte, 
wurden im Jahr 2010 in den erfassten 320 Abfallent-
sorgungsanlagen 7,7 Mill. Tonnen Abfälle verwertet 
oder beseitigt. Dies seien rund 17 % mehr als im 
Vorjahr gewesen. Bei 1,1 Millionen Tonnen habe es 
sich um gefährliche Abfälle gehandelt. 47 % (3,6 Mill. 
Tonnen) der entsorgten Abfälle seien aus Sachsen-
Anhalt, 49 % (3,8 Mill. Tonnen) aus anderen Bun-
desländern und 4 % (0,3 Mill. Tonnen) aus dem 
Ausland gekommen. Bezogen auf die gefährlichen 
Abfälle seien nur knapp 30 % (0,3 Mill. Tonnen) aus 
Sachsen-Anhalt und mehr als 70 % (0,8 Mill. Ton-
nen) aus anderen Bundesländern oder dem Ausland 
angeliefert worden. 

Die 13 thermischen Abfallbehandlungsanlagen in 
Sachsen-Anhalt, zu denen u.a. Abfallverbrennungs-
anlagen, Klärschlammverbrennungsanlagen und 
Sonderabfallverbrennungsanlagen zählten, hätten – 
so das statistische Landesamt – im Jahr 2010 über 
eine Kapazität von etwa 2,4 Mill. Tonnen verfügt. An 
diese Anlagen seien 2,3 Mill. Tonnen Abfälle geliefert 
worden. Damit habe dieser Entsorgungsweg mit fast 
30 % in der Entsorgungswirtschaft Sachsen-Anhalts 
die größte Bedeutung. Weitere 0,7 Mill. Tonnen oder 
10 % der Abfallmenge seien in Mitverbrennungsan-
lagen als Ersatz- oder Zusatzbrennstoff thermisch 
verwertet worden. Über 60 % des Abfallstroms, der 
an thermische Behandlungs- und an Mitverbren-

nungsanlagen geliefert worden sei, sei aus anderen 
Bundesländern bzw. dem Ausland gekommen. 

Wie aus einer Fußnote in der Mitteilung des statisti-
schen Landesamtes hervorging, verstehen sich die 
erfassten 320 Entsorgungsanlagen allerdings „ohne 
Zwischenlager, ohne Anlagen zum Untertageversatz 
und ohne Anlagen zum Versatz übertage“. Schaut 
man sich dann die Tabelle zur Abfallentsorgung 
2010 auf der Homepage des statistischen Landes-
amtes an, stellt man fest, dass in 61 „übertägigen 
Abbaustätten“ zusätzlich 4,74 Mill. Tonnen Abfälle 
entsorgt wurden, wovon rund 4,67 Mill. Tonnen aus 
Sachsen-Anhalt stammten. Außerdem geht aus der 
Tabelle hervor, dass die Bauschuttrecyclinganlagen 
und die Deponien in der Stilllegungsphase, auf die 
ebenfalls Abfälle verbracht werden, sowie die ent-
sorgten betriebseigenen Abfälle nicht erfasst wurden. 
Insgesamt sind also in Sachsen-Anhalt deutlich mehr 
Abfälle – auch aus Sachsen-Anhalt selbst – entsorgt 
worden, als es die Mitteilung vermuten lässt. 

 

Schleswig-Holstein 

CCS-Lager per Gesetz verhindern 

Die schleswig-holsteinische Landesregierung will die 
unterirdische Speicherung von Kohlendioxid im ge-
samten Landesgebiet gesetzlich ausschließen, mel-
dete das Umweltministerium Mitte Juli. Mit einem 
entsprechenden Beschluss habe das Kabinett die 
Absicht erklärt, das CCS-Gesetz in den Landtag 
einzubringen. Diese Bekundung habe eine blockie-
rende Wirkung, denn sie sorge dafür, dass gemäß 
dem Bundes-Kohlendioxidspeichergesetz in der 
Übergangszeit keine Anträge zur Einlagerung von 
CO2 bearbeitet werden müssen. Der Gesetzentwurf 
soll voraussichtlich im Spätsommer ins Kabinett und 
im November in den Landtag eingebracht werden. 

Kein Kohlekraftwerk in Brunsbüttel 

Am 19. Juli haben die beteiligten Stadtwerke auf der 
Gesellschafterversammlung der SüdWestStrom 
Kraftwerk GmbH & Co. KG (SüdWestStrom) in Tü-
bingen entschieden, den Bau eines Steinkohlekraft-
werks in Brunsbüttel nicht weiterzuverfolgen. Feh-
lende bundespolitische Gesetze mit Aussagen zur 
Zukunft der Stromerzeugung aus fossilen Energie-
quellen, die aktuell mangelnde Wirtschaftlichkeit und 
die Ablehnung des Projektes durch die neue Landes-
regierung von Schleswig-Holstein hätten zu diesem 
Beschluss geführt, teilte die SüdWestStrom mit. In 
der Koalitionsvereinbarung der neuen Regierung in 
Schleswig-Holstein sei festgeschrieben worden, den 
Optionsvertrag für das Kraftwerksgrundstück in 
Brunsbüttel nicht zu verlängern. Ursprünglich sollte 
eine Entscheidung erst nach Festlegung des zukünf-
tigen Marktdesigns für fossile Kraftwerke getroffen 
werden. Der Aufsichtsrat der Beteiligungsgesell-
schaft habe den 61 Gesellschaftern daher empfoh-
len, die Planungen für das Steinkohlekraftwerk ein-
zustellen. 

http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=55828
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=45454
http://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/geoservice/viewer/main.htm
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/3/32/321/32111/Abfallentsorgungsanlagen__entsorgte_und_abgegebene_Abfallmengen_in_Sachsen-Anhalt.html
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/3/32/321/32111/Abfallentsorgungsanlagen__entsorgte_und_abgegebene_Abfallmengen_in_Sachsen-Anhalt.html
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Errichtung von Windparks soll beschleunigt 

werden 

Die Errichtung von Windparks im Norden soll voran-
getrieben und dafür die Ausweisung von Windeig-
nungsgebieten beschleunigt werden, verkündete das 
Umweltministerium. Ziel sei es, möglichst Anfang 
2013 die ersten Windkraftanlagen auf den neuen 
Eignungsflächen zu genehmigen. In einem Schrei-
ben sei deutlich gemacht worden, dass die Gemein-
den bereits jetzt ihre Planungen auf den sie betref-
fenden Eignungsflächen in die Hand nehmen könn-
ten. Sie müssten nicht erst abwarten, bis die erwei-
terten Windeignungsgebiete vom Kabinett beschlos-
sen seien. Das betreffe etwa Vorbereitungen für den 
Flächennutzungsplan und die Bauleitplanung. Aller-
dings geschehe das auf eigenes Risiko. 

Die Teilfortschreibung der Regionalpläne zur Er-
weiterung der Windeignungsflächen sei derzeit im 
Anhörungsverfahren, so das Umweltministerium, 
anschließend müsse das Kabinett entscheiden. 
Windparkbetreiber könnten außerdem die Geneh-
migung der Windkraftanlagen beim Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) 
schon vor der formalen Ausweisung im Amtsblatt 
beantragen, falls die Gemeinden die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen weitgehend geschaffen hät-
ten. Vor dem Kabinettsbeschluss geschehe dies 
aber auf eigenes Risiko, nach dem Kabinettsbe-
schluss sollte die notwendige Rechtssicherheit ge-
geben sein. 

Ergebnisse der Luftschadstoffmessungen 

2011 

Zur Messung der Belastung mit Luftschadstoffen 
werden in Schleswig-Holstein 20 automatischen 
Stationen betrieben. Mitte August stellte das Minis-
terium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume die Ergebnisse für das Jahr 
2011 vor. Danach sei der Grenzwert für Feinstaub 
wie in den vergangenen Jahren eingehalten worden. 
An maximal 30 Tagen seien Feinstaubkonzentratio-
nen registriert worden, die über 50 µg/m

3
 gelegen 

hätten. Zulässig seien 35 Tage. Der Informations-
schwellenwert für Ozon von 180 µg/m

3
 sei nicht 

überschritten worden. Kritisch bleibe die Luftschad-
stoffbelastung aber an Verkehrsschwerpunkten: 
Gemäß den Luftqualitätsrichtlinien der Europäischen 
Union müsse für Stickstoffdioxid ein Jahresmittelwert 
von 40 µg/m

3
 eingehalten werden. Dieser Wert sei in 

Itzehoe (Lindenstraße), Kiel (Bahnhofsstraße) und 
Ratzeburg (Langenbrücker Straße) überschritten 
worden. Für diese Städte bestünden aber Luftrein-
haltepläne, durch deren Maßnahmen die Schad-
stoffbelastung in den kommenden Jahren gesenkt 
werden könne. Auch in Norderstedt müsse ein Luft-
reinhalteplan aufgestellt werden, denn an der Luft-
messstation Norderstedt-Ohechaussee hätte sich für 
Stickstoffdioxid ein Jahresmittelwert von 44 µg/m

3
 

ergeben. 

Lärmkarten im Internet 

Ende Juni sind die Lärmkarten für Schleswig-Hol-
stein fertig gestellt und im Internet veröffentlich wor-
den. Sie zeigen die Lärmsituation entlang der 1.700 
Kilometer Hauptverkehrsstraßen in Schleswig-Hol-
stein. Im Jahresmittel liegt die Lärmbelastung dort 
über 55 Dezibel. Das ist auf sechs Prozent der Lan-
desfläche mit 970 Quadratkilometern der Fall. Wei-
tere Karten von größeren Städten würden im Herbst 
ergänzt, hieß es von Seiten des Umweltministeriums. 
Für die Eisenbahnstrecken der Deutschen Bahn 
würden die Karten voraussichtlich Ende 2013 vorlie-
gen. Weiter teilte das Umweltministerium mit, das die 
460 betroffenen Gemeinden die Karten auf CD’s 
erhielten. Bis zum 17. Juli 2013 müssten sie dann 
Lärmaktionspläne erarbeiten, an denen die Öffent-
lichkeit mitwirken solle. 

 

Thüringen 

Aktualisierten Landesabfallwirtschaftsplan 

veröffentlicht 

Anfang Juli hat das Umweltministerium den aktuali-
sierten Landesabfallwirtschaftsplan veröffentlicht. Es 
wurde betont, dass es in Thüringen keine Festlegung 
der Einzugsgebiete von Abfallbeseitigungsanlagen 
geben werde. 

Der überarbeitete Plan führe die bisherigen Teilpläne 
für besonders überwachungsbedürftige Abfälle und 
für Siedlungsabfälle zusammen, hieß es weiter. Der 
Plan beinhaltete Statistiken zum Aufkommen der 
einzelnen Abfallarten in den vergangenen Jahren 
und prognostiziere zukünftig anfallende Mengen. 
Darauf aufbauend seien die erforderlichen Anlagen-
kapazitäten berechnet worden. Die Berechnung 
künftiger Mengen von Siedlungsabfällen basiere auf 
den prognostizierten Mengen der öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger. Derzeit gebe es in Thürin-
gen fünf Anlagen zur Behandlung von Hausmüll, 
zudem würden drei Anlagen in Sachsen-Anhalt ge-
nutzt. Behandelte Abfälle würden in Thüringen auf 
neun Hausmülldeponien abgelagert. 

Je nachdem, wie sich das Bundesrecht entwickle, 
könnten sich – so das Umweltministerium – die Ent-
sorgungswege von Bau- und Abbruchabfällen än-
dern. Der Thüringer Umweltminister habe daher eine 
Deponiekonzeption in Auftrag gegeben, um flexibel 
auf mögliche Änderungen reagieren zu können. 

Abfallbilanz 2010 

Ende Mai hat das Thüringer Ministerium für Land-
wirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz die 
Abfallbilanz für das Jahr 2010 veröffentlicht. Danach 
ist das Hausmüllaufkommen gegenüber dem Vorjahr 
leicht gesunken. Mit durchschnittlich 133 Kilogramm 
erzeugte jeder Thüringer drei Kilogramm weniger 
Hausmüll als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg das Ge-
samtaufkommen an Abfällen und Wertstoffen im 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ImmissionKlima/02_Luftqualitaet/01_Allgemein/04_Aktuelles/Luftqualitaet_in_SH_2011__blob=publicationFile.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ImmissionKlima/02_Luftqualitaet/01_Allgemein/04_Aktuelles/Luftqualitaet_in_SH_2011__blob=publicationFile.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/public/umgebungslaerm/ulr/
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmlnu/themen/abfall/lawp.pdf
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Freistaat um 5,9 % auf 1,667 Millionen Tonnen. 
Zugelegt im Vergleich zu den Vorjahren haben die 
abgelieferten Bauabfälle: von 366.000 Tonnen im 
Jahr 2009 auf 429.000 Tonnen im Jahr 2010. Die 
Menge an gefährlichen Abfällen sank hingegen um 
22 % von 512.000 auf 401.000 Tonnen. Fast die 
Hälfte (49 %) der gefährlichen Abfälle stammte aus 
Abfallbehandlungsanlagen. Bau- und Abbruchabfälle 

einschließlich Aushub belasteter Böden machten 
23 % aus und gingen im Vergleich zu 2009 beson-
ders stark zurück. Nur ein knappes Drittel (29 %) der 
gefährlichen Abfälle aus Thüringen wurde auch im 
Freistaat entsorgt. 

Die Abfallbilanz 2010 kann im Internet eingesehen 
und heruntergeladen werden [Link]. 

 

 

 

Neue Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 

 
 

Gesetze 

Energieverbrauchskennzeichnung 

Gesetz zur Neuordnung des Energieverbrauchs-
kennzeichnungsrechts v. 10.05.2012 

BGBl. I Nr. 21 v. 16.05.2012, S. 1070-1080 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Gesetz zur Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes v. 12.07.2012 

BGBl. I Nr. 33 v. 18.07.2012, S. 1494-1500 

CCS 

Gesetz zur Demonstration und Anwendung von 
Technologien zur Abscheidung, zum Transport und 
zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid v. 
17.08.2012 

BGBl. I Nr. 38 v. 23.08.2012, S. 1726-1753 

Erneuerbare Energien 

Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom 
aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Än-
derungen im Recht der erneuerbaren Energien v. 
17.08.2012 

BGBl. I Nr. 38 v. 23.08.2012, S. 1754-1764 

 

Verordnungen 

Bioabfall, tierische Nebenprodukte und 

Düngemittel 

Verordnung zur Änderung der Bioabfallverordnung, 

der Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverord-
nung und der Düngemittelverordnung v. 23.04.2012 

BGBl. I Nr. 17 v. 27.04.2012, S. 611-660 

Begrenzung von Kohlenwasserstoff-

emissionen 

Verordnung zur Änderung der immissionsschutz-
rechtlichen Verordnungen zur Begrenzung von 
Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von 
Kraftfahrzeugen (21. BImSchV) und zur Begrenzung 
der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 
beim Umfüllen und Lagern von Ottokraftstoffen 
(20. BImSchV) v. 24.04.2012 

BGBl. I Nr. 17 v. 27.04.2012, S. 661-668 

Energiewirtschaftsrecht 

Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf 
dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts v. 
30.04.2012 

BGBl. I Nr. 19 v. 09.05.2012, S. 1002-1005 

Emissionen von Verbrennungsmotoren 

Verordnung zur Änderung immissionsschutzrechtli-
cher Vorschriften für Verbrennungsmotoren v. 
14.08.2012 

BGBl. I Nr. 37 v. 20.08.2012, S. 1712/1713 

Abfallverbringungsbußgeldverordnung 

Sechste Verordnung zur Änderung der Abfallver-
bringungsbußgeldverordnung 12.09.2012 

BGBl. I Nr. 44 v. 19.09.2012, S. 2016 

 

http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1297.pdf
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VDI / DIN: Handbuch Reinhaltung der Luft 

Neuerscheinungen und Zurückziehungen 

 
 

Weißdrucke 

VDI 2290 (Juni 2012) 

Emissionsminderung – Kennwerte für dichte 
Flanschverbindungen 

VDI 2310 Blatt 41 (Mai 2012) 

Maximale Immissions-Werte – Maximale Immissions-
Werte für Selen zum Schutz der landwirtschaftlichen 
Nutztiere und der von ihnen stammenden Lebens-
mittel 

VDI 2464 Blatt 3 (Juli 2012) 

Messen von Immissionen – Messen von Innen-
raumluft – Messen von polybromierten Diphenyl-
ethern, Hexabromcyclododecan und Hexabromben-
zol mit GC/MS 

VDI 3454 Blatt 1 (April 2012) 

Emissionsminderung – Claus-Anlagen 

VDI 3454 Blatt 2 (April 2012) 

Emissionsminderung – Claus-Anlagen – Messen der 
Emissionen 

VDI 3454 Blatt 3 (April 2012) 

Emissionsminderung – Claus-Anlagen – Ermittlung 
des Schwefelemissionsgrads 

VDI 3860 Blatt 4 (Juni 2012) 

Messen von Deponiegasen – Messungen im Unter-
grund 

VDI 3867 Blatt 3 (August 2012) 

Messen von Partikeln in der Außenluft – Bestimmung 
der Partikelanzahlkonzentration und Anzahlgrößen-
verteilung von Aerosolen – Elektrisches Mobilitäts-
spektrometer 

VDI 4201 Blatt 3 (Juli 2012) 

Mindestanforderungen an automatische Mess- und 
elektronische Auswerteeinrichtungen zur Überwa-
chung der Emissionen – Digitale Schnittstelle – Spe-
zifische Anforderungen für Modbus 

VDI 4201 Blatt 4 (Juli 2012) 

Mindestanforderungen an automatische Mess- und 
elektronische Auswerteeinrichtungen zur Überwa-
chung der Emissionen – Digitale Schnittstelle – Spe-
zifische Anforderungen für OPC 

VDI 4301 Blatt 6 (September 2012) 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen – Mes-
sen von Phthalaten mit GC/MS 

 

Gründrucke (Entwürfe) 

Die Einspruchsfrist endet am letzten Tag des vierten 
Monats, gerechnet vom ersten Monat nach der 
Veröffentlichung. Einsprüche sind vorzugsweise in 
Tabellenform als Datei per E-Mail an krdl@vdi.de zu 
richten, ansonsten an: Kommission Reinhaltung der 
Luft im VDI und DIN – Normenausschuss KRdL, 
Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf. Die Vorlage 
der Tabelle kann abgerufen werden unter www.vdi-
richtlinien.de/einsprueche. 

VDI 2286 Blatt 1 E (August 2012) 

Emissionsminderung – Aluminiumschmelzflusselek-
trolyse 

VDI 3464 E (September 2012) 

Emissionsminderung – Lagerung von Holzpellets 
beim Verbraucher – Anforderungen an das Lager 
unter Sicherheitsaspekten 

VDI 3786 Blatt 4 E (April 2012) 

Umweltmeteorologie – Meteorologische Messungen 
– Luftfeuchte 

VDI 3892 E (April 2012) 

Emissionsminderung – Röstkaffee produzierende 
Industrie – Anlagen mit einer Tagesproduktion von 
mindestens 0,5 Tonnen Röstkaffee 

VDI 3940 Blatt 5 E (April 2012) 

Bestimmung von Geruchsstoffimmissionen durch 
Begehungen – Ermittlung von Geruchsintensität und 
hedonischer Geruchswirkung im Feld – Hinweise 
und Anwendungsbeispiele 
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VDI 3951 E (Juni 2012) 

Grundsätze zur Durchführung von Emissionsmes-
sungen 

VDI 4206 Blatt 4 E (Juni 2012) 

Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte 
zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeue-
rungsanlagen – Messgeräte zur Ermittlung des 
Feuchtegehalts von stückigem Holz 

VDI 4302 Blatt 1 E (Mai 2012) 

Geruchsprüfung von Innenraumluft und Emissionen 
aus Innenraummaterialien – Grundlagen 

VDI 4302 Blatt 2 E (Mai 2012) 

Geruchsprüfung von Innenraumluft und Emissionen 
aus Innenraummaterialien – Prüfstrategie für Ge-
ruchsprüfungen von Innenraumluft 

 

Zurückziehungen 

Von April bis einschließlich September wurden fol-
gende VDI-Richtlinien zurückgezogen: 

VDI 2460 Blatt 3 

Messen gasförmiger Emissionen; Infrarotspektrome-
trische Bestimmung von Kresolen 

VDI 2463 Blatt 4 

Messen von Partikeln; Messen der Massenkonzent-
ration von Partikeln in der Außenluft; LIB-Filterver-
fahren 

VDI 3489 Blatt 3 

Messen von Partikeln – Methoden zur Charakterisie-
rung und Überwachung von Prüfaerosolen – Opti-
scher Partikelzähler 

VDI 3490 Blatt 7 

Messen von Gasen; Prüfgase; Dynamische Herstel-
lung durch periodische Injektion 

VDI 3490 Blatt 8 

Messen von Gasen; Prüfgase; Herstellung durch 
kontinuierliche Injektion 

VDI 3490 Blatt 9 

Messen von Gasen; Prüfgase; Herstellung durch 
Permeation der Beimengung in einen Grundgas-
strom 

VDI 3490 Blatt 10 

Messen von Gasen; Prüfgase; Herstellen von Prüf-
gasen durch Mischen von Volumenströmen – Ka-
pillardosierer 

VDI 3490 Blatt 11 

Messen von Gasen; Prüfgase; Herstellung nach der 
volumetrisch-statischen Methode unter Verwendung 
von Kunststoffbeuteln 

VDI 3490 Blatt 14 

Messen von Gasen – Prüfgase – Herstellen von 
Prüfgasen nach der volumetrisch-statischen Metho-
de unter Verwendung von Glasbehältern 

VDI 3490 Blatt 16 

Messen von Gasen – Prüfgase – Herstellen von 
Prüfgasen mit Blenden-Mischstrecken 

VDI 3490 Blatt 17 

Messen von Gasen – Prüfgase – Herstellung von 
Prüfgasen unter Verwendung von thermischen Mas-
senstromreglern 

VDI 4300 Blatt 8 

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Pro-
benahme von Hausstaub 

 

 

Förderabonnement 

Das Öko-Institut e.V. kann durch eine Mitglied-
schaft unterstützt werden. Von unseren Leserin-
nen und Lesern sowie von Menschen, mit denen 
wir Kontakt haben, werden wir aber häufig gefragt, 
ob es auch möglich sei, Mitglied der KGV zu wer-
den, um so speziell die Arbeit der KGV zu unter-
stützen. Da finanzielle Zuwendungen an die KGV 
nur durch Einzelspenden erfolgen können, haben 
wir aufgrund der Anfragen zur dauerhaften Unter-
stützung das Förderabonnement eingerichtet, da-
mit diejenigen, die die Arbeit der KGV für wichtig 
halten, einen regelmäßigen Beitrag dazu leisten 
können. 

Der Preis für das Förderabonnement 
beträgt 40,-- €. 

Es ist für Privatpersonen, Bürgerinitiativen und 
Umweltgruppen gedacht. Für Firmen, Behörden, 
Parteien Anwaltskanzleien und Ingenieurbüros 
kostet das Abonnement des KGV-Rundbriefs wei-
terhin 85,-- €, für Mitgliedskommunen und deren 
Behörden, sowie für Firmen, Parteien, Anwalts-
kanzleien und Ingenieurbüros, die Mitglied des 
Öko-Instituts sind, 42,50 €. 

Diejenigen, die bereits ein Abonnement besitzen 
und die Arbeit der KGV durch ein Förderabonne-
ment unterstützen möchten, sollten uns dies unter 
Angabe der bisherigen Abo-Nummer schriftlich 
mitteilen. 

Vielen Dank ! 

 

 



  

 

Das Institut   

Das Öko-Institut ist eine der europaweit 
führenden, unabhängigen Forschungs- 
und Beratungseinrichtungen für eine 
nachhaltige Zukunft. Es beschäftigt über 
120 MitarbeiterInnen, darunter 80 Wissen-
schaftlerInnen, an den drei Standorten 
Freiburg, Darmstadt und Berlin. 

Die Forschungsbereiche 

Die Forschungsbereiche stellen die inhaltli-
chen Säulen des Öko-Instituts dar. Dort wer-
den die wissenschaftlichen Themen bearbei-
tet, und dort werden auch die neuen Projekt-
ideen entwickelt. Jeder Forschungsbereich 
wirtschaftet weitgehend eigenständig und 
muss sich selbst tragen, das heißt, die für die 
Projekte benötigten Mittel müssen in Form 
von Aufträgen oder Zuwendungen akquiriert 
werden. 

Das Öko-Institut hat fünf Forschungsbereiche: 

 Energie & Klimaschutz 

 Infrastruktur & Unternehmen 

 Nukleartechnik & Anlagensicherheit 

 Produkte & Stoffströme 

 Umweltrecht & Governance 

Die WissenschaftlerInnen des Öko-Institut 
arbeiten an der Schnittstelle von Forschung 
und Beratung in naturwissenschaftlichen, 
technischen, ökonomischen, sozialwissen-
schaftlichen und rechtlichen Zusammen-
hängen. 

Wissenschaftlich fundierte Ergebnisse und 
Empfehlungen sind ein zentrales Element 
ihrer Arbeit. Aufbauend auf hervorragender 
Fachkompetenz und interdisziplinärer Koope-
ration schaffen sie eigene methodische und 
analytische Grundlagen, entwickeln Erkennt-
nisse der akademischen Wissenschaft weiter 
und übersetzen sie für die Praxis. So tragen 
die WissenschaftlerInnen des Instituts zum 
reflektierten Handeln in Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft bei. 

Die Themen 

Jährlich werden rund 100 nationale und inter-
nationale Projekte zu folgenden Themen be-
arbeitet: 

 Chemikalien-Management und Techno-
logiebewertung mit den Schwerpunkten 

 REACH 

 Expositionsszenarien 

 Chemikalienbewertung 

 Produktbezogene Schadstoff-
bilanzierungen 

 Nanotechnologie 

 Weiße Biotechnologie 

 Begleitung von Technologie-
entwicklungen 

 Konzeption und Umsetzung von EU-
Richtlinien 

 Energie und Klima mit den Schwer-
punkten 

 Energieeffizienz und Kraftwärme-
kopplung 

 Biomasse und andere Erneuerbare 
Energien 

 Grüner Strom und Stromkennzeichnung 

 Energiewirtschaft und Wettbewerb/ 
Marktregulierung 

 Emissionshandel 

 Flexible Kyoto-Mechanismen 
(CDM, JI) 

 Treibhausgasinventare und 
Projektionen 

 CO2-Abscheidung und -
Speicherung 

 Energie- und Klimaschutzszenarien 
(lokal/ regional, national, global) 

 Atomausstieg 

 Immissions- und Strahlenschutz mit 
den Schwerpunkten 

 Strahlenschutz bei Anlagen und 
Transporten 

 Radioökologie 

 Freigabe radioaktiver Stoffe 

 Strahlenschutz in der Medizin 

 Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung 

 Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Emissionsminderung bei 
technischen Anlagen 

 Anlagenzulassung und 
Immissionsschutz 

 Lärmschutz 

 Landwirtschaft und Biodiversität 
mit den Schwerpunkten 

 Grüne Gentechnik 

 Fischerei und Aquakultur 

 Internationale Biodiversitätspolitik 

 Agrobiodiversität 

 Ernährung 

 Nachhaltiger Konsum mit den 
konzeptionellen Schwerpunkten 

 Politikkonzepte und -instrumente 

 Umwelt- und 
Nachhaltigkeitszeichen 

 Verhalten und Motivation von 
KonsumentInnen 

 Produkt- und Systeminnovationen 

und den Branchenschwerpunkten 

 Haushaltsgeräte 

 IuK-Technologien und 
Unterhaltungselektronik 

 Ernährung 

 Bauen & Wohnen 

 Nachhaltige Geldanlagen 

 Tourismus 

 Sport 

 Nachhaltige Mobilität mit den 
Schwerpunkten 

 Alternative Antriebe und Kraftstoffe 

 Personenverkehr 

 Güterverkehr 

 Luftverkehr 

 Verkehrspolitische Maßnahmen 

 Nachhaltige Ressourcenwirtschaft 
mit den Schwerpunkten 

 Ressourceneffizienz 

 Kooperation mit Schwellenländern 

 Kreislaufwirtschaft 

 Bauen und Wohnen 

 Flächenmanagement 

 Biomasse 

 Nanotechnologie 

 Urangewinnung 

 Nachhaltige Unternehmen mit den Schwer-
punkten 

 Nachhaltige Produkte und 
Produktportfolios 

 REACH: Umsetzungshilfen für 
Unternehmen 

 Supply Chain Managemen 

 Public Private Partnership 

 Nachhaltigkeitskommunikation 

 Corporate Social Responsibility 

 Nachhaltige Strategieentwicklung in Unter-
nehmen 

 Finanzen und Umwelt 

 Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIS)  

 Nukleartechnik und Anlagensicherheit mit 
den Schwerpunkten 

 Entsorgung radioaktiver Abfälle (Transport, 
Zwischen- und Endlagerung) 

 Stilllegung und Rückbau nuklearer Anlagen 

 Entsorgung konventioneller Abfälle 

 Notfallschutz 

 Sicherheit kerntechnischer Anlagen 

 Sicherheit konventioneller Anlagen mit 
hohem Gefährdungspotenzial 

 Risikobewertung und -kommunikation 

 Überprüfung und Weiterentwicklung von 
sicherheitstechnischen Anforderungen 
(insbesondere Regelwerke) 

 Störfälle und besondere Ereignisse 

 Recht, Politik und Governance mit den 
Schwerpunkten 

 EU Gesetzgebung 

 Allgemeines Umweltrecht 

 Besonderes Umweltrecht (z.B. Rechts-
fragen der Energie und des Klimaschutzes) 

 Umweltgesetzbuch 

 Politikinstrumente und Governance 

 Corporate Social Responsibility 

 Beteiligung von Öffentlichkeit und Stake-
holdern 

 Umweltfreundliche Beschaffung 

 Internationale Umwelt- und Nachhaltigkeits-
politik 

Die Methoden 

Wir verfügen über ein breites, fachübergreifen-
des Methodenrepertoire. Dazu gehören unter 
anderem Ökobilanzen und Kostenanalysen des 
gesamten Lebenszyklus von Produkten, ebenso 
wie Ökoeffizienz-Analysen in denen Umweltfol-
gen und Kosten integriert betrachtet werden. 
Aber auch Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Sicherheits- und Risikoanalysen, die Unter-
suchung von Stoffströmen, die Entwicklung von 
Szenarien oder die Gestaltung von Dialog-
prozessen sind fester Bestandteil der Arbeit. 

Die Wissenschaftlerinnen entwickeln zudem 
eigene Analyseinstrumente, z.B.: 

 PROSA für die Analyse und Entwicklung von 
nachhaltigen Produkten und Produktportfolios 

 GEMIS für die Modellierung der Umweltaus-
wirkungen, die bei der Energieerzeugung, bei 
der Herstellung von Produkten und durch 
technische Prozesse entstehen 

 BASIS für die Analyse von Stoffströmen in 
Szenarien 

Geschäftsstelle Freiburg 
Postfach 17 71 
79017 Freiburg 
Tel.: 0761 / 45 295-0 
Fax: 0761 / 45 295-88 

Büro Darmstadt 
Rheinstraße 95 
64295 Darmstadt 
Tel.: 06151 / 81 91-0 
Fax: 06151 / 81 91-33 

Büro Berlin 
Schicklerstraße 5-7 
10179 Berlin 
Tel.: 030 / 40 50 85-0 
Fax: 030 / 40 50 85-388 
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KGV 

  

Die Koordinationsstelle Genehmigungsverfahren (KGV) wurde 1987 auf 
Initiative des Öko-Instituts e.V. gegründet. An der Gründung beteiligt waren 
der Arbeitskreis Immissionsschutz des BUND und zahlreiche Bürger-
initiativen. Die KGV hat ihren Sitz im Büro Darmstadt des Öko-Instituts und 
ist dem Forschungsbereich Umweltrecht & Governance angeschlossen. 

Die Aufgabe der KGV besteht darin, Bürgerinnen und Bürger sowie 
Kommunen oder ihre Vertreter über alle Aspekte industrielle Anlagen-
genehmigungsverfahren sowie über die Auswirkungen solcher Anlagen zu 
informieren. Gleichzeitig versucht sie, die Bedingungen der Informations-
beschaffung für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu verbessern und 
dem Abbau von Bürgerrechten im Umweltschutz entgegenzuwirken sowie 
Gesprächsrunden über Umweltthemen zwischen Firmen und Bürgern zu 
initiieren und zu fördern. Die Tätigkeit der KGV soll sowohl dem Umwelt-
schutz als auch Demokratisierung dienen. 

 

Informationen 

Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunal-
vertreter können sich nicht nur mit allen 
Fragen über immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren (Ablauf, Einwen-
dung, Umweltverträglichkeitsprüfung etc.), 
zur Anlagentechnik (Emissionsminderung, 
beste verfügbare Technik, Anlagensicherheit 
etc.) sowie zum Anfall und zur Entsorgung 
von Abfällen schriftlich, telefonisch oder per 
E-Mail an die KGV wenden, sondern auch 
mit Fragen zur Informationsbeschaffung 
(z.B. Umweltinformationsgesetz). 

Hilfestellung 

Wenn möglich erarbeitet die KGV Stellung-
nahmen zu bestimmten technischen Fragen 
im Genehmigungsverfahren. Die Hilfe durch 
Auftritt als Sachbeistand auf Erörterungs-
terminen ist ebenfalls grundsätzlich möglich. 
Außerdem hilft die KGV bei der Erstellung 
und Formulierung von Einwendungen. Diese 
Arbeiten können aber in der Regel nur 
gegen Bezahlung erfolgen. 

Rundbrief 

Die Zeitschrift der Koordinationsstelle 
Genehmigungsverfahren der „KGV-Rundbrief“ 
erscheint quartalsweise als PDF-Dokument 
und wird per E-Mail versandt. Er informiert 
über 

 neue Erkenntnisse bei der Luftreinhaltung, 

 den Stand der Technik bzw. die beste 
verfügbare Technik bei der Emissions-
minderung 

 die Praxis bei Genehmigungsverfahren, die 
Probleme verschiedener Anlagentypen, 

 die Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, 

 die Auswirkungen neuer Umweltgesetze 
oder deren Änderungen sowie 

 Gerichtsurteile. 

Darüber hinaus enthält er Meldungen über 
neue EU-Richtlinien und Verordnungen, über 
Neues aus den Ländern, über neue nationale 
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungs-
vorschriften und technische Regeln, neue 
oder geänderte VDI-Richtlinien aus dem 
Handbuch „Reinhaltung der Luft“ sowie 
Literatur und Tagungshinweise. 
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